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Liebe Studierende, 

ein wichtiger neuer Lebensabschnitt – Ihr Studium – be
ginnt. Aus diesem Anlass heiße ich Sie an der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg herzlich will
kommen. Ein wissenschaftliches Studium ist immer eine 
Herausforderung, zugleich auch eine großartige Chance.

Dieser Studienführer soll Ihnen als »roter Faden« dienen 
und Sie durch Ihr Studium begleiten. Um Ihnen die Orien
tierung zu erleichtern, ist der Studienführer in drei Ab
schnitte gegliedert. Unter der Rubrik »Allgemeines« finden 
Sie neben einigen Informationen über die Fakul tät und de
ren Einrichtungen das Team Studienmanagement, das Ih
nen als Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Studium 
zur Verfügung steht. Der zweite und der dritte Abschnitt 
enthalten alle wichtigen Informationen zu den Studien
gängen der Fakultät für Rechtswissenschaft, insbesondere 
zum Studienverlauf und zur Abschlussprüfung.

Weitere wichtige und aktuelle Mitteilungen der Fakultät 
sind unter www.jura.uni-hamburg.de abrufbar.

Im Namen der gesamten Fakultät wünsche ich Ihnen einen 
gelungenen Start in das Wintersemester 2019 / 2020 und 
viel Freude und Erfolg für Ihr Studium!

Prof. Dr. Tilman Repgen
(Dekan)
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ALLGEMEINES

Sitz der Fakultät für Rechtswissenschaft ist das sog. Rechtshaus. Hier 

lehren und forschen derzeit 26 Ordentliche Professorinnen und Pro-

fessoren, 9 Junior professorinnen und Juniorprofessoren sowie zahl-

reiche Emeriti, Honorar professoren und Lehrbeauftragte. Unterstützt 

werden sie von 108 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern sowie den Sekretariaten. Die administrativen und organisa-

torischen Aufgaben übernehmen die eigene Fakultätsverwaltung und 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralbibliothek Recht. Ge-

meinsam werden rund 3800 Studierende an der Fakultät betreut und 

ausgebildet.

Mit der Zentralbibliothek Recht – dem »gläsernen Bücherturm« – ver-

fügt die Fakultät über eine der modernsten juristischen Fachbiblio-

theken. Hier können Sie recherchieren, Hausarbeiten verfassen, Fach-

literatur durcharbeiten und die Gruppenräume zum gemeinsamen 

Lernen nutzen – bei einer täglichen Öffnungszeit bis 23.00 Uhr.

Eines der Markenzeichen der Fakultät für Rechtswissenschaft ist 

ihre euro päische und internationale Ausrichtung. In diesem Bereich 

nimmt die Fakultät innerstaatlich und international eine bedeutende 

Stellung ein.
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I. DIE FAKULTÄT

1. Dekanat 

Das Dekanat leitet die Fakultät und setzt sich an der Fakultät für Rechtswissen
schaft der Universität Hamburg wie folgt zusammen:

Dekan: Prof. Dr. Tilman Repgen
Prodekan: Prof. Dr. Florian Jeßberger
 (Internationale Beziehungen)
Prodekan: Prof. Dr. Markus Kotzur
 (Studium und Lehre)

Die Anschrift des Dekanats lautet:

Universität Hamburg
Fakultät für Rechtswissenschaft
– Dekanat –
Rothenbaumchaussee 33
20148 Hamburg 

Weitere Informationen über das Dekanat erhalten Sie unter:
http://uhh.de/rw-dekanat

Dekanat
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2. Professorinnen und Professoren

An der Fakultät lehren und forschen folgende ordentliche Professorinnen / Pro
fessoren und Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren: 

Öffentliches Recht
Prof. Dr. iur. et lic.rec.pol 
Anne van Aaken

Alexander von Humboldt 
Professur für Law and 
 Economics, Rechtstheorie, 
Völker und Europarecht

Prof. Dr. Ivo Appel

Professur für Öffentliches 
Recht, Umweltrecht und 
Rechtsphilosophie

Prof. Dr. Dagmar Felix

Professur für Öffentliches 
Recht mit dem Schwer
punkt Sozialrecht

Prof. Dr. Armin Hatje

Professur für Öffentliches 
Recht und Europarecht

Prof. Dr. Lars Hummel

Professur für Öffentliches 
Recht, Steuer und 
 Finanzrecht

Prof. Dr. Markus Kotzur

Professur für Öffentliches 
Recht, Europa und 
 Völkerrecht

Prof. Dr. Marion Albers

Professur für Öffentliches 
Recht, Informations und 
Kommunikationsrecht, 
 Gesundheitsrecht und 
Rechtstheorie

Prof. Dr. rer. pol. Jerg 
Gutmann

Professur für Behavioral 
Law & Economics
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Prof. Dr. Jürgen Lüdicke

Professur für Steuerrecht 
mit Schwerpunkt 
 ausländisches und 
 internationales Finanz 
und Steuerrecht

Prof. Dr. Wolfgang Schulz

Professur für Öffentliches 
Recht, Medienrecht und 
rechtstheoretische Grund
lagen

Prof. Dr. Hans-Heinrich 
 Trute

Professur für Öffentliches 
Recht, Medien und 
 Telekommunikationsrecht

Strafrecht
Prof. Dr. Alexander Baur

Professur für Strafrecht

Prof. Dr. Jochen Bung

Professur für Strafrecht 
und Rechtsphilosophie

Prof. Dr. Nora Markard

Professur für Öffentliches 
Recht, Völkerrecht und 
 Global Constitutionalism

Prof. Dr. Stefan Oeter

Professur für Öffentliches 
Recht, Völkerrecht und 
 ausländisches Öffentliches 
Recht

Professorinnen und Professoren

Prof. Dr. Arne Pilniok

Professur für Öffentliches 
Recht, Verwaltungs
wissenschaft und 
 rechtswissenschaftliche 
Fachdidaktik

Prof. Dr. Alexander Proelß

Professur für inter
nationales Seerecht und 
 Umweltrecht, Völkerrecht 
und Öffentliches Recht

Prof. Dr. Eva van der Zee

Professur für International 
Law with a focus on 
 behavioral Law & 
 Economics
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Zivilrecht
Prof. Dr. Reinhard Bork

Professur für Zivilrecht, 
 Zivilprozess und 
 Allgemeines Prozessrecht

Prof. Dr. Judith Brockmann

Professur für Zivilrecht, 
 Arbeitsrecht mit sozial
rechtlichen Bezügen und 
rechtswissenschaftliche 
Fachdidaktik

Prof. Dr. Heribert Hirte

Professur für Zivilrecht, 
Handels und 
 Gesellschaftsrecht, 
 Wirtschaftsrecht

Prof. Dr. Hinrich Julius

Professur für Zivilrecht  
und Rechtsdialog mit 
 Schwellenländern

Prof. Dr. Robert Koch

Professur für Bürgerliches 
Recht und Versicherungs
wissenschaft

Prof. Dr. Maximiliane 
Kriechbaum

Professur für Zivilrecht, 
 Römisches Recht und 
 Vergleichende Rechts
geschichte

Prof. Dr. Dr. Milan Kuhli

Professur für Strafrecht 
und Strafprozessrecht 
 einschließlich ihrer 
 internationalen und 
 historischen Bezüge

Prof. Dr. Peter Wetzels

Professur für Strafrecht, 
Kriminologie

Prof. Dr. Florian Jeßberger

Professur für Strafrecht, 
Strafprozessrecht, 
 Internationales Strafrecht 
und Juristische Zeit
geschichte
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Prof. Dr. Peter Mankowski

Professur für Bürgerliches 
Recht, Rechtsvergleichung 
und Internationales  
Privat und Prozessrecht

Prof. Dr. Dr. h.c. Marian 
Paschke

Professur für Zivilrecht, 
Handels, See und 
 Wirtschaftsrecht

Prof. Dr. Tilman Repgen

Professur für Deutsche 
Rechtsgeschichte, Privat
rechtsgeschichte der 
 Neuzeit und Bürgerliches 
Recht

Prof. Dr. Wolf-Georg Ringe

Professur für Zivilrecht, 
Law & Economics

Prof. Dr. Mareike Schmidt

Professur für Zivilrecht und 
rechtswissenschaftliche 
Fachdidaktik

Prof. Dr. rer. pol.  
Stefan Voigt

Professur für Zivilrecht, 
Law & Economics

Prof. Dr. Franziska Weber

Professur für Zivilrecht 
 unter besonderer 
 Berücksichtigung der 
 ökonomischen Analyse  
des Rechts

Eine detaillierte Übersicht – auch über Emeriti, Privatdozentinnen und Privat
dozenten, Lehrbeauftragte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – finden Sie 
unter: http://uhh.de/rw-pers-wiss.

Professorinnen und Professoren

Prof. Dr. Claudia Schubert

Professur für Bürgerliches 
Recht, Arbeitsrecht, 
 Gesellschaftsrecht, 
 Rechtsvergleichung
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3. Team Studienmanagement

Die mit Forschung und Lehre verbundenen organisatorischen und administrati
ven Aufgaben erledigt die Fakultätsverwaltung. Die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter des Verwaltungspersonals finden Sie unter: http://uhh.de/rw-pers-tvp. 
Innerhalb der Verwaltung ist das Team Studienmanagement zuständig für die 
Organisation und Planung der Lehrveranstaltungen und die Lehrentwicklung. 
Zudem unterstützt das Studien management Sie während Ihres gesamten Stu
diums durch umfassende Beratung und organisiert die fakultätsinternen Prü
fungsangelegenheiten.

Die zentrale Anlaufstelle für alle Studierenden ist der Infotresen im Foyer 
Rothen baum chaussee. Hier werden Ihnen allgemeine Fragen rund um das Stu
dium beantwortet. Für spe zielle Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Studien managements zur Verfügung.

  EMailAnfragen können Sie über das bereitgestellte SupportFormular 
stellen: http://uhh.de/rw-support

  Die persönlichen Sprechzeiten sind für Beratungsgespräche vor Ort 
gedacht.

  Telefonisch erreichen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am  
besten außerhalb der persönlichen Sprechzeiten.

 1. Leitung Studienmanagement
Stefanie Krüger
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 134 (1. Stock)
Tel: 040 / 428 38  39 79 (Fax:  39 20)

 2. Lehrveranstaltungsmanagement
  Das Lehrveranstaltungsmanagement ist zuständig für die Lehr

veranstaltungs, Raum und Prüfungsplanung und die Einstellung  
von Lehrbeauftragten.
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Team Studienmanagement

Jean Praefcke
Sachbearbeiterin
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 133 (1. Stock)
Tel: 040 / 428 38  30 06 (Fax:  47 23)
Persönliche Sprechzeiten:
 Di. 11.00 – 13.00 Uhr
 Do. 11.00 – 13.00 Uhr

 3. Studienfachberatung 
Die Studienfachberatung ist die zentrale Anlaufstelle für Jura 
Studierende, Studien interes sierte und Ortswechslerinnen bzw. Orts
wechsler für Fragen zum  Studiengang Rechtswissenschaft.

Charlotte Themar
Referentin
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 132 (1. Stock)
Tel: 040 / 428 38  55 41 (Fax:  39 20)
Persönliche Sprechzeiten:
 Di. 11.00 – 13.00 Uhr 
 Mi. 13.00 – 15.00 Uhr
 Do. 11.00 – 13.00 Uhr
 und nach Vereinbarung

 4. Prüfungsamt
Das Prüfungsamt der Fakultät ist zuständig für die Durchführung und 
Organisation der Zwischenprüfung und Schwerpunktbereichs prüfung – 
also des universitären Teils der ersten Prüfung – sowie des Nebenfach 
und Wahlbereichsstudiums Rechtswissenschaft.
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a) Referent / Referentin

Sven Frömke
Referent für Zwischen und Schwerpunktbereichsprüfung
sowie für das Nebenfach und Wahlbereichsstudium
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 135 (1. Stock)
Tel: 040 / 428 38  64 19 (Fax:  30 36)
Persönliche Sprechzeiten:
 Di. 11.00 – 13.00 Uhr
 Mi. 13.00 – 15.00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Sonja Kim
Referentin für Zwischen und Schwerpunktbereichsprüfung  
sowie Nebenfach und Wahlbereichsstudium
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 136 (1. Stock)
Tel: 040 / 428 38  75 70 (Fax: 30 36)
Persönliche Sprechzeiten:
 Di. 11.00 – 13.00 Uhr
 Mi. 13.00 – 15.00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Anouk Sabrina Andres
Referentin für LL.B. und LL.M.
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 136 (1. Stock)
Tel: 040/428 38  75 70 (Fax:  30 36)
Persönliche Sprechzeiten:
 Di. 11.00 – 13.00 Uhr
 Mi. 13.00 – 15.00 Uhr
 und nach Vereinbarung
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Team Studienmanagement

b) Sachbearbeitung

Rothenbaumchaussee 33, Raum A 138 (1. Stock)
(Fax: 040/428 38  30 36)
Persönliche Sprechzeiten:
 Di. 11.00 – 13.00 Uhr
 Mi. 13.00 – 15.00 Uhr
 Do. 11.00 – 13.00 Uhr

Christina Linck
(Nachnamen: A – E; Tel: 040/428 38  45 49)

Sybille Ahrens 
(Nachnamen: F – O; Tel: 040/428 38  42 03)

Silke Jüttner
(Nachnamen: P – Z; Tel: 040/428 38  7654)

 5. Lehrentwicklung
Dietmar Plum
Referent
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 140 (1. Stock)
Tel: 040 / 42838  56 60 (Fax: 39 20)
Persönliche Sprechzeit:
 Nach Vereinbarung

 6. Hamburger Examenskurs
Julian Pohle
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 114 (1. Stock)
Tel: 040 / 428 38  95 38 (Fax:  39 20)
Persönliche Sprechzeit: 
 Nach Vereinbarung
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 7. Digitalisierung von Lehren und Lernen (DLL)
Nina Rüttgens
Referentin 
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 140 (1. Stock)
Tel: 040 / 42838  46 13 (Fax:  39 20)
Persönliche Sprechzeit: 
 Nach Vereinbarung

 8.  International Office
Eva Leptien
Referentin 
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 116 (1. Stock)
Tel: 040 / 42838  57 55 und  87 49
Persönliche Sprechzeit: 
 Nach Vereinbarung

Linda Dammermann
Assistentin von Prof. Dr. Markus Kotzur
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 118 (1. Stock)
Tel: 040 / 42838  23 49

Martina Lasczewski
Sachbearbeiterin im ErasmusBüro
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 117 (1. Stock)
Tel: 040 / 42838  57 75 (Fax:  45 51)
Persönliche Sprechzeiten: 
 Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr 
 Fr.  8.00 – 14.00 Uhr
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Team Studienmanagement

 9. Promotion, Habilitation, LL.M.
Christiane Andresen
Sachbearbeiterin
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 139 (1. Stock) 
Tel: 040 / 42838  57 79 (Fax: 39 20)
Persönliche Sprechzeiten: 
 Di.  11.00 – 13.00 Uhr 
 Do. 11.00 – 13.00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Claudia Zavala
Sachbearbeiterin
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 139 (1. Stock)
Tel: 040 / 42838  40 82 (Fax: 39 20)
Persönliche Sprechzeiten:
 Di.  11.00 – 13.00 Uhr 
 Do. 11.00 – 13.00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Ausgabestelle für Klausuren und Hausarbeiten

Die zentrale Ausgabestelle befindet sich im Raum A 003 (im Erdgeschoss, Ein
gang Schlüterstraße neben dem Raum des Fachschaftsrats).

Öffnungszeiten:
 Mo.   10.00 – 14.00 Uhr 
 Di. geschlossen
 Mi. 10.00 – 16.00 Uhr
 Do. 10.00 – 16.00 Uhr
 Fr. 10.00 – 14.00 Uhr
(Änderungen bleiben vorbehalten!)
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Der Infotresen der Fakultät für Rechtswissenschaft

Als erste Anlaufstelle bietet der Infotresen den Service, sich über das JuraStu
dium zu informieren, ist bei Raum- und Veranstaltungsfragen behilflich, findet 
die richtigen Ansprechpartner/innen und Sprechzeiten und hat, egal ob erstes 
oder sechstes Semester, für alle Anliegen ein offenes Ohr. Gemeinsam mit den 
Studierenden wird nach einer schnellen und kompetenten Lösung für jedes Pro
blem gesucht, denn Service und Dienst leistung stehen an erster Stelle. 

Durch die Ausgabe und Annahme diverser Formulare, den Briefkasten für das 
Prüfungsamt im Foyer und die täglichen Öffnungszeiten ermöglicht der Info-
tresen Ihnen eine hohe Flexibilität außerhalb der persönlichen Sprechstunden 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Studienmanagements.

Öffnungszeiten 
während der Vorlesungszeit:
Mo. – Do. 8.00 – 18.00 Uhr
Fr. 8.00 – 15.00 Uhr

während der vorlesungsfreien Zeiten:
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr
Fr. 8.00 – 14.00 Uhr

Die Aufgaben und der Service richten sich ganz nach den Bedürfnissen der Stu
dierenden, und auch der Infoscreen im Tresen dient als täglich aktuellste Infor
mationsquelle mit News des Schwarzen Brettes, Raumänderungen und aktuel
len Veranstaltungen und Vorstellung unserer Ansprechpartner/innen. Auch in 
Zukunft arbeitet das Team des Infotresens an neuen, serviceorientierten Projek
ten, um Ihnen bei ihrem Studium behilflich zu sein.

Kontakt:
Sabeena Jitsom
Martina Rohwedder
Tel: 040/ 428 38  89 92 oder  89 93
Fax 040/ 428 38  47 23
EMail: infotresen.jura@uni-hamburg.de
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II. DAS LEITBILD DER FAKULTÄT FÜR RECHTSWISSENSCHAFT

[Geleit]

• Das Leitbild unterstreicht das zukunftsgewandte Profil der Fakultät und 
 konkretisiert das Selbstverständnis aller Fakultätsmitglieder. Es bietet 
 Orientierung für Entscheidungen im Rahmen des rechtlich und finanziell 
Möglichen.

• Das Leitbild ist getragen von dem Bekenntnis zu der friedenssichernden, 
 integrativen und ausgleichenden Kraft von Recht in pluralistischen Gesell
schaften.

• Im Leitbild wird der Individualität aller Mitglieder der Fakultät angemessen 
Raum gegeben. Das Leitbild nimmt die Ziele der Universität Hamburg auf, 
wie sie unter anderem in deren Leitbild zum Ausdruck kommen. Es berück
sichtigt die fachspezifischen Anforderungen der Rechtswissenschaft in 
 Studium, Forschung und Lehre an der Fakultät.

• Das Leitbild ist nicht unveränderlich. Es ist ein kontinuierliches Anliegen der 
Fakultät, sich der Gültigkeit der durch das Leitbild ausgedrückten Grundsätze 
zu vergewissern.

Vor diesem Hintergrund hat der Fakultätsrat der Fakultät für 
 Rechtswissenschaft der Universität Hamburg am 17. Dezember 2014  
das folgende Leitbild beschlossen:

1 [Ort und Personen] Hamburg, der Campus und die Fakultät sind Orte der 
Vielfalt. Die Vielfalt an der Fakultät zeigt sich in der Zusammensetzung ihrer 

Mitglieder und in ihren unterschiedlichen Anliegen, der Bandbreite rechtswis
senschaftlicher Fragestellungen und der methodischen Vielseitigkeit bei der Be
arbeitung dieser Fragen. Diese Vielfalt bereichert Forschung, Studium und Lehre 
an der Fakultät.

Leitbild
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Unterpunkt 1 Hamburg ist eine weltoffene, vielseitige und kreative 
Stadt. Das kulturelle, politische und ökonomische Spektrum bietet allen 
Fakultäts mitgliedern die Möglichkeit, sich zu engagieren und zu bilden. 
Diese urbane Vielfalt prägt die Universität Hamburg und damit auch die 
Fakultät.

Unterpunkt 2 Die Universität Hamburg ist als Vollcampus ein Ort der 
Inspiration und der Chancen für die wissenschaftliche und persönli
che Entwicklung aller Mitglieder der Fakultät. Die moderne und große 
Zentral bibliothek Recht ist repräsentativ für den vielseitigen rechts
wissenschaftlichen Bildungsanspruch. Zugleich ist die Bibliothek ein Ort 
der Begegnung und des wissenschaftlichen und persönlichen Austauschs.

Unterpunkt 3 An der Fakultät kommen Menschen in verschiedenen 
Lebensphasen und mit unterschiedlichen Lebensentwürfen aus vielen 
Städten und Ländern zusammen. Alle Mitglieder haben die Möglichkeit, 
sich in den Fakultätsalltag und in das Campusleben den eigenen Stärken 
gemäß einzubringen. Die Fakultät setzt für ein solches Engagement die 
entsprechenden Anreize.

2 [Handlungsorientierter Wissenserwerb] Jurist*innen gestalten gesellschaft
liche Belange maßgeblich mit. In der Lehre wird der Kontinuität und der Dy

namik der Rechtsordnung gleichermaßen Rechnung getragen. Den Grundlagen 
des Rechts wird ausreichend Raum geboten. Der Bildungs und Ausbildungs
anspruch des Studiums ist dabei nicht allein auf den Erwerb juristischen Fach
wissens ausgerichtet. Das Studium setzt vielmehr die rechtswissenschaftlichen 
Inhalte in ihren gesellschaftlichen Kontext und bindet die Rechtspraxis ange
messen ein. Es soll die Studierenden dazu befähigen, mit ihrem Wissen verant
wortungsbewusst und engagiert umzugehen.

Unterpunkt 1 Normatives Denken und die Arbeit an normativen Texten 
und Begriffen sind ein Wesensmerkmal der Rechtswissenschaft. Nor
mativität ist jedoch kein Selbstzweck. Gerade die Auseinandersetzung 
mit rechtswissenschaftlicher Normativität im Spiegel gesellschaftlicher 
 Realität fördert einen verantwortungsbewussten und reflektierten Um
gang mit Recht.
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Unterpunkt 2 Die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung der Stu
dierenden ist ein wichtiges Anliegen. Die Umsetzung dieses Anliegens 
bedingt unter anderem den Einsatz studierendenzentrierter Lehr ansätze, 
die schrittweise hochschuldidaktisch angeleitet geprüft und in den 
rechtswissenschaftlichen Lehrfundus überführt werden können.

Unterpunkt 3 Die Fakultät unterstützt die Studierenden darin, auf ver
schiedenen Ebenen praxisrelevantes Wissen und lebensnahe Erfahrungen 
zu sammeln. Dazu gehören Einblicke in die juristische Praxis, der Kontakt 
zu Berufspraktiker*innen und die Integration praxisrelevanter Perspekti
ven in die Lehre.

3 [Europäisierung und Internationalität] Europäische und internationale Be
züge sind integrale Bestandteile des Rechts, seiner Erforschung und Ver

mittlung in einer globalisierten Welt. Die Internationalität hat an der Fakultät 
eine lange Tradition und prägt die heutige Forschung und Lehre in einem breiten 
Spektrum. Der (rechts)kulturelle Austausch wird gefördert.

Unterpunkt 1 Die Kenntnis der Verflechtungen und der wechselseitigen 
Beeinflussung von nationalem, internationalem und Europarecht ist eng 
mit der Fähigkeit verbunden, mit fremden (Rechts)Kulturen respektvoll 
umzugehen. Die fortschreitende europäische Integration und der Aufbau 
einer friedlichen internationalen Gemeinschaft erfordern es, sich kritisch 
mit der eigenen (Rechts)Kultur auseinanderzusetzen und ein Verständnis 
für die Besonderheiten anderer (Rechts)Kulturen zu entwickeln.

Unterpunkt 2 Das Studium vermittelt europäische und internationale 
Bezüge sowohl in den Pflichtfächern des deutschen Rechts als auch ver
stärkt in den Veranstaltungen zu Grundlagen, Schlüsselqualifikationen 
und Fremdsprachen sowie in den Schwerpunktbereichen. Eine eigen
ständige Bedeutung hat hierbei der rechtsvergleichende Blick.

Unterpunkt 3 Gaststudierende und wissenschaftler*innen sind willkom
men, an der Fakultät zu lernen, zu lehren und zu forschen. Umgekehrt 
werden Auslandsaufenthalte und die Teilnahme an internationalen 
 Projekten hiesiger Studierender und Wissenschaftler*innen gefördert, 
ihre erworbenen Kenntnisse werden anerkannt und in die Forschung 

Leitbild
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und Lehre an der Fakultät integriert. Der internationale Austausch ist 
 geprägt von Offenheit und Kooperation.

4 [Interdisziplinärer Dialog] Der wissenschaftliche Austausch mit anderen 
Disziplinen ist Voraussetzung für eine kontextsensible Forschung, Lehre und 

Rechtspraxis. Die Fakultät nutzt ihre örtliche Nähe zu und institutionelle Verbun
denheit mit den anderen Fakultäten unter dem Dach der Universität Hamburg 
als Volluniversität. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit anderen nationa
len und internationalen Einrichtungen in fachspezifischen und fächerübergrei
fenden Aspekten ist ihr ein wichtiges Anliegen.

Unterpunkt 1 Extrajuridisches Wissen ist oftmals zur Sachverhaltsermitt
lung, aber auch zur Auslegung juristischer Normen notwendig. Im Sinne 
einer interdisziplinär informierten Rechtswissenschaft unterstützt die 
Fakultät die Integration fachfremden Wissens in die rechtswissenschaft
liche Forschung und Lehre.

Unterpunkt 2 Die Vernetzung der einzelnen Disziplinen stellt das Gegen
stück zu der Ausdifferenzierung der Wissensbestände dar. Sie ist erforder
lich, um Lösungen für die komplexen rechtlichen Probleme der globali
sierten Welt zu erarbeiten.

Unterpunkt 3 Die Fakultät betont ihre Integration in die Volluniversität 
und den Reichtum, den diese bietet. Im Rahmen der Auseinandersetzung 
mit anderen Wissenschaften findet auch eine kritische Reflexion mit der 
eigenen disziplinären Identität statt. In interdisziplinären Veranstaltun
gen, Lehrangeboten und durch Information vertieft die Fakultät ihre Ver
netzung.

5 [Rechtskritik und Reflexion] Als Lehre aus der Geschichte und in Verantwor
tung vor ihr, ist es der Fakultät ein besonderes Anliegen, ein kritisches und 

reflektiertes Bewusstsein auch gegenüber aktuellen gesellschaftlichen Entwick
lungen zu lehren und zu leben. Den Grund und Menschenrechten als zentralem 
Bezugspunkt der Rechtsordnung kommt deswegen insbesondere im Studium 
eine herausgehobene Bedeutung zu.
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Unterpunkt 1 Angesichts der Katastrophe des Übergangs der Weimarer 
Republik in den Faschismus des Dritten Reiches auch in allen juristischen 
Bereichen ist es der Fakultät eine moralische Pflicht, die Lehren des 
Grundgesetzes hervorzuheben, sich kritisch mit der Vergangenheit aus
einander zu setzen und diese im geeigneten Rahmen aufzuarbeiten.

Unterpunkt 2 In ihrer Geschichtsorientierung schafft die Fakultät nicht 
Erstar rung vor einem Mahnmal, sondern zeigt die Dynamiken auf und 
lehrt das Prozesshafte. Sie unterstreicht die Notwendigkeit von Zivil
courage, die mit dem Mut zur kritischen Frage beginnt.

Unterpunkt 3 Kritische Reflexion ermöglicht es, gesellschaftliche Ent
wicklungen zu antizipieren und auf eine nachhaltige Rechtssetzung und 
 praxis hinzuwirken. Forschende, Lehrende und Studierende wahren auch 
auf diese Weise die Funktion des Rechts als ein zentrales gesellschaftli
ches Ordnungsinstrument.

6 [Freiräume] Lehre und Forschung setzen Freiraum zur Reflexion voraus. Die-
ser Freiraum unterstützt die Mitglieder der Fakultät, eine individuelle und 

reflektierte Perspektive auf das Recht in Studium, Forschung und Lehre einzu
nehmen und zu entwickeln.

Unterpunkt 1 Die Fakultät versteht sich als wissenschaftliche Ideen
schmiede für Forschende und Studierende. Diese Offenheit trägt der 
Aufgabe der Universität Rechnung, an gesellschaftlichen Entwicklungen 
mitzuwirken.

Unterpunkt 2 Studierende eignen sich im Verlauf ihres Studiums einen 
vielfältigen Wissensbestand an, den sie aktiv für die Bearbeitung juristi
scher Fragestellungen anwenden. Trotz der Fülle der Inhalte benötigt der 
Prozess des Lernens Freiraum zur Reflexion. Nur so lässt sich sicherstellen, 
dass Studierende das Wissen verstehen und mit diesem Wissen in ver
schiedenen Kontexten flexibel und selbstbewusst umgehen.

Unterpunkt 3 Mit den Erkenntnissen rechtswissenschaftlicher Forschung 
werden Impulse zur Fortentwicklung des positiven Rechts gesetzt und ein
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theoriegeleitetes juristisches Arbeiten erleichtert. Die Erkenntnisse der 
Forschung werden den Studierenden zeitnah in der Lehre weitergegeben. 
Die Fakultät schafft Angebote, um Studierenden Einblicke in das Arbeits
feld rechtswissenschaftlicher Forschung zu geben.

7 [Kommunikation] Ein zugewandtes, respektvolles und solidarisches Mitein
ander aller Fakultätsmitglieder ist Voraussetzung für Tiefe und Inspiration in 

Studium, Forschung und Lehre. Die Fakultät stärkt mit geeigneten Maßnahmen 
die Motivation aller Mitglieder, sich zu vernetzen und den persönlichen Kontakt 
zu pflegen.

Unterpunkt 1 Um eine hohe Beteiligung in ihren Gremien sicherzustellen 
und um die Akzeptanz sowohl der Gremien als auch deren Entschei
dungen zu fördern, informiert die Fakultät umfassend über aktuelle 
Vorhaben. Sie gewährleistet die Kommunikationsstrukturen für einen 
Austausch innerhalb der Statusgruppen sowie für den statusgruppen
übergreifenden Austausch. Das Interesse an einer regen Zusammenarbeit 
wird dadurch gefördert.

Unterpunkt 2 Die Fakultät schafft den Rahmen, den persönlicher Kontakt 
und direkter Austausch erfordern. Hiervon umfasst sind Veranstaltungen, 
der Umgang mit räumlichen Kapazitäten und die strukturelle Planung in 
Studium, Lehre und Forschung. Auf persönlichen Kontakt und direkten 
Austausch wirkt die Fakultät insbesondere in ihren Arbeitsverhältnissen 
und der studienbegleitenden Betreuung hin. Bei Konflikten wird das per
sönliche Gespräch gesucht und wenn nötig die Vermittlung durch eine 
dritte Partei angestrebt, um eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten.

Unterpunkt 3 Die Fakultät fördert in der Lehre und im Fakultätsalltag die 
Teamfähigkeit der Studierenden und die Entwicklung eines Verantwor
tungsbewusstseins füreinander, um Konkurrenzdruck zu mindern und ein 
angenehmes Lernklima zu schaffen. Mit einer fairen Entscheidungspraxis 
gegenüber den Studierenden trägt die Fakultät dazu bei, Leistungsdruck 
zu mindern.
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8 [Partizipation] Die Fakultät trifft ihre Entscheidungen deliberativ und parti-
zipativ. Dies erreicht sie durch Transparenz, demokratisch strukturierte Gre

mien und Veranstaltungen, die auf breite Beteiligung der Fakultätsöffentlichkeit 
zielen. Mit diesem Verständnis bringt sie sich auch außerhalb der Fakultät in Ent
scheidungsprozesse ein.

Unterpunkt 1 Die Fakultät trifft ihre Entscheidungen transparent und in 
paritätisch besetzten Gremien. Insbesondere grundlegende Entscheidun
gen werden in eigens dafür eingesetzten nichtständigen Gruppen betei
ligungsoffen und langfristig vorbereitet. Eine solche Beteiligung fördert 
die Identifikation mit den Entscheidungen und damit eine positive und 
produktive Atmosphäre an der Fakultät.

Unterpunkt 2 Ein zentrales Forum, wie ein jährlich stattfindender Fakul
tätstag, sichert das Zusammenwirken aller Fakultätsmitglieder. In einem 
solchen Forum berichtet das Dekanat regelmäßig über Entwicklungen 
zu den im Leitbild definierten Bereichen. Darauf aufbauend werden Zu
kunftsperspektiven ausgearbeitet und konkrete Projekte geplant, die 
das Profil der Fakultät stärken und das Selbstverständnis dieses Leitbilds 
spiegeln.

Unterpunkt 3 Forschungsinhalte, Ideen für didaktische Weiterentwicklun
gen und verwaltungsorganisatorische Neuerungen entstehen maßgeblich 
auch außerhalb der Fakultät. Die Fakultät wirkt daher darauf hin, dass 
sich ihre Mitglieder in die Diskurse außerhalb der Fakultät einbringen und 
die neuen Informationen in den fakultätsinternen Diskurs hineintragen, 
um Weiterentwicklungen anzustoßen.

9 [Nicht-Diskriminierung] Die Fakultät unterbindet mit den ihr zu Gebote ste
h enden Mitteln jede Form von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 

des Alters, der sexuellen Orientierung, des sozialen oder religiösen Hintergrunds 
sowie rassistische Diskriminierungen und solche aufgrund von Behinderung. 
In Lehre, Prüfung und Verwaltung wirkt sie auf die Beseitigung stereotyper Ge
schlechterrollen hin.
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Unterpunkt 1 Ein diskriminierungsfreies Umfeld ist das Ergebnis enga
gierter Arbeit und eines aufmerksamen und respektvollen Umgangs 
miteinander. Die personelle und wissenschaftliche Vielfalt an der Fakultät 
bietet Chancen für Innovation und Fortentwicklung. Deswegen ist es der 
Fakultät ein Anliegen, diese Vielfalt zu schützen und zu fördern.

Unterpunkt 2 Die Fakultät fördert Angebote, die dazu anregen, sich mit 
Diskriminierungserfahrungen auseinanderzusetzen und diese zu reflek
tieren. Zugleich unterstützt die Fakultät Veranstaltungen, die darauf ge
richtet sind, sich wissenschaftlich mit Fragen der Diskriminierung und der 
Gleichstellung auseinanderzusetzen.

10 [Barrierefreiheit] Die Fakultät setzt sich für ein barrierefreies For
schungs, Lehr und Lernumfeld ein. Dies beinhaltet die physische Bar

rierefreiheit sowie den kontinuierlichen Abbau sozialer, sprachlicher und tech
nischer Barrieren.

Unterpunkt 1 Die Fakultät setzt bei Umbaumaßnahmen und Moderni
sierungen physische Barrierefreiheit um und berücksichtigt dabei die 
Sichtweisen der Menschen, die auf barrierefreie Zugangsmöglichkeiten 
zur Fakultät angewiesen sind. Die Homepage und die technische Organi
sation von Studium, Forschung und Lehre werden barrierefrei ermöglicht. 
Die Fakultät wirkt darauf hin, dass sich aus technischen Mängeln für Stu
dierende keine faktischen Nachteile für den Studienverlauf ergeben.

Unterpunkt 2 Die Fakultät baut soziale Barrieren kontinuierlich ab. 
Sie unterstützt Erstakademiker*innen, indem sie diese zur Aufnahme 
des Studiums motiviert und für sie während des Studiums zusätzli
che Angebote bereithält. Vergleichbare Angebote schafft sie auch für 
Nachwuchswissenschaftler*innen. Für Studierende, bei denen sich 
Schwierigkeiten beim Bestehen des Studiums abzeichnen, hält sie Bera
tungs und Förderangebote bereit.
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11 [Biografische  Vereinbarkeit] Die Fakultät gestaltet die Arbeits, For
schungs und Studienbedingungen so, dass für alle Mitglieder der Fakul

tät die Vereinbarkeit mit Familie, Beruf und individuellem Lebensentwurf mög
lich ist.

Unterpunkt 1 Studierende, Forschende, Lehrende und Verwaltungs mit
arbeiter*innen haben unterschiedliche persönliche Hintergründe und 
Lebensläufe. Bei Planungen kommt die Fakultät den damit verbundenen 
individuellen Bedürfnissen entgegen. Die Fakultät ermöglicht es bei
spielsweise Studierenden, in Teilzeit und vereinbar mit beruflicher Tätig
keit dem Studium nachzugehen.

Unterpunkt 2 Vor allem Studierende und Wissenschaftler*innen in der 
Qualifikationsphase mit Kindern sind einer erhöhten Belastung ausge
setzt, bevor ihr zukünftiger Berufsweg gesichert ist. Die Fakultät unter
stützt diese Mitglieder mit Angeboten, die darauf hinwirken, familien
gerechtes Studieren oder eine familiengerechte wissenschaftliche 
Weiterqualifikation zu ermöglichen.

Leitbild



32

Allgemeines

III. STUDIENORGANISATION

1. STiNE

Die Fakultät für Rechtswissenschaft arbeitet mit dem StudienInfonetz (STiNE) 
der Universität Hamburg – einem integrier ten Informations und Kom mu ni ka
tions system für Studierende, Lehrende und die Verwaltung. Es dient der Organi
sation des UniAlltags. 

a) Anmeldung

Sie müssen sich zu allen Lehrveranstaltungen mit und ohne Teilnehmerbegren
zung (Vorlesungen, Übungen, Seminaren, Kolloquien, Examinatorien, Arbeitsge
meinschaften, Fremdsprachen- und Schlüsselqualifikationsveranstaltungen) des 
Grund, Haupt und Schwerpunktbereichsstudiums und den Lehrveranstaltun
gen des Hamburger Examenskurses (HEX) über STiNE anmelden, um am Ende 
des Studiums oder bei einem Hochschulwechsel ein vollständiges Transcript zu 
erhalten. Mit der Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen erstellt STiNE auto
matisch einen Stundenplan und benachrichtigt Sie bei Raum und Terminände
rungen. Ferner stellen die Lehrpersonen über STiNE ihre Studien materialien zum 
Downloaden zur Verfügung und das Team Studienmanagement versendet wich
tige Informationen, die den Studienverlauf betreffen.

Anmeldephasen für das Wintersemester 2019 / 2020: 

STiNEAnmeldephase
(Prioritätsprinzip)

Mo., 02.09.2019, 09 .00 Uhr bis 
Do., 19.09.2019, 13 .00 Uhr

Erstsemesterphase
(Prioritätsprinzip)

Mo., 07.10.2019, 09 .00 Uhr bis 
Do., 10.10.2019, 13.00 Uhr

Ummelde und Korrekturphase
(Windhundprinzip)

Mo., 14.10.2019, 09 .00 Uhr bis 
Do., 24.10.2019, 13 .00 Uhr

Ummelde und Korrekturphase 
 für Arbeitsgemeinschaften  
des 1. Semesters

Mo., 14.10.2019, 09.00 Uhr bis
Do., 07.11.2019, 13 .00 Uhr
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Vorlesungsbeginn ab Mo., 14.10.2019

Änderungen bleiben vorbehalten!

Beispiel einer Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung des Grundstudiums: 

  Unter »www.stine.unihamburg.de« mit Kennung + Kennwort einloggen,
  Auswahl des Unterpunktes »Studium«,
  Auswahl des Unterpunktes »Anmeldung zu Veranstaltungen« aus dem 

Menüpunkt »Veranstaltungen« in der linken Menüleiste, 
  Auswahl des Unterpunktes »Grundstudium« auf dem weißen Feld in der 

Mitte unter der Überschrift »Erste Juristische Prüfung«, 
  Auswahl des entsprechenden Fachsemesters und der entsprechenden 

Lehrveranstaltung (Veranstaltung oder Arbeitsgemeinschaft),
  Bestätigung der Auswahl und Buchung einer Veranstaltung über die 

 Buttons »Anmelden«, Eingabe einer iTan und »Abschicken«.

Beispiel einer Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung des Hauptstudiums:

  Unter »www.stine.unihamburg.de« mit Kennung + Kennwort einloggen,
  Auswahl des Unterpunktes »Studium«,
  Auswahl des Unterpunktes »Anmeldung zu Veranstaltungen« aus dem 

Menüpunkt »Veranstaltungen« in der linken Menüleiste,
  Auswahl des Unterpunktes »Hauptstudium« auf dem weißen Feld in der 

Mitte unter der Überschrift »Erste Juristische Prüfung«,
  Auswahl der entsprechenden Studieneinheit (Zivilrecht,  Öffentliches 

Recht, Strafrecht) und der entsprechenden Lehrveranstaltung 
 (Ver anstaltung oder Arbeitsgemeinschaft),

  Bestätigung der Auswahl und Buchung einer Veranstaltung über die 
 Buttons »Anmelden«, Eingabe einer iTan und »Abschicken«.

Wenn Sie bei der Anmeldung aus persönlichen oder technischen Gründen Un
terstützung benötigen, können Sie sich innerhalb der Anmeldefrist wenden an:
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Jean Praefcke
Raum A 133 im Rechtshaus
Tel. 040 / 428 38 - 30 06 (Fax: - 47 23)
Persönliche Sprechzeiten: 
 Di. 11.00 – 13.00 Uhr 
 Do. 11.00 – 13.00 Uhr

Die Teilnahme an Klausuren und Hausarbeiten setzt ebenfalls die Anmeldung 
über STiNE innerhalb der vom Dekanat festgesetzten Anmeldefristen voraus.

Die Anmeldefristen für Klausuren und Hausarbeiten beginnen drei 
 Wochen vor dem Klausurtermin bzw. vor Ausgabe der Hausarbeit, laufen 
dann zwei Wochen und enden eine Woche vor dem Klausurtermin bzw. 
vor Ausgabe der Hausarbeit um 12 Uhr mittags. Die Anmeldefristen sind 
Ausschlussfristen. Eine Nachmeldung außerhalb der Anmeldefristen ist 
nicht möglich.

Die genauen Anmeldefristen können Sie dem Klausuren und Hausarbeitenplan 
entnehmen unter:

http://uhh.de/rw-klausuren

http://uhh.de/rw-hausarbeiten

Beispiel einer Anmeldung zu einer Prüfung des Grundstudiums:

  Unter »www.stine.unihamburg.de« mit Kennung + Kennwort ein loggen,
  Auswahl des Unterpunktes »Studium«,
  Auswahl des Unterpunktes »Anmeldung zu Veranstaltungen« aus dem 

Menüpunkt »Veranstaltungen« in der linken Menüleiste,
  Auswahl des Unterpunktes »Grundstudium« auf dem weißen Feld in der 

Mitte unter der Überschrift »Erste Juristische Prüfung«,
  Auswahl des entsprechenden Fachsemesters und des Unterpunktes 

»Prüfungen«,
  Bestätigung der Auswahl und Buchung einer Prüfung über die Buttons 

»Anmelden«, Eingabe einer iTan und »Abschicken«.



35

A
LL

G
EM

EI
N

ES

STiNE

Beispiel einer Anmeldung zu einer Prüfung des Hauptstudiums:

  Unter »www.stine.unihamburg.de« mit Kennung + Kennwort ein loggen,
  Auswahl des Unterpunktes »Studium«,
  Auswahl des Unterpunktes »Anmeldung zu Veranstaltungen« aus dem 

Menüpunkt »Veranstaltungen« in der linken Menüleiste,
  Auswahl des Unterpunktes »Hauptstudium« auf dem weißen Feld in der 

Mitte unter der Überschrift »Erste Juristische Prüfung«,
  Auswahl der entsprechenden Studieneinheit (Zivilrecht, Öffentliches 

Recht, Strafrecht) und des Unterpunktes »Prüfungen«,
  Bestätigung der Auswahl und Buchung einer Prüfung über die Buttons 

»Anmelden«, Eingabe einer iTan und »Abschicken«.

Nach dem Anmeldevorgang sollte bei erfolgreicher Anmeldung unter der Rubrik 
»Status meiner Anmeldung« der Hinweis schwebende Anmeldung erscheinen, 
und zwar bis zur Schließung der Anmeldeliste, die nach Ablauf der Anmeldefrist 
seitens des Studienmanagements erfolgt. Danach entfällt die schwebende An
meldung und es erscheint der Hinweis »Ihre Anmeldung wurde akzeptiert«.

Nach Ablauf der Anmeldefrist ist die Anmeldung zu einer Klausur bzw. zu ei
ner Hausarbeit verbindlich!

Das Ergebnis der Klausur bzw. Hausarbeit wird in STiNE dokumentiert.
Die Ergebnisse erfolgreich bestandener Seminare bzw. der bestandenen SPB

Prüfung werden ebenfalls in STiNE erfasst. Bitte beachten Sie, dass eine Anmel
dung zur SPBPrüfung über STiNE dagegen nicht möglich ist, da es sich um eine 
Abschlussprüfung handelt.

b) Abmeldung

Über STiNE können Sie sich auch wieder von Lehrveranstaltungen, Arbeitsgemein
schaften, Klausuren und Hausarbeiten abmelden. Eine Abmeldung von Arbeits
gemeinschaften und anderen Kleingruppenveranstaltungen, an denen Sie nach 
vorsorglicher Anmeldung doch nicht teilnehmen werden, wäre wünschenswert, 
um nicht unnötig freie Plätze zu blockieren. Die Abmeldung von Klausuren und 
Hausarbeiten ist nur innerhalb der vom Dekanat festgesetzten Fristen möglich.
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Die Abmeldefristen für Klausuren enden zwei Tage vor dem Klausur-
termin und für Hausarbeiten 7 Tage nach Ausgabe der Hausarbeit um 
12 Uhr mittags. Auch die Abmeldefristen sind Ausschlussfristen. Eine 
 Abmeldung außerhalb der Abmeldefristen ist nicht möglich.

Im Falle der Hausarbeit wird Ihnen ermöglicht, den Sachverhalt zunächst ein
zusehen, sich daran eine Weile zu erproben und sich bei Bedarf wieder abzu
melden. Die genauen Abmeldefristen können Sie ebenfalls dem Klausuren und 
Hausarbeitenplan entnehmen:

http://uhh.de/rw-klausuren

http://uhh.de/rw-hausarbeiten

c) Support

Bitte richten Sie Ihre Fragen oder Probleme an die STiNELine. Ein entsprechen
des elektronisches Supportformular finden Sie im Menü (eingeloggter Bereich) 
auf der linken Seite. Unmittelbar nach Abschicken der STiNESupportanfrage er
halten Sie eine automatische Antwort mit den übermittelten Daten. Die Antwort 
Ihrer STiNESupportanfrage wird an Ihre UniMailAdresse geschickt. Die Mails 
Ihrer UniMailAdresse lesen Sie am bequemsten mit dem Webmailer Surfmail. 
Der dort gefragte Benutzername ist die UHHKennung. 

Telefonische Auskünfte / Beratungen erhalten Sie unter:
STiNE-Line: Tel: + 49 40 428 844 - 844, Mo. – Fr.: 9 – 18 Uhr

Bei Fehlen bzw. Verlust der Zugangsdaten, der Sperrung des Kennworts oder der 
iTANListe können Sie sich persönlich an das Regionale Rechenzentrum (RRZ) 
wenden:

STiNE-Direkt Support: Schlüterstraße 70, RRZ-Service-Desk im 
 Erdgeschoss. Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.: 8 – 23 Uhr, Wochenende + Feiertage: 12 – 17 Uhr
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STiNE · Bevorzugte AG-Platzvergabe

Gegen Vorlage des Personalausweises erhalten Sie dort Ihre fehlenden Zugangs
daten. Aus Gründen des Datenschutzes ist es nicht möglich, Zugangsdaten und 
iTANListen per EMail oder telefonisch zu übermitteln.

2. Bevorzugte AG-Platzvergabe

a) an Studierende mit Kind

Voraussetzungen

Die Fakultät für Rechtswissenschaft bietet Studierenden, die eigene Kinder bis 
zu einem Alter von einschließlich 10 Jahren im eigenen Haushalt zu betreuen 
haben, bevorzugt Plätze in Arbeitsgemeinschaften an, um den Familienalltag zu 
erleichtern und die Chancengleichheit dieser Personengruppe zu gewährleisten.

Ablauf

Die Nachweise (Geburts- oder Adoptionsurkunde oder Pflegebescheinigung, 
Lichtbildausweis, aktuelle Semesterbescheinigung) sind zusammen mit dem 
ausgefüllten Antragsformular im Prüfungsamt in Raum A 138 des Rechtshauses 
zu den Sprechzeiten (Di. + Do. 11 – 13 Uhr, Mi. 13 – 15 Uhr) und spätestens bis Ablauf 
der jeweiligen STiNEAnmeldephase vorzulegen. Zusätzlich muss jedes Semester 
eine EMail unter Angabe des vollständigen Namens, der Matrikelnummer, al
ler gewünschten Lehrveranstaltungsnummern, bezeichnungen, personen und 
uhrzeiten gesendet werden an jean.praefcke@verw.unihamburg.de.

Unabdingbare Voraussetzung für die bevorzugte Berücksichtigung bei der 
 AG-Platzvergabe ist die STiNE-Anmeldung zur gewünschten AG während der 
 jeweiligen Anmeldephase. 
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Checkliste
 1. Vorlage beim Prüfungsamt:

  Antrag auf bevorzugte AGPlatzvergabe
  Geburts- oder Adoptionsurkunde oder Pflegebescheinigung
  Lichtbildausweis
  aktuelle Semesterbescheinigung

 2. während der Anmeldephase
  STiNEAnmeldung zur AG
  EMail mit AGWünschen an Jean Praefcke

Das Antragsformular finden Sie auf unserer Homepage unter »Studium« im 
 Bereich »Anträge und Formulare«.

Kontakt

Prüfungsamt der Fakultät für Rechtswissenschaft
Raum A 138 des Rechtshauses im 1. Stock
EMail: pruefungsamt.jura@verw.unihamburg.de
Tel.: 040 428 3845 49 (A – E) /42 03 (F – O) /76 54 (P – Z)
Persönliche Sprechzeiten: Di. + Do. 11 – 13 Uhr, Mi. 13 – 15 Uhr

b) an Studierende mit Pflegeaufgaben

Voraussetzungen

Die Fakultät für Rechtswissenschaft bietet Studierenden, die nahe Angehörige 
pflegen, bevorzugt Plätze in Arbeitsgemeinschaften an, um den Pflegealltag zu 
erleichtern und die Chancengleichheit dieser Personengruppe zu gewährleisten.

Ablauf

Die Nachweise (aktuelle Bestätigung der Krankenkasse über die Eintragung als 
Pflegeperson, aktuelle Semesterbescheinigung) sind zusammen mit dem ausge
füllten Antragsformular im Prüfungsamt in Raum A 138 des Rechtshauses zu den 
Sprechzeiten (Di. + Do. 11 – 13 Uhr, Mi. 13 – 15 Uhr) und spätestens bis Ablauf der 
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Bevorzugte AG-Platzvergabe

jeweiligen STiNEAnmeldephase einzureichen. Zusätzlich muss jedes Semester 
eine EMail unter Angabe des vollständigen Namens, der Matrikelnummer, al
ler gewünschten Lehrveranstaltungsnummern, bezeichnungen, personen und 
uhrzeiten gesendet werden an jean.praefcke@verw.unihamburg.de.

Unabdingbare Voraussetzung für die bevorzugte Berücksichtigung bei der 
 AG-Platzvergabe ist die STiNE-Anmeldung zur gewünschten AG während der 
 jeweiligen Anmeldephase. 

Checkliste

 1. Vorlage beim Prüfungsamt:
  Antrag auf bevorzugte AGPlatzvergabe
  aktuelle Bestätigung der Krankenkasse über die Eintragung  

als Pflegeperson 
  Lichtbildausweis
  aktuelle Semesterbescheinigung

 2. während der Anmeldephase
  STiNEAnmeldung zur AG
  EMail mit AGWünschen an Jean Praefcke

Das Antragsformular finden Sie auf unserer Homepage unter »Studium«  
im Bereich »Anträge und Formulare«.

Kontakt

Prüfungsamt der Fakultät für Rechtswissenschaft
Raum A 138 des Rechtshauses im 1. Stock
EMail: pruefungsamt.jura@verw.unihamburg.de
Tel.: 040 428 3845 49 (A – E) /42 03 (F – O) /76 54 (P – Z)
Persönliche Sprechzeiten: Di. + Do. 11 – 13 Uhr, Mi. 13 – 15 Uhr
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3. Extracurriculare Veranstaltungen

Seit dem Wintersemester 2017 / 2018 bietet die Universität Hamburg im Bereich 
Extracurriculare Veranstaltungen ein zusätzliches Lehrangebot an, das grund
sätzlich nicht auf Ihr Studium angerechnet wird. Ob eine Anerkennung im Ein
zelfall möglich ist, erfragen Sie bitte zeitnah bei dem für Sie zuständigen univer
sitären Prüfungsamt. 

4. Rückmeldung und Semesterbeitrag

Sie müssen sich zu jedem Semester zum Weiterstudium anmelden. Diese sog. 
Rückmeldung erfolgt ausschließlich durch die fristgemäße Zahlung der fälligen 
Beiträge und Gebühren (Semesterbeitrag inkl. Verwaltungskostenbeitrag). 

Die Fristen für den Eingang der Zahlung enden:

  zu einem Wintersemester am 1. Oktober
  zu einem Sommersemester am 1. April.

Damit neben den Semesterbescheinigungen auch das Semesterticket rechtzei
tig zu Beginn des neuen Semesters vorliegt, sollten Sie den Semesterbeitrag zu 
einem Sommersemester spätestens Ende Februar und zu einem Wintersemester 
spätestens Ende August eingezahlt haben.

Der Semesterbeitrag in Höhe von 328,00 € setzt sich zusammen aus:

Semesterbeitrag

177,60 € für das HVVSemesterticket

85,00 € für das Studierendenwerk

11,70 € für die satzungsmäßigen Zwecke der Studierendenschaft

3,70 € für den SemesterticketHärtefonds

50,00 € Verwaltungskostenbeitrag



41

A
LL

G
EM

EI
N

ES

Extracurricurale Veranstaltungen · Rückmeldung und Semesterbeitrag · Beurlaubung

Ein Musterzahlungsträger steht im STiNEAccount unter »Dokumente« zur Ver
fügung; bitte nutzen Sie diese Vorlage!

Der Semesterbeitrag ist auf folgendes Konto einzuzahlen:

Empfänger: Universität Hamburg
Geldinstitut: Deutsche Bundesbank
Konto-Nr.: 00 20 101 538 IBAN: DE 732 000 000 000 201 015 38
Bankleitzahl: 20 000 000 BIC: MARKDEF1200
Verwendungszweck: Ihre Matrikelnummer

5. Beurlaubung 
(§6 Immatrikulationsordnung vom 30. Juni 2005, zuletzt geändert  
am 22. Oktober 2009)

Wenn Sie dem Studium aus wichtigem Grund nicht mindestens die Hälfte Ih
rer Arbeitszeit widmen können, können Sie auf Antrag beurlaubt werden. Der 
Antrag auf Beurlaubung ist für ein Sommersemester bis zum 1. April und zum 
Wintersemester bis zum 1. Oktober zu stellen.

Dem Antrag sind geeignete Nachweise zur Dokumentation des wichtigen Grun
des beizufügen (z. B. bei Krankheit ein Attest). Ein wichtiger Grund für eine Be
urlaubung liegt in der Regel vor

  bei einer Erkrankung, die ein ordnungsgemäßes Studium ausschließt,
  bei der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder eines 

pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen,
  bei Studienaufenthalten an in und ausländischen Hochschulen,
  bei Studiengängen ohne studienbegleitendes Prüfungssystem  

(dazu zählt auch das rechtswissenschaftliche Studium) zur unmittel
baren Vorbereitung auf eine Abschlussprüfung für ein Semester.

Eine Beurlaubung erfolgt im Regelfall semesterweise, in den Fällen der Betreu
ung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren bzw. eines pflegebedürftigen Ange
hörigen bis zur Dauer von drei Jahren.
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Bei Eintritt eines wichtigen Grundes in einem laufenden Semester ist in Ausnah
mefällen auch eine Beurlaubung außerhalb der Rückmeldefristen möglich, wenn 
der wichtige Grund ein ordnungsgemäßes Studium ausschließt.

Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester. Während einer Beurlaubung ist 
der volle Semesterbeitrag zu zahlen.

ACHTUNG: Eine Beurlaubung schließt den Erwerb von Studien- und Prüfungs-
leistungen  grundsätzlich aus!

Der Antrag auf Beurlaubung muss vor Semesterbeginn online über STiNE gestellt 
werden. Hierfür steht im STiNEAccount in der Rubrik Studium  Anträge ein 
elektronisches Antragsformular zur Verfügung. Zusätzlich zum Antrag muss der 
Nachweis über den Beurlaubungsgrund zum Wintersemester bis zum 01.10. und 
zum Sommersemester bis zum 01.04. über das folgende Formular eingegangen 
sein: www.uni-hamburg.de/antrag. Anderenfalls können Bearbeitungsgebüh
ren von 30 Euro anfallen, sofern der Beurlaubungsgrund nicht im laufenden Se
mester eingetreten ist. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ 
studienverlauf/beurlaubung.html

6. Studienfachberatung wegen Überschreitung  
der Regelstudienzeit

Sollten Sie die Regelstudienzeit von neun Semestern überschritten haben, müs
sen Sie innerhalb von zwei Semestern nach dem Ende der Regelstudienzeit (dem
nach im 10. oder spätestens 11. Semester) an einer Studienfachberatung teilge
nommen haben, wenn Sie nicht bis zum Ablauf dieses Zeitraums die Zulassung 
zur staatlichen Pflichtfachprüfung beantragt oder sich zu einer Prüfungsleistung 
im Schwerpunktbereich angemeldet haben. Andernfalls droht die Exmatrikula
tion im Sinne von § 42 Absatz 2 Nr. 7 Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG).

Wegen der Teilnahme an einer Studienfachberatung wenden Sie sich bitte an 
charlotte.themar@verw.unihamburg.de.
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Studienfachberatung wegen Überschreitung der Regelstudienzeit · BAföG · Teilzeitstatus

7. BAföG

Sollten Ihnen die für ihren Lebensunterhalt und die Ausbildung erforderlichen 
Mittel fehlen, haben Sie einen Rechtsanspruch auf individuelle Ausbildungsför
derung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). 

BAföG erhält in der Regel, wer bei Beginn der Ausbildung das 30. Lebensjahr noch 
nicht erreicht hat. Die Förderungsdauer entspricht der Regelstudienzeit, demnach 
neun Semester. Wird die Förderungshöchstdauer überschritten, so können Sie nur 
unter besonderen Umständen weiter gefördert werden. Die Beratung erfolgt im:

 Studierendenwerk Hamburg · Amt für Ausbildungsförderung
Name A – L: Grindelallee 9, 20146 Hamburg
Name M – Z: Nagelsweg 39, 20097 Hamburg
 bafoeg@studierendenwerk-hamburg.de

http://www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/ 
kontakt_info/Finanzen/

Wenn Sie ab dem 5. Fachsemester weiterhin BAföGLeistungen erhalten möch
ten, müssen Sie dem BAföGAmt einen »Leistungsnachweis nach § 48 Abs. 1 
BAföG« vorlegen. Mit diesem Leistungsnachweis muss Ihnen von der Fakultät 
für Rechtswissenschaft bestätigt werden, dass Sie die bis zum jeweils erreichten 
Fachsemester üblichen Leistungen erbracht haben. Das entsprechende Form
blatt für die Bestätigung erhalten Sie beim BAföGAmt. Bitte legen Sie es zuerst 
dem Prüfungsamt der Fakultät für Rechtswissenschaft vor. 

8. Teilzeitstatus

Gemäß § 8 Immatrikulationsordnung der Universität Hamburg vom 30.  Juni 
2005, zuletzt geändert am 22. Oktober 2009, können Sie, wenn Sie »aus wich
tigem Grund nachweislich nicht Ihre volle, mindestens aber die Hälfte Ihrer Ar
beitskraft dem Studium widmen können, auf Antrag als Studierende/r mit Teil
zeitstatus immatrikuliert werden«.

Mit der Immatrikulation als Studierende/r mit Teilzeitstatus besteht grundsätz
lich kein Anspruch auf die Bereitstellung eines besonderen Lehr und Studienan
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gebots, d. h. es gibt keinen auf ein »Teilzeitstudium« ausgerichteten konkreten 
Studienplan. Ein Wechsel vom Vollzeitstudium in den Teilzeitstatus und umge
kehrt ist bei Studienbeginn und jeweils mit der Rückmeldung möglich.

Bei einem Studium im Teilzeitstatus verlängern sich die Fristen und Termine 
für die Ablegung von Prüfungen nach der Studien und Prüfungsordnung der 
Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg für den Studiengang 
Rechtswissenschaft vom 19. Juni 2013 (siehe Anhang I), zuletzt geändert am 
13. Dezember 2017, in der Weise, dass jedes anerkannte Teilzeitstatussemester 
als 0,5 Fachsemester gezählt wird.

Bei Antragstellung muss »ein wichtiger Grund« für die Immatrikulation als 
Studierende/r mit Teilzeitstatus vorliegen. Dies ist in der Regel der Fall

  bei einer Erwerbstätigkeit mit einer regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeits zeit von mindestens 15 Stunden;

  bei der notwendigen Betreuung oder Pflege eines Kindes (unter 18 Jah
ren) oder eines sonstigen pflege bedürftigen Angehörigen im Sinne des 
§ 3 Absatz 2 Nummer 4 Immatrikulationsordnung der Universität Ham
burg;

  bei Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die Studierfähig
keit oder die zeitlichen Ressourcen so herabsetzen, dass ein ordnungs
gemäßes Vollzeitstudium ausgeschlossen ist.

Der Wegfall eines wichtigen Grundes ist der Hochschule unverzüglich mitzutei
len. Wird die Mitteilung schuldhaft versäumt, wird die Immatrikulation als Stu
die rende/r mit Teilzeitstatus rückwirkend aufgehoben.

Der Antrag auf Immatrikulation als Studierende/r mit Teilzeitstatus muss vor 
Semesterbeginn (zum Wintersemester bis zum 01.10. und zum Sommersemes
ter bis zum 01.04.) online über STiNE gestellt werden. Zusätzlich müssen die 
Nachweise (z. B. Bescheinigung des Arbeitgebers, Geburtsurkunde des Kindes, 
Melde bescheinigung, ärztliches Gutachten) zum Antrag bis zu den vorgenann
ten Daten über das folgende Formular eingegangen sein: www.uni-hamburg.de/
antrag.
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Teilzeitstatus · Digitalisierung von Lehren und Lernen

Anträge, die nach Semesterbeginn eingehen, werden nur gegen eine Verspä
tungsgebühr von 30 Euro bearbeitet. Weitere Informationen zum Teilzeitstatus 
erhalten Sie unter:

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ 
studienverlauf/teilzeitstudium.html

Während des Teilzeitstatus fällt der Semesterbeitrag in voller Höhe an.

Achtung: Studierende im Teilzeitstatus erhalten kein BAföG.

9. Digitalisierung von Lehren und Lernen

ELearning – JuraCommSy und OLAT

Der Begriff des eLearning bezeichnet in aller Regel Lernformen, bei denen mit 
Hilfe elektronischer oder digitaler Medien Lehr und Lernmaterialien zeit und 
ortsunabhängig und interaktiv bearbeitet werden. Dies können z. B. Texte und 
Filme, Lernprogramme, (Selbst)Tests und Links zu externen Datenbanken im 
WWW sein, die idealerweise in eine passwortgeschützte Lernplattform (LMS) ein
gebunden sind. Da die online zur Verfügung gestellten Materialien und Aufgaben 
vielfach als Ergänzung von Präsenzveranstaltungen eingesetzt werden, wird ge
nauer von Blended Learning gesprochen. An der Universität Hamburg stehen den 
Studierenden und Lehrenden zwei unterschiedlich komplexe LMS zur Verfügung:

  JuraCommSy dient der Kommunikation und Kooperation. Die Studie
renden können u. a. zu Lehrveranstaltungen oder auch unabhängig von 
diesen Materialien austauschen, Sachverhalte diskutieren, Lerngruppen 
organisieren und Termine verwalten.

  Unter folgender URL finden Sie das CommSy-Portal der Fakultät für 
Rechtswissenschaft: https://www.juracommsy.uni-hamburg.de/

  OLAT steht für Online Learning And Training und ist eine Lehr und Lern
plattform, die verschiedene Kursbausteine zur komplexen Unterstützung 
von Präsenzveranstaltungen oder zur Umsetzung von  reinen Online
Kursen bietet. Studierende haben z. B. die Möglichkeit, sich in Arbeits
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gruppen zu organisieren, in Foren und Chaträumen zu diskutieren sowie 
Wikis zum gemeinschaftlichen Arbeiten zu nutzen.

  Die nachstehende URL führt zum OLATPortal der Universität Hamburg: 
https://www.olat.uni-hamburg.de/olat

Hinweis: 
Die CampusmanagementSoftware STiNE ist keine solche ELearningPlattform. 
STiNE dient primär der Verwaltung von Veranstaltungen und Prüfungen. Es ist 
keine Interaktion mit oder zwischen den Studierenden möglich.

Interaktive Whiteboards und Pulte

Interaktive Whiteboards sind digitale und berührungsempfindliche Wand tafeln. 
Sie stehen in den kleineren bis mittleren Seminarräumen zur Verfügung. In 
Räumen, die eine größere Wandprojektion erfordern, stehen interaktive Pulte, 
sogenannte Sympodien, bereit. Sie haben einen berührungsempfindlichen Bild
schirm und steuern den vorhandenen Beamer an, der das Bild auf eine große 
Leinwand projiziert. Mit den interaktiven Whiteboards und Pulten können Lehr 
und Lernmaterialien in Veranstaltungen multimedial präsentiert, aufbereitet 
und das Lernen hierdurch flexibler gestaltet werden.

Lecture2Go

Lecture2Go ist ein System zur Aufzeichnung und Veröffentlichung von Veranstal
tungen. Mit der hierfür entwickelten Aufzeichnungstechnik werden Vorlesun
gen, Seminare oder auch Konferenzen und Vorträge aufgenommen und können 
anschließend über die zugehörige Plattform im WWW angeschaut, angehört 
und teilweise auch heruntergeladen werden. Dabei ist es möglich, parallel zum 
Videobild des Dozenten auch die entsprechende Folienpräsentation zu betrach
ten. Die Nutzung dieser Medienbibliothek bietet eine Kombination von Präsenz 
und virtuellen Veranstaltungen und Studierende haben damit die Möglich
keit, die Inhalte flexibler zu wiederholen. Über folgende URL gelangen Sie zum  
Lecture2GoPortal: https://lecture2go.uni-hamburg.de
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 Digitalisierung von Lehren und Lernen

Weiterführende Informationen zu den ServiceAngeboten des Büros für Digita-
lisierung von Lehren und Lernen sowie Tipps und Tricks rund um die inzwischen 
nicht mehr ganz so  neuen Medien finden Sie hier:

http://uhh.de/rw-dll
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IV. EINRICHTUNGEN

1. Zentralbibliothek Recht (ZBR) 

Die ZBR bietet Ihnen vielfältige Arbeitsmöglichkeiten. Während des Studiums 
können Sie hier recherchieren, Gerichtsurteile studieren, Fachliteratur lesen und 
die Gruppenräume zum gemeinsamen Lernen nutzen. 

In dem gläsernen »Bücherturm« gibt es 1000 modern ausgestattete Lese 
und Arbeitsplätze, 25 RecherchePlätze mit fest installierten Rechnern, Multi
funktions geräte für Kopieren und Drucken, Zugang zu EMedien wie z. B. juristi
sche Daten banken und EBooks.

Außerdem finden Sie hier einen Präsenzbestand von 370 000 Bänden und 900 
laufenden Zeitschriften aus allen Rechtsgebieten und übrigens auch nette Kom
militoninnen und Kommilitonen! 

Die ZBR ist erreichbar über das Foyer des Rechtshauses, 
Eingang Rothenbaumchaussee 33. 

Die Öffnungszeiten der ZBR sind wie folgt: 
 Montag – Freitag 7.00 – 23.00 Uhr
 Samstag, Sonntag, feiertags 9.00 – 23.00 Uhr

Der Bibliotheksausweis:
Für den Zugang und die Nutzung der ZBR benötigen Sie einen Bibliotheksaus
weis des Bibliothekssystems der Universität Hamburg. Den Antrag auf Ausstel
lung eines Bibliotheksausweises können Sie vorab online stellen unter

http://www.jura.uni-hamburg.de/einrichtungen/zbr/zugang/ 
bibliotheksausweis.html

Den Ausweis erhalten Sie dann in der Zentralbibliothek Recht am Informations 
und Aufsichtstresen oder in der Staats und Universitätsbibliothek (Stabi).
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Zentralbibliothek Recht

Worum wir Sie bitten:
  Keine Taschen, Mäntel, Motorradhelme, Regenschirme in die Lesesäle 

mitzunehmen. Einzige Ausnahme: eng anliegende NotebookTaschen 
mit Notebook. Im Basisgeschoss stehen 1000 Schließfächer zu Ihrer 
Verfügung für die Zeit, in der Sie sich in der Bibliothek aufhalten. Bitte 
denken Sie daran, eine 1€Münze für das Schließfach bereitzuhalten.  

  Der guten Arbeitsatmosphäre wegen: Ruhe und Rücksichtnahme auf die 
anderen Benutzer!

  Die ZBR-Tabus:
  Rauchen
  Essen, Trinken (ausgenommen Wasser)
  Telefonieren

http://www.jura.uni-hamburg.de/einrichtungen/zbr
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Standorte der Fachliteratur:

 Im Neubau:

EG Zeitschriften, lfd. Jahrgänge
Allgemeine Nachschlagewerke
Aufsichtsexemplare (aktuelle Lehrbücher und Kommentare)
Entscheidungssammlungen
Zeitschriften (gebunden)
Festschriften
Andere Bereiche
Ökonomische Analyse des Rechts
Wirtschaftswissenschaften
Europäisches Dokumentationszentrum

1. OG Bürgerliches Recht
Zivilprozessrecht
Arbeitsrecht

2. OG Ausländisches und Internationales Privat und Prozessrecht
Versicherungsrecht
Datenverarbeitung und Recht

3. OG Öffentliches Recht
Sozialrecht
Verwaltungslehre

4. OG Europarecht
Internationale Angelegenheiten
Völkerrecht

5. OG Deutsche und Nordische Rechtsgeschichte
Römisches Recht
Rechtsphilosophie 

Im Altbau:

1. OG Handels und Wirtschaftsrecht

2. OG Strafrecht
Kriminologie

3. OG Finanz und Steuerrecht,
Seerecht und Seehandelsrecht

4. OG Ostrecht
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2. Hörsäle und Unterrichtsräume, Lagepläne

Die Hörsäle und Unterrichtsräume, in denen ein Großteil der Vorlesungen statt
finden wird, haben folgende Abkürzungen:

Audi I und II: 
Auditorium Maximum, VonMellePark 4, Hörsäle I und II

Chem. Hörs.: 
Hörsäle in den Chemischen Instituten, MartinLutherKingPlatz 6

ESA A, B, C, H, J, M: 
EdmundSiemersAllee 1, Universitätshauptgebäude, Hörsäle

ESA O: 
Edmund-Siemers-Allee 1, Neubau Ostflügel, dortiger Hörsaal oder Gruppenräume

ESA W: 
Edmund-Siemers-Allee 1, Neubau Westflügel, dortiger Hörsaal oder Gruppenräume

Erzw.-Hörs.: 
Fachbereich Erziehungswissenschaften, VonMellePark 8, dortiger Hörsaal

Phil A, B, C, D, E, F, G: 
Philosophenturm, VonMellePark 6, dortige Hörsäle

Rhs Hörs.: 
Rechtshaus Hörsaal, Rothenbaumchaussee 33, Erdgeschoss

Rhs EG: 
Rechtshaus, Rothenbaumchaussee 33, Veranstaltungsräume im Erdgeschoss

Rhs UG: 
Rechtshaus, Rothenbaumchaussee 33, Veranstaltungsräume im Untergeschoss

UKE: 
UniversitätsKrankenhausEppendorf, Martinistr. 52, 20251 Hamburg

UKE AI: 
dortiges Anatomisches Institut (mit Hörsaal)

UKE IfR: 
dortiges Institut für Rechtsmedizin

WiSo: 
Fakultät Wirtschafts und Sozialwissenschaften, VonMellePark 5, dortige Räume

Zool Gr. Hörs.: 
Zoologisches Institut und Museum, MartinLutherKingPlatz 3, gr. Hörsaal
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63 Von-Melle-Park 5 B2

G E B Ä U D E V E R Z E I C H N I S

Fakultät 1: Rechtswissenschaft

Fakultät 2: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Fakultät 4: Erziehungswissenschaft

Überwiegend von der Verwaltung genutzte  Gebäude

Von mehreren Fakultäten genutzte Gebäude

Die Ziffern vor den oben genannten Einrichtungen und
auf dem Plan sind die laufenden Gebäudenummern.
In dem folgenden Gebäudeverzeichnis finden Sie mit
der laufenden Gebäudenummer die Anschrift und die
Koordinaten des gesuchten Gebäudes.

Mit einem * gezeichnete Einrichtungen befinden
sich außerhalb des Lageplans.
Informationen über die Behindertengerechtigkeit
der Gebäude finden Sie unter
www.uni-hamburg.de/Behinderung/gebaeude.htm

53 Sedanstraße 19 A2

Gebäude-Nr. Anschrift Koordinaten

51  Schlüterstraße 28

54  Rothenbaumchaussee 33

1  Allendeplatz 1

16  Rentzelstraße 7 

66  Von-Melle-Park 9 

4  Binderstraße 34

10  Binderstraße 40

Gebäude-Nr. Anschrift Koordinaten

33  Mollerstraße 2-4

34  Mollerstraße 10

65  Von-Melle-Park 8 

67  Von-Melle-Park 11 

11  Feldbrunnenstraße 70 C2

C1

C1

B2

B2

B2

C2

B2

B2

B2

B2

B2

Fakultät 6: Mathematik, Informatik und 
Naturwissenschaften

Gebäude-Nr. Anschrift Koordinaten Gebäude-Nr. Anschrift Koordinaten

2  Allendeplatz 2

 6  Bundesstraße 43

B2

A2

B424 Jungiusstraße 9

15 Grindelallee 117

14 Grindelallee 46/48

 9 Bundesstraße 55

B2

A2

A2

 7 Bundesstraße 45 A2

 8 Bundesstraße 53

A2

B4

B4

A2

A2

A2

A2

25 Jungiusstraße 11

 30 Martin-Luther-King-Platz 2

29 Marseiller Straße 5

 31 Martin-Luther-King-Platz 3

39 Papendamm 21

 32 Martin-Luther-King-Platz 6

41 Rothenbaumchaussee 19 C2

 5 Bogenallee 11 A1

12 Beim Schlump 83 A1

23 Johnsallee 35 C2

Fakultät 5: Geisteswissenschaften

64  Von-Melle-Park 6 

21  ESA Flügel West

22  ESA Flügel Ost

38  Neue Rabenstraße 13

B3

C3

C4

C2

B2

46 Rothenbaumchaussee 45

71  Warburgstraße 26 C4

20 Edmund-Siemers-Allee 1 C3

36  Moorweidenstraße 18 C3

72 Mittelweg 177 C3

C437 Alsterterrasse 1

 68 Monetastraße 4 A1

A169 Grindelberg 5

C470 Esplanade 36

62 Von-Melle-Park 4 B2

63 Von-Melle-Park 5 B2

74 Rentzelstr. 17 A2

Sonstige u. von Partnern der UHH genutzte Gebäude

49 Rothenbaumchaussee 81 B1

52 Schlüterstraße 70 B1

73 Feldbrunnenstraße 9 C3

60 Von-Melle-Park 2 B2

50 Schlüterstraße 11 B2

43 Rothenbaumchaussee 34

13 Grindelallee 9

61 Von-Melle-Park 3 B3

B3

C2

Fakultät 7: Psychologie und Bewegungswissenschaft
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3. Mensen

Auf dem Gelände der Universität Hamburg befinden sich folgende Mensen, die 
kostengünstige Mahlzeiten anbieten: 

  Hauptmensa, VonMellePark 2 /  Schlüterstraße 7
  Mensa Campus, VonMellePark 5
  Mensa Philosophenturm, VonMellePark 6
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STUDIENGANG RECHTSWISSENSCHAFT /
ERSTE PRÜFUNG

In diesem Teil des Studienführers haben wir für Sie die studienrele-

vanten Informationen zum Studiengang Rechtswissenschaft mit dem 

Stu dien ziel erste Prüfung zusammengestellt. Hier finden Sie Informa-

tionen über den Studienverlauf, ein Mustercurriculum zum Grund- 

und Hauptstudium sowie die einschlägigen Rechtsgrundlagen. 

Für Sie bedeutet das: Haben Sie eine allgemeine studienrelevante 

Frage stellung, dann sehen Sie vorne im rot gekennzeichneten Bereich 

nach. Antworten, die sich speziell auf den Studiengang Rechtswissen-

schaft beziehen, finden Sie im blauen Teil des Studienführers.
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I. STUDIENZIEL

Das rechtswissenschaftliche Studium, das mit der »Ersten Prüfung« abgeschlos
sen wird, soll Ihnen unter Einbeziehung der geschichtlichen, gesellschaftli
chen, wirtschaftlichen, politischen und philosophischen Grundlagen des Rechts 
gründliche Kenntnisse der rechtlichen Regelungen sowie den Gebrauch rechts
wissenschaftlicher Methoden vermitteln und Sie damit zur eigenverantwortli
chen Lösung praktischer Aufgaben und zur wissenschaftlichen Bearbeitung von 
Rechtsfragen befähigen. Insbesondere in den Schwerpunktbereichen erhalten 
Sie Gelegenheit, vertiefte Kenntnisse in einem ausgewählten Rechtsbereich zu 
erwerben. Die Ausbildung berücksichtigt neben der Vermittlung interdisziplinä
rer und internationaler Bezüge auch den Erwerb sog. Schlüsselqualifikationen, 
die Sie in den Stand versetzen, den Anforderungen der anschließenden prakti
schen Ausbildung im Staatsdienst (2jähriger Vorbereitungsdienst oder auch Re
ferendariat genannt) gerecht werden zu können.

II. STUDIENVERLAUF

1. Allgemeiner Überblick

Den Inhalt und Aufbau des rechtswissenschaftlichen Studiums regelt die Stu-
dien- und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universi-
tät Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft vom 19. Juni 2013, zuletzt 
geändert am 23. Januar 2019 (siehe Anhänge I – VI). Danach gliedert sich das 
rechtswissenschaftliche Studium mit einer Regelstudienzeit von 9 Semestern in 
folgende vier Studienabschnitte:

 1. Grundstudium (1. bis 3. Semester)
 2. Hauptstudium (4. und 5. Semester)
 3. Schwerpunktbereichsstudium (6. und 7. Semester)
 4. Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung (ab dem 7. Semester).

Allgemeiner Überblick
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Studiengang Rechtswissenschaft / Erste Prüfung

2. Orientierungseinheit

Um Ihnen den Start in das Studium der Rechtswissenschaft zu erleichtern, ver
anstaltet die Fakultät in der Woche vor Vorlesungsbeginn eine Orientierungsein
heit – auch OE genannt. Sie ist in sogenannten Tutorien (Kleingruppen) organi
siert, die von Studierenden höheren Semesters geleitet werden, und soll Ihnen 
helfen, sich organisatorisch, räumlichpersonell, fachlich und persönlich in Ihrem 
Studium zu orientieren. Im Mittelpunkt der Orientierungseinheit stehen das 
Curriculum und die Stundenplangestaltung. Darüber hinaus finden ein Campus
rundgang, eine Bibliotheksführung sowie Informationsveranstaltungen zu (stu
dentischen) universitären Angeboten und Initiativen statt. Die OE umfasst ferner 
eine erste Orien tie rung in juristischen Berufs und Forschungsfeldern. Bei den 
Abendveranstaltungen und der Erstsemesterfahrt besteht die Möglichkeit, Kom
militonen/innen näher kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Denn 
laut einer Dänischen Studie ist ein guter Kontakt zu den Kommilitoninnen und 
Kommilitonen bzw. der damit verbundene regelmäßige Austausch förderlich für 
den erfolgreichen Abschluss des Studiums. Die Tutoren/innen stehen Ihnen für 
alle im ersten Semester auftauchenden Fragen zur Verfügung. 

OE-Homepage: http://uhh.de/rw-oe
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Orientierungseinheit · Grundstudium / Zwischenprüfung

3. Grundstudium / Zwischenprüfung

a) Pflichtveranstaltungen

Studieneinheiten Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht

Im dreisemestrigen Grundstudium (1. bis 3. Semester) stehen folgende Pflicht
vorlesungen in den drei großen Studieneinheiten Zivilrecht, Öffentliches Recht 
und Strafrecht im Mittelpunkt: 

  Zivilrecht
1. Semester: Allgemeiner Teil des BGB  

Vertragsrecht I (Erfüllung von Schuldverhältnissen, 
Leistungs störungsrecht)

2. Semester:  Vertragsrecht II (Allgemeines Schuldrecht, Gewähr
leistungsrecht bei Kauf und Miete)

  Mehrpersonenverhältnisse
3. Semester:  Vertragsrecht III (Vertragliche Schuldverhältnisse) 

Sachenrecht I (Sachenrecht ohne Kreditsicherung) 
Handelsrecht

  Öffentliches Recht
1. Semester:  Staatsorganisationsrecht 

Grundrechte I
2. Semester: Grundrechte II 

Europarecht
3. Semester: Allgemeines Verwaltungsrecht einschließlich  

Verwaltungsprozessrecht

  Strafrecht
1. Semester: Einführung in die Kriminalwissenschaften 

Strafrecht Allgemeiner Teil I 
2. Semester: Strafrecht Allgemeiner Teil II 
3. Semester: Strafrecht Besonderer Teil I (Straftaten gegen 

 Persönlichkeitswerte)
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Studiengang Rechtswissenschaft / Erste Prüfung

Bei den zuvor genannten Pflichtvorlesungen handelt sich um Lehrveranstal
tungen, die überwiegend von Professoren/innen geleitet und in denen der exa
mensrelevante Lehrstoff vermittelt wird. 

In allen drei Studieneinheiten werden zum Teil vorlesungsbegleitende Arbeitsge-
meinschaften (AGs) angeboten, in denen unter Anleitung von wissenschaftlichen 
Mitarbeitern/innen oder Lehrbeauftragten zusätzlich juristische Falllösungen 
entwickelt werden. Die AGs sind in Kleingruppen organisiert und teilnehmerbe
grenzt, d. h. bei mehr als zweimaligem oder 20 % der Veranstaltungszeit über
schreitendem unentschuldigten Fehlen wird der Platz in der AG für das laufende 
Semester verwirkt. Die Teilnahme an den AGs ist zwar nicht verpflichtend, wird 
jedoch dringend empfohlen.

Am Ende der Vorlesungszeit bzw. in der vorlesungsfreien Zeit wird der Lehrstoff 
durch schriftliche Prüfungen in Form von Klausuren und Hausarbeiten abgefragt. 
Gegenstand einer Klausur bzw. Hausarbeit können ein Rechtsfall, eine Rechtsge
staltung oder ein rechtswissenschaftliches Thema sein; die Bearbeitungszeit für 
Klausuren beträgt 120 bis 180 Minuten. Die Hausarbeiten sind auf eine Bearbei
tungszeit von drei Wochen angelegt. Sie werden mit Beginn der vorlesungs freien 
Zeit ausgegeben und müssen spätestens am letzten Tag der vorlesungsfreien 
Zeit wieder zur Korrektur abgegeben werden. 

Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten (EidrA – Grundkurs)

Methodisch sicheres wissenschaftliches Arbeiten zählt zu den Kernkompeten
zen, die Sie bezogen auf Ihr Studienfach Rechtswissenschaft in den ersten Se
mestern erwerben müssen. 

Der EidrA-Grundkurs gehört für Sie zum Pflichtstudienprogramm des ersten 
Semesters (§ 4 Abs. 4 Studien und Prüfungsordnung vom 19. Juni 2013, zuletzt 
geändert am 23. Januar 2019). Der semesterbegleitende EidrAGrundkurs bietet 
eine Einführung in die Techniken und Methoden des rechtswissenschaftlichen 
Arbeitens sowie die theoretischen Grundlagen des Faches. Einen Schwerpunkt 
bildet die für das juristische Studium charakteristische Auseinandersetzung mit 
Sachverhalten und deren Bearbeitung. Sie bekommen Gelegenheit, den vor allem 
in schriftlichen Arbeiten anzuwendenden »Gutachtenstil« einzuüben, Rechts
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vorschriften unter Berücksichtigung der juristischen Methodik auszulegen und 
Argumentationsfiguren der Rechtsfortbildung kennenzulernen, woraus sich auch 
grundlegende rechtstheoretische Fragestellungen ergeben. Darüber hinaus sol
len weitere für das Studium der Rechtswissenschaft zentrale Kompetenzen wie 
rechtswissenschaftliches Argumentieren, der Umgang mit juristischen Textgat
tungen sowie Zitier und Belegtechnik erworben werden.

Studieneinheit Grundlagen des Rechts

Das Grundstudium umfasst auch Lehrveranstaltungen zu den methodischen, phi
losophischen, theoretischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen 
des Rechts. Die erfolgreiche Teilnahme an mindestens einer der im Grundstudium 
ausgewiesenen Lehrveranstaltungen im Umfang von 2 SWS (Semesterwochen
stunden) ist Pflicht; zu diesem Zweck wird am Ende der Vorlesungszeit in jeder 
Grundlagenveranstaltung eine Klausur angeboten. 

Sie müssen sich über STiNE zu den Pflichtveranstaltungen und Arbeitsgemein-
schaften innerhalb der STiNE-Anmeldephasen anmelden. Damit haben  
Sie u. a. Zugriff auf alle Studienmaterialien, die dort von den  Lehrenden ein
gestellt werden. 

Grundstudium / Zwischenprüfung
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Studiengang Rechtswissenschaft / Erste Prüfung

Grundstudium
Einführungsveranstaltungen:

 ■ Orientierungseinheit (startet eine Woche vor Vorlesungsbeginn)
 ■ Einführung in die Rechtswissenschaft (1 SWS / startet mit Vorlesungsbeginn)

Pflichtveranstaltungen
Veranstaltungen zu den 
Grundlagen des Rechts

Zivilrecht Öffentliches Recht Strafrecht

1. Semester

 ■ Kurs: Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten (2 SWS)

Besuch einer der folgenden 
Veranstaltungen vorzugs
weise innerhalb der ersten 
drei Semester:

 ■ Römische und Europäi
sche Rechtsgeschichte 
(2 SWS) 
oder 
Rechtsphilosophie 
(2 SWS)  
oder  
Rechtssoziologie (2 SWS) 
oder  
Einführung in das inter
nationale Recht (2 SWS)  
oder 
Deutsche Rechts
geschichte (2 SWS) 
oder 
Staatstheorie und 
 Verfassungsgeschichte 
(2 SWS) 
oder 
Strafrechtsgeschichte 
(2 SWS)

 ■ Allgemeiner Teil des BGB 
(4 SWS)  
mit Arbeitsgemeinschaft 
(2 SWS) 

 ■ Vertragsrecht I (1 SWS)

 ■ Staatsorganisationsrecht 
(2 SWS) 

 ■ Grundrechte I (2 SWS)  
mit gemeinsamer 
Arbeits gemeinschaft 
(2 SWS)

 ■ Einführung in die 
Kriminal wissenschaften 
(2 SWS) 

 ■ Strafrecht Allgemeiner 
Teil I (2 SWS)  
mit Arbeitsgemeinschaft 
(1 SWS) 

2. Semester
 ■ Vertragsrecht II (3 SWS) 
 ■ Mehrpersonen

verhältnisse (1 SWS)  
mit gemeinsamer 
Arbeits gemeinschaft 
(2 SWS)

 ■ Grundrechte II (2 SWS) 
 ■ Europarecht (2 SWS)  

mit gemeinsamer 
Arbeits gemeinschaft 
(2 SWS)

 ■ Strafrecht Allgemeiner 
Teil II (2 SWS) 
mit Arbeitsgemeinschaft 
(2 SWS)

3. Semester
 ■ Vertragsrecht III (2 SWS)  

mit Arbeitsgemeinschaft 
(2 SWS)

 ■ Sachenrecht I (2 SWS)  
mit Arbeitsgemeinschaft 
(2 SWS)

 ■ Handelsrecht (1 SWS)

 ■ Allgemeines Verwal
tungsrecht einschließlich 
Verwaltungs prozessrecht 
(4 SWS)  
mit Arbeitsgemeinschaft 
(2 SWS)

 ■ Strafrecht Besonderer 
Teil I (2 SWS) 
mit Arbeitsgemeinschaft 
(2 SWS)

Zwischenprüfung
Eine Übersicht über die zu erbringenden Prüfungsleistungen finden Sie auf der folgenden Seite des Studienführers 
oder Sie  können sie der bei gefügten Checkliste entnehmen.
 

SWS = Semesterwochenstunde/n
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b) Leistungsnachweise 

Das Grundstudium schließt mit der Zwischenprüfung ab. Die Zwischenprüfung 
richtet sich nach den Vorschriften der Studien und Prüfungsordnung vom 19. Juni 
2013, zuletzt geändert am 23. Januar 2019 (s. Anhänge I – VI). Sie dient dem Nach
weis, dass Sie zur wissenschaftlichen Erörterung einfacher Rechtsfragen in der 
Lage sind und die Methodik der Fallbearbeitung beherrschen.

Bei der Zwischenprüfung handelt es sich nicht um eine geblockte Prüfung am 
Ende des 3.  Semesters. Vielmehr müssen zum gesamten Vorlesungsstoff des 
Grundstudiums in den drei Studieneinheiten Zivilrecht, Öffentliches Recht und 
Strafrecht sowie in der Studieneinheit Grundlagen des Rechts folgende 10 schrift
liche Prüfungen spätestens bis zum Ende des fünften Semesters (einschließlich 
der zweiten Klausurenphase, die zu Beginn des 6. Semesters stattfindet) abge
legt werden.

Zivilrecht Öffentliches Recht Strafrecht

1 Hausarbeit:

 Allgemeiner Teil des BGB 
und Vertragsrecht I

1 Hausarbeit:

 Grundrechte II und   
Europarecht

1 Hausarbeit:

 Strafrecht  
Allgemeiner Teil II

3 Klausuren:

 Allgemeiner Teil des BGB 
und Vertragsrecht I

 Vertragsrecht II und 
 Mehrpersonenverhältnisse

 Vertragsrecht III und 
 Sachenrecht I und 
 Handelsrecht

2 Klausuren:

 Staatsorganisationsrecht 
und Grundrechte I

 Allgemeines Verwaltungs
recht einschließlich 
Verwaltungs prozessrecht

1 Klausur:

 Strafrecht Besonderer Teil I 

Grundlagen des Rechts
1 Klausur

Im Grundstudium und damit gleichzeitig für die Zwischenprüfung sind also ins
gesamt sieben Klausuren und drei Hausarbeiten mit mindestens vier Punkten 
zu bestehen. Das Bestehen der Prüfungsleistungen führt zu einer erfolgreichen 
Zwischenprüfung und wird mit einem qualifizierten Zeugnis (Zwischenprü
fungszeugnis) bescheinigt. Werden die geforderten Leistungen ohne wichtigen 
Grund nicht bis spätestens zum Ende des fünften Semesters abgelegt und be
standen, folgt die Exmatrikulation.

Grundstudium / Zwischenprüfung
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Achtung!
Grundsätzlich werden in den betreffenden Lehrveranstaltungen der Studien-
einheiten Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht pro Semester zwei 
 Klausuren angeboten. An der zweiten Klausur können Sie nur teilnehmen, wenn 
Sie an der  ersten Klausur teilgenommen und diese nicht bestanden haben oder 
aus einem wichtigen Grund (siehe § 20 der  Studien und Prüfungsordnung vom 
19.06.2013, zuletzt geändert am 23. Januar 2019, Anhänge I – VI) nicht teilneh
men konnten. Studierende, die in der ersten Klausur nachweislich getäuscht ha
ben, dürfen an der zweiten Klausur nicht teil nehmen.

Wann finden die Klausuren statt?
Die ersten Klausuren finden in den letzten zwei Vorlesungswochen oder in der 
vorlesungsfreien Zeit des Semesters statt. Die zweiten Klausuren werden in den 
ersten zwei Vorlesungswochen des Folgesemesters angeboten, jedoch für das 
Fachsemester der ersten Klausur gewertet. Die genauen Termine ergeben sich 
aus dem Klausurenplan. 

Wann habe ich an einer Klausur teilgenommen?
Ein Klausurversuch liegt vor, wenn eine Klausur »in Angriff« genommen worden 
ist. Hierunter fällt nicht die bloße Anmeldung in STiNE zu einem Klausur bzw. 
Hausarbeitstermin ohne Teilnahme an der Bearbeitung. Die Abgabe eines blo
ßen Deckblatts reicht ebenfalls nicht aus. Ein »In-Angriff-Nehmen« einer Klausur 
liegt erst dann vor, wenn eine Lösungsskizze vorhanden oder die Prüfung inhalt
lich begonnen, aber dann abgebrochen worden ist. 

Wo, wann und wie muss ich den wichtigen Grund geltend machen?
Grundsätzlich müssen Sie den wichtigen Grund unverzüglich beim Prüfungsamt 
der Fakultät für Rechtswissenschaft anzeigen und glaubhaft machen! 

Sie müssen sich zu den Klausuren und Hausarbeiten innerhalb der festge-
setzten Fristen über STiNE anmelden, um an den Prüfungen teilnehmen zu 
können. Die Anmeldefristen sind Ausschlussfristen und ergeben sich aus 
dem Klausuren- und Hausarbeitenplan:
http://uhh.de/rw-klausuren · http://uhh.de/rw-hausarbeiten
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Krankheit gilt nur dann als wichtiger Grund, wenn sie die Prüfungsunfähigkeit 
begründet und dieses durch ein fachärztliches Zeugnis nachgewiesen wird. 
Die Bescheinigung muss Angaben enthalten über die von der Erkrankung 
ausgehende körperliche bzw. psychische Funktionsstörung, die Auswirkungen 
der Erkrankung auf die Prüfungsfähigkeit des Prüflings aus medizinischer Sicht, 
den Zeitpunkt der dem Attest zugrunde liegenden Untersuchungen sowie der 
ärztlichen Prognose über die Dauer der Erkrankung. Die ärztliche Untersuchung 
muss spätestens am Tag der Klausur erfolgen und das Attest spätestens am 
dritten Werktag nach dem Prüfungstermin beim Prüfungsamt vorliegen. Bitte 
nutzen Sie das Formular, das für den Nachweis der Prüfungsunfähigkeit vom 
Prüfungsamt zur Verfügung gestellt wird.

Sollte das fachärztliche Attest nicht den Anforderungen entsprechen, die sich 
aus dem Formular ergeben, oder sollte es nicht unverzüglich beim Prüfungsamt 
eingereicht werden, wird die Teilnahme an der zweiten Klausur abgelehnt.

Muss ich mich auch zu der zweiten Klausur selbst anmelden?
Eine Anmeldung zur zweiten Klausur erfolgt nach Freigabe der Noten der ersten 
Klausur in STiNE über das Prüfungsamt. Sie müssen sich selbst bis spätestens zwei 
Tage vor dem Termin der zweiten Klausur bis 12 Uhr mittags in STiNE abmelden, 
wenn Sie nicht teilnehmen möchten! Ansonsten wird die Klausur mit 0 Punkten 
gewertet.

Was muss ich bei der Klausur beachten?
Für die Benutzung von Hilfsmitteln bei den für die Zwischenprüfung erforderli
chen Klausuren gilt die Hilfsmittelverfügung für Klausuren der Zwischenprüfung 
(siehe Anhang A). Die für die Anfertigung der Klausur mitzubringenden Geset
zestexte werden von der Veranstalterin oder dem Veranstalter der jeweiligen 
Lehrveranstaltung rechtzeitig bekannt gegeben. Die zugelassenen Hilfsmittel 
dürfen keine Beilagen enthalten.

Eintragungen in die Gesetzessammlungen sind grundsätzlich unzulässig. 
Nicht beanstandet werden gelegentliche Paragraphenhinweise, die im sachli

chen Zusammenhang mit der jeweiligen Gesetzesstelle stehen, und Unterstrei
chungen und Hervorhebungen durch Farb oder Leuchtstifte, die kein System zur 
Kommentierung beinhalten. Mehr als zehn Paragraphenhinweise und / oder Un
terstreichungen pro Doppelseite sind nicht gestattet.

Grundstudium / Zwischenprüfung
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Technische Hilfsmittel (Rechner, Organizer, PDA u. ä. Speichermedien, sowie Ge
räte zur mobilen Kommunikation, insbesondere Mobiltelefone) sind nicht zuge
lassen.

Alles Weitere entnehmen Sie bitte der Hilfsmittelverfügung!

Wo kann ich meine Klausuren und Hausarbeiten abholen?
Klausuren und Hausarbeiten des Grund und Hauptstudiums können, sofern 
diese nicht im Rahmen von Besprechungsterminen ausgegeben wurden, wäh
rend der Öffnungszeiten der Ausgabestelle (Raum A 003 – neben dem Raum des 
Fachschaftsrats) abgeholt werden. Eine Ausgabe erfolgt grundsätzlich nur gegen 
eine vollständig ausgefüllte Empfangsbestätigung sowie unter Vorlage eines 
Studierenden und Lichtbildausweises. Die Empfangsbestätigung wird über die 
Webseite des Studienmanagements, die Ausgabestelle und den Infotresen zur 
Verfügung gestellt. Zur Prüfung des eigenen Lernniveaus sowie der korrekten 
Eintragung in STiNE empfiehlt sich eine zeitnahe Abholung. Die Öffnungszeiten 
können der Homepage entnommen werden. Nicht abgeholte Klausuren und 
Hausarbeiten werden nach 5 Jahren vernichtet.

4. Zusatzangebote im Grundstudium

Die Fakultät für Rechtswissenschaft bietet Ihnen mit einer Vielzahl von Projekten 
Unterstützung und Begleitung in der Studieneingangsphase zum Thema wissen
schaftliches Arbeiten, Selbstorganisation und Lernstrategien.

Die Kurse werden zum Teil gefördert vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung im Rahmen des Qualitätspakts Lehre unter dem Förderkennzeichen 
01PL17033:

EidrA: Angebote für Hausarbeiten
Um Ihnen den Einstieg in die Ausarbeitung Ihrer ersten rechtswissenschaftlichen 
Hausarbeit zu erleichtern, bietet das Schreibzentrum des Universitätskollegs 
(UK) gemeinsam mit der Fakultät für Rechtswissenschaft und der Zentralbiblio
thek Recht hilfreiche Workshops und eine Schreibberatung an. 

Die Workshops des Universitätskollegs behandeln Fragen zur Herangehens
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weise an die erste Hausarbeit und unterstützen den Einstieg in das wissen
schaftliche Arbeiten. Vertieft behandelt werden Literaturrecherche, richtiges 
Zitieren und juristisches Argumentieren. Begleitet werden die Kurse von einer 
offenen Schreibberatung. 

Die Anmeldung zu den Workshops erfolgt über STiNE unter dem folgenden 
Pfad: Vorlesungsverzeichnis – Extracurriculare Veranstaltungen – Universitäts
kolleg – Schreibzen trum.

Zudem bietet das UK ein Online Tutorial mit einer SchrittfürSchritt Anleitung 
für eine richtig formatierte Vorlage einer Hausarbeit in MS Word inklusive einer 
fertigen Vorlage zum Download an. Zum Angebot geht es über den folgenden 
Link: http://uhh.de/uk-jura-word/. 

Die ZBR bietet daneben Kurse zur Recherche in verschiedenen juristischen Da-
tenbanken an, die für das Studium und Hausarbeiten eine wichtige Rolle spielen.

Details zu allen Angeboten sind unter www.jura.uni-hamburg.de/eidra zu fin
den.

Tutorium »Lernmanagement am juristischen Fall«
Die Veranstaltung »Lernmanagement am juristischen Fall« bietet insbesondere 
Erstsemesterstudierenden Unterstützung und Begleitung bei der Gestaltung ih
rer Lernprozesse und zeigt frühzeitig Wege auf, die anfänglichen Schwierigkeiten 
des Jurastudiums zu bewältigen. In den von Studierenden höherer Semester oder 
Absolventinnen und Absolventen angeleiteten KleingruppenTutorien (5 – 15 Teil
nehmende) werden in enger Orientierung an den aktuellen Schwierigkeiten der 
Teilnehmenden Lern und Arbeitstechniken für das Jurastudium (z. B. Mind und 
ConceptMaps, Karteikarten, Zeitmanagement) und juristische Grundfertigkei
ten (Gutachtenstil, Klausurtechnik, Hausarbeiten) miteinander verknüpft. Die 
Veranstaltung startet im Wintersemester ab November und im Sommersemes
ter ab April. Von da an findet sie wöchentlich statt. Die Anmeldung erfolgt über 
STiNE unter dem folgenden Pfad: Vorlesungsverzeichnis – Extracurriculare Ver
anstaltungen – Universitätskolleg – Kurse – Rechtswissenschaft.

Grundstudium / Zwischenprüfung · Zusatzangebote im Grundstudium
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»Tutorium für internationale Studierende«
Dieses KleingruppenTutorium wendet sich an internationale Studierende, die für 
ihr Studium nach Deutschland gekommen sind. Ähnlich wie das »Lernmanage
ment am juristischen Fall« soll auch hier Unterstützung in der Anfangsphase des 
Studiums geboten werden, indem die Lernprozesse hinterfragt und analysiert 
werden. Ziel ist es, die Studierenden in die Lage zu versetzen, eigene Strategien 
zum Umgang mit den besonderen Herausforderungen eines Studiums in einer 
Fremdsprache zu entwickeln. Die Basis dafür bieten die verschiedenen Lern und 
Arbeitstechniken sowie die juristischen Grundfertigkeiten. Das Tutorium für in
ternationale Studierende findet in jedem Wintersemester statt. Die Anmeldung 
erfolgt über STiNE unter dem folgenden Pfad: Vorlesungsverzeichnis – Extracur
riculare Veranstaltungen – Universitätskolleg – Kurse – Rechtswissenschaft.

Mentoring für internationale Studierende
Individuelle Unterstützung internationaler Studierender bietet zudem ein spe
zielles MentoringProgramm. Je nach Bedarf können hier individuelle Probleme 
mit einer Mentorin oder einem Mentor besprochen und Lösungsansätze erarbei
tet werden. 

Kontakt: daniela.schroeder@uni-hamburg.de 

Kompaktkurse im Öffentlichen Recht, Zivilrecht und Strafrecht
Die Blockveranstaltungen im Zivilrecht, Öffentlichen Recht und Strafrecht die
nen der gezielten Klausurvorbereitung und beinhalten eine komprimierte Wie
derholung zentraler materiell-rechtlicher Strukturen (klausurrelevanter Stoff der 
ersten drei Semester) anhand von Fällen, typische Klausurkonstellationen kom
biniert mit Klausurtipps, ausführliche Materialien mit Sachverhalten und Lösun
gen in Kombination mit der produktiven Anwendung von Lernstrategien und 
Lerntechniken. Zur optimalen Klausurvorbereitung finden sie regelmäßig kurz 
vor den Klausuren am Ende des Semesters statt. Die Anmeldung erfolgt über 
STiNE unter dem folgenden Pfad: Vorlesungsverzeichnis – Extracurriculare Ver
anstaltungen – Universitätskolleg – Kurse – Rechtswissenschaft.

Blockkurs »Klausurentraining«
Der Blockkurs »Klausurentraining« vermittelt den Kursteilnehmerinnen und 
teilnehmern kompaktes Wissen, um Prüfungen erfolgreich vorzubereiten und 
das Prüfungswissen dauerhaft zu fixieren. Dabei führt der Kurs durch alle Schrit
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te des Klausurenschreibens – von der Klausurvorbereitung über die Vorgehens
weise während der Prüfungssituation – und vermittelt Qualitätskriterien für 
Prüfungsleistungen, deren Berücksichtigung zugleich die Qualität des Lernens 
erhöht. Die Anmeldung erfolgt über STiNE unter dem folgenden Pfad: Extracurri
culare Veranstaltungen – Universitätskolleg – Kurse – Rechtswissenschaft. 

Hinweis: Das Klausurentraining eignet sich für Studierende ab dem 2. Semester.

Individuelles  Klausurencoaching
Das KlausurenCoaching bietet Studierenden aller Leistungsstufen eine individu
elle Klausurberatung durch geschulte Korrektoren, die die Erste Juristische Prü
fung bereits erfolgreich bestanden haben. Auf der Grundlage einer inhaltlichen, 
strukturellen und stilistischen Analyse mehrerer Klausurbearbeitungen zeigt das 
KlausurenCoaching den Studierenden individuell Verbesserungspotenzial auf. 

Kontakt: klausurencoach.jura@uni-hamburg.de

Hinweis: Dieser Kurs richtet sich an Studierende des Grund und Hauptstudiums.

Individuelle Unterstützung privater Lerngruppen durch Lerngruppentutoren
Eine private Lerngruppe kann den individuellen Lernprozess sinnvoll ergänzen 
und bereichern – sofern sie gut organisiert ist und geeignete Lernpartnerinnen 
und partner gefunden wurden. Da dies nicht immer leicht ist, bieten Lerngrup
pentutoren bei Bedarf Unterstützung bei der Gründung privater Lerngruppen 
sowie punktuellen Input zu strukturellen oder inhaltlichen Problemen in be
stehenden Lerngruppen. In allen Fragen rund um die Lerngruppe können sich 
Studierende aller Semester an die Lerngruppentutoren wenden, die auf Wunsch 
auch zu einzelnen Sitzungen in die Lerngruppe kommen und diese unterstützen. 
Zudem werden umfangreiche Materialien für das lerngruppenbasierte Selbst
studium in verschiedenen Schwierigkeitsgraden bereitgestellt, die für Lernpro
zesse in der Lerngruppe sensibilisieren und geeignete Übungsfälle vorschlagen. 

Kontakt: lerngruppe.jura@uni-hamburg.de

Hinweis: Dieser Kurs richtet sich gleichermaßen an Studierende des Grund und 
Hauptstudiums sowie an ExamenskandidatInnen.

Zusatzangebote im Grundstudium 
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5. Hauptstudium

a) Pflichtveranstaltungen

Studieneinheiten Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht

Im zweisemestrigen Hauptstudium (4. und 5. Semester) wird der im Grundstu
dium vermittelte Lehrstoff erweitert und vertieft. Es stehen folgende Pflichtvor
lesungen in den drei großen Studieneinheiten Zivilrecht, Öffentliches Recht und 
Strafrecht im Mittelpunkt: 

  Zivilrecht
4./5. Semester: Gesetzliche Schuldverhältnisse  

Sachenrecht II 
Familienrecht 
Erbrecht  
Gesellschaftsrecht I (Personengesellschaften) 
Gesellschaftsrecht II (Kapitalgesellschaften) 
Zivilprozessrecht I (Erkenntnisverfahren) 
Zivilprozessrecht II (Zwangsvollstreckungsrecht) 
Individualarbeitsrecht

  Öffentliches Recht
4./5. Semester: Polizeirecht 

Baurecht 
Wirtschaftsverwaltungsrecht 
Umweltrecht 
Staatshaftungsrecht

  Strafrecht
4./5. Semester: Strafrecht Besonderer Teil II (Straftaten gegen 

 Vermögenswerte)  
Strafrecht Besonderer Teil III (Straftaten gegen 
 Gemeinschaftswerte)  
Strafprozessrecht
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Hinweis: Mit Ausnahme der beiden Vorlesungen Gesetzliche Schuldverhältnisse 
und Sachenrecht II werden alle Pflichtveranstaltungen nur einmal jährlich ange
boten. 

Gesellschaftsrecht II baut nicht auf Gesellschaftsrecht I auf. Dasselbe gilt auch 
für die beiden Vorlesungen Zivilprozessrecht I und II.

Ebenso setzt der Besuch der Vorlesung Strafrecht Besonderer Teil III nicht die 
vorherige Teilnahme an der Vorlesung Strafrecht Besonderer Teil II voraus.

Auch im Hauptstudium werden in den Studieneinheiten Zivilrecht, Öffentliches 
Recht und Strafrecht vorlesungsbegleitende Arbeitsgemeinschaften angeboten, 
in denen juristische Fälle erörtert und die Studierenden auf die am Ende der Vor
lesungszeit bzw. in der vorlesungsfreien Zeit anstehenden Klausuren und Haus
arbeiten vorbereitet werden. Gegenstand einer Klausur bzw. Hausarbeit können 
ebenfalls ein Rechtsfall, eine Rechtsgestaltung oder ein rechtswissenschaftliches 
Thema sein; die Bearbeitungszeit für Klausuren beträgt 120 bis 180 Minuten. Die 
Hausarbeiten sind auf eine Bearbeitungszeit von fünf Wochen angelegt. Sie wer
den mit Beginn der vorlesungsfreien Zeit ausgegeben und müssen spätestens am 
letzten Tag der vorlesungsfreien Zeit wieder zur Korrektur abgegeben werden. 

Studieneinheit Grundlagen des Rechts

Auch das Hauptstudium umfasst Lehrveranstaltungen (Vorlesungen und Semi
nare) zu den Grundlagen des Rechts. Die Teilnahme an mindestens einer der im 
Hauptstudium ausgewiesenen Lehrveranstaltungen im Umfang von 2 SWS (Se
mesterwochenstunden) ist Pflicht. Zu diesem Zweck werden am Ende der Vorle
sungszeit in jeder Vorlesung zu den Grundlagen des Rechts eine Klausur und in 
den Seminaren zu den Grundlagen des Rechts eine Seminar arbeit (Hausarbeit 
und mündliches Referat) angeboten. 

Sie müssen sich über STiNE zu den Pflichtvorlesungen und Arbeitsge-
meinschaften innerhalb der STiNE-Anmeldephasen anmelden.  Damit 
haben Sie u. a. Zugriff auf alle Studienmaterialien, die dort von den 
 Lehrenden eingestellt werden. Die Anmeldung zu Seminaren erfolgt 
 direkt über den betreffenden Lehrstuhl.

Hauptstudium
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Hauptstudium
Im Hauptstudium müssen in jeder Studieneinheit (Zivilrecht / Öffentliches Recht / Strafrecht) je eine Hausarbeit und je zwei 
Klausuren aus verschiedenen Lehrveranstaltungen sowie eine Klausur oder Hausarbeit oder Seminararbeit zu den Grundlagen 
des Rechts erfolgreich erbracht  werden, um zur universi tären Schwerpunktbereichsprüfung zugelassen zu werden! Eine Über
sicht über die zu erbringenden Prüfungsleistungen finden Sie auf Seite 78 des Studienführers oder Sie können sie der beige
fügten Checkliste entnehmen. Für die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung werden ferner je ein Leistungs nachweis in 
einer fremdsprachigen rechts wissenschaftl ichen Veranstaltung und in einer Veranstaltung zur Vermittlung von Schlüssel
qualifikationen sowie insgesamt drei Monate praktische Studienzeiten vorausgesetzt.

Pflichtveranstaltungen
Veranstaltungen zu den 
Grundlagen des Rechts und 
weitere Veranstaltungen

Zivilrecht Öffentliches Recht Strafrecht

4. Semester (Lehrprogramm Sommersemester)
Grundlagenveranstaltungen
(Besuch einer der folgenden 
Veranstaltungen nach 
bestandener Zwischen
prüfung bis spätestens im  
6. Semester)

 ■ Methoden der Rechts
wissenschaft (2 SWS) 
oder  
Kriminologie (2 SWS) 
oder  
Staat und Verwaltung im 
NSStaat (2 SWS)  
oder  
Rechtspsychologie  
(2 SWS)  
oder  
Einführung in die VWL 
(2 SWS)  
oder  
Einführung in das 
 islamische Recht (2 SWS)  
oder  
Europäische Privatrechts
geschichte (2 SWS)

(u. a. je nach Angebot)

 ■ Gesetzliche Schuldver
hältnisse (3 SWS)  
mit Arbeitsgemeinschaft 
(2 SWS) 

 ■ Sachenrecht II (2 SWS)
 ■ Gesellschaftsrecht I 

[Personen gesellschaften] 
(2 SWS)

 ■ Zivilprozessrecht I 
[Erkenntnis verfahren] 
(2 SWS) 

 ■ Familienrecht (2 SWS) 

 ■ Polizeirecht (2 SWS) 
 ■ Wirtschaftsverwaltungs

recht (2 SWS) 
mit gemeinsamer 
Arbeits gemeinschaft 
(2 SWS) 

 ■ Strafrecht Besonderer 
Teil II (2 SWS)  
mit Arbeitsgemeinschaft 
(2 SWS) 

 ■ Strafprozessrecht (3 SWS) 

5. Semester (Lehrprogramm Wintersemester)
 ■ Gesetzliche Schuldverhält

nisse (3 SWS) mit Arbeits
gemeinschaft (2 SWS)

 ■ Sachenrecht II (2 SWS) 
 ■ Gesellschaftsrecht II 

[Kapital gesellschaften] 
(1 SWS)

 ■ Zivilprozessrecht II  
[Zwangsvollstreckungs
recht] (2 SWS) 

 ■ Individualarbeitsrecht 
(2 SWS) 

 ■ Erbrecht (2 SWS)

 ■ Baurecht (2 SWS) 
 ■ Umweltrecht (2 SWS)  

mit gemeinsamer 
Arbeits gemeinschaft 
(2 SWS) 

 ■ Staatshaftungsrecht 
(1 SWS) 

 ■ Strafrecht Besonderer 
Teil III (2 SWS) 

SWS = Semesterwochenstunde/n
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b) Leistungsnachweise 

In den  Studieneinheiten  Zivilrecht,  Öffentliches  Recht  und  Strafrecht müssen 
je eine erfolgreich angefertigte Hausarbeit und zwei erfolgreich angefertigte 
Klausuren in verschiedenen Lehrveranstaltungen, also insgesamt neun Studien
leistungen erbracht werden. Die Teilnahme an Klausuren und Hausarbeiten des 
Hauptstudiums ist nur möglich, wenn zuvor im Grundstudium in der jeweiligen 
Studieneinheit (Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht) alle erforderlichen 
Klausuren und Hausarbeiten bestanden wurden. 

Beispiel für Strafrecht: Um sich für Klausuren oder Hausarbeiten des 4. Semes
ters anmelden zu können, müssen im Grundstudium eine Klausur (Strafrecht 
Besonderer Teil I) und eine Hausarbeit (Strafrecht Allgemeiner Teil II) bestanden 
und in STiNE dokumentiert sein.

Zu den Vorlesungen Gesellschaftsrecht I und Zivilprozessrecht I wird im Sommer
semester eine gemeinsame Klausur angeboten, die den Stoff beider Vorlesungen 
umfassen kann. Dasselbe gilt für die drei Vorlesungen Gesellschaftsrecht II, Zi
vilprozessrecht II und Individualarbeitsrecht, die im Wintersemester angeboten 
werden. Auch hier gibt es eine gemeinsame Klausur, die den Stoff der drei Vorle
sungen enthalten kann.

In der Studieneinheit Grundlagen des Rechts muss eine erfolgreich angefertig
te Klausur oder Hausarbeit oder Seminararbeit erbracht werden. Die Teilnahme 
an einer Klausur oder Hausarbeit oder Seminararbeit ist nur nach bestandener 
 Zwischenprüfung möglich. 

Achtung:
Für die Benutzung von Hilfsmitteln bei den im Hauptstudium zu erbringenden 
Klausuren gilt die Hilfsmittelverfügung für Klausuren im Hauptstudium (siehe 
Anhang B).

Hauptstudium
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Übersicht über die erforderlichen 10 Studienleistungen im Hauptstudium: 

Zivilrecht Öffentliches Recht Strafrecht

1 Hausarbeit:

 Gesetzliche 
 Schuldverhältnisse 
oder  
Sachenrecht II 

1 Hausarbeit:

 Polizeirecht 
oder 

 Baurecht 
oder 

 Wirtschaftsverwaltungs
recht  
oder 

 Umweltrecht

1 Hausarbeit:

 Strafrecht Besonderer Teil II 
oder 
Strafrecht Besonderer Teil III

2 Klausuren
(aus verschiedenen 
 Lehrveranstaltungen):

 

Gesetzliche Schuld verhältnisse 
oder

Sachenrecht II oder

Gesellschaftsrecht I und 
 Zivilprozessrecht I oder

Gesellschaftsrecht II und  
Zivilprozessrecht II und  
Individualarbeitsrecht oder

Familienrecht oder

Erbrecht

2 Klausuren
(aus verschiedenen 
 Lehrveranstaltungen):

  

Polizeirecht  
oder

Baurecht  
oder

Wirtschafts verwaltungsrecht 
oder

Umweltrecht  
oder

Staatshaftungsrecht

2 Klausuren
(aus verschiedenen 
 Lehrveranstaltungen):

 

Strafrecht Besonderer Teil II  
oder 

Strafrecht Besonderer Teil III  
oder

Strafprozessrecht

Grundlagen des Rechts
1 Klausur oder 1 Seminararbeit

Sie müssen sich zu den Klausuren und Hausarbeiten innerhalb der festge-
setzten Fristen über STiNE anmelden, um an den Prüfungen teilnehmen zu 
können. Die genauen Anmeldefristen ergeben sich aus dem Klausuren- und 
Hausarbeitenplan:

http://uhh.de/rw-klausuren · http://uhh.de/rw-hausarbeiten

Die Anmeldung zu Seminararbeiten erfolgt direkt über den betreffenden 
 Lehrstuhl.
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Hauptstudium · Schwerpunktbereichsstudium

6. Schwerpunktbereichsstudium 

Das Studium in den Schwerpunktbereichen schließt sich dem Hauptstudium 
an und dient der Ergänzung und Vertiefung der mit ihnen zusammenhängen
den Pflichtfächer und der Grundlagen des Rechts, der Spezialisierung in dem 
gewählten Schwerpunktbereich sowie der Vermittlung interdisziplinärer und 
internationaler Bezüge. Es ist auf zwei Semester ausgerichtet und umfasst in 
jedem Schwerpunktbereich Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 
16 Semesterwochenstunden, verteilt auf 8 Semesterwochenstunden pro Semes
ter. Sie müssen einen Schwerpunktbereich wählen. Es stehen Ihnen folgende 
Schwerpunktbereiche zur freien Wahl:

SPB I: Grundlagen des Rechts
SPB II: Rechtspflege und Rechtsgestaltung – national und international
SPB III: Handels und Gesellschaftsrecht 
SPB IV: Sozialrecht mit arbeitsrechtlichen Bezügen 
SPB V: Internationales und Europäisches Privatrecht und Rechts-

vergleichung (zur Zeit ausgesetzt)
SPB VI: Ökonomische Analyse des Rechts 
SPB VII: Information und Kommunikation 
SPB VIII: Umwelt und Planungsrecht
SPB IX: Öffentliche Finanzordnung und Steuerrecht (ausgesetzt)
SPB X: Europarecht und Völkerrecht 
SPB XI: Kriminalität und Kriminalitätskontrolle
SPB XII: Maritimes Wirtschaftsrecht
SPB XIII: Arbeitsrecht mit gesellschaftsrechtlichen Bezügen

Änderungen bleiben vorbehalten!

Einen inhaltlichen Überblick über die einzelnen Schwerpunktbereiche finden Sie 
unter: http://uhh.de/rw-spb

Die Fakultät für Rechtswissenschaft bietet Ihnen in der Phase des Schwerpunkt
bereichsstudiums ebenfalls Unterstützung im Hinblick auf das Verfassen rechts
wissenschaftlicher Themenarbeiten durch folgenden Kurs:
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»Rechtswissenschaftliches Arbeiten für Fortgeschrittene«
Viele Studierende schreiben in der Schwerpunktbereichsprüfung zum ersten Mal 
eine Themenarbeit und sind überrascht, wie sehr sich diese Aufgabe von einer 
Fallhausarbeit unterscheidet. Tatsächlich sind hier trotz mancher Gemeinsam
keiten auch andere Techniken und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens 
gefragt. Der Besuch der Veranstaltung »Rechtswissenschaftliches Arbeiten für 
Fortgeschrittene« soll Studierende auf das Schreiben rechtswissenschaftlicher 
Themenarbeiten im Seminar und Schwerpunktexamen vorbereiten, so dass ih
nen die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten jenseits der Fallhausarbei
ten des Grund- und Hauptstudiums geläufig sind. In der Veranstaltung werden 
alle Arbeitsschritte auf dem Weg zu einer erfolgreichen Themenarbeit behan
delt. Die Studierenden bearbeiten während der Veranstaltung und zwischen den 
Terminen Übungen und gestalten den Kurs aktiv mit. So haben die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich das nötige Handwerkszeug wissen
schaftlichen Arbeitens anzueignen.

Weitere Informationen (Termine, Anmeldung) finden Sie unter folgendem Link:
https://www.jura.uni-hamburg.de/studium/lehrveranstaltungen/ 
einfuehrungsveranstaltungen/eidra/fortgeschrittene.html

7. Praktika

Während des Studiums müssen Sie insgesamt drei Monate an praktischen Stu
dienzeiten in der vorlesungsfreien Zeit im In oder Ausland teilnehmen (§ 5 Ham
burgisches Juristenausbildungsgesetz [HmbJAG], siehe Anhang VII). Hiervon 
muss mindestens ein Monat bei einer Ausbildungsstelle in Hamburg absolviert 
werden; die verbleibenden Monate können somit auch in einem anderen Bundes
land oder Ausland abgeleistet werden. Drei Monate entsprechen 13 Wochen und 
können wie folgt aufgeteilt werden:

  dreimal einen Monat
  einmal zwei Monate und einmal einen Monat 
  einmal drei Monate
  einmal sechs und einmal sieben Wochen
  einmal fünf und einmal acht Wochen.
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Schwerpunktbereichsstudium · Praktika · Schlüsselqualifikationsnachweis

Die praktischen Studienzeiten haben sich auf mindestens zwei der drei Studien
einheiten Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht zu beziehen und müssen 
spätestens bei der Meldung zur staatlichen Pflichtfachprüfung im Rahmen der 
ersten Prüfung absolviert sein.

Aus der Bescheinigung der jeweils ausbildenden Stelle über die Ableistung der 
praktischen Studienzeiten müssen sich ergeben

  Bezeichnung und Sitz der Ausbildungsstelle 
  die Dauer der praktischen Studienzeit 
  der Tätigkeitsschwerpunkt des Studierenden im Rahmen der praktischen 

 Studienzeit und
  die Qualifikation des den Studierenden betreuenden Ausbilders als 

 Juristin bzw. Jurist i.S.d. § 5 Abs. 2 S. 2 HmbJAG, soweit sie nicht schon 
nach der  Bezeichnung der Ausbildungsstelle offensichtlich ist. 

Für weitere Fragen oder eine eventuelle Befreiung von der Teilnahme an den 
praktischen Studienzeiten ist das Justizprüfungsamt, Dammtorwall 13, 20354 
Hamburg (1. Stock, Raum 1022; persönliche Sprechzeit ohne vorherige Anmeldung 
mittwochs von 14 – 15 Uhr) zuständig. Eine nachgewiesene abgeschlossene Be
rufsausbildung mit Einblick in die Rechts praxis wird auf die praktischen Studien
zeiten regelmäßig mit einem Monat angerechnet. Eine Befreiung von sämtlichen 
praktischen Studienzeiten wird zum Beispiel gewährt, wenn eine Ausbildung im 
gehobenen Justizdienst oder im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst 
absolviert wurde. 

8. Schlüsselqualifikationsnachweis

In § 13 des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes (HmbJAG, s. Anhang VII) 
sind die Voraussetzungen für die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung im 
Rahmen der ersten Prüfung festgelegt. Danach muss die erfolgreiche Teil nahme 
an einer Lehrveranstaltung, in der aus Sicht der rechtsberatenden und rechtsge
staltenden Praxis der Lehrstoff exemplarisch aufbereitet wird, oder einer Lehrver
anstaltung zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen nachgewiesen werden. 
Schlüsselqualifikationen im Sinne des HmbJAG sind Veranstaltungen, die sich auf 
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die Vermittlung von rhetorischen und kommunikativen Kompetenzen beziehen. 
Dazu zählen Veranstaltungen zu Rhetorik, Mediation, Vernehmungslehre, Streit
schlichtung, Gesprächsführung, Verhandlungsmanagement und Kommunikati
onsfähigkeit. Darüber hinaus gibt es auch Veranstaltungen zu Rechtsberatung /
Rechtsgestaltung.

Im Konzept der Schlüsselqualifikationen ist die Idee enthalten, dass die Absol
ventinnen und Absolventen der Rechtswissenschaft nicht nur in den drei gro
ßen Studieneinheiten fundiert ausgebildet sind, sondern gleichzeitig auch über 
methodische, soziale und persönliche Fähigkeiten verfügen, die dazu beitragen, 
dass sie ihr Fachwissen optimal entfalten und zur Verfügung stellen können. 
Schlüsselqualifikationen sollen also als notwendiger Brückenkopf zwischen den 
klassischen Ausbildungsinhalten und den Anforderungen des juristischen Be
rufsalltags dienen. Nähere Informationen zum Thema Schlüsselqualifikation und 
einen Überblick über das entsprechende Lehrveranstaltungsprogramm gibt es 
unter:

http://uhh.de/rw-sq

ACHTUNG!
Durch die Teilnahme an einer internationalen fremdsprachigen Ver fahrens simu-
la tion (Moot Court) im Rahmen des Studiums an einer deutschen Hochschule 
kann die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung zur Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen und gleichzeitig die Teilnahme an einer fremdsprachi
gen rechtswissenschaftlichen Veranstaltung oder einem rechtswissenschaftlich 
ausgerichteten Sprachkurs ersetzt werden. Hierfür muss die betreuende Lehr
person der Fakultät für Rechtswissenschaft bescheinigen, dass die Verfahrens
simulation den deutlich überwiegenden Teil des Studienaufwandes des Prüflings 
während dieses Zeitraums dargestellt hat und weder die Verfahrenssimulation 
noch Teile hiervon in anderer Weise als nach § 13 Absatz 5 HmbJAG zur Erfüllung 
von Zulassungsvoraussetzungen der ersten juristischen Prüfung oder als Prü
fungsbestandteile verwendet werden; die Entscheidung über die Anrechnungs
freiheit trifft das Justizprüfungsamt, Dammtorwall 13, 20354 Hamburg.
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Schlüsselqualifikationsnachweis · Fremdsprachennachweis

9. Fremdsprachennachweis

Ferner müssen Sie nach § 13 HmbJAG für die Zulassung zur staatlichen Pflicht
fachprüfung im Rahmen der ersten Prüfung erfolgreich an einer fremdsprachi
gen rechtswissenschaftlichen Veranstaltung oder einem rechtswissenschaftlich 
ausgerichteten Sprachkurs teilnehmen. Die erfolgreiche Teilnahme muss durch 
mindestens eine schriftliche oder mündliche Leistung in der Fremdsprache nach
gewiesen werden.

Kurse der Fakultät für Rechtswissenschaft

Die Fakultät für Rechtswissenschaft bietet Ihnen ein semesterweise wechseln
des Angebot fremdsprachiger rechtswissenschaftlicher Veranstaltungen. Neben 
englischsprachigen Angeboten sind regelmäßig Veranstaltungen auf Polnisch, 
Russisch und Türkisch Teil des Programms:

http://uhh.de/rw-sprach-veranstaltungen

Sie sollten sich nur für einen Kurs anmelden, dessen Sprachniveau Sie erfüllen. 
Ein Einstufungstest kann im Sprachenzentrum der Universität Hamburg, Von
MellePark 5, Raum 3144, 20146 Hamburg (Telefon: 040 / 428 38  29 46) abgelegt 
werden. Sie haben dem / der Dozenten / in in der ersten Veranstaltung  eines Kur
ses Ihr entsprechendes Sprachniveau zu belegen. Damit ist die Anwesenheit in 
der ersten Veranstaltung eines Kurses Pflicht.

Kurse des Sprachenzentrums der Universität Hamburg

Darüber hinaus kooperiert die Fakultät für Rechtswissenschaft im Bereich der 
Fremdsprachenausbildung mit dem Sprachenzentrum der Universität Hamburg. 
Es bietet insbesondere rechtswissenschaftlich ausgerichtete Englischkurse an. 
Die Kurse unterscheiden sich hinsichtlich der notwendigen Vorkenntnisse. Um 
sicherzustellen, dass Sie einen für Ihr Niveau geeigneten Kurs besuchen, sind Ein
stufungstests für die Teilnahme obligatorisch. Beachten Sie aus diesem Grund 
bitte neben den Anmeldefristen die Termine für die Einstufungstests. Das Kurs
angebot und die Termine für die Einstufungstests finden Sie unter:

https://www.uni-hamburg.de/sprachenzentrum.html
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Zertifikat und Diplom
Sowohl an der Fakultät als auch am Sprachenzentrum werden Sie darin unter
stützt, ein intensives Fachsprachenstudium mit einer entsprechenden Beschei
nigung abzuschließen. Sowohl am Sprachenzentrum als auch an der Fakultät 
wird die erfolgreiche Teilnahme an mindestens zwei Kursen derselben Sprache 
auf formlosen Antrag als Fachsprachenzertifikat dokumentiert. Der Erwerb 
 eines Fachsprachendiploms ist nach dem Besuch von mindestens vier Veran
staltungen derselben Sprache möglich.

Bei allgemeinen Fragen zum Zertifikat wenden Sie sich an:

 Dietmar Plum
 Rothenbaumchaussee 33, Raum A 140 (1. Stock)

Tel: 040 / 428 38  56 60 (Fax: 39 20)
Persönliche Sprechzeiten:
 Nach Vereinbarung

ACHTUNG!
 1. Die erfolgreiche Teilnahme an einer fremdsprachigen rechtswissenschaft

lichen Veranstaltung oder an einem rechtswissenschaftlich ausgerichte
ten Sprachkurs kann durch einen mindestens ein Semester dauernden 
Studien aufenthalt an  einer ausländischen fremdsprachigen rechtswissen
schaftlichen Fakultät ersetzt werden (siehe nächster Abschnitt »Auslands
semester«).

 2. Durch die Teilnahme an einer internationalen fremdsprachigen 
Verfahrens simulation (Moot Court) im Rahmen des Studiums an einer 
deutschen Hochschule kann die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrver
anstaltung zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und gleichzeitig 
die Teilnahme an einer fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Ver
anstaltung oder einem rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurs 
ersetzt werden. Hierfür muss die betreuende Lehrperson der Fakultät 
für Rechtswissenschaft bescheinigen, dass die Verfahrenssimulation den 
deutlich überwiegenden Teil des Studienaufwandes des Prüflings wäh
rend dieses Zeitraums dargestellt hat und weder die Verfahrenssimulation 
noch Teile hiervon in anderer Weise als nach § 13 Absatz 5 HmbJAG zur 
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Fremdsprachennachweis · Auslandssemester

Erfüllung von Zulassungsvoraussetzungen der ersten juristischen Prüfung 
oder als Prüfungsbestandteile verwendet werden; die Entscheidung über 
die  Anrechnungsfreiheit trifft das Justizprüfungsamt, Dammtorwall 13, 
20354 Hamburg.

10. Auslandssemester

Wenn Sie sich intensiv mit dem Rechtssystem eines anderes Landes auseinan
dersetzen wollen, haben Sie die Möglichkeit, während Ihres Studiums bis zu zwei 
Semester an einer ausländischen rechtswissenschaftlichen Fakultät zu studieren. 
Sie gewinnen einen realistischen Einblick in das Alltagsleben Ihres Gast landes. 
Anders als bei einem bloßen Urlaubsaufenthalt vertiefen Sie Ihre Kenntnisse der 
jeweiligen Sprache und stehen durch das Studium in direktem Austausch mit 
anderen ausländischen Studierenden. 

Der Auslandsaufenthalt bedarf einer sorgfältigen und vor allem rechtzeitigen 
Planung. Wir empfehlen Ihnen, das / die Auslandssemester unmittelbar nach 
bestandener Zwischenprüfung und spätestens vor Beginn des Schwerpunkt
bereichsstudiums einzulegen. Unter folgendem Link finden Sie alle wichtigen 
Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes 
im Rahmen des Jurastudiums:

http://uhh.de/rw-studiumausland

Hier sei insbesondere das Hochschulprogramm Erasmus + erwähnt, das seit 1987 
grenzüberschreitende Mobilität von Studierenden, Hochschuldozenten und 
Hochschulpersonal in Europa fördert. Und das mit großem Erfolg: Bisher haben 
rund 2,2 Millionen Studierende mit diesem Programm einen Auslandsaufent
halt durchgeführt. Mittlerweile nehmen 33 Länder am ErasmusProgramm teil. 
Partner universitäten der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Ham
burg befinden sich in Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Irland, Ita
lien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Slowenien, Spa
nien, Tschechien und der Türkei. Sie müssen im Ausland keine Studiengebühren 
zahlen, da diese vom Programm getragen werden. Ferner erhalten Sie einen sog. 
Mobilitätszuschuss für die Zeit im Ausland. Dieser Zuschuss bewegt sich in ei
nem Rahmen von monatlich 330 – 450 €. Bewerbungsfrist ist immer im Januar 
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des jeweiligen Kalenderjahres (sowohl für den Auslandsaufenthalt im Winter
semester als auch im Sommersemester des darauffolgenden Jahres). Sämtliche 
Informationen über das Austauschprogramm sind für Sie abrufbar unter:

http://uhh.de/rw-erasmus

Bei allgemeinen Fragen rund um das Studium im Ausland wenden Sie sich an:

Martina Lasczewski 
(ErasmusBüro)
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 117 (1. Stock)
Tel: 040/428 38  57 75 
Sprechzeiten: 

Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr
Fr.  8.00 – 14.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass Sie während der Vorlesungszeit der ausländischen Uni
versität keine Studien und Prüfungsleistungen an der Universität Hamburg 
erbringen dürfen. Sinn und Zweck dieses Hinweises ist, dass nicht gleichzeitig 
Zeiten nach § 26 Abs. 2 HmbJAG (Freiversuch) unberücksichtigt bleiben und Zu
lassungsvoraussetzungen außerhalb von § 13 Abs. 2 HambJAG erwirtschaftet 
werden. Hausarbeiten müssen deshalb vor Beginn des Auslandsaufenthaltes ab
gegeben worden sein!

11. Examensvorbereitung: HEX – Hamburger Examenskurs

Parallel zum Schwerpunktbereichsstudium beginnt auch die Zeit der Examens
vorbereitung. Der Hamburger Examenskurs ist darauf zugeschnitten, die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer ab dem 7. Semester innerhalb eines Jahres auf die 
staatliche Pflichtfachprüfung vorzubereiten. Die drei Kernelemente des fakul
tätseigenen Examenskurses sind: Der Wieder holungskurs, das Examinatorium 
und der Klausurenkurs. 

Der Wiederholungskurs nimmt sich der drei Rechtsgebiete Öffentliches Recht, 
Strafrecht und Zivilrecht an. Das examensrelevante Wissen wird an Hand von 
Fällen erarbeitet. Begleitend zu diesem Kurs gibt die Fakultät eine eigene Skrip
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Auslandssemester · HEX – Hamburger Examenskurs

tenreihe heraus, die die Vor und Nachbereitung der Kurseinheiten unterstützt. 
Verfasserinnen und Verfasser dieser Skripten sind die Dozentinnen und Dozen
ten der jeweiligen Einzelkurse. Der Klausurenkurs bietet ergänzend dazu die 
Möglichkeit, sich im Lösen juristischer Fälle zu üben. Er ist somit eine gute Mög
lichkeit, für den schriftlichen Teil der Staatsprüfung zu trainieren. Die Teilnahme 
am Examinatorium bereitet vor allem auf die mündliche Prüfung vor. Im Wechsel 
werden Prüfungsgespräche nachempfunden sowie Kurzvorträge gehalten. Diese 
Veranstaltung schult zum einen die eigenen rhetorischen Fertigkeiten. Zum an
deren bietet sich hier der Rahmen, knifflige juristische Probleme zu wiederholen.

Ergänzend zum Kernprogramm unterstützt die Fakultät die Studierenden in der 
Examensvorbereitung mit einer wöchentlichen Veranstaltung zu aktueller exa
mensrelevanter Rechtsprechung, einem Probeexamen sowie Blockveranstaltun
gen zu den Themen Lerntechniken, Zeitmanagement und Stressmanagement.

Ein umfangreiches OnlineAngebot informiert über den laufenden Kurs:
http://uhh.de/rw-hex

Bei allgemeinen Fragen zum Hamburger Examenskurs wenden Sie sich an:

Julian Pohle
jura.hex@jura.unihamburg.de
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III. ERSTE PRÜFUNG

Das rechtswissenschaftliche Studium schließt mit der ersten Prüfung ab. Die
se setzt sich seit Inkrafttreten des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes 
(HmbJAG) vom 11. Juni 2003, zuletzt geändert am 19. Mai 2017 (s. Anhänge VII – X) 
zusammen aus der universitären Schwerpunktbereichsprüfung, die studienbe
gleitend an der rechtswissenschaftlichen Fakultät abgenommen wird und 30 % 
der Gesamtnote ausmacht, und der staatlichen Pflichtfachprüfung, die vor dem 
Hamburgischen Justizprüfungsamt abzulegen ist und zu 70 % in die Gesamtnote 
eingeht. 

1. Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung

Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung schließt das Studium der Rechts
wissenschaft im ausgewählten Schwerpunktbereich ab. Rechtsgrundlage bildet 
die Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft der Uni
versität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft vom 19. Juni 2013 mit 
den Änderungen der Studien und Prüfungsordnung vom 2. Juli 2014, 13. Mai 2015, 
14. Dezember 2016, 13. Dezember 2017 und 23. Januar 2019 (s. Anhänge I – VI).

Danach können Sie die Zulassung zur universitären Schwerpunktbereichsprü
fung frühestens nach Abschluss des fünften Fachsemesters (frühestens mit Be
ginn der vorlesungsfreien Zeit) beim Prüfungsamt der Fakultät schriftlich bean
tragen. Mit dem Zulassungsantrag sind insbesondere nachzuweisen:

 1. das Bestehen der Zwischenprüfung 
 2. die nach der Studien und Prüfungsordnung geforderten Leistungsnachweise 

des Hauptstudiums 

Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung setzt sich aus folgenden drei Prü
fungsleistungen zusammen:

  eine Hausarbeit
  eine Klausur
  eine mündliche Prüfung
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Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung

Die Reihenfolge der beiden schriftlichen Prüfungsleistungen können Sie frei 
wählen. Abschließend folgt die mündliche Prüfung.

Achtung: Prüfungsleistungen können frühestens nach zweieinhalb Studien-
jahren erbracht werden, also frühestens am 1.4. oder 1.10. des sechsten Fach-
semesters.

a) Hausarbeit

Die Hausarbeit ist in einer Lehrveranstaltung, die im Veranstaltungsprogramm 
der Fakultät ausdrücklich als Lehrveranstaltung zur Anfertigung von Hausarbei
ten (Lehrveranstaltung »mit Hausarbeit«) ausgewiesen sein muss, innerhalb des 
gewählten Schwerpunktbereichs anzufertigen. Sie muss in gebundener Form 
und auf einer CD, DVD oder auf einem USBStick abgegeben werden. Der reine 
Text einschließlich Abbildungen, Tabellen, Anhängen, Leerzeichen und Fußnoten 
darf einen Umfang von 50.000 Zeichen nicht überschreiten. Zu der Hausarbeit 
müssen Sie sich direkt bei der Lehrperson der jeweiligen Veranstaltung schrift
lich über ein gesondertes Formular anmelden. Die Bearbeitungszeit beträgt vier 
Wochen. Für die Korrektur der Arbeit sind zehn Wochen angesetzt.

b) Klausur

Es gibt jährlich bis zu vier Klausurtermine (im Februar, Mai, August und Novem
ber), die jedoch nicht für alle Schwerpunktbereiche gelten. Eine Übersicht finden 
Sie auf der Homepage der Fakultät für Rechtswissenschaft. 

http://uhh.de/rw-spb

Zu der fünfstündigen Klausur müssen Sie sich bis spätestens sechs Wochen vor 
dem festgelegten Termin beim Prüfungsamt verbindlich über ein gesondertes 
Formular anmelden. Die Korrekturfrist beträgt ebenfalls zehn Wochen.
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c) Mündliche Prüfung

Die Zulassung zur mündlichen Prüfung setzt voraus, dass der Durchschnittswert 
aus den Ergebnissen der Hausarbeit und der Klausur mindestens 3,58 beträgt. 
Dabei muss die Hausarbeit mit mindestens 4,0 Punkten bewertet worden sein 
(Änderung der Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissen
schaft der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft vom 
13. Mai 2015, siehe Anhang III). Die mündliche Prüfung kann als Gruppenprüfung 
mit bis zu fünf Prüflingen durchgeführt werden. Sie dauert mindestens 15 Minu
ten pro Prüfling.

Achtung: Für die Benutzung von Hilfsmitteln bei der Klausur und in der münd-
lichen Prüfung im Rahmen der universitären Schwerpunktbereichsprüfung gilt 
die jeweils aktuelle Hilfsmittelverfügung (s. Anhang C). Die mitzubringenden 
Gesetzestexte werden vom Prüfungsamt mit der Ladung zu dem jeweiligen 
 Prüfungsteil bekannt gegeben.

2. Die staatliche Pflichtfachprüfung

Die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung müssen Sie persönlich in der 
Geschäftsstelle des Justizprüfungsamtes (JPA), Dammtorwall 13, 20354 Hamburg 
unter Verwendung der amtlichen Vordrucke, die Ihnen rechtzeitig vor der Mel
dung während der Geschäftszeiten ausgehändigt und erläutert werden, bean
tragen. Das Zulassungsgesuch können Sie nur in den vom JPA festgesetzten Mel
dezeiträumen einreichen. Diese sind unter http://justiz.hamburg.de/1-examen/
service/ abrufbar.

Neben dem ausgefüllten Meldebogen (Zulassungsantrag, bei Freiversuch mit 
Anlage) müssen Sie dem JPA bei der Meldung zur staatlichen Pflichtfachprüfung 
folgende Unterlagen vorlegen:

  Amtlicher Ausweis (Personalausweis oder Reisepass)
  Geburtsurkunde (Vorlage des Originals und einer einfachen Kopie für  

die Akte)
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Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung · Die staatliche Pflichtfachprüfung

  Reifezeugnis (Vorlage des Originals u. einer einfachen Kopie für die Akte)
  Von der Hochschule ausgestellter Studienverlauf oder Immatrikulations

bescheinigungen der letzten zwei Semester (beim Freiversuch sind für 
sämtliche Fachsemester Immatrikulationsbescheinigungen im Original 
oder von der Hochschule gestempelte und unterschriebene Ausdrucke 
erforderlich)

  Bescheinigung über die bestandene Zwischenprüfung (Original)
  Leistungsnachweise des Hauptstudiums nebst Fremdsprachen, Schlüs

selqualifikations- und Grundlagennachweis (Originale oder von der 
Hochschule gestempelte und unterschriebene [STiNE]Ausdrucke)

  Bescheinigung über das Bestehen der Schwerpunktbereichsprüfung 
(Prüfungsbescheinigung gemäß § 34 HmbJAG) in Kopie und Original

  Bescheinigungen über die Teilnahme an den praktischen Studienzeiten 
(Originale)

  Unterschriebener tabellarischer, handschriftlicher Lebenslauf mit 
 aktuellem Lichtbild

  Optional: sonstige Unterlagen und Zeugnisse über den Ausbildungsgang 
(Kopie)

Die staatliche Pflichtfachprüfung besteht aus sechs fünfstündigen Aufsichts-
arbeiten (Klausuren), die insgesamt 75 % der Prüfung ausmachen, und einer 
mündlichen Prüfung, die zu 25 % in die Gesamtbewertung eingeht.

Zivilrecht Öffentliches Recht Strafrecht 

3 Klausuren 2 Klausuren 1 Klausur 

Mündliche Prüfung
Vortrag + Prüfungsgespräche zu den drei Rechtsgebieten

Haben Sie die staatliche Pflichtfachprüfung nicht bestanden, so dürfen Sie sie 
einmal wiederholen (Ausnahme: Freiversuch, siehe Kapitel IV). 

Achtung: Den prüfungsrelevanten Stoff können Sie der »Verordnung über die 
Prüfungs gegenstände der staatlichen Pflichtfachprüfung im Rahmen der ersten 
Prüfung (Prüfungsgegenständeverordnung)« entnehmen ( siehe  Anhänge XII 
und XIII).
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IV. FREIVERSUCH

 
Einen sog. »Freiversuch« unternimmt, wer nach bestandener universitärer 
Schwerpunktbereichsprüfung und ununterbrochenem Studium der Rechtswis
senschaft spätestens einen Monat vor Ablauf des neunten Semesters die Zu
lassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung beantragt. Wird diese Prüfung nicht 
bestanden, so gilt sie als nicht unternommen mit der Folge, dass die staatliche 
Pflichtfachprüfung praktisch noch zweimal »wiederholt« werden kann. Darüber 
hinaus gibt es nur beim Freiversuch die Möglichkeit der Notenverbesserung, d. h. 
bestehen Sie die staatliche Pflichtfachprüfung mit einer für Sie nicht zufrieden
stellenden Note, können Sie auf Antrag die gesamte Prüfung wiederholen. Es gilt 
dann automatisch das bessere Prüfungsergebnis. Näheres regeln die §§ 26, 27 
HmbJAG (Anhänge VII und IX). 

Bei der Berechnung der Semesterzahl bleiben unberücksichtigt:

 1. bis zu zwei Semester, in denen der Prüfling an einer rechtswissenschaftlichen 
Fakultät im fremdsprachigen Ausland nachweislich ausländisches Recht stu
diert und in denen er mindestens einen Leistungsnachweis im ausländischen 
Recht erworben hat.

 2. Zeiten, in denen der Prüfling aus wichtigem Grund, insbesondere wegen 
einer nachgewiesenen schweren Erkrankung, an der Ausübung seines Stu
diums gehindert war; über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entschei
det das Justizprüfungsamt,

 3. bis zu zwei Semester, wenn der Prüfling ein Jahr oder länger als gewähltes 
Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßigen Orga
nen der Hochschule tätig war und

 4. vier bis sechs Monate, wenn der Prüfling an einer internationalen fremdspra
chigen Verfahrenssimulation im Rahmen des Studiums an einer deutschen 
Hochschule teilgenommen hat, sofern eine Hochschule im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes bescheinigt oder bestätigt, dass die Verfahrenssimulation 
den deutlich überwiegenden Teil des Studienaufwandes des Prüflings wäh
rend dieses Zeitraums dargestellt hat und weder die Verfahrenssimulation 
noch Teile hiervon in anderer Weise als nach § 13 Absatz 5 HmbJAG zur Er
füllung von Zulassungsvoraussetzungen der ersten juristischen Prüfung  
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Freiversuch · Noten

oder als Prüfungs bestand teile verwendet werden; die Entscheidung über  
die Anrechnungs freiheit trifft das Justizprüfungsamt.

Insgesamt können nicht mehr als vier Semester unberücksichtigt bleiben.

V. NOTEN

Es gilt für alle erbrachten Studien und Prüfungsleistungen während des Studi
ums folgende Noten und Punkteskala:

0 Ungenügend:
Eine völlig unbrauchbare Leistung

1 – 3 Mangelhaft:
Eine an erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen nicht mehr  
brauchbare Leistung

4 – 6 Ausreichend:
Eine Leistung, die trotz Mängeln durchschnittlichen Anforderungen  
noch  entspricht

7 – 9 Befriedigend:
Eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen 
 entspricht

10 – 12 Vollbefriedigend (VB):
Eine über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung

13 – 15 Gut:
Eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende 
 Leistung

16 – 18 Sehr Gut:
Eine besonders hervorragende Leistung
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§ 8 Leistungsnachweise in den Lehrver
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§ 9 Leistungsnachweise in den Lehrveran
staltungen zu den Pflichtfächern im 
Grundstudium

§ 10 Leistungsnachweise in den Lehrveran
staltungen zu den Pflichtfächern im 
Hauptstudium

§ 11 Gemeinsame Vorschriften für Leistungs
nachweise in den Lehrveranstaltungen 
zu den Pflichtfächern

§ 12 Leistungsnachweise in den Lehr
veranstaltungen zu den Schwerpunkt
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§ 20 Versäumnis; Rücktritt
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Rücknahme

VI. RECHTSGRUNDLAGEN

ANHANG I

Studien- und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft  
der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft  
(vom 19. Juni 2013)

Der Fakultätsrat der Fakultät für Rechtswissenschaft hat am 19. Juni 2013 auf Grund von § 91 Absatz 2 Num
mer 1 und § 60 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der 
Fassung vom 4. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 510, 518) sowie auf Grund von § 4 Absatz 1 Satz 2 und § 30 
Absatz 2 Satz 1 des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes (HmbJAG) vom 11. Juni 2003 (HmbGVBl. 
S. 156), in der Fassung vom 4. September 2012 (HmbGVBl. S. 414), die nachstehende Studien und Prüfungs
ordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg beschlossen. Die Justizbehörde hat 
im Einvernehmen mit der Behörde für Wissenschaft und Forschung am 8. November 2013 nach § 4 Absatz 1 
Satz 2 und § 30 Absatz 2 Satz 2 des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes (HmbJAG) vom 11. Juni 
2003 (HmbGVBl. S. 156), zuletzt geändert am 4. September 2012 (HmbGVBl. S. 414) in Verbindung mit § 116 
Absatz 3 HmbHG ihre Genehmigung erteilt.
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1. ABSCHNITT:  
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

1. Unterabschnitt: Studium

§ 1 Anwendungsbereich; Studienziel
(1) Diese Studien und Prüfungsordnung regelt im 
Rahmen des Hamburgischen Juristenausbildungs
gesetzes (HmbJAG) und der Verordnung zur Re
gelung der Prüfungsgegenstände der staatlichen 
Pflichtfachprüfung (PrüfGegVO) Inhalt und Auf
bau des juristischen Studiums an der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg mit 
dem Abschluss »Erste Prüfung«.

(2) Studienziel ist die Befähigung zur Ausübung 
juristischer Berufe (§ 1 Absatz 1 HmbJAG).

(3) Die Ausbildung soll die Studierenden zur 
eigenverantwortlichen Lösung praktischer Aufga
ben und zur wissenschaftlichen Bearbeitung von 
Rechtsfragen befähigen. Unter Einbeziehung der 
geschichtlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftli
chen, politischen und philosophischen Grundlagen 
des Rechts sollen rechtswissenschaftliche Kennt
nisse und Methoden sowie die Schlüsselqualifika
tionen erworben werden, die die Studierenden in 
den Stand versetzen, den Anforderungen der an
schließenden praktischen Ausbildung gerecht wer
den zu können. Insbesondere in den Schwerpunkt
bereichen erhalten die Studierenden Gelegenheit, 
vertiefte Kenntnisse zu erwerben.

§ 2 Regelstudienzeit; Teilzeitstatus
(1) Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester 

(§ 3 Absatz 3 HmbJAG).
(2) Ein Studium im Teilzeitstatus ist möglich; 

Näheres regelt § 8 Immatrikulationsordnung der 
Universität Hamburg vom 30. Juni 2005 (Amtlicher 
Anzeiger, Seite 1728) in ihrer jeweils geltenden Fas
sung. § 26 HmbJAG bleibt unberührt. Ein Anspruch 
Studierender im Teilzeitstatus auf Bereitstellung 
eines besonderen Studien und Betreuungsange
bots besteht nicht.

§ 3 Studienfachberatung
(1) Die Studienfachberatung für Studienanfän

gerinnen und Studienanfänger (§ 51 Absatz 1 Sät
ze 1 und 2 HmbHG) findet im Rahmen der Orien

tierungseinheit (§ 4 Absatz 3) statt. Während des 
Studiums werden die Studierenden durch eine stu
dien beglei tende fachliche Beratung unterstützt.

(2) Studierende, welche die Regelstudienzeit 
überschritten haben, müssen innerhalb von zwei 
Semestern nach dem Ende der Regelstudienzeit an 
einer Studienfachberatung teilgenommen haben, 
wenn sie nicht bis zum Ablauf dieses Zeitraums 
gemäß § 14 Absatz 1 HmbJAG die Zulassung zur 
staatlichen Pflichtfachprüfung beantragt haben 
oder sich gemäß §§ 40 Absatz 5, 41 Absatz 4 zu 
einer Prüfungsleistung der Schwerpunktbereichs
prüfung angemeldet haben (§ 51 Absatz 2 HmbHG).

§ 4 Aufbau des Studiums in der Regelstudienzeit
(1) Das Studium gliedert sich in vier Studienab

schnitte:
 1. Grundstudium (erstes bis drittes Semester; 

§ 24),
 2. Hauptstudium (viertes und fünftes Semester; 

§ 29),
 3. Schwerpunktbereichsstudium (sechstes und 

siebentes Semester; §§ 32, 33),
 4. Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprü

fung (ab dem siebenten Semester, § 30).
(2) Die Lehrveranstaltungen zu den den Studi

enabschnitten zugeordneten Pflichtfächern sind 
nach den Studieneinheiten Zivilrecht, Öffentliches 
Recht und Strafrecht gegliedert. Die Zusammen
hänge zwischen dem Zivilrecht, dem Öffentlichen 
Recht und dem Strafrecht einschließlich des jewei
ligen Verfahrensrechts sollen in der Lehre berück
sichtigt werden.

(3) Das Grundstudium beginnt mit einer Orien
tierungseinheit. Sie besteht aus: 
 1. Tutorien, die unter Anleitung von Hochschul

lehrenden, von studentischen Tutorinnen und 
Tutoren durchgeführt werden, in denen die Stu
dierenden über die Studienmöglichkeiten und 
Studientechniken in der Rechtswissenschaft 
informiert sowie in die Gestaltung, den Aufbau 
und die Durchführung des Studiums und der 
ersten Prüfung eingeführt werden;

 2. einer Lehrveranstaltung zur Einführung in die 
Rechtswissenschaft.
(4) Zu Beginn des Grundstudiums wird eine Ein

führung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten 
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Studien- und Prüfungsordnung

angeboten. Die Studierenden sind verpflichtet, an 
dieser Veranstaltung teilzunehmen.

(5) Für die praktischen Studienzeiten gilt § 5 
Hmb JAG. 

(6) Für die Fremdsprachenveranstaltungen gilt 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 HmbJAG, für Schlüssel quali fi ka-
tions ver anstal tun gen § 13 Abs. 2 Nr. 3 HmbJAG. Die 
erfolgreiche Teilnahme ist nach Maßgabe von § 13 
Absatz 2 Satz 2 HmbJAG durch eine schriftliche 
oder mündliche Leistung nachzuweisen.

(7) Für die drei Pflichtfachgebiete, die Grundla
genfächer, für jeden Schwerpunktbereich und für 
die Wiederholungsveranstaltungen zur Vorberei
tung auf die staatliche Pflichtfachprüfung wird 
von der Prodekanin oder dem Prodekan für Stu
dium und Lehre aus dem Kreis der Professorinnen 
und Professoren jeweils eine Professorin oder ein 
Professor benannt, die oder der an der Erstellung 
der semesterweisen Lehrpläne durch die Vorlage 
eines Vorschlags mitwirkt.

(8) Inhalte und Ziele der einzelnen Lehrveran
staltungen werden vom Dekanat fakultätsöffent
lich bekannt gemacht.

(9) Das Dekanat erstellt und veröffentlicht ein 
Mustercurriculum.

§ 5 Lehrveranstaltungsformen
(1) Lehrveranstaltungsformen sind insbesonde

re:
a) Vorlesungen,
b) Übungen,
c) Seminare,
d) Kolloquien,
e) Examinatorien.
(2) Die Teilnahme der Studierenden an Vorle

sungen, Übungen und Examinatorien ist nicht 
beschränkt. Über Ausnahmen entscheidet das 
Dekanat. Bei Seminaren und Kolloquien kann die 
Veranstalterin oder der Veranstalter die Anzahl 
der Teilnehmenden festlegen. Der Platz in teilneh
merbegrenzten Veranstaltungen wird bei mehr 
als zweimaligem oder 20 % der Veranstaltungs
zeit überschreitendem unentschuldigten Fehlen 
verwirkt. Der Veranstaltungsleitung muss ein 
Entschuldigungsgrund mitgeteilt und auf Anfor
derung nachgewiesen werden. Das Dekanat kann 
über die vorstehenden Regelungen hinaus Teil

nahmebegrenzungen und Anwesenheitspflichten 
beschließen.

(3) Lehrveranstaltungsbegleitend werden im 
Zivilrecht, im Öffentlichen Recht und im Strafrecht 
Arbeitsgemeinschaften oder Tutorien angeboten, 
für die das Dekanat eine Begrenzung der Teilneh
merzahl festlegen kann. Für die inhaltliche Gestal
tung der Arbeitsgemeinschaften und Tutorien sind 
die Personen verantwortlich, die die begleitenden 
Veranstaltungen leiten.

(4) Das Dekanat kann festlegen, dass sich die 
Studierenden zu Lehrveranstaltungen anzumelden 
haben und dass das Versäumen einer vom Dekanat 
gesetzten Anmeldefrist den Ausschluss von der 
Lehrveranstaltung zur Folge hat.

2. Unterabschnitt: Prüfungen

§ 6 Prüfungsformen
(1) Das Grundstudium endet mit der Zwischen

prüfung (§§ 25 ff.), das Schwerpunktbereichsstudi
um mit der Schwerpunktbereichsprüfung (§§ 34 ff.).

(2) In den Lehrveranstaltungen zu den Grund
lagen des Rechts sowie zu den Pflichtfächern im 
Grund und im Hauptstudium wird nach Maßgabe 
von §§ 7 ff. die Möglichkeit zum Erwerb von Leis
tungsnachweisen angeboten. In anderen Lehrver
anstaltungen kann die Möglichkeit zum Erwerb 
von Leistungsnachweisen angeboten werden.

(3) Studienleistungen im Sinne dieser Ordnung 
sind die Leistungsnachweise nach Absatz 2. Prü
fungsleistungen sind die Leistungsnachweise der 
Zwischenprüfung gemäß § 26 sowie der Schwer
punktbereichsprüfung gemäß § 40 Absatz 1 dieser 
Ordnung.

1. Teil: Leistungsnachweise

§ 7 Allgemeine Bestimmungen
(1) Die Leistungsnachweise werden studienbe

gleitend erworben. Während einer Beurlaubung 
können Leistungsnachweise nicht bzw. nur nach 
Maßgabe von § 6 der Immatrikulationsordnung 
der Universität Hamburg erworben werden. Der 
Erwerb der nach § 26 erforderlichen Leistungs
nachweise im Grundstudium ist in der jeweiligen 
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Studieneinheit Voraussetzung für den Erwerb von 
Leistungsnachweisen im Hauptstudium. § 13 Ab
satz 6 bleibt unberührt.

(2) Leistungsarten sind, soweit diese Ordnung 
nichts anderes bestimmt, insbesondere Hausarbei
ten, Klausuren und Seminararbeiten (Hausarbeit 
und mündliches Referat).

(3) Die Erbringung eines Leistungsnachwei
ses setzt eine fristgerechte Anmeldung der bzw. 
des Studierenden bei der für den jeweiligen Leis
tungsnachweis zuständigen Stelle voraus. Die 
Anmeldung zu einem Leistungsnachweis ist nach 
Ablauf der vom Dekanat festgesetzten Meldefrist 
verbindlich.

(4) Klausuren und Hausarbeiten haben ihren 
Schwerpunkt im Stoff der jeweiligen Lehrveranstal
tungen. In Lehrveranstaltungen, die sich inhaltlich 
ergänzen und / oder aufeinander aufbauen, können 
die Aufgabenstellungen für den Erwerb von Leis
tungsnachweisen auch Inhalte aus Lehrveranstal
tungen desselben Semesters oder vorausgegan
gener Semester enthalten. Als Aufgaben können 
insbesondere ein Rechtsfall, eine Rechtsgestaltung 
oder ein rechtswissenschaftliches Thema zur Bear
beitung ausgegeben werden. Eine Kombination der 
in Satz 3 bezeichneten Aufgaben ist zulässig.

(5) Die Bearbeitungszeit für Klausuren beträgt 
im Grund und Hauptstudium 120 bis 180 Minuten. 
Hausarbeiten im Grundstudium sind auf eine Be
arbeitungszeit von drei Wochen, Hausarbeiten im 
Hauptstudium auf eine Bearbeitungszeit von fünf 
Wochen angelegt. § 11 Absatz 2 bleibt unberührt. 
Wird die Arbeit nicht innerhalb der gesetzten Frist 
abgegeben, so wird sie mit »ungenügend« bewer
tet.

(6) Klausuren sind unter Prüfungsbedingun
gen zu bearbeiten. Die Studierenden haben einen 
Lichtbildausweis und einen aktuellen Studienaus
weis zur Kontrolle und zum Nachweis der Teilnah
meberechtigung vorzulegen. Die Klausuren sind 
mit der Matrikelnummer zu versehen.

(7) Die Studierenden dürfen nur die von den 
Veranstalterinnen oder Veranstaltern zugelasse
nen Hilfsmittel benutzen, die sie selbst zu stellen 
haben. Für Prüfungsleistungen kann der Prüfungs
ausschuss, für Studienleistungen das Dekanat Ein
zelheiten in einer Hilfsmittelverfügung regeln.

(8) Für die Aufgabenstellung, Ausgabe und Kor
rektur von Leistungsnachweisen sowie für Übungs
möglichkeiten ist die Lehrperson verantwortlich, 
die die Lehrveranstaltung leitet. Die Verantwor
tung für die Organisation der Aufsicht während der 
Anfertigung einer Klausur liegt bei der Prodekanin 
bzw. dem Prodekan für Studium und Lehre.

(9) Die schriftlichen Arbeiten werden durch die 
Veranstalterinnen oder Veranstalter der jeweiligen 
Lehrveranstaltungen bewertet. Die Bewertung er
folgt unverzüglich, spätestens aber vier Wochen 
nach der Prüfung, bei Hausarbeiten spätestens 
vier Wochen nach dem letztmöglichen Abgabeter
min. Ein Anspruch auf vorzeitige Korrektur besteht 
nicht.

(10) Gegen die Bewertung der schriftlichen Ar
beiten ist innerhalb von zwei Wochen nach Be
kanntmachung der Ergebnisse die Remonstration 
zulässig. Die Remonstration bedarf einer schrift
lichen Begründung. Über die Remonstration ent
scheidet die Veranstalterin oder der Veranstalter.

§ 8 Leistungsnachweise in den Lehrveranstal-
tungen zu den Grundlagen des Rechts
(1) Zu den Grundlagen des Rechts (§ 31) muss in 

unterschiedlichen Lehrveranstaltungen je ein Leis
tungsnachweis im Grundstudium und im Haupt
studium erworben werden. Die Leistungsnachwei
se können im Grundstudium je nach Angebot in 
der Leistungsart einer Hausarbeit oder einer Klau
sur und im Hauptstudium je nach Angebot in der 
Leistungsart einer Hausarbeit, einer Seminararbeit 
(§ 7 Absatz 2) oder einer Klausur erworben werden.

(2) Der im Grundstudium zu erwerbende Leis
tungsnachweis ist Teil der Zwischenprüfungsleis
tungen (§ 26 Nr. 3) sowie Voraussetzung für den 
Erwerb des im Hauptstudium zu erbringenden 
Leistungsnachweises (§ 7 Absatz 1 Satz 3).

(3) Die erfolgreiche Teilnahme an jeweils einer 
der in § 31 Absatz 3 genannten Lehrveranstaltun
gen im Grundstudium und der in § 31 Absatz 4 
genannten Lehrveranstaltungen im Hauptstudi
um ist Voraussetzung für den gemäß § 13 Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1 HmbJAG benötigten Grundlagennach
weis. Die Veranstaltungen werden im Vorlesungs
verzeichnis entsprechend gekennzeichnet.
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§ 9 Leistungsnachweise in den Lehrveranstal-
tungen zu den Pflichtfächern im Grundstudium
(1) Im Grundstudium (§ 24) sind in den Studien

einheiten Zivilrecht, Öffentliches Recht und Straf
recht je eine erfolgreich angefertigte Hausarbeit 
nach Maßgabe von Absatz 2 sowie insgesamt sechs 
erfolgreich angefertigte Klausuren nach Maß gabe 
von Absatz 3 zu erbringen.

(2) Die Hausarbeiten im Grundstudium erfolgen
 1. im Zivilrecht angebunden an die Lehrveranstal

tungen Allgemeiner Teil des BGB und Vertrags
recht I,

 2. im Öffentlichen Recht angebunden an die Lehr
veranstaltungen zu Grundrechte II und Europa
recht,

 3. im Strafrecht angebunden an die Lehrveranstal
tung Strafrecht Allgemeiner Teil II.
(3) Die Klausuren im Grundstudium werden 

nach folgender Aufteilung für die zu der jeweiligen 
Studieneinheit gehörenden Pflichtfächer des Se
mesters angeboten:
 1. im Zivilrecht im 1. Semester gemeinsam für 

die Vorlesungen Allgemeiner Teil des BGB und 
Vertragsrecht I, im 2. Semester gemeinsam für 
die Vorlesungen Vertragsrecht II und Mehrper
sonenverhältnisse sowie im 3. Semester ge
meinsam für die Vorlesungen Vertragsrecht III, 
Sachenrecht I und Handelsrecht,

 2. im Öffentlichen Recht im 1. Semester gemein
sam für die Vorlesungen Staatsorganisations
recht und Grundrechte I sowie im 3. Semester 
für die Vorlesung Allgemeines Verwaltungs
recht einschließlich Verwaltungsprozessrecht,

 3. im Strafrecht im 3. Semester für die Vorlesung 
Strafrecht Besonderer Teil I. 

(4) An den Hausarbeiten und den Klausuren im 
Grundstudium dürfen nur Studierende teilneh
men, die die Zwischenprüfung weder bestan
den noch endgültig nicht bestanden haben.

§ 10 Leistungsnachweise in den Lehrveranstal-
tungen zu den Pflichtfächern im Hauptstudium
(1) Im Hauptstudium (§ 29) sind in den Studien

einheiten Zivilrecht, Öffentliches Recht und Straf
recht je eine erfolgreich angefertigte Hausarbeit 
nach Maßgabe von Absatz 2 und je zwei erfolg
reich angefertigte Klausuren in zwei verschiede

nen Lehrveranstaltungen nach Maßgabe von Ab
satz 3 zu erbringen.

(2) Die Hausarbeiten im Hauptstudium erfolgen
 1. im Zivilrecht in der Lehrveranstaltung zu den 

Gesetzlichen Schuldverhältnissen oder zum 
Sachenrecht II,

 2. im Öffentlichen Recht in der Lehrveranstaltung 
zum Polizeirecht, zum Baurecht, zum Wirt
schaftsverwaltungsrecht oder zum Umwelt
recht,

 3. im Strafrecht in der Lehrveranstaltung Straf
recht Besonderer Teil III.
(3) Die Klausuren werden zu allen in § 29 ge

nannten Pflichtfachvorlesungen des Hauptstu
diums mit Ausnahme der Vorlesung Strafrecht 
Besonderer Teil III angeboten. Zu den Vorlesun
gen Gesellschaftsrecht I und II, Zivilprozessrecht I 
und II sowie Individualarbeitsrecht wird in jedem 
Studien semes ter jeweils nur eine gemeinsame 
Klausur angeboten, die den Stoff jeder der in die
sem Semester gehaltenen Vorlesungen umfassen 
kann.

§ 11 Gemeinsame Vorschriften für Leistungs-
nachweise in den Lehrveranstaltungen zu den 
Pflichtfächern
(1) Die Hausarbeiten gemäß § 9 Absatz 2 und 

§ 10 Absatz 2 werden im Lehrplan der Fakultät aus
gewiesen.

(2) Zu jeder der in § 9 Absatz 2 genannten Lehr
veranstaltung wird pro Semester eine auf drei Wo
chen angelegte Hausarbeit angeboten, die in der 
gesamten vorlesungsfreien Zeit geschrieben wer
den kann. Zu jeder der in § 10 Absatz 2 genannten 
Lehrveranstaltungen wird eine auf fünf Wochen 
angelegte Hausarbeit angeboten, die in der ge
samten vorlesungsfreien Zeit geschrieben werden 
kann.

(3) Zu jeder der in § 9 Absatz 3 genannten Lehr
veranstaltung werden pro Semester zwei Klausu
ren angeboten. Zwischen der Rückgabe der bewer
teten ersten Klausur und dem Termin der zweiten 
Klausur müssen mindestens zwei Wochen liegen. 
An der zweiten Klausur kann nur teilnehmen, wer 
an der ersten Klausur teilgenommen hat oder aus 
einem wichtigen Grund (§ 20) nicht teilnehmen 
konnte. Zu jeder der in § 10 Absatz 3 genannten 

Studien- und Prüfungsordnung



100

Fakultät für Rechtswissenschaft

Lehrveranstaltungen wird nach Maßgabe von § 10 
Absatz 3 eine Klausur angeboten. Alle Klausuren 
finden möglichst in den letzten zwei Vorlesungs
wochen, in der vorlesungsfreien Zeit oder in den 
ersten zwei Vorlesungswochen des folgenden Se
mesters statt.

§ 12 Leistungsnachweise in den Lehrveranstal-
tungen zu den Schwerpunktbereichen
Über die Möglichkeit zum Erwerb von Leis

tungsnachweisen zu den Schwerpunktbereichen 
entscheiden die für den jeweiligen Schwerpunkt
bereich verantwortlichen Lehrpersonen nach Maß
gabe der §§ 32 ff.

§ 13 Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen; Studienortwechsel
(1) Studien und Prüfungsleistungen, die nicht 

an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Univer
sität Hamburg oder nicht im gegenwärtigen Stu
dien gang erbracht worden sind, werden auf Antrag 
anerkannt, sofern keine wesentlichen Unterschie
de zwischen den erworbenen und den nach dieser 
Ordnung zu erwerbenden Studien und Prüfungs
leistungen bestehen.

(2) Anträge nach Absatz 1 sind schriftlich und 
unter Beifügung der erworbenen Zeugnisse und 
Bescheinigungen an die Vorsitzende bzw. den Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. 
Über die Anträge entscheidet die oder der Vorsit
zende des Prüfungsausschusses (§ 14).

(3) Sind die Studien und Prüfungsleistungen 
nach Absatz 1 nicht gemäß § 16 dieser Ordnung 
benotet, so sind die Noten der Studienleistungen 
umzurechnen.

(4) Mit der Anerkennung nach Absatz 1 kann die 
Einstufung in ein höheres Fachsemester verbun
den werden.

(5) Wer vor dem Abschluss des fünften Fachse
mesters von einer anderen deutschen Hochschule 
an die Universität Hamburg wechselt und noch 
keine Zwischenprüfung bestanden hat, muss die 
Zwischenprüfung nach dieser Ordnung absolvie
ren. Gleichwertige Leistungen werden als Teile der 
Zwischenprüfung anerkannt. Bei einem Wechsel 
muss eine Bescheinigung der bisherigen Hoch
schule vorgelegt werden, dass die Zwischenprü

fung noch nicht endgültig nicht bestanden wurde. 
Absatz 7 bleibt unberührt.

(6) Zwischenprüfungen, die an anderen deut
schen rechtswissenschaftlichen Fakultäten oder 
Fachbereichen bestanden wurden, ersetzen die 
gemäß § 9 für das Grundstudium erforderlichen 
Leistungsnachweise und berechtigen zum Haupt
studium an der Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Hamburg.

(7) Hat die zuletzt besuchte Universität keine 
Zwischenprüfung durchgeführt, genügt der Nach
weis von Leistungen im Zivilrecht, Strafrecht und 
Öffentlichen Recht, die den Anforderungen dieser 
Ordnung genügen.

(8) Im Übrigen erfolgt die Anerkennung von Stu
dien und Prüfungsleistungen nach § 40 Absätze 1 
bis 3 HmbHG.

(9) Die Vorschriften über den Studienortwechsel 
in der Universitätszulassungssatzung vom 14. / 21. 
Mai 2012 (Amtl. Anz. S. 998) in ihrer jeweils gelten
den Fassung bleiben unberührt.

2. Teil: Allgemeine Bestimmungen zu 
Leistungsnachweisen und Prüfungen

§ 14 Zuständigkeit und Aufgaben des Prüfungs-
ausschusses und des Prüfungsamtes
(1) Die Organisation der Zwischenprüfung und 

der Schwerpunktbereichsprüfung obliegt, soweit 
diese Ordnung nichts anderes bestimmt, einem 
Prüfungsausschuss. Ihm gehören eine Prodekanin 
oder ein Prodekan als Vorsitzende oder Vorsitzen
der, zwei weitere Professorinnen oder Professoren, 
eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ein wis
senschaftlicher Mitarbeiter und ein studierendes 
Mitglied der Fakultät an. Die Mitglieder und ihre 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden vom 
Dekanat eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglieder 
beträgt zwei Jahre, die des studierenden Mitglieds 
ein Jahr.

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist. Er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Die Beschlüsse sind in einer Nieder
schrift festzuhalten.
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(3) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Ge
schäftsordnung geben. 

(4) Der Prüfungsausschuss regelt die Einzelhei
ten des Verfahrens, soweit diese Ordnung nichts 
anderes bestimmt.

(5) Für die Verwaltung der Prüfungen ist das Prü
fungsamt der Fakultät für Rechtswissenschaft zu
ständig. Leiterin oder Leiter des Prüfungsamtes ist 
eine oder ein mit diesem Aufgabenbereich betrau
te Prodekanin oder betrauter Prodekan. Sie oder er 
führt die Geschäfte des Prüfungsamtes.

(6) Bekanntmachungen des Prüfungsamtes 
erfolgen durch Aushang oder im Internet auf der 
Seite des Prüfungsamtes der Fakultät.

§ 15 Prüferinnen und Prüfer
(1) Bei der Zwischenprüfung sind Prüferinnen 

und Prüfer die Veranstalterinnen und Veranstal
ter der Lehrveranstaltungen, in denen nach dieser 
Ordnung Prüfungsleistungen erbracht werden 
können. Sie müssen mindestens promoviert sein 
oder die Befähigung zum Richteramt besitzen.

(2) Bei der Schwerpunktbereichsprüfung kön
nen als Prüferinnen oder Prüfer nach Maßgabe des 
§ 64 HmbHG bestellt werden:
 1. die Universitätsprofessorinnen und professo

ren,
 2. die Juniorprofessorinnen und professoren,
 3. die Professorinnen und Professoren gemäß § 17 

Absatz 1 HmbHG,
 4. die Privatdozentinnen und Privatdozenten,
 5. die Vertretungsprofessorinnen und professo

ren,
 6. die promovierten wissenschaftlichen Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter,
 7. Lehrbeauftragte mit der Befähigung zum Rich

teramt.
Der Prüfungsausschuss kann mit deren Einver

ständnis weitere externe Prüferinnen oder Prüfer, 
insbesondere aus dem Bereich anderer Fakultäten 
der Universität Hamburg, berufen, sofern sie pro
moviert sind oder die Befähigung zum Richteramt 
haben. Die Amtszeit der weiteren Prüferinnen oder 
Prüfer endet mit Ablauf des fünften auf ihre Be
rufung folgenden Kalenderjahres, sofern bei der 
Berufung keine kürzere Frist festgelegt ist. Erneute 
Berufungen sind möglich.

§ 16 Benotung
Für die Benotung aller Leistungen sowie die Be

rechnung von Gesamtnoten gilt die Verordnung 
über eine Noten und Punkteskala für die erste und 
zweite juristische Prüfung vom 3. Dezember 1981 
(BGBl. 1981 I, 1243).

§ 17 Studium im Teilzeitstatus
Bei einem Studium im Teilzeitstatus (§ 2 Ab

satz 2) verlängern sich die Fristen und Termine für 
die Ablegung von Prüfungen nach dieser Ordnung 
in der Weise, dass jedes anerkannte Teilzeitstatus
semester als 0,5 Fachsemester gezählt wird. Im 
Übrigen gilt § 8 der Immatrikulationsordnung der 
Universität Hamburg vom 30. Juni 2005 (Amtlicher 
Anzeiger, Seite 1728) in ihrer jeweils geltenden Fas
sung.

§ 18 Nachteilsausgleich
(1) Macht eine Studierende bzw. ein Studieren

der glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer Behin
derung oder länger andauernden schweren bzw. 
chronischen Erkrankung nicht in der Lage ist, Prü
fungsleistungen ganz oder teilweise zu den vorge
sehenen Bedingungen zu erbringen oder innerhalb 
der in dieser Ordnung genannten Fristen abzule
gen, kann die bzw. der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses auf schriftlichen Antrag angemessene 
nachteilsausgleichende Maßnahmen treffen. Als 
solche kommen insbesondere die Veränderung der 
äußeren Prüfungsbedingungen, die Verlängerung 
der Fristen für das Ablegen von Prüfungsleistun
gen sowie das Erbringen gleichwertiger Prüfungs
leistungen in Betracht. Entsprechendes gilt für 
Studienleistungen.

(2) Der Antrag kann ab Kenntnis der chronischen 
Krankheit oder Behinderung für ein oder mehrere 
Semester im Voraus gestellt werden. Er sollte so 
früh wie möglich und muss unter Beifügung der 
zur Glaubhaftmachung dienenden Unterlagen bei 
Anmeldung zu der Studien oder Prüfungsleistung, 
spätestens aber vier Wochen vor deren Beginn ge
stellt werden.

(3) Bei Entscheidungen der bzw. des Prüfungs
ausschussvorsitzenden nach Absatz 1 ist die bzw. 
der Behindertenbeauftragte gemäß § 88 Absatz 3 
HmbHG zu beteiligen.

Studien- und Prüfungsordnung
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(4) Die Gründe für die beantragten Nachteils
ausgleiche sind von der bzw. dem Studierenden 
darzulegen. Zur Glaubhaftmachung können geeig
nete Nachweise verlangt werden.

§ 19 Mutterschutz; Elternzeit
(1) Schutzvorschriften zum Schutz der erwerbs

tätigen Mutter (MuSchG) sowie die Fristen der El
ternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur 
Elternzeit (BEEG) sind auf Antrag der Prüflinge zu 
berücksichtigen.

(2) Für das Verfahren gelten § 18 Absätze 2, 3 und 
4 entsprechend.

§ 20 Versäumnis; Rücktritt
(1) Eine Prüfungsleistung wird mit »ungenü

gend« bewertet, wenn der Prüfling einen für ihn 
bindenden Prüfungstermin ohne wichtigen Grund 
versäumt oder wenn er von einer Prüfung, die er 
angetreten hat, ohne wichtigen Grund zurücktritt. 
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleis
tung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei
tungszeit erbracht wird. Der wichtige Grund muss 
vom Prüfling unverzüglich angezeigt und glaub
haft gemacht werden.

(2) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses stellt fest, ob ein wichtiger Grund vor
liegt. Krankheit gilt nur dann als wichtiger Grund, 
wenn sie die Prüfungsunfähigkeit begründet und 
dieses durch ein fachärztliches, bei Schwerpunkt
bereichsprüfungsleistungen durch ein amtsärzt
liches Zeugnis nachgewiesen wird. Die Bescheini
gung muss Angaben enthalten über die von der 
Erkrankung ausgehende körperliche bzw. psychi
sche Funktionsstörung, die Auswirkungen der Er
krankung auf die Prüfungsfähigkeit des Prüflings 
aus medizinischer Sicht, den Zeitpunkt der dem 
Attest zugrunde liegenden Untersuchungen sowie 
der ärztlichen Prognose über die Dauer der Erkran
kung. Die Angabe der für die Beurteilung der Prü
fungsunfähigkeit erforderlichen Befundtatsachen 
kann angefordert werden.

(3) Bei Klausuren und mündlichen Prüfungen 
muss die ärztliche Untersuchung spätestens am 
Tag der Klausur bzw. der mündlichen Prüfung 
erfolgen. Das ärztliche Zeugnis muss bei Krank
heiten, die während einer Hausarbeit eintreten, 

spätestens am dritten Werktag nach Beginn der 
Krankheit, bei Klausuren und mündlichen Prüfun
gen spätestens am dritten Werktag nach dem Prü
fungstermin beim Prüfungsamt vorliegen.

(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses kann auf die Vorlage eines amtsärztli
chen Zeugnisses verzichten, wenn offensichtlich 
ist, dass der Prüfling prüfungsunfähig ist.

(5) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gilt 
der jeweilige Prüfungsteil als nicht unternom
men. Nach Wegfall des wichtigen Grundes muss 
sich der Prüfling zu schriftlichen Arbeiten erneut 
anmelden, um die Prüfungsleistung zu erbringen. 
Im Fall einer mündlichen Prüfung ist der Wegfall 
des wichtigen Grundes dem Prüfungsamt unver
züglich mitzuteilen. Daraufhin wird der Prüfling zu 
einer neuen mündlichen Prüfung geladen.

§ 21 Täuschungsversuch; Ordnungsverstoß; 
Rücknahme
(1) Versucht eine Studierende oder ein Studie

render, das Ergebnis einer Studien oder Prüfungs
leistung durch Täuschung, insbesondere durch Be
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder durch 
nicht ordnungsgemäß gekennzeichnete Übernah
me fremden Gedankenguts, zu beeinflussen, wer
den die unzulässigen Hilfsmittel eingezogen und 
die betreffende Leistung wird mit »ungenügend« 
bewertet. Der Prüfling wird von der Fortsetzung 
der Prüfungsleistung nicht ausgeschlossen. Die 
Aufsicht führende Person fertigt nach der Einzie
hung der unzulässigen Hilfsmittel über das Vor
kommnis einen Vermerk, der unverzüglich nach 
Abschluss der Prüfungsleistung bei Studienleis
tungen der Veranstalterin bzw. dem Veranstalter, 
bei Prüfungsleistungen der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses vorgelegt wird.

(2) Studierende, die den ordnungsgemäßen Ab
lauf der Prüfungsveranstaltung stören, können von 
der jeweiligen Veranstalterin oder dem jeweiligen 
Veranstalter oder der Aufsicht führenden Person 
von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung 
ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die 
Leistung mit »ungenügend« bewertet.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 wird der 
Prüfling unverzüglich über den gegen ihn erho
benen Vorwurf unterrichtet. Der Prüfling kann in
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nerhalb einer Woche zum Vorwurf der Täuschung 
bzw. der Störung Stellung nehmen. Zuständig für 
die Überprüfung ist bei Studienleistungen die Ver
anstalterin bzw. der Veranstalter, bei Prüfungsleis
tungen die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses. Die Entscheidungen sind dem Prüfling 
unverzüglich mitzuteilen.

(4) Stellt sich nachträglich heraus, dass die Vor
aussetzungen von Absatz 1 und 2 vorlagen, ist die 
Leistung für nicht bestanden und die Bescheini
gung über den Leistungsnachweis bzw. das Prü
fungszeugnis für ungültig zu erklären. Betrifft der 
Verstoß gegen Absätze 1 und 2 bei der Zwischen
prüfung oder der Schwerpunktbereichsprüfung 
nicht mehr als eine Teilleistung, kann der Prü
fungsausschuss deren Wiederholung gestatten, 
sofern zur Zeit der Pflichtverletzung noch eine 
Wiederholungsmöglichkeit bestanden hatte. Ein 
Vorgehen nach Satz 1 ist ausgeschlossen, wenn 
 1. seit dem Verstoß mehr als fünf Jahre vergangen 

sind oder
 2. die oder der Studierende die erste Prüfung 

gemäß § 2 Absatz 2 HmbJAG bereits bestanden 
hat und es sich nicht um eine Prüfungsleistung 
bei der Schwerpunktbereichsprüfung handelt.
Fristbeginn ist der Tag der Abgabe der Hausar

beit oder der Klausur.
(5) Bescheinigungen über einen Leistungsnach

weis und Prüfungszeugnisse sind ferner für ungül
tig zu erklären und zurückzuverlangen, wenn sie in 
sonstiger Weise durch Täuschung erlangt wurden.

(6) Im Falle der Täuschung ist ein erneuter Ver
such, die Leistung zu erbringen, frühestens nach 
Abschluss des Semesters zulässig, in dem die Täu
schung stattgefunden hat oder versucht worden ist. 
Das gilt nicht für die Schwerpunkt bereichsprüfung.

(7) Das Dekanat führt eine Liste der Täuschun
gen und Täuschungsversuche.

§ 22 Mängel des Prüfungsverfahrens
(1) Der Prüfungsausschuss kann für die Zwi

schenprüfung und die Schwerpunktbereichsprü
fung auf Antrag oder von Amts wegen anordnen, 
dass die Prüfung oder einzelne Teile der Prüfung 
zu wiederholen sind, wenn das Prüfungsverfahren 
mit Mängeln behaftet war, die die Chancengleich
heit erheblich verletzt haben. Die Wiederholung 

einer verfahrensfehlerhaften schriftlichen Prüfung 
soll, soweit möglich, unmittelbar nach Bekannt
werden des Verfahrensmangels, jedenfalls aber vor 
Abschluss des Prüfungsverfahrens erfolgen.

(2) Mängel im Prüfungsverfahren, die die Chan
cengleichheit erheblich verletzen, sind vom Prüf
ling unverzüglich nach Bekanntwerden beim Prü
fungsamt zu rügen.

(3) Anordnungen nach Absatz 1 sind ausge
schlossen, wenn der Mangel nicht spätestens ei
nen Monat nach Bekanntgabe der Prüfungsergeb
nisse zur Kenntnis des Prüfungsamtes gelangt ist.

§ 23 Widerspruchsverfahren
Gegen die nach dieser Ordnung erlassenen be

lastenden Verwaltungsakte im Prüfungsverfahren, 
insbesondere gegen die Entscheidung, dass die 
Prüfung nicht bestanden ist, ist nach Maßgabe 
von §§ 68 ff. VwGO der Widerspruch zulässig. Für 
Widersprüche gilt § 66 HmbHG.

2. ABSCHNITT GRUNDSTUDIUM

§ 24 Lehrveranstaltungen zu den Pflichtfächern
Die Lehrveranstaltungen zu den Pflichtfächern 

sind im Grundstudium:
 1. Studieneinheit Zivilrecht (14 SWS)

Allgemeiner Teil des BGB (4 SWS),
Vertragsrecht I [Erfüllung von Schuldverhältnis

sen, Leistungsstörungsrecht] (1 SWS),
Vertragsrecht II [Allgemeines Schuldrecht, 

Gewährleistungsrecht bei Kauf und Miete] 
(3 SWS),

Vertragsrecht III [Vertragliche Schuld verhält
nisse] (2 SWS),

Mehrpersonenverhältnisse (1 SWS),
Sachenrecht I [Sachenrecht ohne Kreditsiche

rung] (2 SWS),
Handelsrecht (1 SWS).

 2. Studieneinheit Öffentliches Recht (12 SWS)
Staatsorganisationsrecht (2 SWS),
Grundrechte I (2 SWS),
Grundrechte II (2 SWS),
Allgemeines Verwaltungsrecht einschließlich 

Verwaltungsprozessrecht (4 SWS),
Europarecht (2 SWS).

Studien- und Prüfungsordnung



104

Fakultät für Rechtswissenschaft

 3. Studieneinheit Strafrecht (8 SWS)
Einführung in die Kriminalwissenschaften 

(2 SWS),
Strafrecht Allgemeiner Teil I (2 SWS),
Strafrecht Allgemeiner Teil II (2 SWS),
Strafrecht Besonderer Teil I [Straftaten gegen 

Persönlichkeitswerte] (2 SWS).

3. ABSCHNITT: ZWISCHENPRÜFUNG

§ 25 Zweck und Zeitpunkt der Zwischenprüfung
(1) Die Studierenden der Rechtswissenschaft ha

ben bis zum Ende des fünften Fachsemesters eine 
Zwischenprüfung abzulegen. Diese schließt das 
Grundstudium ab und dient dem Nachweis, dass 
die Studierenden zur wissenschaftlichen Erörte
rung einfacher Rechtsfragen in der Lage sind und 
die Methodik der Fallbearbeitung beherrschen. 
Die Prüfungsleistungen im Grundstudium werden 
studienbegleitend in den durch § 9 Absätze 2 und 
3 bestimmten Lehrveranstaltungen abgenommen.

(2) Nach den §§ 42 Absatz 2 Nr. 3, 44 Satz 1 und 
61 Absatz 1 Satz 2 HmbHG sowie § 4 Absatz 6 Hmb    
JAG ist zu exmatrikulieren, wer die nach dieser 
Ordnung geforderten Leistungsnachweise ohne 
wichtigen Grund bis zum Ende des fünften Fach
semesters nicht erbracht hat und somit die er
forderliche Zwischenprüfung gemäß § 4 Absatz 6 
HmbJAG endgültig nicht bestanden hat.

§ 26 Umfang der Zwischenprüfung
Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn bis 

zum Ende des nach § 25 Absatz 1 maßgeblichen 
Fachsemesters die oder der Studierende
 1. in den Studieneinheiten Zivilrecht, Öffentliches 

Recht und Strafrecht jeweils in einer Hausarbeit 
in den in § 9 Absatz 2 genannten Veranstaltun
gen mindestens die Punktzahl 4,0 erreicht hat,

 2. in jeder der in § 9 Absätze 1 und 3 genannten 
Klausuren eine mit mindestens der Punktzahl 
4,0 bewertete Leistung erbracht hat und

 3. eine mit mindestens der Punktzahl 4,0 bewer
tete Leistung zum Grundlagennachweis nach 
§§ 8, 31 erworben hat.

§ 27 Nichtanrechnung
(1) Studierende, die aus einem wichtigen Grund 

am Studium gehindert waren, können beantragen, 
dass die Verhinderungszeiten nicht auf die Stu
dien zeiten nach § 25 Absatz 1 Satz 1 angerechnet 
werden. Wichtige Gründe können im Einzelfall sein:
 1. Zeiten des Wehr und Ersatzdienstes,
 2. Zeiten, während derer Studierende wegen 

durch ärztliches Attest nachgewiesener schwe
rer Krankheit am Studium gehindert waren,

 3. Zeiten eines Auslandsstudiums bis zu zwei 
Semestern, wenn Studierende an einer aus
ländischen Universität für das Fach Rechtswis
senschaft eingeschrieben waren und dort min
destens einen Leistungsnachweis je Semester 
erworben haben,

 4. Zeiten bis zu zwei Semestern, während derer 
Studierende als gewählte Mitglieder in gesetz
lich vorgesehenen Gremien oder satzungsmä
ßigen Organen der Universität oder des Studie
rendenwerks tätig waren,

 5. Zeiten einer förmlichen Beurlaubung aus ande
ren wichtigen Gründen,

 6. Zeiten, in denen Studierende an einer inter
natio nal en fremdsprachlichen Verfahrenssimu
lation teilgenommen haben, sofern ihnen von 
einem Mitglied des Lehrkörpers der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg 
bescheinigt worden ist, dass die Verfahrens
simu la tion den deutlich überwiegenden Teil 
des Studienaufwands während dieses Zeit
raums dargestellt hat,

 7. Zeiten zur Pflege naher Angehöriger,
 8. Zeiten, während derer Studierende aus ande

rem wichtigen Grunde am Studium gehindert 
waren. 

§§ 18, 19 bleiben unberührt.
(2) Der Antrag nach Absatz 1 ist zu begründen 

und spätestens einen Monat nach Abschluss des 
betroffenen Semesters zu stellen, also spätestens 
am 30. April für das vorangehende Wintersemester 
und am 31. Oktober für das vorangehende Som
mersemester. Waren Studierende aus schwerwie
genden gesundheitlichen Gründen daran gehin
dert, den Antrag rechtzeitig zu stellen, so kann der 
wichtige Grund im Sinne von Absatz 1 nachträglich 
anerkannt werden.
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(3) Über den Antrag nach Absatz 1 entscheidet 
der Prüfungsausschuss.

(4) Leistungsnachweise, die während der vom 
Prüfungsausschuss anerkannten Zeiten nach Ab
satz 1 erbracht werden, sind nicht anrechenbar.

§ 28 Nichtbestehen; Zwischenprüfungszeugnis
(1) Das Nichtbestehen der Zwischenprüfung 

wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs
ausschusses festgestellt.

(2) Das Zwischenprüfungszeugnis wird auf An
trag erteilt, wenn die erforderlichen Prüfungsleis
tungen mit den erzielten Noten nachgewiesen sind.

(3) Das Zwischenprüfungszeugnis führt die erfor
derlichen Prüfungsleistungen gemäß Absatz 2 auf. 

4. ABSCHNITT:  
HAUPTSTUDIUM; VORBEREITUNG AUF 
DIE STAATLICHE PFLICHTFACHPRÜFUNG

§ 29 Lehrveranstaltungen zu den Pflichtfächern
Die Lehrveranstaltungen zu den Pflichtfächern 

sind im Hauptstudium:
 1. Studieneinheit Zivilrecht (18 SWS)

Gesetzliche Schuldverhältnisse (3 SWS),
Sachenrecht II [Kreditsicherung] (2 SWS),
Familienrecht (2 SWS),
Erbrecht (2 SWS),
Gesellschaftsrecht I [Personengesellschaften] 

(2 SWS),
Gesellschaftsrecht II [Kapitalgesellschaften] 

(1 SWS),
Zivilprozessrecht I [Erkenntnisverfahren] 

(2 SWS),
Zivilprozessrecht II [Zwangsvollstreckungs

recht] (2 SWS),
Individualarbeitsrecht (2 SWS).

 2. Studieneinheit Öffentliches Recht (9 SWS)
Polizeirecht (2 SWS),
Baurecht (2 SWS),
Wirtschaftsverwaltungsrecht (2 SWS),
Umweltrecht (2 SWS),
Staatshaftungsrecht (1 SWS).

 3. Studieneinheit Strafrecht (7 SWS)
Strafrecht Besonderer Teil II [Straftaten gegen 

Vermögenswerte] (2 SWS),

Strafrecht Besonderer Teil III [Straftaten gegen 
Gemeinschaftswerte] (2 SWS),

Strafprozessrecht (3 SWS).

§ 30 Wiederholungs- und Vertiefungsveran-
staltungen zur Vorbereitung auf die staatliche 
Pflichtfachprüfung
(1) Die Wiederholungs und Vertiefungsver

anstaltungen dienen der Vorbereitung auf die 
staatliche Prüfung in den Pflichtfächern ab dem 
siebenten Semester. Sie umfassen wöchentlich 
mindestens acht Stunden Zivilrecht, sieben Stun
den Öffentliches Recht und vier Stunden Straf
recht.

(2) Zusätzlich und parallel zu den Wiederho
lungs und Vertiefungsveranstaltungen wird ein 
Klausurenkurs zur Vorbereitung auf die schriftliche 
staatliche Pflichtfachprüfung angeboten. Er um
fasst mindestens 20 Klausuren pro Semester.

(3) Zusätzlich und parallel zu den Wiederho
lungs und Vertiefungsveranstaltungen wird ein 
Examinatorium zur Vorbereitung auf die mündli
che Prüfung in der staatlichen Pflichtfachprüfung 
angeboten. Es umfasst mindestens 15 Termine pro 
Semester.

(4) Die in diesem Paragraphen genannten Ver
anstaltungen gehören zu den Pflichtveranstaltun
gen des Studiengangs.

5. ABSCHNITT:  
GRUNDLAGENSTUDIUM

§ 31 Lehrveranstaltungen zu den Grundlagen  
des Rechts
(1) Das Grundlagenstudium besteht aus jeweils 

einer Veranstaltung gemäß Absatz 3 im Grundstu
dium und gemäß Absatz 4 im Hauptstudium. Die 
Lehrveranstaltungen werden mit einer schriftli
chen Leistung nach Maßgabe von § 8 abgeschlos
sen.

(2) Das Grundlagenstudium umfasst Lehrver
anstaltungen zu den methodischen, philosophi
schen, theoretischen, geschichtlichen und gesell
schaftlichen Grundlagen des Rechts oder (Staats)
Kirchenrechts.

(3) Zur Studieneinheit Grundlagenstudium im 
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Grundstudium gehören die als solche für Studie
rende im Grundstudium ausgewiesenen Lehrver
anstaltungen im Umfang von jeweils 2 SWS.

(4) Zur Studieneinheit Grundlagenstudium im 
Hauptstudium gehören die als solche für Studie
rende im Hauptstudium ausgewiesenen Lehrver
anstaltungen im Umfang von jeweils 2 SWS.

6. ABSCHNITT: 
SCHWERPUNKTBEREICHSSTUDIUM

§ 32 Zweck des Schwerpunktbereichsstudiums
Das Studium in den Schwerpunktbereichen ist 

Teil des rechtswissenschaftlichen Studiums und 
dient der Ergänzung und Vertiefung der Stu dien
einheiten zu den Pflichtfächern (§§ 24, 29) und der 
Studieneinheit Grundlagen des Rechts (§ 31) und 
sowie der Vermittlung interdisziplinärer und inter
nationaler Bezüge.

§ 33 Lehrveranstaltungen zu den Schwerpunkt-
bereichen
(1) Das Studium der Schwerpunktbereiche ist 

auf zwei Semester angelegt.
(2) Das Schwerpunktbereichsstudium umfasst in 

jedem Schwerpunktbereich Lehrveranstaltungen 
im Umfang von mindestens 16 Semesterwochen
stunden, verteilt auf 8 Semesterwochenstunden 
pro Semester. Anrechenbare Lehrveranstaltungen 
sind Vorlesungen, Übungen, Seminare, Kolloquien 
und Wiederholungs und Vertiefungskurse des je
weiligen Schwerpunktbereichs. Die Pflichtfächer 
innerhalb des jeweiligen Schwerpunktbereichs 
(§ 39 Absatz 2) sind obligatorisch für jeden Prüf
ling, der den betreffenden Schwerpunktbereich 
wählt.

(3) Innerhalb des Schwerpunktbereichsange
bots besteht Wahlfreiheit. Das Dekanat kann eine 
Begrenzung der Teilnehmerzahl beschließen, um 
die Handlungs und Prüfungsfähigkeit in einzel
nen Schwerpunktbereichen zu gewährleisten. § 5 
Absatz 2 bleibt unberührt.

(4) Das Lehrprogramm der Schwerpunktberei
che ist so zu organisieren, dass die geforderten 
Lehrveranstaltungen in den Pflichtfächern eines 
jeden Schwerpunktbereichs innerhalb von zwei 

Semestern besucht werden können. Die Fakultät 
für Rechtswissenschaft legt die in den jeweiligen 
Schwerpunktbereich einzubeziehenden Lehrver
anstaltungen in einem Studienplan sowohl für das 
Sommer als auch für das Wintersemester verbind
lich fest. Für jedes Semester wird das Angebot an 
Lehrveranstaltungen durch die oder den für die 
Durchführung des Schwerpunktbereichsstudiums 
verantwortliche Prodekanin oder verantwortlichen 
Prodekan für Studium und Lehre nach Maßgabe 
von § 4 koordiniert und bekannt gemacht. Dabei 
ist sicherzustellen, dass in jedem Schwerpunktbe
reich und in jedem Semester
 1. ein Pflichtprogramm von 8 SWS ausgewiesen 

ist, das durch Zusatzangebote ergänzt werden 
kann,

 2. in mindestens einer Lehrveranstaltung die 
Möglichkeit eröffnet wird, die Hausarbeit (§ 41) 
anzufertigen, und

 3. in mindestens einer Lehrveranstaltung die 
Möglichkeit eröffnet wird, regelmäßig Übungs
klausuren zu schreiben.

7. ABSCHNITT: 
SCHWERPUNKTBEREICHSPRÜFUNG

1. Unterabschnitt: Allgemeine Vorschriften

§ 34 Zweck der Prüfung
(1) Die universitäre Schwerpunktbereichsprü

fung schließt das Studium der Rechtswissenschaft 
in den Schwerpunktbereichen ab. Sie dient der 
Feststellung, ob die Prüflinge das Recht mit Ver
ständnis erfassen und unter Berücksichtigung sei
ner praktischen Bedeutung einschließlich hierfür 
erforderlicher Schlüsselqualifikationen in dem ge
wählten Schwerpunktbereich anwenden können, 
insbesondere, ob sie über die geforderten vertief
ten Kenntnisse verfügen.

(2) Die universitäre Schwerpunktbereichsprü
fung ist Teil der ersten Prüfung im Sinne von § 5 
Absatz 1 des Deutschen Richtergesetzes in der Fas
sung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 714), zuletzt ge
ändert durch Gesetz vom 6. Dezember 2011 (BGBl. 
I S. 2515).



107

ST
U

D
IE

N
G

A
N

G
 R

EC
H

TS
W

IS
SE

N
SC

H
A

FT
/

ER
ST

E 
PR

Ü
FU

N
G

§ 35 Gegenstände der Prüfung in den Schwer-
punktbereichen
(1) Die universitäre Schwerpunktbereichsprü

fung bezieht sich auf das Studium in folgenden 
Schwerpunktbereichen:
SPB I: Europäische Rechtsgeschichte,
SPB II: Rechtspflege und Rechtsgestaltung – 

 national und international,
SPB III: Handels und Gesellschaftsrecht,
SPB IV: Sozialrecht mit arbeitsrechtlichen Bezü

gen,
SPB V: (derzeit nicht belegt),
SPB VI: Ökonomische Analyse des Rechts,
SPB VII: Information und Kommunikation,
SPB VIII: Umwelt und Planungsrecht,
SPB IX: Öffentliche Finanzordnung und Steuer

recht,
SPB X: Europarecht und Völkerrecht,
SPB XI: Kriminalität und Kriminalitätskontrolle,
SPB XII: Maritimes Wirtschaftsrecht.

(2) Das Dekanat kann einzelne Schwerpunkt
bereiche aus wichtigem Grund vorübergehend 
aussetzen mit der Folge, dass sie ab dem vom 
Dekanat unter Berücksichtigung des Vertrauens
schutzes festgesetzten Semester für die Dauer der 
Aussetzung nicht mehr gewählt werden können. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 
die Lehrkapazität der Fakultät nicht ausreicht, die 
Lehre in dem betroffenen Schwerpunktbereich si
cherzustellen.

(3) Die Prüflinge haben einen Schwerpunktbe
reich im Sinne von Absatz 1 zu wählen. In Schwer
punktbereichen mit mehreren Alternativen nach 
Wahl der Prüflinge (§ 39 Absatz 2) müssen die Prüf
linge sich für eine der Alternativen entscheiden. 
Bis zur Einreichung des Zulassungsantrages (§ 36 
Absatz 1) sind sie an die Wahl nicht gebunden, son
dern können jederzeit in einen anderen Schwer
punktbereich oder einen anderen Teilbereich in
nerhalb eines Schwerpunktbereichs wechseln.

(4) Für das Hauptstudium angebotene Lehrver
anstaltungen in Grundlagenfächern (§ 31 Absätze 
2 und 4) können für alle Schwerpunktbereiche 
zusätzlich zu den Pflichtfächern als Optionsfächer 
gewählt werden, die dann als Teil eines Schwer
punktbereichs gelten. Absatz 3 gilt entsprechend.

2. Unterabschnitt: Voraussetzungen 
und Durchführung der 
Schwerpunktbereichsprüfung

§ 36 Meldung und Zulassung zur Prüfung
(1) Die Zulassung zur Prüfung ist beim Prüfungs

amt schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind 
beizufügen:
 1. eine unwiderrufliche Erklärung zur Wahl des 

Schwerpunktbereichs (§ 35 Absatz 3 Sätze 1 und 
2) und gegebenenfalls eines Optionsfachs;

 2. die Versicherung, dass der Prüfling in keinem 
anderen Land im Geltungsbereich des Deut
schen Richtergesetzes an einer universitären 
Schwerpunktbereichsprüfung oder der ersten 
Prüfung oder der Staatsprüfung teilgenommen 
hat und auch keine vergleichbare Staats oder 
Universitätsprüfung im Ausland endgültig 
nicht bestanden hat;

 3. die Erklärung, dass der Prüfling über die Folgen 
eines Versäumnisses (§ 20) sowie einer Täu
schung (§ 21) belehrt worden ist.
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist ab

zulehnen, wenn die Unterlagen nach Absatz 1 nicht 
vorliegen und die Voraussetzungen des § 37 nicht 
erfüllt sind oder der Prüfungsanspruch nach den 
Bestimmungen verloren ist, die für das rechtswis
senschaftliche Studium maßgebend sind.

(3) Auf den Nachweis einzelner Zulassungsvor
aussetzungen nach § 37 kann in Ausnahmefällen 
verzichtet werden.

(4) Über die Zulassung wird eine Bescheinigung 
ausgestellt. 

§ 37 Zulassungsvoraussetzungen
(1) Voraussetzungen für die Zulassung zur Prü

fung sind:
 1. das Bestehen einer Zwischenprüfung oder die 

Erbringung gleichwertiger Leistungen gemäß 
§ 13 Absatz 7,

 2. die nach dieser Ordnung geforderten Leistungs
nachweise des Hauptstudiums,

 3. der Abschluss des fünften Fachsemesters,
 4. die Einschreibung für mindestens zwei Fach

semester an der Fakultät für Rechtswissen
schaft der Universität Hamburg unmittelbar 
vor Antragstellung.
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(2) Bei der Berechnung der Zeiten nach Absatz 
1 Nrn 3 und 4 ist das bei Antragstellung laufende 
Fachsemester mitzuzählen, wenn die amtlich fest
gelegte Vorlesungszeit bis dahin beendet ist.

§ 38 Immatrikulation
Die Prüflinge müssen während des gesamten 

Prüfungsverfahrens an der Universität Hamburg 
immatrikuliert sein. § 45 Absatz 3 bleibt unberührt.

§ 39 Prüfungsfächer
(1) Prüfungsfächer sind die Pflichtfächer nach 

Absatz 2 sowie gegebenenfalls die Optionsfächer 
nach § 35 Absatz 4 einschließlich der internatio
nalen und interdisziplinären Bezüge, der rechts
wissenschaftlichen Methoden und der philoso
phischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen 
Grundlagen. Andere Rechtsgebiete dürfen, soweit 
ein Zusammenhang mit den Prüfungsfächern des 
Schwerpunktbereichs besteht, zum Gegenstand 
der Prüfung gemacht werden.

(2) Pflichtfächer sind die Gegenstände der 
Veranstaltungen des jeweiligen Schwerpunktbe
reichs. Prüfungspflichtstoffe sind:
SPB I: Europäische Rechtsgeschichte 

Geschichte des römischen, deutschen 
und europäischen Privatrechts;

SPB II: Rechtspflege und Rechtsgestaltung – 
 national und international 
Die den Pflichtstoff einbeziehenden 
und darüber hinausgehenden Materien 
des Kreditsicherungsrechts, Erbrechts 
und Zwangsvollstreckungsrechts; Insol
venzrecht; Internationales Privatrecht; 
Internationales und Europäisches Zivil
verfahrensrecht; Vertragsgestaltung; 
sowie die historischen Grundlagen dieser 
Gegenstände;

SPB III: Handels und Gesellschaftsrecht 
Die den Pflichtstoff einbeziehenden 
und darüber hinausgehenden Mate
rien des Handelsgesetzbuches (ohne 
Seehandelsrecht, aber mit Rechnungs
legungsrecht); Bankrecht; Allgemeines 
Versicherungsvertragsrecht; Wettbe
werbs und Kartellrecht; die nicht zum 
Pflichtfach gehörenden Materien des 

Gesellschaftsrechts einschließlich des 
Unternehmens insolvenz rechts; Konzern
recht; Umwandlungs recht; gesellschafts
rechtliche Vertragsgestaltung;

SPB IV: Sozialrecht mit arbeitsrechtlichen 
 Bezügen 
Allgemeines Sozialrecht, Sozialversi
cherungsrecht und Recht der sozialen 
Hilfen nach den Büchern II und XII des 
Sozialgesetzbuches; Grundzüge des 
Arbeits rechts;

SPB V: (derzeit nicht belegt)
SPB VI: Ökonomische Analyse des Rechts 

Mikroökonomie; Ökonomische  
Analyse des Privatrechts; Ökonomische 
Analyse des öffentlichen Rechts;

SPB VII: Information und Kommunikation 
Verfassungs und europarechtliche 
Grundlagen; Rundfunk und Tele medien
recht; Telekommunikationsrecht; zivil
rechtliche Grundlagen (Presserecht); 
ergänzend nach Wahl der Prüflinge zwei 
der Bereiche Medienkartellrecht, Werbe 
und ECommerceRecht, Urheber und 
Verlagsrecht, Vertragsgestaltung, Daten
schutzrecht;

SPB VIII: Umwelt und Planungsrecht 
Grundlagen der öffentlichen Verwaltung 
und der Verwaltungswissenschaften; 
Planungs recht; Umweltrecht, insbeson
dere Immissionsschutzrecht (Vertiefung); 
Gewässerschutz, Naturschutz und 
Kreislaufwirtschaftsrecht; jeweils ein
schließlich des zugehörigen europäi
schen und internationalen Rechts sowie 
der entsprechenden Bezüge zum allge
meinen Umweltrecht und zum öffentli
chen Baurecht;

SPB IX: Öffentliche Finanzordnung und Steuer
recht 
Öffentliche Finanzordnung, insbesondere 
Finanzverfassungsrecht; Allgemeines 
Steuerrecht; Einkommen und Körper
schaft steuerrecht; Internationales 
Steuer recht und europarechtliche Bezüge 
des Steuerrechts;  
im Überblick: Umsatzsteuerrecht, 
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Gewerbe steuerrecht und sonstige 
Steuer arten; 

SPB X: Europarecht und Völkerrecht 
Institutionelles und materielles Euro
parecht; allgemeines Völkerrecht ein
schließlich des Rechts der internationa
len Organisationen; besondere Gebiete 
des Völkerrechts (Friedenssicherung, 
Menschenrechtsschutz, Wirtschaftsvöl
kerrecht, Seevölkerrecht); Grundzüge der 
internationalen Politik,

SPB XI: Kriminalität und Kriminalitätskontrolle 
Vertiefung im Strafprozessrecht; Sank
tionen des Allgemeinen Strafrechts 
einschließlich des Rechts der Strafzumes
sung; Kriminologie; sowie nach Wahl der 
Prüflinge
• Jugendstrafrecht und Jugendkrimino

logie oder
• Völkerstrafrecht sowie internationale 

und europäische Bezüge des deutschen 
Strafrechts;

SPB XII: Maritimes Wirtschaftsrecht 
Nationales und internationales Seewirt
schafts, Seehandels, Seeversicherungs, 
Schiffsfinanzierungs-, Schiffbau-, Waren
verkehrs- und Transportrecht; öffentli
ches Seerecht und Seevölkerrecht.

§ 40 Art und Zeitpunkt der Prüfungsleistungen
(1) Die universitäre Schwerpunktbereichsprü

fung besteht aus
 1. einer studienbegleitenden Hausarbeit,
 2. einer Klausur und
 3. einer mündlichen Prüfung.

Klausur und mündliche Prüfung finden in jedem 
Semester statt.

(2) Prüfungsleistungen können frühestens nach 
zweieinhalb Studienjahren erbracht werden, also 
frühestens am 1.4. oder 1.10. des sechsten Fachse
mesters.

(3) Prüfungsleistungen sind von zwei Prüfe
rinnen oder Prüfern zu bewerten. Erstkorrektorin 
oder Erstkorrektor der Hausarbeit nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 ist die Veranstalterin oder der Veran
stalter der Lehrveranstaltung, in der die Hausar
beit ausgegeben worden ist. Die Erstkorrektorin 

oder der Erstkorrektor für die Klausur nach Absatz 
1 Satz 1 Nr. 2 wird von der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses aus dem Kreis der Ver
anstalterinnen und Veranstalter der Schwerpunkt
bereichsangebote bestimmt. Zweitkorrektorinnen 
und Zweitkorrektoren für die Hausarbeit und die 
Klausur werden von der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses aus dem Kreis der nach 
§ 15 Absatz 2 Prüfungsberechtigten bestimmt.

(4) Für die mündliche Prüfung werden jeweils 
Prüfungskommissionen (§ 45) gebildet.

(5) Zu den Klausuren haben sich die Prüflinge 
bis spätestens sechs Wochen vor dem festgelegten 
Termin der Klausur beim Prüfungsamt schriftlich 
auf dem vom Prüfungsamt bereitgestellten For
mular anzumelden. Die Anmeldung ist bindend.

§ 41 Hausarbeit
(1) Mit der Hausarbeit nach § 40 Absatz 1 Satz 1 

Nr. 1 soll der Prüfling zeigen, dass er wissenschaft
lich arbeiten und sich ein selbstständiges Urteil 
bilden kann.

(2) Die Hausarbeit ist innerhalb eines Schwer
punktbereichs in einer Lehrveranstaltung anzu
fertigen, die von einer Prüferin oder einem Prüfer 
im Sinne von § 15 Absatz 2 im laufenden Semester 
angeboten wird oder in einem früheren Semester 
angeboten worden ist und im Veranstaltungspro
gramm der Fakultät ausdrücklich als Lehrveran
staltung zur Anfertigung von Hausarbeiten ausge
wiesen ist (Lehrveranstaltung »mit Hausarbeit«). 
Ob in einer Lehrveranstaltung die Möglichkeit zur 
Anfertigung einer Hausarbeit angeboten wird, 
entscheiden die Veranstalterinnen und Veranstal
ter der Lehrveranstaltungen. Schriftliche Arbeiten 
in Optionsfächern (§ 35 Absatz 4) müssen einen 
Bezug zum gewählten Schwerpunktbereich auf
weisen.

(3) Prüfungsleistung im Sinne von § 40 Absatz 
1 Satz 1 Nr. 1 ist in allen Veranstaltungsarten nur 
die schriftliche Hausarbeit. Ist die Hausarbeit im 
Rahmen eines Seminars geschrieben worden, so 
ist sie zugleich als Teilleistung zu einem Seminar
schein anzuerkennen, sofern sie mit mindestens 
4,0 Punkten bewertet wurde. Das zusätzliche Er
fordernis eines mündlichen Referats (§ 7 Absatz 2) 
bleibt davon unberührt.
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(4) Die Prüflinge müssen sich bei der Veranstal
terin oder dem Veranstalter der Lehrveranstaltung 
nach Absatz 2 schriftlich anmelden und dabei die 
Zulassung zur Prüfung (§ 36) nachweisen. Die Ver
anstalterin oder der Veranstalter leitet die Anmel
dung an das Prüfungsamt weiter.

(5) Die Veranstalterin oder der Veranstalter 
teilt die Themen bzw. Aufgaben den Prüflingen 
zu. Die Veranstalterin oder der Veranstalter kann 
bestimmen, dass ein Thema bzw. eine Aufgabe 
nicht gleichzeitig an mehrere Prüflinge ausgege
ben werden darf. Die Zuteilung des Themas bzw. 
der Aufgabe ist von den Prüflingen schriftlich zu 
bestätigen. Für die Teilnehmerzahl gilt § 5 Absatz 2.

(6) Die Bearbeitungszeit für die Hausarbeit 
beträgt vier Wochen. Die Frist beginnt mit Aus
gabe der Aufgabe durch die Veranstalterin oder 
den Veranstalter der Lehrveranstaltung und wird 
gewahrt durch Abgabe im Prüfungsamt oder 
durch Aufgabe zur Post; in diesem Fall muss der 
Poststempel (Freistempler genügt nicht) den 
Absendetag dokumentieren. Die Arbeit darf ei
nen Umfang von 50 000 Zeichen (reiner Text ein
schließlich Abbildungen, Tabellen und Anhängen 
und einschließlich der Leerzeichen und Fußnoten) 
nicht überschreiten. Jedes weitere Zeichen gilt als 
nicht geschrieben und wird bei der Korrektur nicht 
berücksichtigt. Die Arbeit ist in gebundener Form 
und auf einer CD oder DVD abzugeben; der reine 
Text im Sinne von Satz 3 ist als getrennte Datei an
zulegen. Die Hausarbeit wird mit »ungenügend« 
bewertet, wenn die Arbeit neben der gebundenen 
Fassung nicht auch fristgerecht auf einer CD oder 
DVD abgegeben wird. Der Prüfling hat die Arbeit 
eigenhändig zu unterzeichnen und zu versichern, 
dass er sie ohne fremde Hilfe und nur unter Ver
wendung der angegebenen Hilfsmittel angefertigt 
hat.

§ 42 Bewertung der Hausarbeit
(1) Die Hausarbeit wird von zwei Prüferinnen 

oder Prüfern innerhalb von zehn Wochen seit der 
Ablieferung durch den Prüfling nacheinander be
wertet. Die Frist für das Erstgutachten beträgt 
sechs Wochen, die für das Zweitgutachten vier 
Wochen. Der Zweitgutachterin oder dem Zweit
gutachter wird das Erstgutachten mitgeteilt.

(2) Weichen die Bewertungen voneinander ab, 
wird das arithmetische Mittel gebildet. Beträgt die 
Abweichung mehr als drei Punkte, sollen die Gut
achterinnen oder Gutachter sich auf eine einheitli
che Bewertung verständigen. Bleibt dieser Versuch 
erfolglos, weil eine Annäherung der Bewertungen 
bis auf drei Punkte nicht möglich ist, setzt eine bzw. 
ein von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs
ausschusses zu bestellende dritte Prüferin oder 
dritter Prüfer auf Grund einer nochmaligen Be
gutachtung Note und Punktzahl in dem durch die 
bisherigen Bewertungen gesteckten Rahmen fest.

(3) Wird die Hausarbeit nicht mindestens mit 
der Punktzahl 4,0 bewertet, kann sie einmal wie
derholt werden.

(4) Die Bewertung wird den Prüflingen unver
züglich mitgeteilt.

(5) Ist die Hausarbeit nicht mindestens mit der 
Punktzahl 4,0 bewertet, ergeht ein Bescheid mit 
Rechtsbehelfsbelehrung.

§ 43 Klausur
(1) Die Bearbeitungszeit für die Klausur beträgt 

fünf Zeitstunden.
(2) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus

schusses bestimmt die Aufgabe, den Zeitpunkt 
und den organisatorischen Rahmen der Klausur 
sowie die zulässigen Hilfsmittel, die die Prüflinge 
selbst zu stellen haben.

(3) Zu der Klausur sind die Ladung des Prüfungs
amtes, ein Personalausweis oder Reisepass und ein 
aktueller Studienausweis mitzubringen.

(4) Die Prüflinge haben die Klausur spätestens 
bei Ablauf der Bearbeitungszeit an die Aufsicht 
führende Person abzugeben. Die Arbeit ist mit der 
vom Prüfungsamt zugeteilten Kennzahl zu ver
sehen und darf keinen sonstigen Hinweis auf die 
Person der Prüflinge enthalten.

(5) Die Aufsicht führende Person fertigt eine 
Niederschrift an und vermerkt in ihr den Zeitpunkt 
der Ausgabe sowie das Ende der Bearbeitungszeit, 
ferner jede Unregelmäßigkeit. In den Fällen eines 
Ordnungsverstoßes oder eines Täuschungsver
suchs (§ 21) fertigt die Aufsicht führende Person 
über das Vorkommnis einen gesonderten Vermerk, 
der nach Abschluss der jeweiligen Arbeit unverzüg
lich dem Prüfungsamt vorzulegen ist.
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(6) Die Klausur (§ 40 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2) wird 
von zwei Prüferinnen oder Prüfern persönlich be
wertet, von denen eine oder einer Universitätspro
fessorin oder professor sein muss. Die Frist für das 
Erstgutachten beträgt sechs Wochen, die für das 
Zweitgutachten vier Wochen. Der Zweitgutachte
rin oder dem Zweitgutachter wird das Erstgutach
ten mitgeteilt.

(7) Die Bewertung wird den Prüflingen unver
züglich mitgeteilt.

(8) Eine Wiederholung der Klausur ist nur nach 
Maßgabe von § 45 Absatz 2 möglich.

§ 44 Reihenfolge der Prüfungsteile Hausarbeit 
und Klausur
Die Reihenfolge der beiden Prüfungsteile Haus

arbeit und Klausur kann von den Prüflingen frei 
gewählt werden.

§ 45 Mündliche Prüfung; Prüfungskommission
(1) Die Zulassung zur mündlichen Prüfung setzt 

voraus, dass der Durchschnittswert aus den Ergeb
nissen der Hausarbeit und der Klausur mindestens 
3,57 beträgt. Dabei muss die Hausarbeit mit min
destens 4,0 Punkten bewertet worden sein. Zur Er
mittlung des Durchschnittswertes nach Satz 1 wird 
die Note der Hausarbeit mit dem Faktor vier und 
die Note der Klausur mit dem Faktor drei multipli
ziert. Die beiden Ergebnisse werden addiert und 
durch 7 geteilt.

(2) Beträgt der Durchschnittswert aus den Er
gebnissen der mit mindestens 4,0 Punkten be
werteten Hausarbeit und der Klausur weniger als 
3,57 Punkte, kann die Klausur einmal wiederholt 
werden.

(3) Sind die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, 
werden die Prüflinge vom Prüfungsamt von Amts 
wegen zur mündlichen Prüfung geladen. Das gilt 
auch dann, wenn sich die Prüflinge zwischenzeit
lich exmatrikuliert haben.

(4) Die mündliche Prüfung wird von einer Prü
fungskommission abgenommen. Die Prüfungs
kommission wird von der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bestimmt. Sie besteht 
aus der oder dem Vorsitzenden und einer weite
ren Prüferin oder einem weiteren Prüfer. Die oder 
der Vorsitzende der Prüfungskommission muss 

dem Kreis der Personen nach § 15 Absatz 2 Satz 1 
Nrn 1 bis 5 angehören. Die Namen der Prüferinnen 
und Prüfer werden den Prüflingen in angemesse
ner Frist, spätestens jedoch zwei Wochen vor der 
mündlichen Prüfung schriftlich mitgeteilt. 

(5) Den Vorsitz der Prüfungskommission führt
 1. eine zur Vorsitzenden bestellte Prüferin oder 

ein zum Vorsitzenden bestellter Prüfer 
oder

 2. in dringenden Fällen eine andere Prüferin oder 
ein anderer Prüfer.
(6) Rechtzeitig vor der mündlichen Prüfung 

werden den Mitgliedern der Prüfungskommission 
die Namen der Prüflinge sowie die Ergebnisse der 
schriftlichen Arbeiten mitgeteilt.

(7) Die mündliche Prüfung kann als Gruppen
prüfung mit bis zu fünf Prüflingen durchgeführt 
werden. Sie dauert mindestens 15 Minuten pro 
Prüfling.

(8) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses bestimmt den Zeitpunkt und den orga
nisatorischen Rahmen der mündlichen Prüfung 
sowie die zulässigen Hilfsmittel, die die Prüflinge 
selbst zu stellen haben; Handkommentare sind 
nicht zugelassen.

(9) Zur mündlichen Prüfung können in ange
messener Zahl Studierende als Zuhörer zugelassen 
werden, die gemäß §§ 36, 37 zur Schwerpunktbe
reichsprüfung zugelassen sind, sofern keiner der 
Prüflinge widerspricht.

(10) Über die mündliche Prüfung ist ein von der 
oder dem Vorsitzenden zu unterzeichnendes Pro
tokoll anzufertigen.

(11) Die Prüfungskommission entscheidet über 
die Bewertung der in der mündlichen Prüfung er
brachten Leistungen und berechnet die Prüfungs
gesamtnote (§ 46). Kann sich die Prüfungskom
mission bei der Bewertung der Prüfungsleistung 
nicht auf eine gemeinsame Note einigen, ist ein 
arithmetisches Mittel zu bilden. Die Beratung ist 
geheim. Im Anschluss an die mündliche Prüfung 
gibt die Prüfungskommission den Prüflingen ihre 
Entscheidung in Abwesenheit der Öffentlichkeit 
mündlich bekannt und begründet diese, soweit 
dies verlangt wird.

(12) Die mündliche Prüfung kann nicht wieder
holt werden, wenn die Schwerpunktbereichsprü
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fung nach dem Ergebnis der mündlichen Prüfung 
bestanden ist (§ 46 Absatz 2). Ist die Schwerpunkt
bereichsprüfung nach dem Ergebnis der mündli
chen Prüfung gemäß § 46 Absatz 3 Nr. 3 insgesamt 
nicht bestanden, so kann die mündliche Prüfung 
einmal wiederholt werden.

§ 46 Gesamtnote
(1) Die Gesamtnote errechnet sich aus der 

Punktzahl der Hausarbeit, die zu 40 vom Hundert 
(v. H.) in die Gesamtnote eingeht, der Punktzahl der 
Klausur, die zu 30 v. H. in die Gesamtnote eingeht, 
sowie der Punktzahl der mündlichen Prüfung, die 
ebenfalls zu 30 v. H. in die Gesamtnote eingeht.

(2) Die Schwerpunktbereichsprüfung ist bestan
den, wenn die nach Absatz 1 errechnete Durch
schnittspunktzahl mindestens 4,0 Punkte beträgt 
(Endpunktzahl). Aus der Endpunktzahl ergibt sich 
die Endnote der Prüfung. Über die bestandene Prü
fung wird eine Bescheinigung gemäß § 34 HmbJAG 
ausgestellt.

(3) Die Schwerpunktbereichsprüfung ist nicht 
bestanden, wenn
 1. die Hausarbeit endgültig nicht mit mindestens 

4,0 Punkten bewertet wurde (§ 45 Absatz 1 
Satz 2),

 2. der Durchschnittswert aus den Ergebnissen 
der Hausarbeit und der Klausur endgültig 
3,57 Punkte nicht erreicht (§ 45 Absatz 1 Satz 1) 
oder

 3. die nach Absatz 1 errechnete Durchschnitts
punktzahl endgültig nicht mindestens 
4,0 Punkte beträgt.
(4) Über das Ergebnis der Schwerpunktbereichs

prüfung wird ein schriftlicher Bescheid mit Rechts
behelfsbelehrung erteilt.

(5) Eine Wiederholung der Schwerpunkt be
reichs prüfung zur Notenverbesserung ist nicht 
möglich.

§ 47 Einsicht in die Prüfungsakten
Bis zu einem Jahr nach Abschluss des Prüfungs

verfahrens wird von der Leiterin oder dem Leiter 
des Prüfungsamtes auf Antrag des Prüflings in an
gemessener Frist Einsicht in die schriftlichen Prü
fungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten 
und die Prüfungsprotokolle gewährt.

8. ABSCHNITT: 
DURCHFÜHRUNGSERMÄCHTIGUNGEN

§ 48 Durchführungsbestimmungen
Zur Umsetzung dieser Studien und Prüfungs

ordnung kann das Dekanat Durchführungsbestim
mungen beschließen.

§ 49 Experimentierklausel
Anstelle der oder zusätzlich zu den in dieser 

Ordnung genannten Prüfungsleistungen, Leis
tungsarten und Aufgaben kann das Dekanat 
mit Zustimmung des Fakultätsrates zeitlich be
schränkt andere Prüfungsleistungen, Leistungsar
ten und Aufgaben zur Erprobung zulassen, soweit 
gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.

9. ABSCHNITT: INKRAFTTRETEN; 
ÜBERGANGSREGELUNGEN

§ 50 Inkrafttreten
(1) Diese Studien und Prüfungsordnung tritt 

mit Veröffentlichung im Amtlichen Anzeiger, frü
hestens aber am 1. April 2014 in Kraft. Sie gilt für 
Studierende, die ihr Studium der Rechtswissen
schaft nach Inkrafttreten der Ordnung an der 
Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität 
Hamburg aufnehmen oder nach einem Wechsel 
von einer anderen Hochschule fortsetzen.

(2) Für Studierende, die ihr rechtswissenschaft
liches Studium an der Fakultät für Rechtswis
senschaft der Universität Hamburg vor dem In
krafttreten dieser Studien und Prüfungsordnung 
aufgenommen oder fortgesetzt haben, gelten die 
Studienordnung vom 11. April 2007, die Zwischen
prüfungsordnung vom 7. November 2007 und die 
Schwerpunktbereichsprüfungsordnung vom 7. No
vember 2007 bis zu dem in § 51 dieser Studien und 
Prüfungsordnung in ihrer jeweils geltenden Fas
sung bestimmten Zeitpunkt fort.

§ 51 Außerkrafttreten
Alle Studien und Prüfungsordnungen des 

Hauptstudiengangs Rechtswissenschaft der Fa
kultät für Rechtswissenschaft, des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft I sowie der ehemaligen einstu
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figen Juristenausbildung der Universität Hamburg 
am Fachbereich Rechtswissenschaft II der Univer
sität Hamburg treten mit Abschluss des achten 
Semesters nach dem Inkrafttreten dieser Studi
en- und Prüfungsordnung außer Kraft. Das betrifft 
insbesondere die Studienordnungen vom 11. April 
2007, vom 12. Dezember 2001 und vom 20. April 
2000, die Zwischenprüfungsordnungen vom 7. No
vember 2007 und vom 1. September 2005 sowie die 
Schwerpunktbereichsprüfungsordnung vom 7. No
vember 2007 und vom 1. September 2005 in ihrer 
jeweils geltenden Fassung. Für alle Studierenden, 
die ihr Studium und die erste Prüfung zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen haben, gilt 
fortan diese Studien und Prüfungsordnung.

§ 52 Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen
(1) Studien und Prüfungsleistungen, die nach 

früher geltenden Studien und Prüfungsordnun
gen für den Studiengang Rechtswissenschaft an 
der Fakultät für Rechtswissenschaft oder an einem 
der Fachbereiche Rechtswissenschaft der Univer
sität Hamburg erbracht worden sind, werden auf 
das rechtswissenschaftliche Studium nach dieser 
Studien und Prüfungsordnung durch die Vorsit
zende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses anerkannt, sofern keine wesentlichen 
Unterschiede zwischen den erworbenen und den 
nach dieser Ordnung zu erwerbenden Studien 
und Prüfungsleistungen bestehen.

(2) Die Anerkennung von Studien und Prü
fungsleistungen erfolgt auf Antrag. Anträge sind 
schriftlich und unter Beifügung der erworbenen 
Zeugnisse und Bescheinigungen an die Vorsitzende 
bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
zu richten. Das Prüfungsamt prüft die Vorausset
zungen der Anerkennung und veranlasst, soweit 
dem Antrag stattgegeben wird, die erforderlichen 
Änderungen auf dem Konto über die Leistungs
nachweise des Prüflings.

§ 53 Übergangsregelung zum Angebot der 
 Lehrveranstaltungen
Die Fakultät stellt sicher, dass die Lehrveranstal

tungen, die nach den gemäß § 50 dieser Ordnung 
befristet fortgeltenden Studien und Prüfungs
ordnungen erforderlich sind, für die Dauer deren 
Geltung weiterhin angeboten oder durch gleich
wertige Lehrveranstaltungen nach dieser Ordnung 
ersetzt werden. Über das Angebot und die Gleich
wertigkeit entscheidet das Dekanat.

§ 54 Übergangsregelung zum Angebot der 
 Studien- und Prüfungsleistungen
(1) Die Fakultät stellt sicher, dass die Studien 

und Prüfungsleistungen, die nach den gemäß § 50 
dieser Ordnung befristet fortgeltenden Studien 
und Prüfungsordnungen zu erwerben sind, für 
die Dauer deren Geltung weiterhin erworben oder 
durch gleichwertige Studien und Prüfungsleistun
gen nach dieser Ordnung ersetzt werden können. 
Über das Angebot und die Gleichwertigkeit ent
scheidet das Dekanat.

(2) Studierende, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Studien und Prüfungsordnung ihre Zulassung zur 
Schwerpunktbereichsprüfung gemäß der Schwer
punktbereichsprüfungsordnung der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg vom 
7. November 2007 oder der Schwerpunktbereichs
prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissen
schaft der Universität Hamburg vom 1. September 
2005 in ihrer jeweils geltenden Fassung erhalten 
haben, können die Schwerpunktbereichsprüfung 
nach diesen Ordnungen noch vier weitere Semes
ter fortsetzen. Ist die Schwerpunktbereichsprü
fung nach Ablauf der vier Semester noch nicht 
bestanden, behalten die Studierenden ihre Zulas
sung zum Schwerpunktbereich; für das weitere 
Prüfungsverfahren gelten dann aber die Regelun
gen und Bestimmungen dieser Studien und Prü
fungsordnung.

Hamburg, den 8. November 2013
Universität Hamburg
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I.
Die Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg für 
den Studiengang Rechtswissenschaft vom 19. Juni 
2013 wird wie folgt geändert:
 1. In der Regelung zu § 35 Absatz 1 wird folgende 

Ergänzung angefügt: »SPB XIII: Arbeitsrecht mit 
gesellschaftsrechtlichen Bezügen«

 2. In der Regelung zu § 39 Absatz 2 Satz 2 wird 
 folgende Ergänzung angefügt: »SPB XIII: Ar
beitsrecht mit gesellschaftsrechtlichen Bezügen 
Die den Pflichtstoff einbeziehenden und 
darüber hinausgehenden Materien des Indivi
dualarbeitsrechts; Koalitionsverbandsrecht; 
Tarifrecht; Betriebsverfassungs recht; Recht der 
Unternehmensmitbestimmung; Kapitalgesell
schaftsrecht; Kon zernrecht; Umwandlungs
recht.«

II.
Die Änderungen treten nach der Veröffentlichung 
in den Amtlichen Bekanntma chungen der Univer
sität Hamburg in Kraft. Sie finden ab dem Sommer
semester 2015 Anwendung.

Hamburg, den 3. September 2014 
Universität Hamburg

ANHANG II

Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft

Vom 2. Juli 2014

Der Fakultätsrat der Fakultät für Rechtswissenschaft hat am 2. Juli 2014 auf Grund von § 91 Absatz 2 Num
mer 1 und § 60 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBI. S. 171) in der 
Fassung vom 8. Juli 2014 (HmbGVBI. S. 269) sowie auf Grund von § 4 Absatz 1 Satz 2 und § 30 Absatz 2 Satz 1 
des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes (HmbJAG) vom 11. Juni 2003 (HmbGVBI. S. 156), in der 
Fassung vom 4. September 2012 (HmbGVBI. S. 414), die nachstehende Änderung der Studien und Prüfungs
ordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg beschlossen. Die Justizbehörde hat 
im Einvernehmen mit der Behörde für Wissenschaft und Forschung am 3. September 2014 nach § 4 Absatz 1 
Satz 2 und § 30 Absatz 2 Satz 2 des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes (HmbJAG) vom 11. Juni 
2003 (HmbGVBI. S. 156), zuletzt geändert am 4. September 2012 (HmbGVBI. S. 414) ihre Genehmigung erteilt.
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Änderungen der Studien- und Prüfungsordnung

I.
Die Studien und Prüfungsordnung der Fakultät 
für Rechtswissenschaft der Universi tät Hamburg 
für den Studiengang Rechtswissenschaft wird wie 
folgt geändert:

 1. Die Regelung des § 45 Absatz 1 erhält die fol
gende Fassung: 
»(1) Die Zulassung zur mündlichen Prüfung 
setzt voraus, dass der Durchschnittswert aus 
den Ergebnissen der Hausarbeit und der Klau
sur mindestens 3,58 beträgt. Dabei muss die 
Hausarbeit mit mindestens 4,0 Punkten be
wertet worden sein. Zur Ermittlung des Durch
schnittswertes nach Satz 1 wird die Note der 
Hausarbeit mit dem Faktor 12,25 und die Note 
der Klausur mit dem Faktor 8,75 multipliziert. 
Die beiden Ergebnisse werden addiert und 
durch 21 geteilt.«

 2. In der Regelung des § 45 Absatz 2 wird die 
Angabe »3,57 Punkte« durch die Angabe 
»3,58 Punkte« ersetzt.

 3. Die Regelung des § 46 Absatz 1 erhält die fol
gende Fassung: 

»(1) Die Gesamtnote errechnet sich wie folgt: 
Die Punktzahl der Hausarbeit ist mit dem Fak
tor 12,25, die Punktzahl der Klausur mit dem 
Faktor 8,75 und die Punktzahl der mündlichen 
Prüfung mit dem Faktor 9,00 zu multiplizieren. 
Die Summe der [so errechneten] Punktzahlen 
ist durch 30 zu teilen.«

 4. In der Regelung des § 46 Absatz 3 Nr. 1 wird 
das Wort »Punkte« durch das Wort »Punkten« 
 ersetzt.

 5. Die Regelung des § 46 Absatz 3 Nr. 2 erhält die 
folgende Fassung: 
»der Durchschnittswert aus den Ergebnissen 
der Hausarbeit und der Klausur endgültig 
3,58 Punkte nicht erreicht (§ 45 Absatz 1 Satz 1) 
oder«

II.
Die Änderungen treten am Tag nach der Veröffent
lichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Universität Hamburg in Kraft.

Hamburg, den 8. Juli 2015 
Universität Hamburg

ANHANG III

Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft

vom 13. Mai 2015

Der Fakultätsrat der Fakultät für Rechtswissenschaft hat am 13. Mai 2015 auf Grund von § 91 Absatz 2 Nr. 1 
des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBI. S. 177) in der Fassung vom 
2. Dezember 2014 (HmbGVBI. S 495, 500) sowie § 30 Absatz 2 Satz 1 des Hamburgischen Juristenausbildungs
gesetzes (HmbJAG) vom 11. Juni 2003 (HmbGVBI. S. 156), in der Fassung vom 4. September 2012 (HmbGV BI. 
S. 414) die Änderung der Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität 
Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft beschlossen. Die Justizbehörde hat im Einvernehmen 
mit der Behörde für Wissenschaft und Forschung am 8. Juli 2015 gemäß § 30 Absatz 2 Satz 2 HmbJAG ihre 
Genehmigung erteilt.
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ANHANG IV

Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft

Vom 14. Dezember 2016

Der Fakultätsrat der Fakultät für Rechtswissenschaft hat am 14. Dezember 2016 auf Grund von § 91 Absatz 2 
Nr. 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 177) in der Fassung 
vom 16. November 2016 (HmbGVBl. S. 472) sowie § 30 Absatz 2 Satz 1 des Hamburgischen Juristenaus
bildungsgesetzes (HmbJAG) vom 11. Juni 2003 (HmbGVBl. S. 156), in der Fassung vom 4. September 2012 
(HmbGVBl. S. 414) die Änderung der Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft beschlossen. Die Justizbehörde hat im 
Einvernehmen mit der Behörde für Wissenschaft und Forschung am 23. Januar 2017 gemäß § 30 Absatz 2 
Satz 2 HmbJAG ihre Genehmigung erteilt.

I.
Die Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg für 
den Studiengang Rechtswissenschaft vom 19. Juni 
2013, zuletzt geändert am 13. Mai 2015, wird wie 
folgt geändert:

 1. Die Regelung des § 10 Absatz 2 Nr. 3 erhält die 
folgende Fassung:  
»3. im Strafrecht in der Lehrveranstaltung zum 
Strafrecht Besonderer Teil II oder zum Strafrecht 
Besonderer Teil III.«

 2. In der Regelung des § 10 Absatz 3 Satz 1 wird die 
Formulierung »mit Ausnahme der Vorlesung 
Strafrecht Besonderer Teil III« gestrichen.

 3. Die Regelung des § 11 Absatz 3 Satz 3 erhält fol
gende Fassung:  
»An der zweiten Klausur kann nur teilnehmen, 
wer an der ersten Klausur teilgenommen und 
diese nicht bestanden hat oder aus einem wich
tigen Grund (§ 20) nicht teilnehmen konnte.«

 4. In der Regelung des § 39 Absatz 2 Satz 2 wird 
die Formulierung »sowie internationale und 
europäische Bezüge des deutschen Strafrechts« 
gestrichen.

 5. Die Regelung des § 41 Absatz 2 Satz 1 erhält fol
gende Fassung: 
»(2) Die Hausarbeit ist innerhalb eines Schwer
punktbereichs in einer Lehrveranstaltung 
anzufertigen, die von einer Prüferin oder einem 
Prüfer im Sinne von § 15 Absatz 2 angeboten 
wird und im Veranstaltungsprogramm der Fa
kultät ausdrücklich als Lehrveranstaltung zur 
Anfertigung von Hausarbeiten ausgewiesen ist 
(Lehrveranstaltung ›mit Hausarbeit‹).«

 6. Die Regelung des § 41 Absatz 6 Satz 5 erhält 
folgende Fassung:  
»Die Arbeit ist in gebundener Form und auf 
einer CD oder DVD oder einem USBStick 
 abzugeben; der reine Text im Sinne von Satz 3 
ist als getrennte Datei anzulegen.«

 7. Die Regelung des § 41 Absatz 6 Satz 6 erhält 
folgende Fassung:  
»Die Hausarbeit wird mit ›ungenügend‹ be
wertet, wenn die Arbeit neben der gebundenen 
Fassung nicht auch fristgerecht auf einer CD 
oder DVD oder einem USBStick abgegeben 
wird.«

 8. Die Regelung des § 42 Absatz 5 erhält folgende 
Fassung: 
»Ist die Hausarbeit endgültig nicht mindestens 
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mit der Punktzahl 4,0 bewertet, ergeht ein Be
scheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.«

 9. Die Regelung des § 43 Absatz 6 erhält folgende 
Fassung: 
»Die Klausur (§ 40 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2) wird von 
zwei Prüferinnen oder Prüfern persönlich be
wertet, von denen eine oder einer Universitäts
professorin oder professor sein muss. Auf 
Entscheidung der oder des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses können in Ausnahme
fällen Lehrstuhlvertretungen und Entlastungs
professuren mit dieser Aufgabe betraut wer
den. Die Frist für das Erstgutachten beträgt 
sechs Wochen, die für das Zweitgutachten vier 
Wochen. Der Zweitgutachterin oder dem Zweit
gutachter wird das Erstgutachten mitgeteilt.«

 10. Die Regelung des § 43 Absatz 7 erhält folgende 
Fassung: 
»Weichen die Bewertungen voneinander ab, 
wird das arithmetische Mittel gebildet. Beträgt 
die Abweichung mehr als drei Punkte, sollen 
die Gutachterinnen oder Gutachter sich auf 

eine einheitliche Bewertung verständigen. 
Bleibt dieser Versuch erfolglos, weil eine Annä
herung der Bewertungen bis auf drei Punkte 
nicht möglich ist, setzt eine bzw. ein von der 
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses zu bestellende dritte Prüferin oder dritter 
Prüfer auf Grund einer nochmaligen Begut
achtung Note und Punktzahl in dem durch die 
bisherigen Bewertungen gesteckten Rahmen 
fest.«

 11. In der Regelung zu § 43 wird der bisherige Ab
satz 7 zu Absatz 8.

 12. In der Regelung zu § 43 wird der bisherige Ab
satz 8 zu Absatz 9.

II.
Die Änderungen treten am Tag nach der Veröffent
lichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Universität Hamburg in Kraft.

Hamburg, den 9. Februar 2017
Universität Hamburg

Änderungen der Studien- und Prüfungsordnung
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ANHANG V

Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft

Vom 13. Dezember 2017

Der Fakultätsrat der Fakultät für Rechtswissenschaft hat am 13. Dezember 2017 auf Grund von § 91 Absatz 2 
Nr. 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 177) in der Fassung 
vom 28. November 2017 (HmbGVBl. S. 365) sowie § 30 Absatz 2 Satz 1 des Hamburgischen Juristenaus
bildungsgesetzes (HmbJAG) vom 11. Juni 2003 (HmbGVBl. S. 156), in der Fassung vom 4. September 2012 
(HmbGVBl. S. 414) die Änderung der Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft beschlossen. Die Behörde für Wissen
schaft, Forschung und Gleichstellung hat am 26. Januar 2018 gemäß § 30 Absatz 2 Satz 2 HmbJAG ihre 
Genehmigung erteilt.

I.
Die Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg für 
den Studiengang Rechtswissenschaft vom 19. Juni 
2013, zuletzt geändert am 14. Dezember 2016, wird 
wie folgt geändert:

 1. Die Regelung des § 8 Absatz 3 wird gestrichen.

 2. Die Regelung des § 52 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung:

»Die Anerkennung von Studien und Prüfungsleis
tungen erfolgt, soweit sie im Prüfungsamt bereits 
dokumentiert sind, von Amts wegen. Alle anderen 
Studien und Prüfungsleistungen werden nur auf 
Antrag anerkannt. Anträge sind schriftlich und 

unter Beifügung der erworbenen Zeugnisse und 
Bescheinigungen an die Vorsitzende bzw. den Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. Die 
bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
prüft, unter Berücksichtigung der Stellungnahme 
des Prüfungsamtes, die Voraussetzungen der An
erkennung und veranlasst die erforderlichen Ände
rungen innerhalb der im Prüfungsamt hinterlegten 
Dokumentation der bzw. des Studierenden.«

II.
Die Änderungen treten am Tag nach der Veröffent
lichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Universität Hamburg in Kraft.

Hamburg, den 2. März 2018
Universität Hamburg
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ANHANG VI

Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft

Vom 23. Januar 2019

Der Fakultätsrat der Fakultät für Rechtswissenschaft hat am 23. Januar 2019 auf Grund von § 91 Absatz 2 
Nr. 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 177) in der Fassung 
vom 29. Mai 2018 (HmbGVBl. S. 200) sowie § 30 Absatz 2 Satz 1 des Hamburgischen Juristenausbildungs
gesetzes (HmbJAG) vom 11. Juni 2003 (HmbGVBl. S. 156), in der Fassung vom 19. Mai 2017 (HmbGVBl. S. 143) 
die Änderung der Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Ham
burg für den Studiengang Rechtswissenschaft beschlossen. Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und 
Gleichstellung sowie die Justizbehörde haben am 29. März 2019 sowie am 8. April 2019 gemäß § 30 Absatz 2 
Satz 2 HmbJAG ihre Genehmigung erteilt.

I.
Die Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg für 
den Studiengang Rechtswissenschaft vom 19. Juni 
2013, zuletzt geändert am 13. Dezember 2017, wird 
wie folgt geändert:

 1. Die Regelung des § 15 Absatz 2 Nummer 7 erhält 
folgende Fassung:  
»die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die im Schwerpunkt lehren,«

 2. In der Regelung zu § 15 Absatz 2 wird die 
 bisherige Nummer 7 zur Nummer 8.

 3. § 35 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
»SPB I: Europäische Rechtsgeschichte« wird 
gestrichen und durch »SPB I: Grundlagen des 
Rechts« ersetzt.

 4. § 39 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
Die Beschreibung des SPB I erhält folgende 
Fassung:
»SPB I: Grundlagen des Rechts

  Privatrechtsgeschichte der Neuzeit sowie Straf
rechts und Verfassungsgeschichte; Rechts
philosophie des Deutschen Idealismus, Gesell
schaftsvertragstheorien, Neuere Rechtstheorie 
und Rechtsphilosophie«

 5. § 39 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
Die Beschreibung des SPB XIII erhält folgende 
Fassung:

  »SPB XIII: Arbeitsrecht mit gesellschaftsrechtli
chen Bezügen

  Die den Pflichtstoff einbeziehenden und dar
überhinausgehenden Materien des deutschen 
und europäischen Individualarbeitsrechts; das 
kollektive Arbeitsrecht; die arbeitsrechtlich 
relevanten Bereiche des Kapitalgesellschafts
rechts«

II.
Die Änderungen treten am Tag nach der Veröffent
lichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Universität Hamburg in Kraft.

Hamburg, den 28. Mai 2019
Universität Hamburg

Änderungen der Studien- und Prüfungsordnung
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TEIL 1
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

§ 1 Aufgaben der juristischen Aus bildung
§ 2 Ausbildungsgang und Prüfungen

TEIL 2
STUDIUM UND ERSTE PRÜFUNG

Erster Abschnitt:
Allgemeine Vorschriften

§ 3  Studienzeiten
§ 4  Zwischenprüfung
§ 5  Praktische Studienzeiten
§ 6  Zweck der ersten Prüfung
§ 7  Bewertung der Prüfungsleistungen
§ 8  Durchführung der ersten Prüfung

Zweiter Abschnitt:
Die staatliche Pflichtfachprüfung

§ 9  Leitung des Prüfungsamtes
§ 10 Mitglieder des Prüfungsamtes
§ 11  Dauer der Berufung
§ 12  Prüfungsgegenstände
§ 13  Zulassungsvoraussetzungen
§ 14  Zulassungsantrag
§ 15  Aufsichtsarbeiten
§ 16  Anfertigung der Aufsichtsarbeiten
§ 17  Bewertung der Aufsichtsarbeiten
§ 18  Zulassung zur mündlichen Prüfung
§ 19  Allgemeine Vorschriften zur mündlichen 

Prüfung
§ 20 Inhalt und Gang der mündlichen 

 Prüfung

§ 21  Bewertung der mündlichen Prüfung
§ 22  Staatliche Endnote
§ 23  Niederschrift
§ 24  Täuschung
§ 25  Rücktritt
§ 26  Freiversuch
§ 27  Notenverbesserung
§ 28  Wiederholung der nicht bestandenen 

 Prüfung
§ 29  Einsicht in die Prüfungsakten

Dritter Abschnitt:
Die universitäre Schwerpunkt bereichsprüfung

§ 30 Allgemeine Vorschriften zur Schwer
punktbereichsprüfung

§ 31  Schwerpunktbereiche
§ 32  Prüfungsleistungen
§ 33  Universitäre Endnote
§ 34  Prüfungsbescheinigung

Vierter Abschnitt:
Gesamtnote der ersten Prüfung

§ 35  Zeugnis

TEIL 3
VORBEREITUNGSDIENST

§ 36 Aufnahme
§ 37 Öffentlich-rechtliches Ausbildungs-

verhältnis
§ 38 Ziele und Grundsätze
§ 39 Leitung der Ausbildung
§ 40 Dauer und Einteilung
§ 40a Ergänzungsvorbereitungsdienst

ANHANG VII

Hamburgisches Juristenausbildungsgesetz (HmbJAG)

Vom 11. Juni 2003 (HmbGVBl. 2003, S. 156),  
zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 405, 438).
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Hamburgisches Juristenausbildungsgesetz

§ 41 Pflichtstationen
§ 42 Wahlstationen und Schwerpunkt bereich
§ 43  Stationsfolge
§ 44 Zuweisung zu den Ausbildungs stellen
§ 45  Ausbildung in anderen Bezirken
§ 46 Arbeitsgemeinschaften
§ 47  Ausbildungslehrgänge
§ 48 Stationszeugnisse

TEIL 4: SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 49 Übergangsregelungen
§ 50 Inkrafttreten

TEIL 1 
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

§ 1 Aufgaben der juristischen Ausbildung
(1) Die juristische Ausbildung dient der Vorberei

tung auf alle juristischen Berufe.
(2) 1 Die Ausbildung soll gründliche Kenntnisse 

der rechtlichen Regelungen, ihrer Entstehung und 
ihrer systematischen Zusammenhänge sowie den 
Gebrauch rechtswissenschaftlicher Methoden ver
mitteln. 2 Die Ausbildung berücksichtigt die recht
sprechende, verwaltende, rechtsberatende und 
rechtsgestaltende Praxis einschließlich der hierfür 
erforderli chen Schlüsselqualifikationen wie Ver
handlungsmanagement, Gesprächsführung, Rhe
torik, Streitschlichtung, Mediation, Vernehmungs
lehre und Kommunikationsfähigkeit.

(3) Die Erfordernisse der fortschreitenden euro
päi schen Einigung und der wachsenden Bedeu
tung des internationalen Rechtsverkehrs sind zu 
berücksichtigen.

§ 2 Ausbildungsgang und Prüfungen
(1) Die juristische Ausbildung gliedert sich in ein 

Hochschulstudium und den Vorbereitungsdienst.
(2) 1 Das Hochschulstudium wird mit der ersten 

Prüfung abgeschlossen. 2 Sie besteht aus einer uni
versitären Schwerpunktbereichsprüfung und einer 
staatlichen Pflichtfachprüfung.

(3) 1 Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
wird mit der zweiten Staatsprüfung abgeschlos
sen. 2 Durch das Bestehen der zweiten Staatsprü
fung wird das Recht erworben, die Bezeichnung 
»Assessorin« bzw. »Assessor« zu führen.

(4) Das Hochschulstudium und der Vorberei
tungsdienst berücksichtigen einander wechsel
seitig in ihrem Inhalt und ihrer Arbeitsweise.

TEIL 2 
STUDIUM UND ERSTE PRÜFUNG

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 3 Studienzeiten
(1) 1 Die Studienzeit beträgt vier Jahre; diese 

Zeit kann unterschritten werden, sofern die für die 
Zulassung zur universitären Schwerpunktbereichs
prüfung und zur staatlichen Pflichtfachprüfung 
erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind. 
2 Mindestens zwei Jahre müssen auf ein Studium 
an einer Hochschule im Geltungsbereich des Deut
schen Richtergesetzes entfallen.

(2) 1 Auf die Studienzeit kann eine erfolgreich 
abgeschlossene Ausbildung für den gehobenen 
Justizdienst oder für den gehobenen nichttechni
schen Verwaltungsdienst bis zur Dauer von einem 
Jahr angerechnet werden. 2 Der Antrag ist mit 
den entsprechenden Nachweisen spätestens mit 
dem Antrag auf Zulassung zur staatlichen Pflicht
fachprüfung nach § 14 bei dem Prüfungsamt (§ 8 
Absatz 1) zu stellen. 3 Dieses entscheidet über die 
Anrechnung und deren Umfang unter Berücksich
tigung der von dem Prüfling in der anrechenbaren 
Ausbildung, einer darauf bezogenen Berufstätig
keit und im Studium erbrachten Leistungen. 4 Mit 
der Anrechnung wird entschieden, ob die prakti
schen Studienzeiten nach § 5 ganz oder teilweise 
erlassen werden.

(3) Die Regelstudienzeit einschließlich aller Prü
fungsleistungen beträgt neun Semester oder drei
zehneinhalb Trimester.

§ 4 Zwischenprüfung
(1) 1 Durch die Zwischenprüfung wird festge
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stellt, ob die für die weitere Ausbildung erforder
liche fachliche Qualifikation besteht. 2 Die Zwi
schenprüfung wird nach einer Prüfungsordnung 
der Hochschule abgelegt, die im Rahmen der 
Absätze 2 bis 5 ergeht und abweichend von § 108 
Absatz 1 Satz 3 des Hamburgischen Hochschul
gesetzes (HmbHG) der Genehmigung durch die 
zuständige Behörde bedarf. 3 Die Genehmigung 
ist zu erteilen, wenn die Prüfungsordnung nicht 
gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder andere 
Rechtsvorschriften verstößt.

(2) Die Gegenstände der Zwischenprüfung sind 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Studien
standes den Pflichtfächern der staatlichen Pflicht
fachprüfung nach § 12 zu entnehmen.

(3) Die Zwischenprüfung wird studienbeglei
tend abgenommen.

(4) 1 Die Zwischenprüfung hat bestanden, wer in 
einer bestimmten Anzahl der in den ersten beiden 
Studienjahren in jedem der drei Pflichtfächer nach 
den Absätzen 2 und 3 angebotenen Leistungsnach
weise jeweils mindestens die Punktzahl 4,0 nach 
§ 7 erreicht. 2 Die zu erbringende Anzahl an Leis
tungsnachweisen bestimmt die Hochschule unter 
Berücksichtigung von Absatz 5.

(5) 1 Abweichend von § 65 Absatz 1 Satz 1 und Ab
satz 3 HmbHG stellt die Hochschule sicher, dass je 
Pflichtfach doppelt so viele Möglichkeiten zum Er
werb eines Leistungsnachweises angeboten wer
den, wie nach Absatz 4 Satz 1 zu erbringen sind. 
2 Dabei bietet die Hochschule für Studierende, die 
bis zum Ende des zweiten Studienjahres nicht die 
nach Absatz 4 Satz 1 erforderliche Anzahl an Leis
tungsnachweisen erworben haben, im fünften 
Semester beziehungsweise siebten Trimester in je
dem der Pflichtfächer die Möglichkeit zum Erwerb 
eines Leistungsnachweises an, der sich auf Lehrin
halte des zweiten Studienjahres bezieht.

(6) Wer die geforderten Leistungsnachweise 
ohne wichtigen Grund bis zum Ende des fünften 
Semesters oder siebten Trimesters nicht erbracht 
hat, hat die Zwischenprüfung endgültig nicht be
standen.

§ 5 Praktische Studienzeiten
(1) Die Studierenden haben in der vorlesungs

freien Zeit insgesamt drei Monate an praktischen 

Studienzeiten im In oder Ausland teilzunehmen; 
mindestens ein Monat soll bei einer Ausbildungs
stelle in der Freien und Hansestadt Hamburg ab
solviert werden.

(2) 1 Die praktischen Studienzeiten können bei 
einem Gericht, einer Staatsanwaltschaft, einer 
Verwaltungsbehörde, einer Rechtsanwältin, einem 
Rechtsanwalt, einer Notarin, einem Notar oder bei 
einem Unternehmen, einem Verband oder jeder 
anderen Stelle absolviert werden, die geeignet 
sind, eine Anschauung von praktischer Rechtsan
wendung zu vermitteln und bei denen eine Betreu
ung durch eine Juristin oder einen Juristen erfolgt. 
2 Die praktischen Studienzeiten haben sich auf 
mindestens zwei der Bereiche Bürgerliches Recht, 
Strafrecht und Öffentliches Recht zu beziehen.

(3) Zu Beginn der praktischen Studienzeiten 
werden die Studierenden nach Maßgabe des Ver
pflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I 
S. 469, 547), geändert am 15. August 1974 (BGBl. I 
S. 1942), zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(4) 1 Die Ausbildungsstelle erteilt den Studie
renden eine Bescheinigung über die Ableistung 
der praktischen Studienzeit, die den Zeitraum der 
praktischen Studienzeit und das Rechtsgebiet nach 
Absatz 2 Satz 2 ausweist. 2 Das Nähere regelt das 
Prüfungsamt.

§ 6 Zweck der ersten Prüfung
1 Die erste Prüfung hat den Zweck festzustel

len, ob der Prüfling das rechtswissenschaftliche 
Studienziel erreicht hat und damit für den Vorbe
reitungsdienst fachlich geeignet ist. 2 Das ist der 
Fall, wenn der Prüfling das Recht mit Verständnis 
erfassen und anwenden kann und über die hierzu 
erforderlichen Kenntnisse in den Prüfungsfächern 
verfügt.

§ 7 Bewertung der Prüfungsleistungen
Die Bewertung der schriftlichen und mündli

chen Prüfungsleistungen der Zwischenprüfung 
und der ersten Prüfung richtet sich nach der Ver
ordnung über eine Noten und Punkteskala für die 
erste und zweite juristische Prüfung vom 3. De
zember 1981 (BGBl. I S. 1243) in der jeweils gelten
den Fassung.
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§ 8 Durchführung der ersten Prüfung
(1) Die staatliche Pflichtfachprüfung wird von 

dem Justizprüfungsamt für die staatliche Pflicht
fachprüfung (Prüfungsamt) abgenommen.

(2) Die universitäre Schwerpunktbereichsprü
fung wird von der Hochschule abgenommen.

Zweiter Abschnitt
Die staatliche Pflichtfachprüfung

§ 9 Leitung des Prüfungsamtes
1 Eine Leiterin oder ein Leiter führt die Geschäfte 

des Prüfungsamtes. 2 Sie oder er wirkt in Inhalt und 
Verfahren der die staatliche Pflichtfachprüfung be
treffenden Fragen auf einen möglichst umfassen
den Meinungsaustausch mit den Angehörigen der 
zuständigen Lehr körper hin.

§ 10 Mitglieder des Prüfungsamtes
(1) Das Prüfungsamt besteht neben der Leiterin 

oder dem Leiter aus der erforderlichen Anzahl von 
Stellvertreterinnen oder Stellvertretern und weite
ren Mitgliedern.

(2) 1 Die Leiterin oder der Leiter des Prüfungs
amtes wird durch die zuständige Behörde ernannt. 
2 Die übrigen Mitglieder werden durch die Leiterin 
oder den Leiter des Prüfungsamtes in ihr Amt be
rufen.

(3) Als Mitglied des Prüfungsamtes kann nur be
rufen werden, wer die Befähigung zum Richter amt 
besitzt.

(4) 1 Die Mitglieder des Prüfungsamtes sind in 
der Ausübung ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
2 Sie werden als Prüferin oder Prüfer tätig, soweit 
sie mit dem Gebiet des Prüfungsgegenstandes ver
traut sind.

§ 11 Dauer der Berufung
(1) 1 Die Berufung in das Prüfungsamt erfolgt je

weils für die Dauer von fünf Jahren und erstreckt 
sich gegebenenfalls auch darüber hinaus bis zum 
Abschluss eines innerhalb dieses Zeitraumes be
gonnenen Prüfungsverfahrens. 2 Eine mehrmalige 
Berufung ist zulässig.

(2) 1 Außer durch Zeitablauf endet die Mit
gliedschaft im Prüfungsamt mit Vollendung des 

65. Le  bensjahres oder bei Richterinnen oder Rich
tern und Beamtinnen oder Beamten mit dem 
Ausscheiden aus dem Hauptamt, bei Hochschul
angehörigen mit der Entpflichtung oder ihrem 
Ausscheiden aus dem Lehrkörper, dem sie bei ihrer 
Berufung angehört haben, bei Rechtsanwältinnen 
oder Rechtsanwälten mit dem Erlöschen oder der 
Rücknahme der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
sowie bei Notarinnen und Notaren mit ihrer Ent
lassung aus dem Amt. 2 Die Leiterin oder der Lei
ter des Prüfungsamtes kann die Mitgliedschaft im 
Einzelfall bis zum Ablauf des Berufungszeitraums 
(Absatz 1 Satz 1) verlängern und die Berufung trotz 
Vorliegens der Voraussetzungen nach Satz 1 einmal 
erneuern.

§ 12 Prüfungsgegenstände
(1) 1 Der Senat erlässt durch Rechtsverordnung 

Vorschriften über die Prüfungsgegenstände der 
staatlichen Pflichtfachprüfung nach Maßgabe der 
nachfolgenden Grundsätze. 2 Er kann die Ermächti
gung durch Rechtsverordnung auf die zuständige 
Behörde weiter übertragen.

(2) 1 Die staatliche Pflichtfachprüfung bezieht 
sich auf die Pflichtfächer. 2 Pflichtfächer sind die 
Kernbereiche des Bürgerlichen Rechts, des Straf
rechts, des Öffentlichen Rechts einschließlich des 
Verfahrensrechts, der europarechtlichen Bezüge, 
der rechtswissenschaftlichen Methoden und der 
philosophischen, geschichtlichen und gesellschaft
lichen Grund lagen sowie der Methoden der rechts
beratenden und rechtsgestaltenden Praxis.

(3) Andere als die in Absatz 2 genannten Rechts
gebiete dürfen im Zusammenhang mit den Pflicht
fächern zum Gegenstand der Prüfung gemacht 
werden, soweit lediglich Verständnis und Arbeits
methode festgestellt werden sollen und Einzelwis
sen nicht vorausgesetzt wird.

§ 13 Zulassungsvoraussetzungen*
(1) Zur staatlichen Pflichtfachprüfung wird zuge

lassen, wer
 1. die Studienzeit nach § 3 Absatz 1 absolviert hat,
 2. in dem Studienjahr, das der Zulassung zur Prü

fung vorausging, in der Freien und Hansestadt 

* Geändert mit Beschluss vom 4.9.2012  
(siehe Anhang V)

Hamburgisches Juristenausbildungsgesetz



124

Fakultät für Rechtswissenschaft

Hamburg an einer Hochschule im Studien gang 
Rechtswissenschaft  eingeschrieben war,

 3. an den praktischen Studienzeiten nach § 5 teil
genommen hat,

 4. die Zwischenprüfung nach § 4 bestanden hat 
und

 5. die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung 
nach § 8 Absatz 2 bestanden hat.
(2) 1 Die Zulassung setzt ferner die erfolgreiche 

Teilnahme voraus an
 1. einer Lehrveranstaltung, in der die Methoden 

der Rechtsanwendung, rechtsphilosophische 
und rechtstheoretische Grundlagen oder die 
geschichtlichen und gesellschaftlichen Grund
lagen des Rechts oder die Grundlagen des 
(Staats)Kirchenrechts behandelt  werden,

 2. einer fremdsprachigen rechtswissenschaftli
chen Veranstaltung oder einem rechtswissen
schaftlich ausgerichteten Sprachkurs,

 3. einer Lehrveranstaltung, in der aus Sicht der 
rechtsberatenden und rechtsgestaltenden 
Praxis der Lehrstoff exemplarisch aufberei
tet wird oder einer Lehrveranstaltung zur 
 exemplarischen Vermittlung der in § 1 Absatz 2 
Satz 2 genannten Schlüsselqualifikationen und

 4. je einer auf die Leistungsnachweise der Zwi
schenprüfung aufbauenden Lehrveranstaltung 
im Bürgerlichen Recht, im Strafrecht und im 
Öffentlichen Recht.
2 Die erfolgreiche Teilnahme ist durch mindes

tens eine schriftliche oder mündliche Leistung 
nachzuweisen; im Fall des Satzes 1 Nummer 2 ist 
der Nachweis in der Fremdsprache zu erbringen. 
3 In den Lehrveranstaltungen nach Satz 1 Num
mer 4 sind jeweils mindestens eine häusliche 
Arbeit und eine Aufsichtsarbeit zu fertigen. 4 Leis
tungen müssen jeweils mindestens mit der Note 
»ausreichend« nach § 7 bewertet worden sein.

(3) Die erfolgreiche Teilnahme an einer Veran
staltung oder einem Sprachkurs nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 kann durch einen mindestens ein 
Semester dauernden Studienaufenthalt an einer 
ausländischen fremdsprachigen rechtswissen
schaftlichen Fakultät ersetzt werden.

(4) Die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrver
anstaltung nach Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 und 
3 kann durch die erfolgreiche Teilnahme an einer 

Veranstaltung einer ausländischen rechtswissen
schaftlichen Fakultät ersetzt werden, sofern die Ver
anstaltung auf Antrag des Prüflings durch das Prü
fungsamt als gleichwertig anerkannt worden ist.

(5) Das Prüfungsamt kann aus wichtigem Grund 
Ausnahmen von den Erfordernissen des Absatzes 
1 Nummern 3 und 4 sowie dem Absatz 2 zulassen.

§ 14 Zulassungsantrag
(1) Der Antrag auf Zulassung zur staatlichen 

Pflichtfachprüfung ist bei dem Prüfungsamt zu 
stellen.

(2) 1 Dem Antrag sind beizufügen
 1. Bescheinigungen einer Hochschule über die 

Erfüllung der in § 13 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 
4 und Absatz 2 genannten Voraussetzungen,

 2. die Prüfungsbescheinigung nach § 34 Absatz l 
oder ein vergleichbarer Nachweis,

 3. Bescheinigungen über die Teilnahme an den 
praktischen Studienzeiten nach § 5 Absatz 4,

 4. eine mit einem Lichtbild versehene tabellari
sche Darstellung des Lebenslaufes und

 5. die Erklärung, dass der Prüfling bisher bei 
keinem anderen Prüfungsamt die Zulassung 
beantragt hat, oder die Angabe, wann und wo 
dies geschehen ist.
2 Dem Antrag können sonstige Zeugnisse und 

Unterlagen beigefügt werden, die sich auf die 
fachliche Qualifikation des Prüflings beziehen.

(3) Wenn der Prüfling die erforderlichen Unter
lagen nicht vorlegen kann, kann der Nachweis ih
res Inhalts auf andere Weise erbracht werden.

§ 15 Aufsichtsarbeiten
(1) 1 Der schriftliche Teil besteht aus sechs Auf

sichtsarbeiten, in denen der Prüfling zeigen soll, 
dass er in der Lage ist, eine Aufgabe zu lösen und 
ein Ergebnis sachgerecht zu begründen. 2 Dem Prüf
ling stehen für jede Aufsichtsarbeit, die an je einem 
Tag zu bearbeiten ist, fünf Stunden zur Verfügung. 
3 Das Prüfungsamt kann Prüflingen mit Behinde
rungen eine angemessene Verlängerungszeit ein
räumen.

(2) 1 Die Aufgaben sind unter Berücksichtigung 
des § 12 zu entnehmen:*

* Geändert mit Beschluss vom 31.1.2012  
(siehe Anhang IV)
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 1. zwei aus dem Bereich des Bürgerlichen Rechts 
ohne das Handels und Gesellschaftsrecht,

 2. eine aus dem Bereich des Handels und Gesell
schaftsrechts,

 3. zwei aus dem Bereich des Öffentlichen Rechts 
und

 4. eine aus dem Bereich des Strafrechts.
2 Die Aufsichtsarbeiten können auch rechtsbe

ratende oder rechtsgestaltende Fragestellungen 
enthalten. 3 In diesen Fällen sollen sie einen recht
lich und tatsächlich einfachen Fall betreffen, der 
dem Prüfling Gelegenheit gibt, seine Fähigkeiten 
zur Erörterung von Rechtsfragen darzutun.

(3) 1 Das Prüfungsamt bestimmt die Aufgaben, 
den Zeitpunkt und die Reihenfolge der Aufsichts
arbeiten. 2 Es gewährleistet, dass regelmäßig 
Aufsichtsarbeiten parallel mit anderen Ländern 
geschrieben werden. 3 Die Aufgaben sind in ihrem 
Schwierigkeitsgrad auf die Bearbeitungszeit und 
die zugelassenen Hilfsmittel abzustimmen. 4 Das 
Prüfungsamt bestimmt zugleich die zulässigen 
Hilfsmittel, die der Prüfling selbst zu stellen hat. 
5 Handkommentare sind nicht zugelassen.

§ 16 Anfertigung der Aufsichtsarbeiten
(1) Mit der Aufsicht bei der Anfertigung der Auf

sichtsarbeiten dürfen vom Prüfungsamt nur Per
sonen nach § 10 Absatz 3 sowie Beamtinnen und 
Beamte des gehobenen Dienstes betraut werden.

(2) 1 Der Prüfling hat die Aufsichtsarbeit spä
testens bei Ablauf der Bearbeitungszeit an die 
Aufsichtführende oder den Aufsichtführenden 
abzugeben. 2 Er versieht sie mit der ihm vom Prü
fungsamt zugeteilten Kennzahl; die Aufsichtsar
beit darf keinen sonstigen Hinweis auf seine Per
son enthalten.

(3) 1 Die oder der Aufsichtführende fertigt eine 
Niederschrift an und vermerkt in ihr jede Unre
gelmäßigkeit. 2 In den Fällen eines Ordnungsver
stoßes oder eines Täuschungsversuches nach § 24 
Absatz 1 fertigt die oder der Aufsichtführende über 
das Vorkommnis einen gesonderten Vermerk, den 
sie oder er nach Abschluss der jeweiligen Arbeit 
unverzüglich dem Prüfungsamt zur Entscheidung 
vorlegt.

§ 17 Bewertung der Aufsichtsarbeiten
(1) Erscheint ein Prüfling zur Anfertigung einer 

Aufsichtsarbeit nicht oder liefert er eine Aufsichts
arbeit nicht ab, ohne dass die Prüfung aus wichti
gem Grund nach § 25 Absatz 2 Satz 1 unterbrochen 
ist, so wird die Aufsichtsarbeit mit der Note »unge
nügend« nach § 7 gewertet.

(2) 1 Jede Aufsichtsarbeit wird durch zwei Mit
glieder des Prüfungsamtes begutachtet und nach 
§ 7 bewertet. 2 Die Leiterin oder der Leiter des Prü
fungsamtes oder ein von ihr oder ihm bestimmtes 
Mitglied des Prüfungsamtes bestimmt die beiden 
Mitglieder und legt fest, welches Mitglied das 
Erstvotum und welches das Zweitvotum anfertigt. 
3 Mindestens eine Bewertung aller Aufsichtsar
beiten derselben Aufgabe wird durch ein Mitglied 
vorgenommen; werden mehr als vierzig solcher Ar
beiten abgeliefert, muss ein Mitglied wenigstens 
zwanzig von ihnen bewerten.

(3) 1 Weichen die Bewertungen einer Aufsichts
arbeit um nicht mehr als drei Punkte voneinan
der ab, so gilt der auf die zweite Dezimalstelle 
nach dem Komma errechnete Durchschnitt als 
Punktzahl. 2 Bei größeren Abweichungen sind die 
Prüferinnen und Prüfer gehalten, ihre Bewertun
gen gemeinsam zu überprüfen. 3 Einigen sich die 
Prüferinnen und Prüfer nicht auf eine einheitliche 
Punktzahl, so setzt die Leiterin oder der Leiter des 
Prüfungsamtes oder ein von ihr oder ihm bestimm
tes Mitglied des Prüfungsamtes die Punktzahl mit 
einer der von den Prüferinnen und Prüfern erteil
ten Punktzahlen oder einer dazwischen liegenden 
Punktzahl fest.

(4) 1 Mitteilungen über die Identität des Prüf
lings dürfen den seine Leistungen bewertenden 
Mitgliedern des Prüfungsamtes, Mitteilungen über 
die Identität dieser Mitglieder dürfen dem Prüf
ling erst nach Abschluss aller Bewertungen seiner 
Aufsichtsarbeiten gemacht werden. 2 Kenntnisse 
über die Identität des Prüflings, die ein Mitglied 
des Prüfungsamtes durch seine Tätigkeit bei der 
verwaltungsmäßigen Durchführung des Prüfungs
verfahrens erlangt hat, stehen seiner Mitwirkung 
nicht entgegen.

§ 18 Zulassung zur mündlichen Prüfung
(1) Zur mündlichen Prüfung wird zugelassen, 
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wer in den Aufsichtsarbeiten eine durchschnittli
che Punktzahl nach § 7 von mindestens 3,8 und in 
mindestens drei Aufsichtsarbeiten, davon in min
destens einer Aufsichtsarbeit nach § 15 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 oder 2 mindestens die Punktzahl 
4,0 erreicht hat.

(2) Erfüllt der Prüfling die Voraussetzung nach 
Absatz 1 nicht, so hat er die staatliche Pflichtfach
prüfung nicht bestanden.

§ 19 Allgemeine Vorschriften zur mündlichen 
Prüfung
(1) Die mündliche Prüfung schließt sich an die 

Aufsichtsarbeiten an.
(2) Dem Prüfling werden in angemessener Frist, 

spätestens jedoch zwei Wochen vor der mündli
chen Prüfung, die Ergebnisse der Aufsichtsarbeiten 
sowie die Namen der Prüferinnen und Prüfer für die 
mündliche Prüfung schriftlich mitgeteilt.

(3) Die mündliche Prüfung wird von einer ein
schließlich der oder des Vorsitzenden aus drei Prü
ferinnen und Prüfern bestehenden Prüfungskom
mission abgenommen.

(4) Zu einer Prüfung werden nicht mehr als vier 
Prüflinge geladen.

(5) 1 Rechtzeitig vor der mündlichen Prüfung 
werden den Mitgliedern der Prüfungs kom mis
sion die Namen der Prüflinge, die Ergebnisse ihrer 
Aufsichtsarbeiten sowie die Endpunktzahl ihrer 
universitären Schwerpunktbereichsprüfung mit
geteilt. 2 Jedes Mitglied der Prüfungskommission 
hat das Recht, die Aufsichtsarbeiten der Prüflinge 
sowie die Bewertungen einzusehen.

§ 20 Inhalt und Gang der mündlichen Prüfung
(1) 1 Die mündliche Prüfung ist in erster Linie 

eine Verständnisprüfung. 2 Sie bezieht sich auf die 
Prüfungsgegenstände nach § 12. 3 Die mündliche 
Prüfung besteht aus einem Vortrag und einem 
Prüfungsgespräch. 4 Den Prüflingen werden die er
forderlichen Gesetzestexte zur Verfügung gestellt.

(2) 1 Durch den Vortrag, mit dem die mündliche 
Prüfung beginnt, werden insbesondere die Schlüs
selqualifikationen geprüft. 2 Die Aufgabenstellung 
für den Vortrag ist dem Prüfling am Prüfungs tag 
zu übergeben. 3 Die Vorbereitungszeit beträgt eine 
Stunde; Prüflingen mit Behinderungen kann die 

Zeit auf Antrag verlängert werden. 4 Die Dauer des 
Vortrages darf 10 Minuten nicht überschreiten; an
schließende Rückfragen sind möglich. 5 Das Nähere 
regelt das Prüfungsamt.

(3) 1 Das Prüfungsgespräch besteht aus je einem 
Abschnitt, der sich auf die drei Pflichtfächer nach 
§ 12 Absatz 2 Satz 2 bezieht. 2 Es soll für jeden Prüf
ling insgesamt nicht weniger als 30 Minuten dau
ern und ist durch mindestens eine angemessene 
Pause zu unterbrechen.

(4) 1 Die oder der Vorsitzende der Prüfungskom
mission leitet die mündliche Prüfung, achtet dar
auf, dass ein sachgerechtes Prüfungsgespräch ge
führt wird und beteiligt sich an diesem. 2 Ihr oder 
ihm obliegt die Aufrechterhaltung der Ordnung.

(5) 1 Die mündliche Prüfung ist für Studierende 
der Rechtswissenschaft und andere Personen, die 
ein berechtigtes Interesse haben, öffentlich. 2 Die 
oder der Vorsitzende der Prüfungskommission 
kann die Öffentlichkeit ganz oder teilweise aus
schließen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

§ 21 Bewertung der mündlichen Prüfung
(1) 1 Im Anschluss an die mündliche Prüfung be

rät die Prüfungskommission über die Bewertung 
der mündlichen Leistungen. 2 Die Beratung ist 
nicht öffentlich.

(2) 1 Für jeden der vier Prüfungsabschnitte wird 
eine Punktzahl nach § 7 festgesetzt. 2 Findet für ei
nen Prüfungsabschnitt keine der von den Mitglie
dern der Prüfungskommission vorgeschlagenen 
Punktzahlen eine absolute Mehrheit, so wird sie 
in entsprechender Anwendung des § 196 Absatz 2 
des Gerichtsverfassungsgesetzes bestimmt. 3 Da
bei zählt die Stimme des jeweiligen Fachprüfers 
wie zwei Stimmen.

§ 22 Staatliche Endnote
(1) 1 Im Anschluss an die Bewertung der münd

lichen Leistungen berät die Prüfungskommission 
über das Ergebnis der staatlichen Pflichtfachprü
fung und setzt die Endpunktzahl sowie die End
note der staatlichen Pflichtfachprüfung (staatliche 
Endnote) nach § 7 fest. 2 Die staatliche Pflichtfach
prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindes
tens die staatliche Endnote »ausreichend« nach § 7 
erreicht hat.
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(2) 1 Im Rahmen der staatlichen Endnote wird 
der schriftliche Prüfungsteil mit 75 vom Hundert, 
der mündliche mit 25 vom Hundert gewichtet. 
2 Bezogen auf die staatliche Endnote wird jede der 
sechs Aufsichtsarbeiten mit 12,5 vom Hundert ge
wichtet. 3 Jeder der vier Abschnitte der mündlichen 
Prüfung fließt mit 6,25 vom Hundert in die staatli
che Endnote ein. 4 Dabei sind die Punktzahlen der 
Einzelleistungen in der schriftlichen und münd
lichen Prüfung jeweils ohne Rundung mit zwei 
Dezimalstellen nach dem Komma zu Grunde zu 
legen. 5 Die Punktzahl der staatlichen Endnote ist 
ohne Rundung auf zwei Dezimalstellen nach dem 
Komma zu errechnen.

(3) 1 Die Prüfungskommission kann bei der 
Entscheidung über das Ergebnis der staatlichen 
Pflichtfachprüfung von dem rechnerisch ermittel
ten Gesamtergebnis abweichen, wenn die Abwei
chung auf das Bestehen keinen Einfluss hat und 
auf Grund des Gesamteindrucks der Mehrheit der 
Mitglieder den Leistungsstand des Prüflings besser 
kennzeichnet; dabei sind insbesondere die akten
kundigen Leistungen des Prüflings entsprechend 
ihrem Aussagewert für die juristische Befähigung 
oder der Gesamteindruck der Prüfungsleistungen 
zu berücksichtigen. 2 Die Abweichung darf ein 
Drittel des durchschnittlichen Umfangs einer No
tenstufe nicht überschreiten.

(4) Im Anschluss an die Beratung der Prüfungs
kommission werden die Einzelergebnisse der 
mündlichen Prüfung, das Ergebnis der staatlichen 
Pflichtfachprüfung sowie das Gesamtergebnis der 
ersten Prüfung den Prüflingen in Abwesenheit der 
Öffentlichkeit verkündet und auf Wunsch des Prüf
lings durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
der Prüfungskommission mündlich begründet.

(5) Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden, 
so teilt das Prüfungsamt dies dem Prüfling unver
züglich schriftlich mit.

§ 23 Niederschrift
(1) Über den Hergang der mündlichen Prüfung 

und der Beratungen nach den §§ 21 und 22 ist eine 
Niederschrift anzufertigen, in der
 1. die Einzelergebnisse der mündlichen Prüfung,
 2. die Einzelergebnisse der Aufsichtsarbeiten,
 3. die Berechnungen nach § 22 Absatz 2,

 4. die Entscheidung nach § 22 Absatz 3 und
 5. die Feststellung der staatlichen Endnote nach 

§ 22 Absatz 1 Satz 1 
festgehalten werden.

(2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsit
zenden der Prüfungskommission zu unterschrei
ben.

§ 24 Täuschung
(1) 1 Stört ein Prüfling während der Anfertigung 

einer Aufsichtsarbeit andere Prüflinge, so kann 
er von der oder dem Aufsichtführenden von der 
Fortsetzung der Aufsichtsarbeit ausgeschlossen 
werden, wenn er sein störendes Verhalten trotz 
Abmahnung nicht einstellt. 2 Ein Prüfling, der ei
nen Täuschungsversuch unternimmt, kann die 
Aufsichtsarbeit fortsetzen.

(2) Stört ein Prüfling in der mündlichen Prü
fung das Prüfungsgespräch, so kann er von der 
Prüfungskommission von der weiteren Prüfung 
ausgeschlossen werden, wenn er sein störendes 
Verhalten trotz Abmahnung nicht einstellt.

(3) 1 Ist ein Prüfling von der Fortsetzung einer 
Aufsichtsarbeit nach Absatz 1 Satz 1 ausgeschlos
sen worden, so wird diese Arbeit als ungenügend 
bewertet. 2 Ist er von der weiteren mündlichen Prü
fung nach Absatz 2 ausgeschlossen worden, sind 
seine Leistungen in der mündlichen Prüfung als 
ungenügend zu bewerten. 3 § 7 findet Anwendung.

(4) 1 Versucht der Prüfling, das Ergebnis der 
Prüfung durch Täuschung zu beeinflussen, so ist 
die von dem Versuch betroffene Prüfungsleistung 
mit der Note »ungenügend« nach § 7 zu bewerten. 
2 In schweren Fällen, insbesondere bei Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel, ist die Prüfung für 
nicht bestanden zu erklären.

(5) 1 Über die Folgen eines in der mündlichen 
Prüfung begangenen Täuschungsversuchs ent
scheidet die Prüfungskommission, in den übrigen 
Fällen die Leiterin oder der Leiter des Prüfungsam
tes. 2 Vor der Entscheidung ist dem Prüfling Gele
genheit zur Äußerung zu geben.

(6) 1 Wird eine Täuschungshandlung erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses über das Bestehen 
der Prüfung bekannt, so kann das Prüfungsamt in
nerhalb von fünf Jahren seit dem Tage der münd
lichen Prüfung, jedoch nicht mehr nach Bestehen 
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der zweiten Staatsprüfung, die Prüfung für nicht 
bestanden erklären. 2 Das Prüfungszeugnis ist ein
zuziehen. 3 Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 25 Rücktritt
(1) 1 Tritt ein Prüfling nach Zulassung zur Prü

fung von der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als 
nicht bestanden. 2 Bleibt ein Prüfling der schriftli
chen Prüfung insgesamt fern oder gibt er weniger 
als drei Aufsichtsarbeiten nach § 15 Absatz 1 oder 
keine Aufsichtsarbeit nach § 15 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 oder 2 ab, so gilt dies als Rücktritt von 
der Prüfung.

(2) 1 Aus wichtigem Grund ist auf Antrag des 
Prüflings die Prüfung zu unterbrechen. 2 Der An
trag ist auch dann abzulehnen, wenn der Antrag 
nicht unverzüglich nach Eintritt des wichtigen 
Grundes gestellt wird.

(3) 1 Krankheit gilt nur dann als wichtiger Grund, 
wenn die Prüfungsunfähigkeit begründet und 
unverzüglich durch ein amtsärztliches Zeugnis 
nachgewiesen wird. 2 Das Prüfungsamt kann auf 
die Vorlage des ärztlichen Zeugnisses verzichten, 
wenn offensichtlich ist, dass der Prüfling prüfungs
unfähig ist.

(4) 1 Erfolgt die Unterbrechung während der 
Anfertigung der Aufsichtsarbeiten, so nimmt der 
Prüfling nach Wegfall des wichtigen Grundes im 
nächsten Prüfungstermin erneut an sämtlichen 
Aufsichtsarbeiten teil. 2 Erfolgt die Unterbrechung 
während der mündlichen Prüfung, so nimmt der 
Prüfling nach Wegfall des wichtigen Grundes im 
nächsten Prüfungstermin an einer vollständigen 
neuen mündlichen Prüfung teil.

(5) 1 Wird der Antrag nach Absatz 2 abgelehnt, so 
kann die Prüfung, wenn die Voraussetzungen für 
die Zulassung zur mündlichen Prüfung nach § 18 
Absatz 1 erfüllt oder noch erfüllbar sind, auf Antrag 
des Prüflings fortgesetzt werden. 2 Andernfalls ist 
die Prüfung nicht bestanden.

(6) Die Entscheidung über eine Unterbrechung 
trifft das Prüfungsamt.

§ 26 Freiversuch*
(1) 1 Hat ein Prüfling nach ununterbrochenem 

Studium der Rechtswissenschaft seinen Antrag 
auf Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung 
spätestens einen Monat vor Ende des achten Se
mesters oder einen Monat vor Ende des zwölften 
Trimesters an das Prüfungsamt gerichtet, so gilt 
die Prüfung im Falle des Nichtbestehens als nicht 
unternommen (Freiversuch). 2 § 25 findet Anwen
dung. 3 Für die folgende Prüfung gilt § 28 Absatz 3 
entsprechend.

(2) 1 Bei der Berechnung der Semester bezie
hungsweise Trimesterzahl nach Absatz 1 bleiben 
unberücksichtigt
 1. bis zu zwei Semester oder bis zu drei Trimester, 

in denen der Prüfling an einer rechtswissen
schaftlichen Fakultät im fremdsprachigen Aus
land nachweislich ausländisches Recht studiert 
und in denen er mindestens einen Leistungs
nachweis im ausländischen Recht erworben 
hat,

 2. Zeiten, in denen der Prüfling aus wichtigem 
Grund, insbesondere wegen einer nach
gewiesenen schweren Erkrankung, an der 
Ausübung seines Studiums gehindert war; über 
das Vorliegen eines wichtigen Grundes ent
scheidet das Prüfungsamt,

 3. bis zu zwei Semester oder bis zu drei Trimes
ter, wenn der Prüfling ein Jahr oder  länger als 
gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen 
Gremien oder satzungsmäßigen  Organen der 
Hochschule tätig war und

 4. ein Semester oder eineinhalb Trimester, wenn 
der Prüfling die universitäre Schwerpunktbe
reichsprüfung vollständig abgelegt hat.
2 Insgesamt können nicht mehr als vier Semes

ter oder sechs Trimester unberücksichtigt bleiben.

§ 27 Notenverbesserung**
(1) 1 Wer die Prüfung unter den Voraussetzun

gen des § 26 bestanden hat, darf sie auf Antrag 
zur Verbesserung der staatlichen Endnote einmal 
wiederholen (Notenverbesserung). 2 Der Antrag 

* Geändert mit Beschluss vom 4.9.2012  
(siehe Anhang V)

** Geändert mit Beschluss vom 4.9.2012  
(siehe Anhang V)
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muss spätestens vier Monate nach dem mündli
chen Prüfungstermin der ersten Ablegung an das 
Prüfungsamt gerichtet werden. 3 § 13 Absatz 5 
gilt entsprechend. 4 Die Prüfung ist vollständig zu 
wiederholen. 5 § 25 findet Anwendung. 6 Erreicht 
der Prüfling in der Notenverbesserungsprüfung 
eine höhere Punktzahl, so erteilt das Prüfungsamt 
hierüber ein neues Zeugnis. 7 Das Zeugnis der zu
erst bestandenen Prüfung wird eingezogen; die 
Rechtswirkungen der zuerst abgelegten Prüfung 
gelten fort.

(2) 1 Ist der Prüfling in den Vorbereitungsdienst 
aufgenommen worden, so ist die Notenverbesse
rung ausgeschlossen. 2 Eine begonnene Noten
verbesserungsprüfung wird in diesem Fall nicht 
fortgesetzt.

§ 28 Wiederholung der nicht bestandenen 
 Prüfung
(1) Hat der Prüfling die staatliche Pflichtfachprü

fung nicht bestanden, so darf er sie einmal wieder
holen.

(2) Wer die Prüfung in einem anderen Land nicht 
bestanden hat, kann zur Wiederholung in der Frei
en und Hansestadt Hamburg zugelassen werden, 
wenn ein wichtiger Grund den Wechsel rechtfer
tigt und das Prüfungsamt des anderen Landes dem 
Wechsel zustimmt.

(3) Wer der Prüfungskommission der nicht 
bestandenen Prüfung angehört hat, wird in der 
mündlichen Prüfung der Wiederholungsprüfung 
nicht eingesetzt.

§ 29 Einsicht in die Prüfungsakten
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens ist 

dem Prüfling auf Antrag Einsicht in seine Auf
sichtsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten 
und in die Prüfungsniederschriften zu gewähren.

(2) 1 Der Antrag ist binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe der abschließenden Entscheidung 
beim Prüfungsamt einzureichen. 2 § 60 der Verwal
tungsgerichtsordnung gilt entsprechend.

(3) Die Einsicht erfolgt unter Aufsicht des Prü
fungsamtes.

Dritter Abschnitt
Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung

§ 30 Allgemeine Vorschriften zur Schwerpunkt-
bereichsprüfung
(1) Die Hochschule hat die Einheitlichkeit der 

Prüfungsanforderungen und der Leistungsbe
wertung sowohl im Verhältnis der einzelnen 
Schwerpunktbereiche untereinander als auch im 
Verhältnis der Schwerpunktbereichsprüfung zur 
staatlichen Pflichtfachprüfung zu gewährleisten.

(2) 1 Die Hochschule erlässt eine Prüfungsord
nung für die Schwerpunktbereichsprüfung. 2 Sie 
bedarf abweichend von § 108 Absatz 1 Satz 3 
HmbHG der Genehmigung durch die zuständige 
Behörde. 3 Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 
die Prüfungsordnung insgesamt oder in Teilen
 1. gegen Rechtsvorschriften verstößt oder
 2. die im Hochschulbereich erforderliche Einheit

lichkeit oder Gleichwertigkeit der Ausbildung 
oder Abschlüsse nicht gewährleistet.

§ 31 Schwerpunktbereiche
(1) 1 Die Schwerpunktbereiche dienen der Ergän

zung des Studiums, der Vertiefung der mit ihnen 
zusammenhängenden Pflichtfächer sowie der Ver
mittlung interdisziplinärer und inter natio naler Be
züge des Rechts. 2 Sie werden von der Hochschule 
gebildet und eingerichtet und von den Studieren
den gewählt.

(2) 1 Jeder Schwerpunktbereich umfasst Lehr
veranstaltungen im Umfang von mindestens 
sechzehn Semesterwochenstunden. 2 Die Schwer
punktbereiche sollen mehrere Rechtsgebiete um
fassen und auf Grund ihres Stoffzuschnitts einen 
Überblick über einen wesentlichen Teilbereich der 
Rechtswissenschaft ermöglichen.

§ 32 Prüfungsleistungen
(1) 1 Es sind mindestens drei Prüfungsleistungen, 

davon eine Aufsichtsarbeit und eine mündliche 
Prüfung, zu erbringen. 2 Die weiteren Prüfungsleis
tungen bestimmt die Hochschule; sie können aus 
mehreren studienbegleitenden Aufsichtsarbeiten 
bestehen. 3 Die Prüfungsleistungen müssen in 
ihrer Gesamtheit alle Rechtsgebiete des Schwer
punktbereichs abdecken.

Hamburgisches Juristenausbildungsgesetz



130

Fakultät für Rechtswissenschaft

(2) Die universitäre Schwerpunktbereichsprü
fung kann abweichend von § 65 Absatz 1 Satz 1 
HmbHG nur einmal wiederholt werden.

§ 33 Universitäre Endnote
(1) 1 Die Hochschule setzt die Endpunktzahl so

wie die Endnote der universitären Schwerpunktbe
reichsprüfung (universitäre Endnote) nach § 7 fest. 
2 Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung ist 
bestanden, wenn der Prüfling mindestens die uni
versitäre Endnote »ausreichend« erreicht hat.

(2) 1 Die Gewichtung der Prüfungsleistungen 
bestimmt die Hochschule. 2 Dabei dürfen die Leis
tungen aus Aufsichtsarbeiten für die Bildung der 
Gesamtnote das Gewicht einer staatlichen Auf
sichtsarbeit nach § 22 Absatz 2 Satz 2 nicht unter
schreiten und die Leistungen aus der mündlichen 
Prüfung ein Drittel des Gewichts der universitä
ren Endnote nicht überschreiten. 3 Bestimmt die 
Hochschule, dass die zu erbringenden Prüfungs
leistungen nur eine Aufsichtsarbeit nach § 32 
Absatz 1 Satz 1 umfassen, muss diese im Umfang 
und Gewicht für die Bildung der Gesamtnote dem 
einer staatlichen Aufsichtsarbeit nach § 15 Absatz 1 
Satz 2 und § 22 Absatz 2 Satz 2 entsprechen. 4 § 22 
Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.

§ 34 Prüfungsbescheinigung
(1) Wer die universitäre Schwerpunktbereichs

prüfung bestanden hat, erhält von der Hochschule 
eine Bescheinigung, die
 1. die Hochschule, an der die universitäre Schwer

punktbereichsprüfung abgelegt wurde,
 2. die Endpunktzahl und universitäre Endnote 

nach § 33 Absatz 1,
 3. die Bezeichnung des gewählten Schwerpunkt

bereiches und
 4. die Art der universitären Prüfungsleistungen, 

die jeweils erzielten Einzelpunktzahlen und ihre 
Gewichtung bezogen auf die Gesamtnote der 
ersten Prüfung 

ausweist.
(2) Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestan

den, teilt dies die Hochschule dem Prüfling unver
züglich schriftlich mit.

Vierter Abschnitt
Gesamtnote der ersten Prüfung

§ 35 Zeugnis
(1) 1 Die erste Prüfung hat bestanden, wer die 

universitäre Schwerpunktbereichsprüfung und die 
staatliche Pflichtfachprüfung bestanden hat. 2 Wer 
die staatliche Pflichtfachprüfung oder die universi
täre Schwerpunktbereichsprüfung endgültig nicht 
bestanden hat, hat die erste Prüfung nicht bestan
den.

(2) 1 Aus den Endpunktzahlen der staatlichen 
Pflichtfachprüfung nach § 22 Absatz 1 sowie der 
universitären Schwerpunktbereichsprüfung nach 
§ 33 Absatz 1 wird die Gesamtpunktzahl der ersten 
Prüfung errechnet. 2 Die Gesamtpunktzahl wird 
aus der Summe der Endpunktzahl der staatlichen 
Pflichtfachprüfung zu 70 vom Hundert und der 
universitären Schwerpunktbereichsprüfung zu 30 
vom Hundert gebildet. 3 Aus der Gesamtpunktzahl 
ergibt sich die Gesamtnote der ersten Prüfung 
nach § 7.

(3) Das Zeugnis über die erste Prüfung weist 
für die staatliche Pflichtfachprüfung die Angaben 
nach § 22 Absatz 1, für die universitäre Schwer
punktbereichsprüfung die Angaben nach § 34 Ab
satz 1 Nummern 1 und 2 sowie für die erste Prüfung 
die Gesamtpunktzahl und die Gesamtnote nach 
Absatz 2 Satz 3 aus.

(4) 1 Das Prüfungsamt berechnet die Gesamt
note nach Absatz 2 und erstellt das Zeugnis nach 
Absatz 3, wenn die staatliche Pflichtfachprüfung 
in der Freien und Hansestadt Hamburg bestanden 
wurde. 2 In diesem Fall setzt das Prüfungsamt auf 
Grund der Endpunktzahl nach § 22 Absatz 1 für 
jeden Prüfling desselben Prüfungstermins eine 
Platznummer fest, die dem Prüfling auf Antrag in 
einer gesonderten Bescheinigung mitgeteilt wird. 
3 Die Bescheinigung weist aus, wie viele Prüflin
ge desselben Prüfungstermins an der Prüfung 
teilgenommen haben und wie viele Prüflinge die 
Prüfung bestanden haben. 4 Haben mehrere Prüf
linge die gleiche Endpunktzahl, so erhalten sie die 
gleiche Platznummer.
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TEIL 3 
VORBEREITUNGSDIENST

§ 36 Aufnahme
(1) 1 Die Präsidentin oder der Präsident des Han

seatischen Oberlandesgerichts nimmt auf Antrag 
erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen der 
ersten Prüfung in den Vorbereitungsdienst auf 
und beruft sie in ein öffentlich-rechtliches Ausbil
dungsverhältnis. 2 Sie führen die Bezeichnung »Re
ferendarin« oder »Referendar«.

(2) 1 Der Antrag ist abzulehnen, wenn die Bewer
berin oder der Bewerber für den Vorbereitungs
dienst ungeeignet ist. 2 Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn die Bewerberin oder der Bewerber
 1. in einem Strafverfahren durch Urteil eines 

deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlich 
begangenen Straftat rechtskräftig zu Freiheits
strafe von mindestens einem Jahr verurteilt 
und die Strafe noch nicht getilgt worden ist,

 2. einer Betreuung unterstellt ist,
 3. bereits in einem anderen Land den Vorberei

tungsdienst vollständig durchlaufen hat oder 
von ihm ausgeschlossen worden ist oder

 4. sich bereits in einem anderen Land in dem Vor
bereitungsdienst befindet.
(3) 1 Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst 

ist zurückzustellen, wenn die Zahl der die Aufnah
mevoraussetzungen erfüllenden Bewerberinnen 
und Bewerber die Zahl der zur Verfügung stehen
den Ausbildungsplätze übersteigt. 2 Das Nähere 
zum Aufnahmeverfahren bestimmt der Senat 
durch Rechtsverordnung insbesondere unter Be
achtung der Auswahlkriterien der Leistung, der 
Wartezeit und der Fälle, in denen eine besondere 
Härte besteht. 3 Er kann die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die zuständige Behörde wei
ter übertragen.

§ 37 Öffentlichrechtliches Ausbildungsverhältnis
(1) Die für Beamte auf Widerruf geltenden Be

stimmungen mit Ausnahme des § 4 Absätze 3, 4 
und 7, §§ 47 und 80 des Hamburgischen Beamten
gesetzes vom 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 405) 
in der jeweils geltenden Fassung finden für Refe
rendarinnen und Referendare entsprechende An
wendung.

(2) 1 Referendarinnen und Referendare erhalten 
eine monatliche Unterhaltsbeihilfe, die an Feierta
gen und im Krankheitsfall ungekürzt fortgezahlt 
wird. 2 Der Senat wird ermächtigt, durch Rechts
verordnung das Nähere zu regeln und dabei eine 
Anrechnung von anderweitigem Einkommen vor
zusehen; eine Anrechnung von Leistungen an die 
Mitglieder der Bürgerschaft nach dem Hamburgi
schen Abgeordnetengesetz findet nicht statt.3 Er 
kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die zuständige Behörde weiter übertragen 
und vorsehen, dass diese zum Erlass der Rechts
verordnung der Zustimmung der für die Finanzen 
zuständigen Behörde bedarf. 4 Referendarinnen 
und Referendaren wird nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften eine Anwartschaft auf Versorgung bei 
verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie 
auf Hinterbliebenenversorgung gewährt.

§ 38 Ziele und Grundsätze
(1) 1 Während des Vorbereitungsdienstes sollen 

die Referendarinnen und Referendare ihre im Stu
dium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in 
der praktischen Tätigkeit vertiefen und in der be
ruflichen Praxis anwenden lernen. 2 Dabei sollen 
sie insbesondere lernen, entscheidungserhebliche 
Tatsachen festzustellen, zu strukturieren und da
rauf aufbauend zu beraten, zu schlichten, zu ver
handeln und zu entscheiden.

(2) 1 Den Referendarinnen und Referendaren ist 
in möglichst weitem Umfang die eigenverantwort
liche Tätigkeit zu ermöglichen. 2 Der Ausbildungs
zweck bestimmt Art und Umfang der ihnen zu 
übertragenden Arbeiten.

(3) In den Pflichtstationen nach § 41 sollen die 
Referendarinnen und Referendare lernen, die rich
terlichen und staatsanwaltlichen Aufgaben, sowie 
die Aufgaben des höheren allgemeinen Verwal
tungsdienstes und der Anwaltschaft eigenverant
wortlich wahrzunehmen.

(4) Die Ausbildung in den Wahlstationen nach 
§ 42 dient der Vertiefung und der Ergänzung der 
Ausbildung sowie der Berufsfindung und der Vor
bereitung auf die besonderen Anforderungen der 
beruflichen Tätigkeit, die die Referendarin oder der 
Referendar anstrebt.
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§ 39 Leitung der Ausbildung
(1) Die Ausbildung der Referendarinnen und Re

ferendare im Vorbereitungsdienst leitet die Präsi
dentin oder der Präsident des Hanseatischen Ober
landesgerichts.

(2) Die Leitung der Ausbildung umfasst insbe
sondere
 1. den Erlass von Richtlinien für die Stationsaus

bildung sowie die Ausbildung in den Arbeitsge
meinschaften nach § 46 Absätze 1 und 2,

 2. die Ausgestaltung der Schwerpunktbereiche 
nach § 42 Absatz 3,

 3. die Zuweisung der Referendarinnen und Refe
rendare zu den Ausbildungsstellen nach § 44 
Absatz 1 Satz 1,

 4. die Zulassung von Ausnahmen nach § 43 Ab
satz 2 Sätze 3 und 4,

 5. die Gewährung von Urlaub nach § 44 Absatz 3 
und

 6. die Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften 
nach § 46 Absätze 1 und 2.
(3) Die Präsidentin oder der Präsident des Han

seatischen Oberlandesgerichts richtet einen Aus
bildungsausschuss ein, der bei der inhaltlichen 
und organisatorischen Gestaltung des Vorberei
tungsdienstes mitwirkt.

§ 40 Dauer und Einteilung
(1) 1 Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jah

re. 2 Er ist in Pflichtstationen nach § 41 mit einer 
Gesamtdauer von 18 Monaten und zwei Wahlsta
tionen nach § 42 mit einer Dauer von jeweils drei 
Monaten eingeteilt. 3 Der Vorbereitungsdienst 
endet mit der Bekanntgabe der Entscheidung über 
das Bestehen der zweiten Staatsprüfung oder das 
Nichtbestehen der ersten Wiederholungsprüfung. 
Zum gleichen Zeitpunkt endet das öffentlich-
rechtliche Ausbildungsverhältnis.

(2) 1 Die Präsidentin oder der Präsident des Han
seatischen Oberlandesgerichts verlängert den je
weiligen Ausbildungsabschnitt und damit die Ge
samtdauer des Vorbereitungsdienstes um die Zeit 
der Erkrankung der Referendarin oder des Referen
dars, wenn diese innerhalb des Ausbildungsab
schnitts insgesamt länger als drei Wochen dauert. 
2 Die Zeit nach Satz 1 kann jedoch ganz oder teil
weise auf den Vorbereitungsdienst angerechnet 

werden, wenn dadurch der Erfolg der Ausbildung 
nicht gefährdet wird. 3 Auf Antrag der Referenda
rin oder des Referendars ist eine Verlängerung des 
Vorbereitungsdienstes um zwei Monate durch die 
Präsidentin oder den Präsidenten des Hanseati
schen Oberlandesgerichts auch möglich als Aus
gleich für eine Mitgliedschaft im Personalrat der 
Referendarinnen und Referendare.

(3) Erholungsurlaub und anderer unter Fortzah
lung der Unterhaltsbeihilfe gewährter Urlaub wer
den auf die jeweilige Station angerechnet.

(4) 1 Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
für den gehobenen Justizdienst oder für den geho
benen nichttechnischen Verwaltungsdienst kann 
auf Antrag bis zur Dauer von sechs Monaten auf 
den Vorbereitungsdienst angerechnet werden. 
2 Der Antrag ist mit den entsprechenden Nachwei
sen mit dem Antrag auf Aufnahme in den Vorbe
reitungsdienst zu stellen. 3 Über Gewährung und 
Umfang der Anrechnung entscheidet die Präsiden
tin oder der Präsident des Hanseatischen Oberlan
desgerichts insbesondere unter Berücksichtigung 
der von der Antragstellerin oder dem Antragstel
ler in der ersten Prüfung erbrachten Leistungen. 
4 Dabei wird zugleich bestimmt, auf welchen oder 
welche der Ausbildungsabschnitte die Anrechnung 
erfolgt.

§ 40a Ergänzungsvorbereitungsdienst
(1) 1 Hat die Referendarin oder der Referendar die 

zweite Staatsprüfung beim ersten Versuch nicht 
bestanden, findet ein Ergänzungsvorbereitungs
dienst nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 statt.

(2) 1 Ist die Referendarin oder der Referendar 
bereits von der mündlichen Prüfung ausgeschlos
sen, wird die laufende Ausbildung mit der Be
kanntgabe der Entscheidung über den Ausschluss 
unterbrochen und der Vorbereitungsdienst als 
Ergänzungsvorbereitungsdienst zur Vorbereitung 
auf die Wiederholungsprüfung fortgesetzt. 2 Der 
Ergänzungsvorbereitungsdienst dauert mindes
tens drei Monate und längstens bis zum Beginn 
des nächstmöglichen Prüfungstermins nach Ab
lauf der dreimonatigen Ausbildung. 3 Im Ergän
zungsvorbereitungsdienst ist ein auf drei Monate 
berechnetes besonderes Ausbildungsprogramm zu 
absolvieren; eine Stationsausbildung findet nicht 
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statt. 4 Die Referendarin oder der Referendar hat 
an dem nächstmöglichen Prüfungstermin nach 
Ablauf der dreimonatigen Ausbildung teilzuneh
men. 5 Im Anschluss an die Fertigung der Aufsichts
arbeiten wird die zuvor unterbrochene Ausbildung 
im Vorbereitungsdienst fortgesetzt; eine zuvor un
terbrochene Stationsausbildung im Ausland kann 
auch im Inland fortgesetzt werden.

(3) 1 Hat die Referendarin oder der Referendar 
die zweite Staatsprüfung im Ergebnis der mündli
chen Prüfung nicht bestanden, so hat sie oder er an 
dem übernächsten Prüfungstermin teilzunehmen. 
2 Bis zu diesem Termin findet ein Ergänzungsvor
bereitungsdienst zur Vorbereitung auf die Wieder
holungsprüfung statt. In ihm ist ein besonderes 
Ausbildungsprogramm zu absolvieren; eine Sta
tionsausbildung findet nicht statt. Im Anschluss 
an die Fertigung der Aufsichtsarbeiten wird der 
Vorbereitungsdienst bis zur Bekanntgabe des Er
gebnisses der Wiederholungsprüfung fortgesetzt.

(4) 1 Der Ergänzungsvorbereitungsdienst nach 
den Absätzen 2 und 3 kann auf Antrag der Referen
darin oder des Referendars durch die Präsidentin 
oder den Präsidenten des Hanseatischen Oberlan
desgerichts verkürzt werden.

(5) Die Präsidentin oder der Präsident des Han
seatischen Oberlandesgerichts erlässt Richtlinien 
für die Ausbildung im Ergänzungsvorbereitungs
dienst und die Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
nach einem Ergänzungsvorbereitungsdienst.

(6) Referendarinnen oder Referendare, die die 
zweite Staatsprüfung auch in der ersten Wieder
holungsprüfung nicht bestanden haben, werden 
nicht mehr in einen Vorbereitungsdienst oder Er
gänzungsvorbereitungsdienst und in ein öffent
lichrechtliches Ausbildungsverhältnis aufgenom
men, auch wenn sie eine zweite Wiederholung der 
Prüfung unternehmen.

§ 41 Pflichtstationen
(1) Während der Pflichtstationen werden die 

Referendarinnen und Referendare bei folgenden 
Stellen ausgebildet:
 1. drei Monate bei einer Staatsanwaltschaft oder 

einem Gericht in Strafsachen (Straf station),
 2. drei Monate bei einem Amts oder Landgericht 

in Zivilsachen (Zivilstation),

 3. drei Monate bei einer Verwaltungsbehörde 
(Verwaltungsstation) und

 4. neun Monate bei einer Rechtsanwältin oder 
einem Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsstation).
(2) Die Ausbildung nach Absatz 1 Nummer 4 

kann mit einer Dauer von drei Monaten bei einer 
Notarin, einem Notar stattfinden oder bei einem 
Unternehmen, einem Verband oder einer sonsti
gen Ausbildungsstelle, bei denen eine sachgerech
te rechtsberatende Ausbildung gewährleistet ist.

(3) Die Ausbildung an der Deutschen Hochschu
le für Verwaltungswissenschaften Speyer kann 
teilweise oder vollständig auf die Pflicht station 
nach Absatz 1 Nummer 4 angerechnet werden, 
wenn sie im Rahmen der Wahlstation I nach § 42 
Absatz 1 nicht ermöglicht werden kann.

(4) Von der Ausbildung nach Absatz 1 Nummer 4 
und nach Absatz 2 können höchstens insgesamt 
sechs Monate bei überstaatlichen, zwischenstaat
lichen oder ausländischen Ausbildungsstellen oder 
ausländischen Rechtsanwältinnen oder Rechtsan
wälten stattfinden.

§ 42 Wahlstationen und Schwerpunktbereich
(1) 1 Die Referendarinnen und Referendare wer

den nach ihrer Wahl drei Monate bei einer der in 
§ 41 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 genannten Aus
bildungsstellen, bei einem sonstigen nationalen 
Gericht oder an der Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer ausgebildet 
(Wahlstation I). 2 Die Ausbildung bei einer Verwal
tungsbehörde (§ 41 Absatz 1 Nummer 3) kann bei 
überstaatlichen, zwischenstaatlichen oder auslän
dischen Ausbildungsstellen stattfinden.

(2) 1 Die Referendarinnen und Referendare er
gänzen und vertiefen ihre Ausbildung in einer 
weiteren, drei Monate dauernden Wahlstation 
bei einer Ausbildungsstelle, die eine sachgerechte 
Ausbildung gewährleistet (Wahlstation II). 2 Die 
Ausbildung kann bei überstaatlichen, zwischen
staatlichen oder ausländischen Ausbildungsstel
len oder ausländischen Rechtsanwältinnen bzw. 
Rechtsanwälten stattfinden.

(3) 1 Die Ausbildung im Rahmen einer der beiden 
Wahlstationen berücksichtigt einen Schwerpunkt, 
der an den juristischen Tätigkeitsfeldern auszu
richten ist. 2 Schwerpunktbereiche sind insbeson

Hamburgisches Juristenausbildungsgesetz
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dere die Gebiete der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 
der Verwaltungs, der Finanz, der Arbeits und 
der Sozialgerichtsbarkeit, die Verwaltung und die 
rechtsberatende Praxis. 3 Die Ausbildung berück
sichtigt auch die jeweiligen Bezüge zum interna
tionalen Recht sowie dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften und der Europäischen Union.

§ 43 Stationsfolge
(1) Die Referendarinnen und Referendare be

stimmen die zeitliche Abfolge der Pflicht- und 
Wahlstationen nach Maßgabe der Absätze 2 und 3.

(2) 1 Die Ausbildung beginnt mit der Strafsta
tion, an die sich die Zivilstation anschließt. 2 Die 
Verwaltungsstation darf nicht unmittelbar vor 
der Wahlstation II liegen, die vom 22. bis zum 24. 
Ausbildungsmonat stattfindet. 3 Eine abweichen
de Reihenfolge der Ausbildungsstationen kann in 
begründeten Ausnahmefällen zugelassen werden. 
4 Eine Unterbrechung der Rechtsanwaltstation 
kann zugelassen werden, wenn eine Ausbildung 
bei der Europäischen Kommission oder anderen 
internationalen Organisationen im Rahmen der 
Wahlstationen sonst nicht ermöglicht werden 
kann.

(3) Die Ausbildung bei derselben Ausbildungs
stelle soll nicht weniger als drei Monate betragen.

§ 44 Zuweisung zu den Ausbildungsstellen
(1) 1 Die Zuweisung zu den Ausbildungsstellen 

erfolgt auf Antrag der Referendarin oder des Refe
rendars, der spätestens sechs Wochen vor Beginn 
der Station zu stellen ist. 2 Die Zuweisung bedarf 
im Fall der Verwaltungsstation stets und im Fall 
der Wahlstation I und Wahlstation II dann der Zu
stimmung der zuständigen Behörde, wenn sie an 
eine Behörde der Bundes oder Landesverwaltung 
oder an eine öffentlich-rechtliche Körperschaft er
folgt. 3 In dem Antrag auf Zuweisung zu der Wahl
station I oder der Wahlstation II ist der gewählte 
Schwerpunkt anzugeben.

(2) Dem Antrag muss ein sachgerechter Ausbil
dungsplan zugrunde liegen.

(3) Urlaub wird auf Antrag der Referendarin oder 
des Referendars gewährt; dabei ist eine sachge
rechte Ausbildung sicherzustellen.

§ 45 Ausbildung in anderen Bezirken
Die Referendarin oder der Referendar kann 

mit Zustimmung der beteiligten Oberlandesge
richtspräsidentinnen oder präsidenten als Gast 
in einem anderen Oberlandesgerichtsbezirk in 
Deutschland ausgebildet werden.

§ 46 Arbeitsgemeinschaften
(1) 1 Während der Pflichtstationen nimmt die 

Referendarin oder der Referendar an Arbeitsge
meinschaften teil, die jeweils im Zusammenhang 
mit den Stationen nach § 41 Absatz 1 Nummern 1 
bis 4 stehen (Pflichtarbeitsgemeinschaften). 2 Die 
Pflichtarbeitsgemeinschaften dienen in erster Li
nie der Einführung in die Praxisausbildung und 
ihrer Vertiefung, ferner der Vorbereitung auf die 
zweite Staatsprüfung. 3 Sie können als Block oder 
als Begleitkurse ausgestaltet sein.

(2) 1 Die Referendarin oder der Referendar 
nimmt ferner an mindestens einer Wahlpflicht
arbeitsgemeinschaft teil, die in der Regel als 
Begleitkurs ausgestaltet ist. 2 Die Wahlpflichtar
beitsgemeinschaften dienen der Vertiefung der 
Kenntnisse in einem gewählten Schwerpunktbe
reich unter Einschluss der Vermittlung und Übung 
praktischer Fähig keiten der Rechtsanwendung und 
Rechtsgestaltung.

(3) 1 Die Arbeitsgemeinschaften sollen nicht 
mehr als fünfundzwanzig Referendarinnen oder 
Referendare umfassen. 2 Die Teilnahme an den 
Arbeitsgemeinschaften ist Pflicht und geht jedem 
anderen Dienst vor. 3 Über Ausnahmen von Satz 2 
entscheidet die Präsidentin oder der Präsident des 
Hanseatischen Oberlandesgerichts im Einzelfall.

(4) Die Leiterinnen und Leiter der Arbeitsge
meinschaften werden – auf dem Gebiet der 
rechtsberatenden Tätigkeit auf Vorschlag der Han
seatischen Rechtsanwaltskammer oder der Ham
burgischen Notarkammer, auf dem Gebiet der 
Verwaltung auf Vorschlag der zuständigen Behör
de – von der Präsidentin oder dem Präsidenten des 
Hanseatischen Oberlandes gerichts ernannt.

§ 47 Ausbildungslehrgänge
In der Pflichtstation nach § 41 Absatz 1 Num

mer 4 sowie in den Wahlstationen nach § 42 Ab
sätze 1 und 2 kann die Teilnahme an Ausbildungs
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lehrgängen bis zu einer Dauer von insgesamt drei 
Monaten gestattet werden.

§ 48 Stationszeugnisse
(1) Für jede Ausbildungsstelle ist ein Zeugnis 

über den Inhalt der Ausbildung sowie die Fähig
keiten und Leistungen der Referendarin oder des 
Referendars gemessen an den Zielen und Grund
sätzen der Ausbildung nach § 38 zu erstellen.

(2) In dem Zeugnis ist die Gesamtleistung 
der Referendarin oder des Referendars mit einer 
Punktzahl und der entsprechenden Note nach § 7 
zu bewerten.

(3) Bei Streitigkeiten, die sich aus der Vergabe 
der Stationszeugnisse ergeben, entscheidet die 
Präsidentin oder der Präsident des Hanseatischen 
Oberlandesgerichts.

TEIL 4 
SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 49 Übergangsregelungen
(1) 1 Für Studierende, die das Studium vor In

krafttreten dieses Gesetzes aufgenommen und 
sich bis zum 1. Juli 2006 zur ersten Staatsprüfung 
gemeldet haben, finden die bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Vorschriften der Ju
ristenausbildungsordnung (JAO) vom 10. Juli 1972 
(HmbGVBl. S. 133, 148, 151), zuletzt geändert am 
3. Juli 2002 (HmbGVBl. S. 122, 176), zum Studium 
und zur ersten juristischen Staatsprüfung Anwen
dung. 2 Abweichend von Satz 1 findet § 12 Absatz 3 
Satz 3 JAO nur bis zum 30. Juni 2004 Anwendung. 
3 Bei Wiederholungs und Verbesserungsprüfun
gen ist das beim ersten Prüfungsversuch gelten
de Recht anzuwenden; dies gilt auf Antrag auch, 
wenn die Prüfung als nicht unternommen gilt. 
4 Satz 3 gilt nicht, wenn die erneute Meldung nicht 
bis zum 1. Juli 2008 erfolgt. 5 Für Studierende, die 

vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ihr Studium auf
genommen haben und sich nicht bis zum 1. Juli 
2006 zur ersten juristischen Staatsprüfung gemel
det haben, finden § 4 und § 13 Absatz 1 Nummer 4 
keine Anwendung. 6 Das Landesjustizprüfungsamt 
nach den Vorschriften der Juristenausbildungsord
nung nimmt bis zur Bildung des Prüfungsamtes 
nach diesem Gesetz, längstens bis zum 30. Juni 
2004, dessen Aufgaben wahr.

(2) 1 Für Referendarinnen und Referendare, die 
den Vorbereitungsdienst nach dem Inkrafttre
ten dieses Gesetzes aufnehmen, gelten die Vor
schriften dieses Gesetzes. 2 Referendarinnen und 
Referendare, die den Vorbereitungsdienst vor In
krafttreten dieses Gesetzes aufgenommen haben, 
können ihn nach dem bisherigen Recht zum Inhalt 
und Ablauf des Vorbereitungsdienstes beenden, 
wenn sie bis zum 30. Juni 2006 die Prüfung be
gonnen haben. 3 Können sie nach dem bisherigen 
Recht nicht mehr sachgerecht ausgebildet werden, 
kann die Präsidentin oder der Präsident des Han
seatischen Oberlandesgerichts die Ausbildung im 
Einzelfall regeln.

(3) Die Verordnung über die Prüfungsgegen
stände der Ersten Juristischen Staatsprüfung vom 
5. Oktober 1993 (HmbGVBl. S. 273), die Verordnung 
über die Unterhaltsbeihilfe für Rechtsreferendare 
vom 30. Juli 2002 (HmbGVBl. S. 216) und die Wei
terübertragungsverordnungJuristenausbildung 
vom 30. Juli 2002 (HmbGVBl. S. 216) gelten als auf 
Grund dieses Gesetzes erlassen.

§ 50 Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2003 in Kraft.
(2) Zum selben Zeitpunkt tritt die Juristenausbil

dungsordnung vom 10. Juli 1972 (HmbGVBl. S. 133, 
148, 151) in der geltenden Fassung außer Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 11. Juni 2003.
Der Senat

Hamburgisches Juristenausbildungsgesetz
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Einziger Paragraph
Das Hamburgische Juristenausbildungsgesetz vom 
11. Juni 2003 (HmbGVBl. S. 156), zuletzt geändert am 
15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 405, 438), wird wie 
folgt geändert:

 1. § 15 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) Die Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

»1. drei aus dem Bereich des Bürgerlichen 
Rechts,«.

b) Nummer 2 wird gestrichen.
c) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden 

Nummern 2 und 3.

 2. In § 18 Absatz 1 und § 25 Absatz 1 Satz 2 wird 
jeweils die Textstelle »oder 2« gestrichen.

 3. In § 31 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter »meh
rere Rechtsgebiete umfassen und« gestrichen.

 4. § 32 Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:  
»In rechtsgebietsübergreifenden Schwerpunkt
bereichen müssen die Prüfungsleistungen 
in ihrer Gesamtheit alle Rechtsgebiete des 
Schwerpunktbereichs abdecken.«

Ausgefertigt Hamburg, den 31. Januar 2012.
Der Senat

ANHANG VIII

Viertes Gesetz 
zur Änderung des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes

Vom 31. Januar 2012

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:



137

ST
U

D
IE

N
G

A
N

G
 R

EC
H

TS
W

IS
SE

N
SC

H
A

FT
/

ER
ST

E 
PR

Ü
FU

N
G

ANHANG IX

Fünftes Gesetz 
zur Änderung des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes

Vom 4. September 2012

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

§ 1 Änderung des Hamburgischen Juristen-
ausbildungsgesetzes

Das Hamburgische Juristenausbildungsgesetz vom 
11. Juni 2003 (HmbGVBl. S. 156), zuletzt geändert am 
31. Januar 2012 (HmbGVBl. S. 37), wird wie folgt ge
ändert:

 1. § 13 wird wie folgt geändert:
a) Hinter Absatz 4 wird folgender neuer 

 Absatz 5 eingefügt: 
»(5) Die erfolgreiche Teilnahme an einer 
Veranstaltung oder einem Sprachkurs nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummern 2 und 3 kann 
durch die Teilnahme an einer Verfahrens
simulation ersetzt werden, sofern diese die 
Voraussetzungen des § 26 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 erfüllt.«

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.
 2. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort »achten« 
durch das Wort »neunten« und werden die 
Wörter »vor Ende des zwölften« durch die 
Wörter »nach Ende des dreizehnten« er
setzt.

b) Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 erhält die folgen
de Fassung: 
»4. vier bis sechs Monate, wenn der Prüfling 
an einer internationalen fremdsprachigen 
Verfahrenssimulation im Rahmen des Stu
diums an einer deutschen Hochschule teil
genommen hat, sofern eine Hochschule im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes beschei
nigt oder bestätigt, dass die Verfahrenssi
mulation den deutlich überwiegenden Teil 
des Studienaufwandes des Prüflings wäh

rend dieses Zeitraums dargestellt hat und 
weder die Verfahrenssimulation noch Teile 
hiervon in anderer Weise als nach § 13 Ab
satz 5 zur Erfüllung von Zulassungsvoraus
setzungen der ersten juristischen Prüfung 
oder als Prüfungs bestandteile verwendet 
werden; die Entscheidung über die Anrech
nungsfreiheit trifft das Prüfungsamt.«

 3. § 27 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Bezeichnung 

»§ 13 Absatz 5« durch die Bezeichnung  
»§ 13 Absatz 6« ersetzt.

b) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:  
»Dies gilt nicht, wenn der schriftliche Teil 
der Notenverbesserungsprüfung abge
schlossen wurde, bevor der Prüfling in den 
Vorbereitungsdienst aufgenommen wird.«

§ 2 Übergangsregelung
Prüflinge, die vor dem 1. April 2012 an einer die Vo
raussetzungen des § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
erfüllenden Verfahrenssimulation teilgenommen 
haben, können sich, anstelle von der Möglichkeit 
nach § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Gebrauch zu 
machen, bei inhaltlicher Gleichwertigkeit von der 
Hochschule bescheinigen lassen, dass durch die 
Teilnahme an der Verfahrenssimulation die Leis
tungsnachweise im Sinne von § 13 Absatz 2 Satz 1 
Nummern 2 und 3 sowie einer der Leistungsnach
weise im Sinne von § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
ersetzt werden; die ersetzten Leistungsnachweise 
sind in der Bescheinigung zu bezeichnen.

Ausgefertigt Hamburg, den 4. September 2012.
Der Senat

Änderungen des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes
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§ 1 Änderung des Hamburgischen Juristen-
ausbildungsgesetzes

Das Hamburgische Juristenausbildungsgesetz vom 
11. Juni 2003 (HmbGVBl. S. 156), zuletzt geändert am 
4. September 2012 (HmbGVBl. S. 414), wird wie folgt 
geändert:

 1. Im Inhaltsverzeichnis wird hinter dem Eintrag 
zu § 37 folgender Eintrag eingefügt: »§ 37a Ne
bentätigkeit«.

 2. In § 10 wird folgender Absatz 5 angefügt:  
»(5) Die Prüferinnen und Prüfer erhalten für 
ihre Tätigkeit eine Vergütung; der Senat wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähe
re zu regeln; er kann die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die zuständige Behörde 
weiter übertragen.« 

 3. § 13 Absatz 5 erhält folgende Fassung:  
»(5) Die erfolgreiche Teilnahme an einer Ver
anstaltung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
kann durch die Teilnahme an einer Verfah
renssimulation oder an einem Programm zur 
ehrenamtlichen Rechtsberatung ersetzt wer
den, sofern diese die Voraussetzungen des § 26 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 oder 5 erfüllen. Die 
erfolgreiche Teilnahme an einer Veranstaltung 
oder einem Sprachkurs nach Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 kann durch die Teilnahme an einer 
Verfahrenssimulation ersetzt werden, sofern 
diese die Voraussetzungen des § 26 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 4 erfüllt.«

 4. § 16 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  
»(1) Die Präsidentin oder der Präsident des 
Hanseatischen Oberlandesgerichts bestimmt 
die bei der Anfertigung der Aufsichtsarbeiten 
Aufsicht führenden Personen.«

 5. § 26 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird das Wort »und« durch 
ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort »und« ersetzt.

c) Es wird folgende Nummer 5 angefügt:  
»5. bis zu sechs Monate, wenn der Prüfling 
mindestens ein Jahr an einem Programm 
einer Hochschule im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zur vertieften praxisorientierten 
Aus und Fortbildung für eine ehrenamtli
che Rechtsberatung teilgenommen sowie 
in diesem Rahmen mindestens über ein 
Semester ehrenamtliche Rechtsberatung 
geleistet hat, sofern die Hochschule be
scheinigt, dass die Teilnahme an diesem 
Programm einen erheblichen Teil des Stu
dienaufwands des Prüflings während dieses 
Zeitraums dargestellt hat und weder die 
Teilnahme an dem Programm noch Teile 
hiervon in anderer Weise als nach § 13 Ab
satz 5 Satz 1 zur Erfüllung von Zulassungs
voraussetzungen der ersten juristischen 
Staatsprüfung oder als Prüfungsbestand
teile verwendet werden; die Entscheidung 
über die Anrechnungsfreiheit trifft das 
Prüfungsamt; Inhalt und Umfang von Pro
grammen im Sinne des ersten Halbsatzes 
bedürfen der Genehmigung des Prüfungs
amtes und werden der zuständigen Behör
de bekannt gegeben.«

 6. § 37 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

»(1) Die für Beamte auf Widerruf geltenden 
Bestimmungen mit Ausnahme des § 4 Ab
sätze 3, 4 und 7 sowie der §§ 47 und 80 des 
Hamburgischen Beamtengesetzes (HmbBG) 
vom 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 405), 

ANHANG X

Sechstes Gesetz  
zur Änderung des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes

Vom 19. Mai 2017

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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zuletzt geändert am 20. Dezember 2016 
(HmbGVBl.S. 570, 571), in der jeweils gelten
den Fassung finden für Referendarinnen 
und Referendare entsprechende Anwen
dung, sofern dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt.«

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:  

»Referendarinnen und Referendare 
erhalten eine monatliche Unterhalts
beihilfe.« 

bb) Hinter Satz 1 werden folgende Sätze 
eingefügt:  
»Die Unterhaltsbeihilfe dient der Hilfe 
zur Bestreitung des Lebensunterhalts. 
Das Entgeltfortzahlungsgesetz vom 
26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1065), 
zuletzt geändert am 16. Juli 2015 (BGBl. 
I S. 1211, 1240), in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung, wobei die 
Entgeltfortzahlung an Feiertagen und 
im Krankheitsfall abweichend von § 4 
Absätze 1 bis 3 des Entgeltfortzahlungs
gesetzes in voller Höhe der Unterhalts
beihilfe erfolgt.«

 7. Hinter § 37 wird folgender § 37a eingefügt: 
»§ 37a Nebentätigkeit  
(1) Die Referendarinnen und Referendare haben 
Nebentätigkeiten schriftlich anzuzeigen. Die 
Anzeige soll mindestens einen Monat vor Auf
nahme der Nebentätigkeit erfolgen.  
(2) Die Anzeige nach Absatz 1 muss Angaben 
über Gegenstand, Auftraggeberin bzw. Auftrag
geber und zeitlichen Umfang der Nebentätig
keit (Stundenzahl in der Woche) sowie darüber 
enthalten, ob und in welchem Umfang Einrich
tungen, Personal oder Material des Dienstherrn 
für die Nebentätigkeit in Anspruch genommen 
werden. Bei Nebentätigkeiten für Stellen im 
Sinne von § 41 Absatz 1 Nummer 4 und § 42 
Absatz 2 ist darüber hinaus eine schriftliche 
Vereinbarung mit der Auftraggeberin bzw. dem 
Auftraggeber vorzulegen, aus der hervorgeht, 
dass die Nebentätigkeit für die Auftrag geben
de Stelle außerhalb der Ausbildung ausgeübt 
wird und von dieser klar abgrenzbar ist; werden 
diese Vorgaben nicht eingehalten, ist von einer 

Zuweisung zu der besagten Ausbildungsstelle 
abzusehen.  
(3) Eine Nebentätigkeit ist zu untersagen oder 
einzuschrän ken, sofern sie mit dem Vorberei
tungsdienst und dessen Ausbildungszweck 
nicht vereinbar ist.  
(4) Die Voraussetzung nach Absatz 3 gilt in 
der Regel als erfüllt, wenn die durchschnittli
che zeitliche Beanspru chung durch eine oder 
mehrere Nebentätigkeiten 19,5 Stunden in der 
Woche überschreitet.  
(5) Unterhaltsbeihilfe und eine Vergütung für 
eine Nebentätigkeit im Sinne des Absatzes 2 
Satz 2 in angemessener Höhe können nebenei
nander bestehen. Für die Ausgestaltung der Ne
bentätigkeit und die Beachtung der sozialversi
cherungs und steuerrechtlichen Vorgaben sind 
allein die Parteien des Nebentätigkeitsverhält
nisses verantwortlich. Die beamtenrechtlichen 
Vorschriften über die Annahme von Belohnun
gen und Geschenken gemäß § 42 des Beam
tenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 
1010), geändert am 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 
160, 262), in der jeweils geltenden Fassung und 
§ 49 HmbBG sind zu beachten.«

 8. § 40 wird wie folgt geändert:
a) Hinter Absatz 1 wird folgender neuer Ab

satz 2 eingefügt:  
»(2) Die regelmäßige Präsenzzeit der Re
ferendarinnen und Referendare innerhalb 
der von ihnen abzuleisten den Ausbildungs
stationen soll wöchentlich im Durch schnitt 
eines Jahres 28,5 Stunden nicht überschrei
ten. Die Pflicht zur Teilnahme an Arbeits-
gemeinschaften sowie die individuellen Vor 
und Nachbereitungszeiten bleiben hiervon 
unberührt. Im Übrigen ist es Angelegenheit 
der Referendarin bzw. des Referendars, sich 
in geeigneter Weise auf die Abschlussprü
fungen vorzubereiten.«

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Ab
sätze 3 bis 5.

 9. In § 40a wird folgender Absatz 7 angefügt:  
»(7) Der Ergänzungsvorbereitungsdienst findet 
auch dann nach den Maßgaben der Absätze 1 
bis 6 statt, wenn die Refe rendarin oder der Re
ferendar gegen die Entscheidung des Prüfungs

Änderungen des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes
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amtes Widerspruch eingelegt hat. Widerspruch 
und Anfechtungsklage haben insoweit keine 
aufschiebende Wirkung.«

§ 2 Übergangsbestimmung
§ 1 Nummer 5 Buchstabe c gilt auch für Studie

rende, die bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
an einem Programm zur ehrenamtlichen Rechtsbe
ratung teilgenommen haben, sofern das entspre
chende Programm vor dem Antrag auf Zulassung 

zur staatlichen Pflichtfachprüfung entsprechend 
§ 26 Absatz 2 Nummer 5 zweiter Halbsatz des Ham
burgischen Juristenausbildungsgesetzes in der am 
7. Juni 2017 geltenden Fassung genehmigt wurde 
und die Hochschule bestätigt, dass das Programm 
bereits zum Zeitpunkt der Ableistung in der nun
mehr genehmigten Weise betrieben wurde.

Ausgefertigt Hamburg, den 19. Mai 2017.
Der Senat
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Änderungen des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes · Immatrikulationsordnung

§ 1 Geltungsbereich
Diese Ordnung regelt die Immatrikulation, 

Rückmeldung, Beurlaubung, Exmatrikulation und 
das Teilzeitstudium für die Studiengänge der Uni
versität.

§ 2 Immatrikulation
Die Immatrikulation an der Universität begrün

det die Mitgliedschaft zur Universität (§ 35 Absatz 1 
Satz 1 HmbHG) und ist Voraussetzung für ein Studi
um an der Universität. Die Immatrikulation erfolgt 
für einen Studiengang, in begründeten Ausnahme
fällen auch für einen weiteren Studiengang (Dop
pelstudium), wenn eine ordnungsgemäße Durch
führung der beiden Studiengänge gewährleistet 
ist (§ 36 Absatz 2 Satz 2 HmbHG). In den Fällen des 
§ 52 Absatz 5 HmbHG (Studiengänge mit mehreren 
Fächern) erfolgt die Immatrikulation unter Angabe 
der Teilstudiengänge (§ 36 Absatz 2 Satz 1 HmbHG).

§ 3 Immatrikulationsvoraussetzungen
(1) Die Immatrikulation setzt voraus, dass eine 

Hochschulzugangsberechtigung nach den §§ 37, 
38 oder 39 HmbHG, die Zulassung zu einem Stu
diengang und keine Versagungsgründe gemäß § 41 
HmbHG vorliegen.

(2) Studierende, die sich zum Zweck
 1. der Übernahme einer Dienstpflicht nach Artikel 

12 a Absatz 1 oder 2 des Grundgesetzes oder der 
Übernahme einer solchen Dienstpflicht oder 
einer entsprechenden Dienst leistung auf Zeit 
bis zur Dauer von drei Jahren,

 2. der Übernahme einer mindestens zweijährigen 

Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne des 
EntwicklungshelferGesetzes vom 21. Juni 2002 
(BGBl. I S. 2167) in der jeweils geltenden Fas
sung geleistet oder übernommen haben,

 3. der Ableistung des freiwilligen sozialen Jahres 
im Sinne des Gesetzes zur Förderung eines 
freiwilligen sozialen Jahres vom 15. Juli 2002 
(BGBl. I S. 2596) in der jeweils geltenden Fas
sung oder eines freiwilligen ökologischen 
Jahres nach dem Gesetz zur Förderung eines 
freiwilligen ökologischen Jahres vom 15. Juli 
2002 (BGBl. I S. 2600) in der jeweils geltenden 
Fassung oder im Rahmen eines von der Bundes
regierung geförderten Modellprojekts,

 4. der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 
Jahren oder eines pflegebedürftigen sonstigen 
Angehörigen bis zur Dauer von drei Jahren oder

 5. der zeitweiligen Fortsetzung des Studiums 
an einer ausländischen Hochschule exma tri
kuliert haben, werden ohne erneute Zulassung 
immatrikuliert. Sonstige Angehörige im Sinne 
der Nummer 4 sind im Regelfall Ehegatten und 
Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschafts
gesetz vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266), 
Verwandte oder Verschwägerte in gerader Linie 
und Verwandte in der Seitenlinie bis zum drit
ten Grad (§ 1589 BGB). Die Pflege bedürftigkeit 
bestimmt sich nach § 14 SGB XI. Zu den Kindern 
zählen die in § 25 Absatz 5 des Bundesausbil
dungsförderungsgesetzes genannten Personen.
(3) Ohne erneute Zulassung werden auch Perso

nen immatrikuliert, die sich wegen einer schweren 
Erkrankung oder aus einem vergleichbaren nicht 

ANHANG XI

Immatrikulationsordnung der Universität Hamburg

Vom 30. Juni 2005 (Amtl. Anz. S. 1728),  
zuletzt geändert am 22. Oktober 2009 (Amtl. Anz. S. 2283).

Auf Grund von § 85 Absatz 1 Nummer 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 
(HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 23. September 2008 (HmbGVBl. S. 335) hat der Akademische Senat am 
22. Oktober 2009 die Änderungen der Immatrikulationsordnung der Universität Hamburg vom 30. Juni / 
25. August 2005 beschlossen.
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zu vertretenden Grund trotz Zulassung nicht im
matrikuliert oder aus einem solchen Grund exma
trikuliert haben. Gleiches gilt, wenn der Eintritt 
einer sozialen Notlage glaubhaft gemacht werden 
kann.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 muss die 
Immatrikulation spätestens zum zweiten Semes
ter beantragt werden, das auf die Beendigung des 
Dienstes bzw. einer anderen Tätigkeit im Sinne des 
Absatzes 2 oder dem Wegfall eines Grundes nach 
Absatz 3 folgt. Ist der Dienst oder die Tätigkeit im 
Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht beendet, 
kann eine Immatrikulation erfolgen, wenn durch 
Bescheinigung glaubhaft gemacht wird, dass der 
Dienst oder die Tätigkeit bei Vorlesungsbeginn des 
Antragssemesters beendet sein wird.

(5) Personen mit einer Zulassung zur Promo tion 
bzw. einer Betreuungszusage werden als Dokto
randinnen bzw. Doktoranden immatrikuliert (§ 70 
Absatz 5 HmbHG).

(6) Personen, die am Studienkolleg Hamburg 
studieren oder an studienvorbereitenden Pro
grammen teilnehmen, werden als Studierende im
matrikuliert; ein Anspruch auf Zulassung zu einem 
Studiengang wird dadurch nicht erworben (§ 36 
Absatz 5 HmbHG).

(7) Austausch /  Programmstudierende werden 
im Rahmen von Vereinbarungen befristet (§ 36 Ab
satz 3 Satz 1 HmbHG) immatrikuliert, ohne dass es 
einer Zulassung nach Absatz 1 bedarf.

§ 4 Immatrikulationsantrag und  
Immatrikulationsfrist
(1) Die Immatrikulation ist auf dem von der zu

ständigen Stelle der Universität ausgegebenen 
Formblatt innerhalb der festgesetzten Frist zu be
antragen (Immatrikulationsantrag). Dem Im matri
ku la tions antrag sind alle auf dem Formblatt auf
geführten oder in sonstiger Weise erbetenen zur 
Bearbeitung des Antrags notwendigen Nachweise 
beizufügen.

(2) Die Immatrikulation in zulassungsfreie Stu
diengänge setzt eine form und fristgerechte Be
werbung voraus. Eine Bewerbung muss für das 
Sommersemester bis zum 15. Januar und für das 
Wintersemester bis zum 15. Juli bei der Universität 
eingegangen sein (Ausschlussfristen). Die Bewer

bung ist auf dem von der Universität ausgegebe
nen Formular zu stellen. Alle Angaben sind in der 
von der Universität bestimmten Form nachzuwei
sen. Ist für das Zulassungsverfahren die elektroni
sche Form bestimmt, setzt die Teilnahme die Ein
richtung eines Accounts bei der Universität voraus.

§ 5 Rückmeldung
(1) Immatrikulierte Studierende müssen sich 

zu jedem Semester zum Weiterstudium anmel
den (Rückmeldung). Die Rückmeldung erfolgt 
ausschließlich durch die fristgemäße Zahlung der 
fälligen Beiträge und Gebühren (Semesterbeitrag, 
Verwaltungskostenbeitrag und Studiengebühren).

(2) Die Rückmeldefrist endet für ein Sommerse
mester am 1. April und für ein Wintersemester am 
1. Oktober des jeweiligen Kalenderjahres. Unter
bleibt die Rückmeldung aus Gründen, die der oder 
die Studierende nicht zu vertreten hat, wird auf 
begründeten Antrag eine Nachfrist gewährt.

(3) Eine Rückmeldung erfolgt nicht, wenn Grün
de für eine Exmatrikulation nach § 7 vorliegen.

§ 6 Beurlaubung
(1) Studierende, die aus wichtigem Grund nicht 

mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit dem Studi
um widmen können, können auf Antrag beurlaubt 
werden. Eine Beurlaubung erfolgt im Regelfall 
semesterweise. Eine Beurlaubung für das erste 
Fachsemester ist ausgeschlossen; Absatz 4 bleibt 
unberührt.

(2) Der Antrag ist in den in § 5 Absatz 2 genann
ten Fristen zu stellen. Dem Antrag sind geeigne
te Nachweise zur Dokumentation des wichtigen 
Grundes beizufügen, bei Krankheit durch ein qua
lifiziertes ärztliches Attest.

(3) Ein wichtiger Grund für eine Beurlaubung 
liegt in der Regel vor
 1. bei einer Erkrankung der oder des Studieren

den, die ein ordnungsgemäßes Studium in den 
in Absatz 1 genannten Umfang ausschließt;

 2. in den Fällen des § 3 Absatz 2 Nummer 4 bis zur 
Dauer von drei Jahren;

 3. bei Studienaufenthalten an in und ausländi
schen Hochschulen;

 4. bei Studiengängen ohne studienbegleitendes 
Prüfungssystem für ein Semester zur unmittel
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Immatrikulationsordnung

baren Vorbereitung auf eine Abschluss prüfung. 
Für einen Wiederholungs versuch bei Nichtbe
stehen (oder für einen Verbesserungsversuch 
nach Freischuss in der Rechtswissenschaft) 
kann auf Antrag für ein weiteres  Semester eine 
Beurlaubung  genehmigt werden.
(4) Bei Eintritt eines wichtigen Grundes in  einem 

laufenden Semester ist in Ausnahmefällen auch 
eine Beurlaubung außerhalb der Rückmeldefristen 
möglich, wenn der wichtige Grund ein ordnungs
gemäßes Studium ausschließt.

(5) Urlaubssemester zählen nicht als Fachse
mester. Eine Beurlaubung schließt den Erwerb von 
Studien und Prüfungsleistungen aus; davon aus
genommen sind
 1. die Wiederholung von nicht bestandenen 

Prüfungsleistungen des vorangegangenen 
 Semesters,

 2. die Fertigstellung von Studien und Prüfungs
leistungen, die bereits im vorangegangenen 
Semester begonnen wurden,

 3. die Ablegung von Prüfungen, bei deren An
meldung der Beurlaubungsgrund noch nicht 
bestand,

 4. die Ablegung von Prüfungen im Rahmen von 
Studienaufenthalten nach Absatz 3  Nr. 3,

 5. die Abschlussprüfung.
(6) Nach schwerer Erkrankung oder nach einer 

Beurlaubung nach Absatz 3 Nr. 1 dürfen Studie
rende auf Antrag zur stufenweisen Wiedereinglie
derung in das Studium auch in einem Urlaubs
semester auf der Grundlage einer individuellen 
Studienvereinbarung Studien und Prüfungsleis
tungen erbringen.

§ 7 Exmatrikulation
(1) Die Exmatrikulation wird grundsätzlich nach 

der Aushändigung eines Zeugnisses über die be
standene Abschlussprüfung vorgenommen (§ 42 
Absatz 1 HmbHG).

(2) Studierende werden nach § 42 Absatz 2 
HmbHG exmatrikuliert, wenn sie
 1. dies beantragen,
 2. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige 

Täuschung oder Bestechung herbeigeführt ha
ben,

 3. das Studium nach § 44 HmbHG nicht fortsetzen 

können und den Studiengang nicht nach § 43 
Absatz 2 HmbHG wechseln können oder wech
seln,

 4. auf Grund eines rechtswidrigen Zulassungsbe
scheides immatrikuliert worden sind und der 
Zulassungsbescheid zurückgenommen wird,

 5. bis zum Ende der Rückmeldefrist keine ausrei
chende Krankenversicherung nach gewiesen 
haben,

 6. die in § 51 Absatz 2 Satz 2 HmbHG festge
legte Verpflichtung zur Teilnahme an der 
 Studienfachberatung nicht erfüllt haben.
(3) Studierende können nach § 42 Absatz 3 

HmbHG exmatrikuliert werden, wenn
 1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt 

werden oder eintreten, die zur Versagung der 
Immatrikulation führen können,

 2. sie sich zu Beginn eines Semesters nicht frist
gerecht zum Weiterstudium angemeldet haben 
(Rückmeldung),

 3. sie der Hochschule durch schweres schuld
haftes Fehlverhalten erheblichen Schaden 
zugefügt haben; die Entscheidung wird von 
einem Ausschuss getroffen, dem jeweils ein 
Mitglied des Hochschulsenats aus jeder Gruppe 
und vier Mitglieder des Präsidiums  angehören,

 4. sie die zu entrichtenden Gebühren oder Beiträ
ge trotz Mahnung und Fristsetzung mit Andro
hung der Maßnahme nicht entrichtet haben.

§ 8 Teilzeitstudium
(1) Studierende, die aus wichtigem Grund nach

weislich nicht ihre volle, mindestens aber die Hälf
te ihrer Arbeitszeit dem Studium widmen können, 
können auf Antrag als Teilzeitstudierende immat
rikuliert werden, wenn die Hochschulprüfungsord
nung des gewählten Studiengangs dies vorsieht.

(2) Der Antrag ist mit dem Immatrikulations
antrag bzw. mit der Rückmeldung für zwei auf
einander folgende Semester zu stellen; wiederhol
te Anträge sind zulässig.

(3) Ein wichtiger Grund für ein Teilzeitstudium 
liegt in der Regel vor
 1. bei einer Erwerbstätigkeit mit einer regelmäßi

gen wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 
15 Stunden;

 2. bei der notwendigen Betreuung oder Pflege 
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 eines Kindes oder eines pflegebedürftigen 
sonstigen Angehörigen im Sinne des § 3 Absatz 
2 Nummer 4;

 3. bei Behinderungen oder chronischen Erkran
kungen, die die Studierfähigkeit oder die zeitli
chen Ressourcen so herabsetzen, dass ein ord
nungsgemäßes Vollzeitstudium  ausgeschlossen 
ist.
(4) Dem Antrag sind geeignete Nachweise zur 

Dokumentation des wichtigen Grundes beizu
fügen. Der Wegfall eines wichtigen Grundes ist 
unverzüglich mitzuteilen. Wird die Mitteilung 
schuldhaft versäumt, wird die Immatrikulation als 
Teilzeitstudierende bzw. Teilzeitstudierender rück
wirkend aufgehoben.

(5) Bei einem Teilzeitstudium verlängern sich die 
Termine und Fristen der Hochschulprüfungsord
nungen im Regelfall in der Weise, dass ein Fach
semester zwei Hochschulsemestern entspricht. 
Näheres regeln die Hochschulprüfungsordnungen. 

Dies gilt nicht für die Bearbeitungsfristen der Ab
schlussarbeit.

§ 9 In-Kraft-Treten und Übergangs-
bestimmungen
Diese Satzung tritt am Tag nach der Beschluss

fassung des Akademischen Senats in Kraft. Sie 
gilt erstmals zum Wintersemester 2005 / 2006. 
Gleichzeitig tritt die Immatrikulationsordnung 
der HWP – Hamburger Universität für Wirtschaft 
und Politik vom 7. Februar 2002 (Amtl. Anz. S. 682) 
außer Kraft; sie findet weiter Anwendung für Stu
dierende der Studiengänge des Departments Wirt
schaft und Politik der Fakultät Wirtschafts und 
Sozialwissenschaften, die ihr Studium vor dem In
KraftTreten dieser Satzung aufgenommen haben.

Hamburg, den 30. Juni 2005
Universität Hamburg
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Immatrikulationsordnung · Prüfungsgegenständeverordnung

§ 1 Pflichtfächer 
(1) Die Gegenstände des Pflichtfaches Bürgerli

ches Recht sind: 
 1. aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB): 
 a) aus dem Buch 1 (Allgemeiner Teil): 

aa) aus dem Abschnitt 1 (Personen):  
Titel 1 (Natürliche Personen, Verbraucher, 
Unternehmer), im Überblick:  
Titel 2 (Juristische Personen), 

bb) Abschnitte 2 bis 5 (Sachen und  Tiere, Rechts
geschäfte, Fristen, Termine,  Verjährung), 

 b) aus dem Buch 2 (Recht der Schuldverhält nisse): 
aa) Abschnitte 1 bis 7 (Inhalt der Schuldver

hältnisse, Gestaltung rechtsgeschäftlicher 
Schuldverhältnisse durch Allgemeine Ge
schäftsbedingungen, Schuldverhältnisse 
aus Verträgen ohne Draufgabe und Ver
tragsstrafe, Erlöschen der Schuldverhältnis
se ohne Hinterlegung und Erlass, Übertra
gung einer Forderung, Schuldübernahme, 
Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern), 

bb) Abschnitt 8 (Einzelne Schuldverhältnisse) 
ohne Wiederkauf, Tausch, Teilzeit Wohn
rechteverträge, Besonderheiten bei der 
Bildung von Wohnungseigentum an vermie
teten Wohnungen, Mietverhältnisse über 
andere Sachen, Pachtvertrag, Landpachtver
trag, Auslobung, Einbringung von Sachen 
bei Gastwirten, Leibrente, Unvollkommene 
Verbindlichkeiten, Anweisung, Schuldver
schreibung auf den Inhaber, Vorlegung von 
Sachen, 

 c) aus dem Buch 3 (Sachenrecht): 
aa) Abschnitte 1 und 2 (Besitz, Allgemeine Vor

schriften über Rechte an Grund stücken), 

bb) Abschnitt 3 (Eigentum) unter Einbeziehung 
der Ansprüche aus dem Eigentum bei Ein
zelzwangsvollstreckung und Insolvenz, 

cc) Abschnitt 7 (Hypothek, Grundschuld, Ren
tenschuld) ohne Rentenschuld, 

dd) im Überblick: Abschnitt 8 (Pfandrecht an 
beweglichen Sachen und an Rechten) ohne 
Pfandrecht an Rechten, 

 d) aus dem Buch 4 (Familienrecht): die Bezüge des 
Familienrechts zum bürgerlichen Vermögens
recht (insbesondere §§ 1357, 1359, 1363 bis 1371, 
1408, 1589, 1626, 1629, 1643, 1664, 1795 BGB), 

 e) aus dem Buch 5 (Erbrecht): 
aa) Abschnitt 1 (Erbfolge), 
bb) aus dem Abschnitt 2 (Rechtliche Stellung 

des Erben) der Titel 1 (Annahme und Aus
schlagung der Erbschaft, Fürsorge des 
Nachlassgerichts) ohne Fürsorge des Nach
lassgerichts und aus dem Titel 4 (Mehrheit 
von Erben) der Untertitel 1 (Rechtsverhältnis 
der Erben untereinander), 

cc) Abschnitt 3 (Testament) ohne Auflage und 
Testamentsvollstrecker, 

dd) im Überblick: Abschnitt 5 (Pflichtteil), 
ee) aus dem Abschnitt 8 (Erbschein) die Wir

kungen des Erbscheins, 
 2. aus dem Arbeitsrecht: Inhalt, Begründung und 

Beendigung des ArbeitsVertrages,
 3. aus dem Straßenverkehrsgesetz: der Zweite 

Abschnitt (Haftpflicht), 
 4. aus dem Handelsgesetzbuch: 
 a) aus dem Ersten Buch (Handelsstand): 

aa) der Erste Abschnitt (Kaufleute), 
bb) aus dem Zweiten Abschnitt (Handelsregis

ter) die Publizität des Handels registers, 

ANHANG XII

Verordnung über die Prüfungsgegenstände der staatlichen Pflichtfach prüfung  
im Rahmen der ersten Prüfung (Prüfungsgegenständeverordnung) 

Vom 23. Dezember 2003,  
zuletzt geändert am 18. Dezember 2007 (HmbGVBl. S. 468) 

Auf Grund von § 12 Absatz 1 Satz 1 des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes (HmbJAG) vom  
11. Juni 2003 (HmbGVBl. S. 156) wird verordnet:
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cc) der Fünfte Abschnitt (Prokura und Hand
lungsvollmacht), 

 b) aus dem Vierten Buch (Handelsgeschäfte): 
aa) der Erste Abschnitt (Allgemeine Vorschrif

ten), 
bb) der Zweite Abschnitt (Handelskauf), 

 5. aus dem Gesellschaftsrecht: 
 a) aus dem Zweiten Buch des Handelsgesetzbuchs 

(Handelsgesellschaften und stille  Gesellschaft): 
aa) der Erste Abschnitt (Offene Handelsgesell

schaft), 
bb) der Zweite Abschnitt (Kommanditgesell

schaft), 
 b) aus dem Gesetz betreffend die Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung: 
aa) der Erste Abschnitt (Errichtung der Gesell

schaft), 
bb) im Überblick: der Zweite Abschnitt (Rechts

verhältnisse der Gesellschaft und der Ge
sellschafter), 

cc) der Dritte Abschnitt (Vertretung und Ge
schäftsführung), 

 6. im Überblick: aus dem Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche: aus dem Zweiten 
Kapitel (Internationales Privatrecht) der Erste, 
Zweite, Fünfte und Sechste  Abschnitt (Verwei
sung, Recht der natürlichen Personen und der 
Rechtsgeschäfte, Schuldrecht, Sachenrecht), 

 7. aus dem Zivilverfahrensrecht: 
 a) aus dem Erkenntnisverfahren: Gliederung und 

Zuständigkeit der Gerichte, Verfahrensgrund
sätze, Prozessvoraussetzungen, Arten und Wir
kungen von Klagen und gerichtlichen Entschei
dungen, Prozessvergleich, Beweisgrundsätze, 
vorläufiger Rechtsschutz, 

 b) aus dem Vollstreckungsverfahren: allgemeine 
Vollstreckungsvoraussetzungen, Arten und 
Rechtsbehelfe der Zwangsvollstreckung. 

(2) Die Gegenstände des Pflichtfaches Strafrecht 
sind: 
 1. aus dem Strafgesetzbuch: 
 a) aus dem Allgemeinen Teil: 

aa) der Erste Abschnitt (Das Strafgesetz), 
bb) der Zweite Abschnitt (Die Tat), 
cc) aus dem Dritten Abschnitt (Rechtsfolgen 

der Tat) der Erste Titel (Strafen) und der 

Dritte Titel (Strafbemessung bei mehreren 
Gesetzesverletzungen), 

 b) aus dem Besonderen Teil: 
aa) aus dem Sechsten Abschnitt (Widerstand 

gegen die Staatsgewalt): Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte, 

bb) aus dem Siebenten Abschnitt (Straftaten 
gegen die öffentliche Ordnung): Hausfrie
densbruch, Nichtanzeige geplanter Straf
taten, Unerlaubtes Entfernen vom Unfall
ort, Vortäuschen einer Straftat, 

cc) aus dem Neunten Abschnitt (Falsche uneid
liche Aussage und Meineid): Falsche uneid
liche Aussage, Meineid, Eides gleiche Bekräf
tigung, Falsche Versicherung an  Eides Statt, 
Versuchte Anstiftung zur Falschaussage, 
Verleitung zur Falschaussage, Fahrlässiger 
Falscheid, Fahrlässige falsche Versicherung 
an Eides Statt, 

dd) aus dem Zehnten Abschnitt (Falsche Ver
dächtigung): Falsche Verdächtigung, 

ee) aus dem Vierzehnten Abschnitt (Beleidi
gung): Beleidigung, Üble Nachrede, Ver
leumdung, 

ff) aus dem Sechzehnten Abschnitt (Straftaten 
gegen das Leben): Mord, Totschlag, Minder 
schwerer Fall des Totschlags, Tötung auf 
Verlangen, Aussetzung,  Fahrlässige Tötung, 

gg) der Siebzehnte Abschnitt (Straftaten gegen 
die körperliche Unversehrtheit), 

hh) aus dem Achtzehnten Abschnitt (Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit): Freiheitsbe
raubung, Nötigung, Bedrohung, 

ii) aus dem Neunzehnten Abschnitt (Diebstahl 
und Unterschlagung): Diebstahl, Besonders 
schwerer Diebstahl, Diebstahl mit Waffen, 
Bandendiebstahl, Wohnungseinbruchdieb
stahl, Schwerer Bandendiebstahl, Unter
schlagung, Diebstahl und Unterschlagung 
geringwertiger Sachen, Unbefugter Ge
brauch eines  Fahrzeuges, 

jj) der Zwanzigste Abschnitt (Raub und Erpres
sung), 

kk) aus dem Einundzwanzigsten Abschnitt (Be
günstigung und Hehlerei): Begünstigung, 
Strafvereitelung, Hehlerei, 

ll) aus dem Zweiundzwanzigsten Abschnitt 
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Prüfungsgegenständeverordnung

(Betrug und Untreue): Betrug, Computer
betrug, Versicherungsmissbrauch, Erschlei
chen von Leistungen,  Untreue, Missbrauch 
von Scheck und Kreditkarten, 

mm) aus dem Dreiundzwanzigsten Abschnitt 
(Urkundenfälschung): Urkunden fälschung, 
Fälschung technischer Aufzeichnungen, 
Mittelbare Falschbeurkundung, Urkunden
unterdrückung, 

nn) aus dem Siebenundzwanzigsten Abschnitt 
(Sachbeschädigung): Sachbeschädigung, 

oo) aus dem Achtundzwanzigsten Abschnitt 
(Gemeingefährliche Straftaten): Brandstif
tung, Schwere Brandstiftung, Besonders 
schwere Brandstiftung, Fahrlässige Brand
stiftung, Tätige Reue, Herbeiführen einer 
Brandgefahr, Gefährliche Eingriffe in den 
Straßenverkehr, Gefährdung des Straßen
verkehrs, Räuberischer Angriff auf Kraftfah
rer, Vollrausch, Unterlassene Hilfeleistung, 

pp) aus dem Dreißigsten Abschnitt (Straftaten 
im Amt): Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, 
Vorteilsgewährung, Bestechung, 

 2. aus dem Strafverfahrensrecht:  
Verfahrensgrundsätze, Rechtsstellung und Auf
gabe der wesentlichen Verfahrens beteiligten, 
Gang des Verfahrens, Arten der Beweismittel 
und Beweisverbote, Körper liche Untersuchung, 
Beschlagnahme, Verhaftung, vorläufige Fest
nahme, Rechtskraft. 

(3) Die Gegenstände des Pflichtfaches Öffentli
ches Recht sind: 
 1. Staats und Verfassungsrecht ohne Notstands

verfassung und Finanzwesen, 
 2. aus dem allgemeinen Verwaltungsrecht: verfas

sungsrechtliche Grundlagen, Rechtsquellen und 
Normen des Verwaltungsrechts, Handlungs
formen der Verwaltung, aus dem Verwaltungs
verfahrensgesetz aus dem Teil 2 (Allgemeine 
Vorschriften über das Verwaltungsverfahren) 
die Abschnitte 1 und 2 (Verfahrensgrundsätze, 
Fristen, Termine, Wiedereinsetzung), die Teile 3 
und 4 (Verwaltungsakt, Öffentlich-rechtlicher 
Vertrag), aus dem Recht der staatlichen Ersatz
leistungen die Amtshaftung, Entschädigungen 
für Beeinträchtigungen des Eigentums, der 

öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch, der 
Folgenbeseitigungsanspruch, aus dem Ver
waltungsvollstreckungsgesetz die Abschnitte 1 
und 2 (Vollstreckung wegen Geld forderungen, 
Erzwingung von Handlungen, Duldungen oder 
Unterlassungen), 

 3. aus dem besonderen Verwaltungsrecht: 
 a) Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

(Polizeirecht), Versammlungsrecht, 
 b) Baurecht (Recht der Bauleitplanung, Zulässig

keit von Bauvorhaben, bauaufsichtsrechtliche 
Instrumentarien), 

 c) im Überblick: Wirtschaftsverwaltungsrecht 
(Gaststättengesetz, Gewerbeordnung), Um
weltrecht, insbesondere Schutz vor Luftverun
reinigungen und vor Lärm nach dem Bundesim
missionsschutzgesetz, 

 4. aus dem Verfahrensrecht: 
 a) aus dem Verfassungsprozessrecht: Verfas

sungsbeschwerde, abstrakte und konkrete Nor
menkontrolle, Organklage, BundLänderStreit, 

 b) aus dem Verwaltungsprozessrecht: allgemeine 
und besondere Sachentscheidungsvorausset
zungen, Klagearten (ohne Normenkontrolle), 
gerichtlicher Prüfungs umfang, vorläufiger 
Rechtsschutz, 

 5. im Überblick aus dem Europarecht:  
Rechtsquellen des Europäischen Gemein
schaftsrechts, Rechtsnatur, Organe und Hand
lungsformen der Europäischen Gemeinschaft, 
Grundfreiheiten des EGVertrages und ihre 
Durchsetzung, Verhältnis des Gemeinschafts
rechts zum innerstaatlichen Recht, Struktur der 
Europäischen Union. 
 
§ 2 Bezüge der Pflichtfächer 
(1) Die Pflichtfächer schließen insbesondere 

die europarechtlichen Bezüge ein. Die staatliche 
Pflichtfachprüfung berücksichtigt ferner insbe
sondere die Methoden der rechtsberatenden und 
rechtsgestaltenden Praxis. 

(2) Andere als die in § 1 genannten Rechtsgebiete 
dürfen im Zusammenhang mit den Pflichtfächern 
zum Gegenstand der Prüfung gemacht werden, 
soweit lediglich Verständnis und Arbeitsmethode 
festgestellt werden sollen und Einzelwissen nicht 
vorausgesetzt wird. 
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 § 3 Überblick 
Soweit Rechtsgebiete nur im Überblick Ge

genstand des Prüfungsstoffs sind, wird lediglich 
die Kenntnis der Systematik und der wichtigsten 
Rechtsfiguren ohne Einzelwissen verlangt. Der 
Schwerpunkt der Aufsichtsarbeiten und der Ab
schnitte der mündlichen Prüfung darf sich auf die
se Rechtsgebiete nicht beziehen. 

§ 4 Übergangsregelung 
Für Studierende, die aufgrund der Übergangsre

gelung in § 49 Absatz 1 HmbJAG die erste Staats
prüfung ablegen, findet die Verordnung über die 

Prüfungsgegenstände der Ersten Juristischen 
Staatsprüfung vom 5. Oktober 1993 (HmbGVBl. S. 
273) in der bis zum InKraftTreten dieser Verord
nung geltenden Fassung Anwendung. 

 
§ 5 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ver

kündung in Kraft. 
(2) Zum selben Zeitpunkt tritt die Verordnung 

über die Prüfungsgegenstände der Ersten Ju
ristischen Staatsprüfung vom 5. Oktober 1993 
(HmbGVBl. S. 273) außer Kraft.
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§ 1
Die Prüfungsgegenständeverordnung vom 

23. Dezember 2003 (HmbGVBl. 2004 S. 1), geändert 
am 18. Dezember 2007 (HmbGVBl. S. 468), wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
1.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
1.1.1 Nummer l wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe b Doppelbuchstabe bb wird 
die Textstelle »Wiederkauf, Tausch« durch 
die Textstelle »Kauf auf Probe, Wiederkauf« 
ersetzt und hinter der Textstelle »Auslo
bung,« die Textstelle »Zahlungs dienste,« 
eingefügt.

b) In Buchstabe c Doppelbuchstabe bb wer
den die Wörter »unter Einbeziehung der 
Ansprüche aus dem Eigentum bei Einzel
zwangsvollstreckung und Insolvenz« gestri
chen.

c) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 
»d) aus dem Buch 4 (Familienrecht) im 

Überblick: die Wirkungen der Ehe 
im Allgemeinen und der gesetzliche 
Güterstand sowie die Vertretung von 
Kindern,«.

d) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 
»e) aus dem Buch 5 (Erbrecht): gesetzli

che Erbfolge, Verfügungen von Todes 
wegen (ohne Auflage und Testa
mentsvollstreckung), Annahme und 
Ausschlagung der Erbschaft, Erbenge
meinschaft, Wirkungen des Erbscheins, 
im Überblick: Pflichtteil und Erbenhaf
tung,«.

1.1.2 Nummer 2 erhält folgende Fassung: 
»2. aus dem Arbeitsrecht: Inhalt und Be

gründung des Arbeitsvertrages, im 
Überblick: Beendigung des Arbeits
vertrages,«.

1.1.3 Nummer 4 wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe a wird wie folgt geändert: 

aa) Hinter Doppelbuchstabe bb wird 
folgender neuer Doppelbuchstabe cc 
eingefügt:
»cc) aus dem Dritten Abschnitt 

(Handels firma): §§ 25 bis 28 des 
Handelsgesetzbuchs (die Haftung 
bei Wechsel des Unternehmens
trägers),«.

bb) Der bisherige Doppelbuchstabe cc wird 
Doppel buchstabe dd.

b) Buchstabe b wird wie folgt geändert: 
aa) In Doppelbuchstabe aa werden hinter 

dem Wort »Vorschriften« die Wörter 
»ohne Kontokorrent und kaufmänni
sche Orderpapiere« eingefügt.

bb) Es wird folgender Doppelbuchstabe cc 
angefügt:
»cc) der Dritte Abschnitt 

(Kommissionsge schäft),«.
1.1.4 Nummer 5 wird wie folgt geändert:

a) Hinter dem Wort »Gesellschaftsrecht« wer
den die Wörter »im Überblick« eingefügt.

b) In Buchstabe b Doppelbuchstabe bb wird 
die Text stelle »im Überblick:« gestrichen.

1.1.5 Nummer 6 wird gestrichen.
1.1.6 Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 6 

und wie folgt geändert:
a) In Buchstabe a wird die Textstelle »Pro

zessvergleich, Beweisgrundsätze,« durch 
die Textstelle »Beendigung des Verfahrens, 
Beweisgrundsätze, im Überblick:« ersetzt.

b) Buchstabe b erhält folgende Fassung:

ANHANG XIII

Zweite Verordnung zur Änderung der Prüfungsgegenständeverordnung

Vom 20. September 2011

Auf Grund von § 12 Absatz l Satz l des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes vom 11. Juni 2003 
(HmbGVBl. S. 156), zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 405, 438), wird verordnet:

Prüfungsgegenständeverordnung
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»b) aus dem Vollstreckungsverfahren: 
allgemeine Vollstreckungsvorausset
zungen, Arten der Zwangsvollstreckung 
ohne Immobiliarzwangsvollstre
ckung, von den Rechtsbehelfen der 
Zwangsvollstreckung: die Erinnerung 
(§ 766 der Zivilprozessordnung), die 
Vollstreckungsabwehrklage (§ 767 
der Zivilprozessordnung) und die 
Dritt wider spruchs klage (§ 771 der 
Zivilprozess ordnung)«.

1.2 Absatz 2 Nummer l wird wie folgt geändert:
1.2.1 In Buchstabe a Doppelbuchstabe cc wird 

die Textstelle »der Erste Titel (Strafen) und« 
gestrichen.

1.2.2 Buchstabe b wird wie folgt geändert:
a) In Doppelbuchstabe bb wird die Textstelle 

»Nicht anzeige geplanter Straftaten,« gestri
chen.

b) Doppelbuchstabe ee wird gestrichen.
c) Die Doppelbuchstaben ff bis oo werden 

Doppelbuchstaben ee bis nn.
d) Im neuen Doppelbuchstaben gg wird die 

Textstelle »Bedrohung,« gestrichen.
e) Im neuen Doppelbuchstaben nn wird die 

Textstelle »Tätige Reue,« gestrichen.
1.3 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
1.3.1 In Nummer 1 wird die Textstelle »und Fi

nanzwesen« durch die Textstelle », im Über
blick: Finanzverfassung« ersetzt.

1.3.2 Nummer 2 erhält folgende Fassung:
»2. aus dem allgemeinen Verwaltungsrecht: 

Grundlagen, Rechtsquellen, Handlungs
formen der Verwaltung, Verwaltungsverfah
rensrecht ohne besondere Verfahrensarten 
(Teil V des Verwaltungsverfahrensgesetzes), 

Verwaltungsorganisationsrecht, Staatshaf
tungsrecht, Verwaltungsvollstreckungs
recht, im Überblick: das Recht der öffentli
chen Sachen,«.

1.3.3 Nummer 3 erhält folgende Fassung:
»3. aus dem besonderen Verwaltungsrecht:

a) Polizeirecht, Versammlungsrecht,
b) Baurecht (Bauplanungsrecht, Bauord

nungsrecht),
c) im Überblick: Gaststättenrecht, 

Gewerbe recht,
d) im Überblick: Umweltrecht (Allgemeine 

Grundlagen, Immissionsschutzrecht),«.
1.3.4 Nummer 4 Buchstabe b erhält folgende Fas

sung: 
»b) Verwaltungsprozessrecht,«.

1.3.5 Nummer 5 erhält folgende Fassung:
»5. aus dem Europarecht (Primärrecht): Rechts

quellen, Kompetenzordnung, Organisation 
und Verfahren der Institutionen und Or
gane, Verhältnis zum mit gliedsstaatlichen 
Recht, Grundfreiheiten, Grund rechte, im 
Überblick: Beihilfenrecht.«

2. § 3 wird wie folgt geändert:
2.1 In Satz 1 werden die Wörter »ohne Einzel

wissen« gestrichen.
2.2 Satz 2 wird gestrichen.

§ 2
Diese Verordnung tritt am ersten Tage des 

sechsten auf die Verkündung folgenden Monats 
in Kraft.

Gegeben in der Versammlung des Senats, 
Hamburg, den 20. September 2011.
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I. MITZUBRINGENDE GESETZESTEXTE

Die für die Anfertigung der Klausur mitzubringen
den Gesetzestexte werden von der Veranstalterin 
oder dem Veranstalter der jeweiligen Lehrveran
staltung rechtzeitig bekannt gegeben. Die zugelas
senen Hilfsmittel dürfen keine Beilagen enthalten. 
Dazu zählen insbesondere: eingeheftete oder ein
gelegte Aufbauschemata, Formulare, kleinkopierte 
Kurzkommentare oder Blätter gleich welchen In
halts. Die Veranstalterin oder der Veranstalter der 
jeweiligen Lehrveranstaltung reicht mit den Sach
verhalten / Aufgabentexten ein Deckblatt ein, aus 
dem sich Folgendes ergibt: Wie der Klausurersteller 
bzw. der Vertreter des Klausurerstellers während 
des Telefontermins erreichbar ist und welche Hilfs
mittel als zulässige Hilfsmittel angegeben wurden.

I I. EINTRAGUNGEN IN DEN 
GESETZESTEXTEN

Eintragungen in die Gesetzessammlungen sind 
grundsätzlich unzulässig.

Nicht beanstandet werden gelegentliche Para-
graphenhinweise, die im sachlichen Zusammen
hang mit der jeweiligen Gesetzesstelle stehen, 
und Unterstreichungen und Hervorhebungen 
durch Farb oder Leuchtstifte, die kein System zur 
Kommentierung beinhalten. Mehr als zehn Para
graphenhinweise und / oder Unterstreichungen 
pro Doppelseite sind nicht gestattet.

Paragraphenhinweise und Unterstreichungen 
zählen kumulativ. Dies bedeutet, dass z. B. vier 
Paragraphenhinweise und sechs Unterstrei
chungen auf einer Doppelseite als insgesamt 
zehn Eintragungen gewertet werden. Dies wäre 
erlaubt. Sechs Paragraphenhinweise und fünf 
Unterstreichungen auf einer Doppelseite sind 
dagegen elf Eintragungen und somit nicht ge
stattet.

Auch radierte Paragraphenhinweise und Unter
streichungen zählen als Eintragungen, wenn sie 
trotz der Radierung noch zu erkennen sind.

VII. HILFSMITTELVERFÜGUNGEN

ANHANG A

Verfügung

Hilfsmittelverfügung für Klausuren der Zwischenprüfung

vom 08. Dezember 2015

Für die Benutzung von Hilfsmitteln bei den für die Zwischenprüfung erforderlichen Klausuren trifft  
der  Prüfungsausschuss gemäß § 7 Abs. 7 S. 2 der Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechts
wissenschaft der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft vom 19. Juni 2013,  
zuletzt geändert am 13. Mai 2015, (StPrO) mit Wirkung vom 09. Dezember 2015 folgende Regelung:

Hilfsmittelverfügung Zwischenprüfung
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1. Paragraphenhinweise

 • Ein Paragraphenhinweis besteht aus einem 
Paragraphenzeichen, einer Zahl (ggf. mit Un
tergliederungen (wie Absatz oder Ziffer) sowie 
der Gesetzesbezeichnung. Als Beispiele seien 
angeführt: §§ 812 Absatz 1 Satz 1 2. Alternative 
BGB, 489 Abs. 1 Nr. 1 letzter Halbsatz BGB. Auch 
auf einen Anhang darf verwiesen werden wie 
z. B. Nr. 37 Anhang LBO.

 • Jede aufgezeichnete Norm zählt als ein 
 Paragraphenhinweis.

 • Paragraphenketten (z. B. §§ 989, 990 BGB; 
§§ 437 Nr. 2, 323, 326 Abs. 5, 346 Abs. 1 BGB; 
§§ 253, 255, 250, 251 StGB) sind zulässig.

 • Paragraphenfolgen können wie folgt dargestellt 
werden: §§ 398 – 413 BGB oder §§ 398 ff. BGB.

 • Auch Paragraphenhinweise, die auf ein anderes 
Gesetz verweisen, sind zulässig (z. B. § 24 a StVG 
neben § 316 StGB).

 • Wörter, Abkürzungen oder Zeichen dürfen nicht 
eingetragen sein. Dies bedeutet, dass z. B. »+«, 
»–«, »( )«, »!«, »?«, »→«, »=«, »[]« »<>«, »&«, 
»~«, »∞«, »i. V. m.«, »analog«, »RFV«, »RGV«, 
»EQ« oder Durchstreichungen unzulässig sind. 
Auch radierte Wörter oder Zeichen sind un
zulässig, wenn sie trotz der Radierung noch zu 
erkennen sind.

 • Die eingetragenen Paragraphenhinweise oder 
Paragraphenketten müssen in sachlichem Zu-
sammenhang mit der jeweiligen Gesetzesstelle 
stehen. Dies ist insbesondere dann nicht der 
Fall, wenn der eingetragene Paragraphenhin
weis oder die Paragraphenkette als Codierung 
verwendet wird. Nicht in sachlichem Zusam
menhang stünde zum Beispiel die Eintragung 
von § 1 BGB neben Normen, die einen Rechts
folgenverweis enthalten und von § 2 BGB neben 
Rechtsgrundverweisungen.

2. Unterstreichungen, Hervorhebungen

 • Jede Unterstreichung oder Hervorhebung 
 eines Wortes gilt als eine Eintragung. 
 Beispiel: In Art. 1 Abs. 1 GG wird der Satz 
»Die Würde des Menschen ist unantastbar.« 
 unterstrichen. Dies wird als sechs Eintra
gungen gezählt. Es ist zu beachten, dass pro 
Doppelseite lediglich zehn Eintragungen 
erlaubt sind (s.o.).

 • Unterstreichungen und Hervorhebungen 
können durch Stifte jeder Art (Buntstifte, Text
marker, Filzstifte, Bleistifte, Kugelschreiber, 
Füllfederhalter u. ä.) erfolgen.

 • Die Unterstreichungen bzw. Hervorhebungen 
dürfen kein System zur Kommentierung be
inhalten. Sie bilden dann ein unzulässiges Sys
tem zur Kommentierung des Gesetzes, wenn 
ihnen über die Funktion als reine Hervorhebung 
und Lesehilfe hinaus durch systematische Ver
wendung ein erläuternder Informationsgehalt 
beigelegt ist. Beispiele für unzulässige Markie
rungen:
– farbliche Unterscheidung (z. B.: Anspruchs

grundlagen rot, Verjährungsvorschriften 
gelb, Einwendungen blau, Einreden grün),

– Mehrfachunterstreichungen (z. B.: Ermäch
tigungsgrundlagen im öffentlichen Recht 
doppelt unterstrichen; Vorschriften, die die 
formelle Rechtmäßigkeit betreffen, dreifach 
unterstrichen),

– Hervorhebung einzelner Buchstaben, so 
dass diese ein Wort oder eine Codierung 
ergeben.

3. Register

Lediglich der Beginn eines Gesetzes darf durch 
ein Register oder eine Registerecke gekennzeich
net werden.
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I I I. TECHNISCHE HILFSMITTEL

Technische Hilfsmittel (Rechner, Organizer, PDA 
u. ä. Speichermedien, sowie Geräte zur mobilen 
Kommunikation, insbesondere Mobiltelefone) sind 
nicht zugelassen. Diese sind ausgeschaltet in Jacke 
oder Tasche zu verstauen, die sich nicht am Ar
beitsplatz befinden. Werden technische Hilfsmittel 
dagegen am Arbeitsplatz mitgeführt, gilt dies als 
Täuschungsversuch. Dies gilt unabhängig davon, 
ob das Gerät eingeschaltet ist, ob es genutzt wur
de oder ob es am Körper getragen wird. Verlässt der 
Prüfling während der Bearbeitungszeit den Klau
surraum mit solch einem Gerät, wird dies ebenfalls 
als Täuschungsversuch gewertet. Es wird daher 
empfohlen, alle Telefone und sonstige  Wertsachen 
nicht mit in den Klausurraum mitzubringen.

IV. WÖRTERBÜCHER

Für die Anfertigung der Klausur ist die Verwendung 
eines allgemeinsprachlichen Wörterbuches (keine 
Rechtswörterbücher) für Fremdsprachen der ent-
sprechenden Muttersprachler zulässig. Dieses 
darf keine Anmerkungen, Unterstreichungen oder 
 Markierungen enthalten. Die Verwendung eines 
elek tronischen Wörterbuches ist nicht zulässig.

V. VERLASSEN DES KLAUSURRAUMES: 
TÄUSCHUNGSVERSUCH; ABBRUCH DER 
KLAUSUR

Verlässt der Prüfling während der Bearbeitungszeit 
den Klausurraum ist der Sachverhalt / Aufgaben
text zusammen mit dem Lichtbildausweis bei der 
Aufsicht abzugeben. Verlässt der Prüfling während 
der Bearbeitungszeit den Klausurraum mit dem 
Sachverhalt / Aufgabentext oder seinen Klausur
aufzeichnungen, gilt dies als Täuschungsversuch.

Kehrt der Prüfling, der den Klausurraum verlas
sen hat, nicht binnen 15 Minuten zurück, gilt dies 
als Abbruch der Klausur.

VI. RECHTSFOLGEN BEI 
TÄUSCHUNGSVERSUCHEN

Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen gilt eben
so wie die Benutzung nicht zugelassener Hilfs
mittel als Täuschungsversuch (s. § 21 StPrO). Die 
Einhaltung dieser Bestimmungen wird durch die 
Aufsichtführenden überwacht. Nach Feststellung 
eines Täuschungsversuchs wird die betroffene Prü
fungsleistung mit »ungenügend« bewertet.

gez. Prof. Dr. Markus Kotzur
Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Hilfsmittelverfügung Zwischenprüfung
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I. MITZUBRINGENDE GESETZESTEXTE

Die für die Anfertigung der Klausur mitzubringen
den Gesetzestexte werden von der Veranstalterin 
oder dem Veranstalter der jeweiligen Lehrveran
staltung rechtzeitig bekannt gegeben. Die zugelas
senen Hilfsmittel dürfen keine Beilagen enthalten. 
Dazu zählen insbesondere: eingeheftete oder ein
gelegte Aufbauschemata, Formulare, kleinkopierte 
Kurzkommentare oder Blätter gleich welchen In
halts. Die Veranstalterin oder der Veranstalter der 
jeweiligen Lehrveranstaltung reicht mit den Sach
verhalten / Aufgabentexten ein Deckblatt ein, aus 
dem sich Folgendes ergibt: Wie der Klausurersteller 
bzw. der Vertreter des Klausurerstellers während 
des Telefontermins erreichbar ist und welche Hilfs
mittel als zulässige Hilfsmittel angegeben wurden.

I I. EINTRAGUNGEN IN DEN 
GESETZESTEXTEN

Eintragungen in die Gesetzessammlungen sind 
grundsätzlich unzulässig.

Nicht beanstandet werden gelegentliche Para-
graphenhinweise, die im sachlichen Zusammen
hang mit der jeweiligen Gesetzesstelle stehen, 
und Unterstreichungen und Hervorhebungen 
durch Farb oder Leuchtstifte, die kein System zur 
Kommentierung beinhalten. Mehr als zehn Para
graphenhinweise und / oder Unterstreichungen 
pro Doppelseite sind nicht gestattet.

Paragraphenhinweise und Unterstreichungen 
zählen kumulativ. Dies bedeutet, dass z. B. vier 
Paragraphenhinweise und sechs Unterstrei
chungen auf einer Doppelseite als insgesamt 
zehn Eintragungen gewertet werden. Dies wäre 
erlaubt. Sechs Paragraphenhinweise und fünf 
Unterstreichungen auf einer Doppelseite sind 
dagegen elf Eintragungen und somit nicht ge
stattet.

Auch radierte Paragraphenhinweise und Unter
streichungen zählen als Eintragungen, wenn sie 
trotz der Radierung noch zu erkennen sind.

ANHANG B

Verfügung

Hilfsmittel für Klausuren im Hauptstudium

vom 17.02.2016

Für die Benutzung von Hilfsmitteln bei Klausuren, die im Hauptstudium geschrieben werden, trifft das 
Dekanat gemäß § 7 Abs. 7 S. 2 der Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft vom 19.06.2013, zuletzt geändert am 
13.05.2015 (StPrO) mit Wirkung vom 18.02.2016 folgende Regelung:
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Hilfsmittelverfügung Hauptstudium

1. Paragraphenhinweise

 • Ein Paragraphenhinweis besteht aus einem 
Paragraphenzeichen, einer Zahl (ggf. mit Un
tergliederungen (wie Absatz oder Ziffer) sowie 
der Gesetzesbezeichnung. Als Beispiele seien 
angeführt: §§ 812 Absatz 1 Satz 1 2. Alternative 
BGB, 489 Abs. 1 Nr. 1 letzter Halbsatz BGB. Auch 
auf einen Anhang darf verwiesen werden wie 
z. B. Nr. 37 Anhang LBO.

 • Jede aufgezeichnete Norm zählt als ein 
 Paragraphenhinweis.

 • Paragraphenketten (z. B. §§ 989, 990 BGB; 
§§ 437 Nr. 2, 323, 326 Abs. 5, 346 Abs. 1 BGB; 
§§ 253, 255, 250, 251 StGB) sind zulässig.

 • Paragraphenfolgen können wie folgt dargestellt 
werden: §§ 398 – 413 BGB oder §§ 398 ff. BGB.

 • Auch Paragraphenhinweise, die auf ein anderes 
Gesetz verweisen, sind zulässig (z. B. § 24 a StVG 
neben § 316 StGB).

 • Wörter, Abkürzungen oder Zeichen dürfen nicht 
eingetragen sein. Dies bedeutet, dass z.  B. »+«, 
»-«, »( )«, »!«, »?«, »→«, »=«, »[]« »<>«, »&«, 
»~«, »∞«, »i.V.m.«, »analog«, »RFV«, »RGV«, 
»EQ« oder Durchstreichungen unzulässig sind. 
Auch radierte Wörter oder Zeichen sind un
zulässig, wenn sie trotz der Radierung noch zu 
erkennen sind.

 • Die eingetragenen Paragraphenhinweise oder 
Paragraphenketten müssen in sachlichem Zu-
sammenhang mit der jeweiligen Gesetzesstelle 
stehen. Dies ist insbesondere dann nicht der 
Fall, wenn der eingetragene Paragraphen
hinweis oder die Paragraphenkette als Co
dierung verwendet wird. Nicht in sachlichem 
Zusammenhang stünde zum Beispiel die Ein
tragung von § 1 BGB neben Normen, die einen 
Rechtsfolgenverweis enthalten, und von § 2 
BGB neben Rechtsgrundverweisungen.

2. Unterstreichungen, Hervorhebungen

 • Jede Unterstreichung oder Hervorhebung 
 eines Wortes gilt als eine Eintragung. Bei
spiel: In Art. 1 Abs. 1 GG wird der Satz »Die 
Würde des Menschen ist unantastbar.« unter
strichen. Dies wird als sechs Eintragungen 
gezählt. Es ist zu beachten, dass pro Doppel
seite lediglich zehn Eintragungen erlaubt 
sind (s. o.).

 • Unterstreichungen und Hervorhebungen 
können durch Stifte jeder Art (Buntstifte, Text
marker, Filzstifte, Bleistifte, Kugelschreiber, 
Füllfederhalter u. ä.) erfolgen.

 • Die Unterstreichungen bzw. Hervorhebungen 
dürfen kein System zur Kommentierung bein
halten. Sie bilden dann ein unzulässiges System 
zur Kommentierung des Gesetzes, wenn ihnen 
über die Funktion als reine Hervorhebung und 
Lesehilfe hinaus durch systematische Ver
wendung ein erläuternder Informationsgehalt 
beigelegt ist. Beispiele für unzulässige Markie
rungen:
– farbliche Unterscheidung (z. B.: Anspruchs

grundlagen rot, Verjährungsvorschriften 
gelb, Einwendungen blau, Einreden grün),

– Mehrfachunterstreichungen (z. B.: Ermäch
tigungsgrundlagen im öffentlichen Recht 
doppelt unterstrichen; Vorschriften, die die 
formelle Rechtmäßigkeit betreffen, dreifach 
unterstrichen),

– Hervorhebung einzelner Buchstaben, so 
dass diese ein Wort oder eine Codierung 
ergeben.

3. Register

Lediglich der Beginn eines Gesetzes darf durch 
ein Register oder eine Registerecke gekennzeich
net werden.
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I I I. TECHNISCHE HILFSMITTEL

Technische Hilfsmittel (Rechner, Organizer, PDA 
u. ä. Speichermedien, sowie Geräte zur mobilen 
Kommunikation, insbesondere Mobiltelefone) sind 
nicht zugelassen. Diese sind ausgeschaltet in Jacke 
oder Tasche zu verstauen, die sich nicht am Ar
beitsplatz befinden. Werden technische Hilfsmittel 
dagegen am Arbeitsplatz mitgeführt, gilt dies als 
Täuschungsversuch. Dies gilt unabhängig davon, 
ob das Gerät eingeschaltet ist, ob es genutzt wur
de oder ob es am Körper getragen wird. Verlässt der 
Prüfling während der Bearbeitungszeit den Klau
surraum mit solch einem Gerät, wird dies ebenfalls 
als Täuschungsversuch gewertet. Es wird daher 
empfohlen, alle Telefone und sonstige  Wertsachen 
nicht mit in den Klausurraum mitzubringen.

IV. VERLASSEN DES KLAUSURRAUMES: 
TÄUSCHUNGSVERSUCH; ABBRUCH DER 
KLAUSUR

Verlässt der Prüfling während der Bearbeitungszeit 
den Klausurraum ist der Sachverhalt / Aufgaben
text zusammen mit dem Lichtbildausweis bei der 
Aufsicht abzugeben. Verlässt der Prüfling während 
der Bearbeitungszeit den Klausurraum mit dem 
Sachverhalt / Aufgabentext oder seinen Klausur
aufzeichnungen, gilt dies als Täuschungsversuch.

Kehrt der Prüfling, der den Klausurraum verlas
sen hat, nicht binnen 15 Minuten zurück, gilt dies 
als Abbruch der Klausur.

V.  RECHTSFOLGEN BEI TÄUSCHUNGS
VERSUCHEN

Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen gilt eben
so wie die Benutzung nicht zugelassener Hilfs
mittel als Täuschungsversuch (s. § 21 StPrO). Die 
Einhaltung dieser Bestimmungen wird durch die 
Aufsichtführenden überwacht. Nach Feststellung 
eines Täuschungsversuchs wird die betroffene 
 Studienleistung mit »ungenügend« bewertet.

gez. Prof. Dr. Repgen
Dekan der Fakultät für Rechtswissenschaft



157

ST
U

D
IE

N
G

A
N

G
 R

EC
H

TS
W

IS
SE

N
SC

H
A

FT
/

ER
ST

E 
PR

Ü
FU

N
G

Hilfsmittelverfügung universitäre Schwerpunktbereichsprüfung

ANHANG C

Verfügung

Hilfsmittelverfügung

vom 04. September 2014, zuletzt geändert am 19. November 2018

Für die Benutzung von Hilfsmitteln bei der Klausur und in der mündlichen Prüfung im Rahmen der universi
tären Schwerpunktbereichsprüfung trifft der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gemäß §§ 43 Abs. 2 und 
45 Abs. 8 der Studien und Prüfungsordnung der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg 
für den Studiengang Rechtswissenschaft vom 19. Juni 2013, zuletzt geändert am 13. Dezember 2017, (SPO) 
mit Wirkung zum 13. Dezember 2018 folgende Regelung:

Die bei der Anfertigung der Klausur und der mündlichen Prüfung mitzubringenden Gesetzestexte werden 
vom Prüfungsamt mit der Ladung zu dem jeweiligen Prüfungsteil bekannt gegeben. Es handelt sich im

Schwerpunktbereich I: um Schönfelder, Deutsche Gesetze, Loseblattsammlung ohne Ergänzungsband 
(Verlag C.H. Beck) oder Nomos Gesetze Zivilrecht, Wirtschaftsrecht (Nomos Ver
lag)

Schwerpunktbereich II: um Schönfelder, Deutsche Gesetze, Loseblattsammlung oder Nomos Gesetze 
Zivilrecht, Wirtschaftsrecht (Nomos Verlag) und FamFG (Verlag C.H. Beck oder 
Nomos Verlag), Jayme/Hausmann, Internationales Privat und Verfahrensrecht 
(Verlag C.H. Beck)
jeweils in der aktuellen Auflage

Schwerpunktbereich III: neben dtvTextausgabe Privatversicherungsrecht (BeckTexte), dtvTextausga
be Bankrecht und dtvTextausgabe Kapitalmarktrecht (BeckTexte) entweder 
Schönfelder, Deutsche Gesetze, Loseblattsammlung mit Ergänzungsband (Ver
lag C.H. Beck) sowie Beck’sche Textausgaben Wirtschaftsgesetze, Loseblatt
sammlung (Verlag C.H. Beck) oder Nomos Gesetze Zivilrecht, Wirtschaftsrecht 
(Nomos Verlag)
jeweils in der aktuellen Auflage

Schwerpunktbereich IV: um 1. Aichberger, Sozialgesetzbuch, LoseblattTextsammlung ohne Ergän
zungsband (Verlag C.H. Beck) und 2. entweder dtvTextausgabe Arbeitsgeset
ze (BeckTexte im dtv) oder Nipperdey I, Arbeitsrecht, LoseblattTextsammlung 
(Verlag C.H. Beck) und 3. entweder Schönfelder, Deutsche Gesetze, Loseblatt
Textsammlung ohne Ergänzungsband (Verlag C.H. Beck) oder Nomos Gesetze 
Zivilrecht, Wirtschaftsrecht (Nomos Verlag) oder dtvTextausgabe Bürgerliches 
Gesetzbuch (BeckTexte im dtv) und 4. Entweder Sartorius I: Verfassungs und 
Verwaltungsgesetze, Loseblattsammlung ohne Ergänzungsband (Verlag C.H. 
Beck) oder Nomos Gesetze Öffentliches Recht (Nomos Verlag) 
jeweils in der aktuellen Auflage
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Schwerpunktbereich V: (derzeit nicht belegt)

Schwerpunktbereich VI: um das Bürgerliche Gesetzbuch, das Aktiengesetz, den Deutschen Corporate 
Governance Kodex, das GmbHGesetz, das Handelsgesetzbuch, das Mitbe
stimmungsgesetz, die SEVerordnung, das SEAusführungsgesetz, das Wert
papierhandels und Wertpapierübernahmegesetz, das Markengesetz, das Pa
tentgesetz und das Urheberrechtsgesetz oder Gesetzessammlungen, in denen 
genannte Normen enthalten sind wie z. B. Schönfelder, Deutsche Gesetze, Lo
seblattsammlung mit Ergänzungsband (Verlag C.H. Beck) oder Nomos Gesetze 
Zivilrecht, Wirtschaftsrecht (Nomos Verlag) und BeckTexte zum Gesellschafts
recht, Handelsrecht, Wirtschaftsrecht, Bankrecht, Aktienrecht und GmbHRecht 
sowie einen Taschenrechner, der lehrstuhlseitig gestellt und zu Beginn der Prü
fung ausgegeben wird
jeweils in der aktuellen Auflage

Schwerpunktbereich VII: um 1. entweder Schönfelder, Deutsche Gesetze, Loseblattsammlung mit Ergän
zungsband (Verlag C.H. Beck) oder Nomos Gesetze Zivilrecht, Wirtschaftsrecht 
(Nomos Verlag) und 2. entweder Sartorius I: Verfassungs und Verwaltungsge
setze, Loseblattsammlung mit Ergänzungsband (Verlag C.H. Beck) oder Nomos 
Gesetze Öffentliches Recht (Nomos Verlag) und 3. Wolfgang Schulz (Hrsg.): 
Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien (Arbeitspapiere des 
HansBredowInstituts Nr. 16)
jeweils in der aktuellen Auflage

Schwerpunktbereich VIII: um 1. entweder Sartorius I: Verfassungs und Verwaltungsgesetze, Loseblatt
sammlung ohne Ergänzungsband (Verlag C.H. Beck) oder Nomos Gesetze Öffent
liches Recht (Nomos Verlag) – bei Verwendung der zweitgenannten Sammlung 
aus dem Nomos Verlag sind, solange diese darin nicht enthalten sind, zusätzlich 
die Texte der europäischen Verträge sowie die Anlagen zum UVPGesetz erfor
derlich, die zum Beispiel durch die dtvTextausgaben EuropaRecht (BeckTexte 
im dtv) und Umweltrecht (BeckTexte im dtv) oder gleichwertige Textausgaben 
abgedeckt werden können – und 2. dtvTextausgabe BundesImmissionsschutz
gesetz (BeckTexte im dtv) und 3. Landesrecht Hamburg, Textsammlung (Hrsg.: 
Hoffmann-Riem/Schwemer, Nomos Verlag)
jeweils in der aktuellen Auflage

Schwerpunktbereich IX: um 1. entweder »Steuergesetze« oder »Steuergesetze Gebundene Ausgabe« ( je
weils Verlag C.H. Beck; klarstellende Anmerkung: angesprochen ist jeweils die 
»große« Sammlung, nicht zu verwechseln mit »Aktuelle Steuertexte« aus dem
selben Verlag) und 2. entweder »Sartorius, Verfassungsund Verwaltungsgeset
ze« (ohne Ergänzungsband) oder »Sartorius, Verfassungs und Verwaltungsge
setze, Gebundene Ausgabe« ( jeweils Verlag C.H. Beck) oder »Nomos Gesetze 
Öffentliches Recht« (Nomos Verlag) und 3. entweder »Schönfelder, Deutsche 
Gesetze« (ohne Ergänzungsband) oder »Schönfelder, Deutsche Gesetze, Ge
bundene Ausgabe« ( jeweils Verlag C.H. Beck) oder »Nomos Gesetze Zivilrecht, 
Wirtschaftsrecht« (Nomos Verlag) und 4. den Text des OECDMusterabkommens 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Ein
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Hilfsmittelverfügung universitäre Schwerpunktbereichsprüfung

kommen und vom Vermögen, der lehrstuhlseitig gestellt und im Rahmen der 
Lehrveranstaltungen ausgegeben wird, und 5. einen Taschenrechner, der lehr
stuhlseitig gestellt und zu Beginn der Prüfung ausgegeben wird
jeweils in der aktuellen Auflage bzw. Fassung

Schwerpunktbereich X: um Sartorius I: Verfassungs und Verwaltungsgesetze, Loseblattsammlung mit 
Ergänzungsband (Verlag C.H. Beck) oder Nomos Gesetze Öffentliches Recht 
 (Nomos Verlag) und Sartorius II: Internationale Verträge, Europarecht (Verlag 
C.H. Beck)
jeweils in der aktuellen Auflage

Schwerpunktbereich XI: um 1. Beck’sche Textausgaben Strafrecht, Loseblattsammlung (Verlag C.H. Beck) 
oder Nomos Gesetze Strafrecht (Nomos Verlag) und 2. zusätzlich für das Gebiet 
»Völkerstrafrecht« Esser (Hrsg.): Europäisches und Internationales Strafrecht – 
Vorschriftensammlung
jeweils in der aktuellen Auflage

Schwerpunktbereich XII: um 1. entweder die Beck’sche Textausgaben Handelsrecht: HGB (Verlag C.H. 
Beck) oder die Textsammlung Transportrecht (BundesanzeigerVerlag) und 
2. entweder Schönfelder, Deutsche Gesetze, Loseblattsammlung ohne Ergän
zungsband (Verlag C.H. Beck) oder Nomos Gesetze Zivilrecht, Wirtschaftsrecht 
(Nomos Verlag) 
jeweils in der aktuellen Auflage

Schwerpunktbereich XIII: um 1. Schönfelder, Deutsche Gesetze, Loseblattsammlung ohne Ergänzungs
band (Verlag C.H. Beck) oder Nomos Gesetze Zivilrecht, Wirtschaftsrecht (No
mos Verlag) und 2. Arbeitsgesetze (BeckTexte im dtv, Nr. 5006) oder Nipperdey, 
Arbeitsrecht (Verlag C.H. Beck) und 3. EUArbeitsrecht (BeckTexte im dtv, Nr. 5751) 
oder KODEX EUArbeitsrecht 2016/17 (Linde Verlag)
jeweils in aktueller Auflage

Hinsichtlich der Loseblattsammlungen gilt, dass Ergänzungslieferungen, die später als zwei Monate vor 
dem Klausurtag / vor der mündlichen Prüfung erscheinen (im Buchhandel erhältlich sind), nicht mehr ein
zusortieren sind. Ebenso sind die gebundenen Gesetzessammlungen in einer Auflage mitzubringen, die 
nicht später als zwei Monate vor dem Klausurtag / vor der mündlichen Prüfung erschienen (im Buchhandel 
erhältlich) ist.

Die zugelassenen Hilfsmittel dürfen keine Beilagen enthalten. Dazu zählen insbesondere: eingeheftete 
oder eingelegte Aufbauschemata, Formulare, kleinkopierte Kurzkommentare oder Blätter gleich welchen 
Inhalts.
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Eintragungen in die Gesetzessammlungen sind grundsätzlich unzulässig!

Nicht beanstandet werden gelegentliche Paragraphenhinweise, die im sachlichen Zusammenhang mit 
der jeweiligen Gesetzesstelle stehen, und Unterstreichungen und Hervorhebungen durch Farb oder 
Leuchtstifte, die kein System zur Kommentierung beinhalten. Mehr als zehn Paragraphenhinweise und /
oder Unterstreichungen pro Doppelseite sind nicht gestattet.

Paragraphenhinweise und Unterstreichungen zählen kumulativ. Dies bedeutet, dass z. B. vier Paragra
phenhinweise und sechs Unterstreichungen auf einer Doppelseite als insgesamt zehn Eintragungen 
gewertet werden. Dies wäre erlaubt. Sechs Paragraphenhinweise und fünf Unterstreichungen auf einer 
Doppelseite sind dagegen elf Eintragungen und somit nicht gestattet.

Auch radierte Paragraphenhinweise und Unterstreichungen zählen als Eintragungen, wenn sie trotz der 
Radierung noch zu erkennen sind.

a) Paragraphenhinweise

 • Ein Paragraphenhinweis besteht aus einem Paragraphenzeichen, einer Zahl (ggf. mit Untergliede
rungen (wie Absatz oder Ziffer) sowie der Gesetzesbezeichnung. Als Beispiele seien angeführt: §§ 812 
Absatz 1 Satz 1 2. Alternative BGB, 489 Abs. 1 Nr. 1 letzter Halbsatz BGB. Auch auf einen Anhang darf 
verwiesen werden wie z. B. Nr. 37 Anhang LBO.

 • Jede aufgezeichnete Norm zählt als ein Paragraphenhinweis.

 • Paragraphenketten (z. B. §§ 989, 990 BGB; §§ 437 Nr. 2, 323, 326 Abs. 5, 346 Abs. 1 BGB; §§ 253, 255, 250, 
251 StGB) sind zulässig.

 • Paragraphenfolgen können wie folgt dargestellt werden: §§ 398 – 413 BGB oder §§ 398 ff. BGB.

 • Auch Paragraphenhinweise, die auf ein anderes Gesetz verweisen, sind zulässig (z. B. § 24 a StVG neben 
§ 316 StGB).

 • Wörter, Abkürzungen oder Zeichen dürfen nicht eingetragen sein. Dies bedeutet, dass z. B. »+«, »«,  
»( )«, »!«, »?«, »→«, »=«, »[]« »<>«, »&«, »~«, »∞«, »i. V. m.«, »analog«, »RFV«, »RGV«, »EQ« oder Durch
streichungen unzulässig sind!! Auch radierte Wörter oder Zeichen sind unzulässig, wenn sie trotz der 
Radierung noch zu erkennen sind.

 • Die eingetragenen Paragraphenhinweise oder Paragraphenketten müssen in sachlichem Zusammen
hang mit der jeweiligen Gesetzesstelle stehen. Dies ist insbesondere dann nicht der Fall, wenn der 
eingetragene Paragraphenhinweis oder die Paragraphenkette als Codierung verwendet wird. Nicht in 
sachlichem Zusammenhang stünde zum Beispiel die Eintragung von § 1 BGB neben Normen, die einen 
Rechtsfolgenverweis enthalten und von § 2 BGB neben Rechtsgrundverweisungen.



161

ST
U

D
IE

N
G

A
N

G
 R

EC
H

TS
W

IS
SE

N
SC

H
A

FT
/

ER
ST

E 
PR

Ü
FU

N
G
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b) Unterstreichungen, Hervorhebungen

 • Jede Unterstreichung oder Hervorhebung eines Wortes gilt als eine Eintragung. Beispiel: In Art. 1 
Abs. 1 GG wird der Satz »Die Würde des Menschen ist unantastbar.« unterstrichen. Dies wird als sechs 
Eintragungen gezählt. Es ist zu beachten, dass pro Doppelseite lediglich zehn Eintragungen erlaubt 
sind (s. o.).

 • Unterstreichungen und Hervorhebungen können durch Stifte jeder Art (Buntstifte, Textmarker, Filz
stifte, Bleistifte, Kugelschreiber, Füllfederhalter u. ä.) erfolgen.

 • Die Unterstreichungen bzw. Hervorhebungen dürfen kein System zur Kommentierung beinhalten. Sie 
bilden dann ein unzulässiges System zur Kommentierung des Gesetzes, wenn ihnen über die Funktion 
als reine Hervorhebung und Lesehilfe hinaus durch systematische Verwendung ein erläuternder Infor
mationsgehalt beigelegt ist. Beispiele für unzulässige Markierungen:
– farbliche Unterscheidung (z. B.: Anspruchsgrundlagen rot, Verjährungsvorschriften gelb, Ein

wendungen blau, Einreden grün),
– Mehrfachunterstreichungen (z. B.: Ermächtigungsgrundlagen im öffentlichen Recht doppelt unter

strichen; Vorschriften, die die formelle Rechtmäßigkeit betreffen, dreifach unterstrichen),
– Hervorhebung einzelner Buchstaben, so dass diese ein Wort oder eine Codierung ergeben.

 • Eine vorherige Prüfung der Gesetzestexte auf Vereinbarkeit mit dieser Verfügung durch das Prüfungs
amt der Fakultät für Rechtswissenschaft sowie durch die Aufsichtführenden findet nicht statt. Schrift-
liche oder telefonische Anfragen zu dieser Hilfsmittelverfügung werden nicht beantwortet.

c) Register und sonstige Hilfsmittel

Lediglich der Beginn eines Gesetzes darf durch ein Register oder eine Registerecke gekennzeichnet werden.

Technische Hilfsmittel (Rechner, Organizer, PDA u. ä. Speichermedien) sowie Geräte zur mobilen Kommuni
kation, insbesondere Mobiltelefone, Smartphones, Smartwatches etc. sind, soweit nicht ausdrücklich vom 
Schwerpunktbereich gestattet, nicht zugelassen. Werden diese am zugewiesenen Arbeitsplatz mitgeführt, 
gilt dies als Täuschungsversuch.

Die Verwendung von Wörterbüchern ist nicht zulässig.

d) Rechtsfolgen bei Täuschungsversuchen

Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen gilt ebenso wie die Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel als 
Täuschungsversuch (s. § 21 SPO). Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird durch die Mitarbeiter des Prü
fungsamtes und die Aufsichtführenden überwacht. Nach Feststellung eines Täuschungsversuchs wird die 
betroffene Prüfungsleistung mit »ungenügend« bewertet.

gez. Prof. Dr. Markus Kotzur
Vorsitzender des Prüfungsausschusses





GEMEINSAMER STUDIENGANG  
RECHTSWISSENSCHAFT  

(HAMBURG / ISTANBUL) / LL.B.
(BACHELOR OF LAWS)

Die Fakultät bietet erstmalig mit dem Wintersemester 2019 / 20 ge-

meinsam mit der führenden türkischen Rechtsfakultät in Istanbul 

 einen internationalen, rechtswissenschaftlichen Bachelorstudien-

gang an, der zu einem Doppelabschluss führt:

LL.B. und Hukuk Lisans

Unter den Abschnitten I. – III. erhalten Sie einen detaillierten Über-

blick über das Studienziel, den Studienverlauf und Informationen zur 

Notenberechnung. Unter dem Abschnitt  IV. finden Sie die Prüfungs-

ordnung.
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I. STUDIENZIEL

Das rechtswissenschaftliche Studium mit dem Doppelabschluss »LL.B. / Hukuk Li
sans« soll Ihnen unter Einschluss der Grundlagenfächer und der internationalen 
Bezüge gründliche Kenntnisse auf den Gebieten des deutschen und türkischen 
Rechts vermitteln und Sie damit zur eigenverantwortlichen Lösung praktischer 
Aufgaben und zur wissenschaftlichen Bearbeitung von Rechtsfragen befähigen. 
Für die Absolventen besteht nach dem Abschluss die Möglichkeit, in Deutschland 
die »erste Prüfung« in dem Studiengang Rechtswissenschaft zu absolvieren. Die 
Ausbildung berücksichtigt neben der Vermittlung interdisziplinärer Bezüge und 
interkulturellen Kompetenzen auch den Erwerb sog. Schlüsselqualifikationen, 
die Sie befähigen, den Anforderungen der anschließenden praktischen Ausbil
dung im Staatsdienst (»Referendariat«) gerecht werden zu können. 

II. STUDIENVERLAUF

1. Allgemeiner Überblick

Den Inhalt und Aufbau des Studiums regelt die Prüfungsordnung Gemeinsamer 
Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul) vom 19. Dezember 2018 
und 23. Januar 2019. Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen 
werden und gliedert sich mit einer Regelstudienzeit von 8 Semestern in zwei Stu
dienabschnitte.

Der erste Studienabschnitt beginnt an der Universität Hamburg, wobei Sie in 
vier Fachsemestern Lehrveranstaltungen zum Zivilrecht, Strafrecht und Öffent
lichen Recht sowie Einführungsveranstaltungen, Grundlagenveranstaltungen 
und Schlüsselqualifikationsveranstaltungen besuchen. Darüber hinaus finden 
im dritten und im vierten Fachsemester bereits spezielle Fachkurse zum türki
schen Recht statt. 

Allgemeiner Überblick
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Das dritte und vierte Studienjahr absolvieren Sie an der Universität Istanbul. Das 
Studium in Istanbul baut auf den in Hamburg erworbenen Rechtskenntnissen 
auf. Neben dem türkischen Zivil-, Straf- und Öffentlichen Recht, das vielfach am 
deutschen und am EURecht orientiert ist, werden weitere Lehrveranstaltungen 
mit internationaler Ausrichtung angeboten.

Des Weiteren sind zwei Praktika Bestandteil des Curriculums. Ein Praktikum 
müssen Sie in der Bundesrepublik Deutschland und ein Praktikum in der Repu
blik Türkei absolvieren. Die Bachelorarbeit können Sie wahlweise an der Univer
sität Hamburg oder an der Universität Istanbul schreiben. 

Der Studiengang führt zu zwei Studienabschlüssen (LL.B. und Hukuk Lisans) nach 
dem Erreichen der erforderlichen 240 Leistungspunkte (LP) und eröffnet Ihnen 
die Möglichkeit, das Studium bis zum Erwerb beider juristischer Staatsexamina 
fortzusetzen.

Bachelor of Laws (LL.B.) – Der Erwerb des Bachelor of Laws (LL.B.) erfolgt nach 
dem Studium mit einem Umfang von 240 Credits, welches durch die jeweils 
zweijährige Studienphase an der Universität Hamburg und an der Universität 
Istanbul absolviert wird. Der Bachelor of Laws wird von der Universität Hamburg 
verliehen. 

Hukuk Lisans – Das zweijährige LL.B.Studium in Deutschland wird für den regu
lären türkischen Juraabschluss – den »Hukuk Lisans« – angerechnet. Nach dem 
Absolvieren der zwei zusätzlichen Studienjahre in Istanbul wird Ihnen daher ne
ben dem LL.B. regelmäßig auch der türkische Abschluss, der »Hukuk Lisans«, von 
der Universität Istanbul verliehen. 

Erste Prüfung (»Juristisches Staatsexamen«) – Die Studienleistungen im 
deutschtürkischen Studiengang können auf den Studiengang »Rechtswissen
schaft (Erste Prüfung)« angerechnet werden. 
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 2. Fachsemester 1 – 4 (Universität Hamburg)

 a) Pflichtveranstaltungen

Der Studiengang ist modular aufgebaut. Die Pflichtmodule sind obligatorisch 
und müssen in den entsprechend nach der Prüfungsordnung vorgesehenen Se
mestern besucht werden.

Studieneinheiten Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht

Im dreisemestrigen Grundstudium (1. bis 3. Semester) stehen folgende Pflicht
vorlesungen in den drei großen Studieneinheiten Zivilrecht, Öffentliches Recht 
und Strafrecht im Mittelpunkt: 

  Zivilrecht
1. Semester: Zivilrecht I (12 LP) 

Allgemeiner Teil des BGB
  Vertragsrecht I
2. Semester: Zivilrecht II (7 LP) 

Vertragsrecht II
  Mehrpersonenverhältnisse
3. Semester: Zivilrecht III (11 LP)
  Vertragsrecht III
  Sachenrecht I
  Handelsrecht
4. Semester: Zivilrecht IV (6 LP)
  Gesetzliche Schuldverhältnisse

Sie müssen sich über STiNE zu den Pflichtveranstaltungen und Arbeitsgemein-
schaften innerhalb der STiNE-Anmeldephasen anmelden. Damit haben  
Sie u. a. Zugriff auf alle Studienmaterialien, die dort von den  Lehrenden ein
gestellt werden. 

Allgemeiner Überblick · Fachsemester 1 – 4 (Universität Hamburg)
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  Öffentliches Recht
1. Semester:  Öffentliches Recht I (7 LP)
  Staatsorganisationsrecht
  Grundrechte I
2. Semester: Öffentliches Recht II (10 LP)
  Europarecht
  Grundrechte II
3. Semester: Öffentliches Recht III (7 LP)
  Allgemeines Verwaltungsrecht einschließlich Verwaltungs

prozessrecht
4. Semester: Öffentliches Recht IV (4 LP)
  Polizei oder Wirtschaftsverwaltungsrecht

  Strafrecht
1. Semester: Strafrecht I (5 LP)
  Einführung in die Kriminalwissenschaft
  Strafrecht Allgemeiner Teil I
2. Semester: Strafrecht II (8 LP)
  Strafrecht Allgemeiner Teil II
3. Semester: Strafrecht III (5 LP)
  Strafrecht Besonderer Teil I
4. Semester: Strafrecht IV (5 LP)
  Strafrecht Besonderer Teil II

Bei den zuvor genannten Pflichtvorlesungen handelt es sich um Lehrveranstal
tungen, die überwiegend von Professoren / innen geleitet und in denen der exa
mensrelevante Lehrstoff vermittelt wird.

In allen drei Studieneinheiten werden zum Teil vorlesungsbegleitende Arbeitsge-
meinschaften (AGs) angeboten, in denen unter Anleitung von wissenschaftlichen 
Mitarbeitern / innen oder Lehrbeauftragten zusätzlich juristische Falllösungen 
entwickelt werden. Die AGs sind in Kleingruppen organisiert und teilnehmerbe
grenzt, d. h. bei mehr als zweimaligem oder 20 % der Veranstaltungszeit über
schreitendem unentschuldigten Fehlen wird der Platz in der AG für das laufende 
Semester verwirkt. 
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Die Teilnahme an den AGs und an den Pflichtvorlesungen ist im Gemeinsamen 
Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul) verpflichtend.

Weitere Studieneinheiten

Das Studium wird mit folgenden Pflichtveranstaltungen komplementiert:

Einführung
1. Semester: Einführung (4 LP)
  Orientierungseinheit
  Einführung in die Rechtswissenschaft
  Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten (EidrA) 
2. Semester: Wahlbereich (3 LP)
  Grundlagen des Rechts 

Zu den Inhalten, s. Studiengang Rechtswissenschaft (Erste Prüfung). 

Türkisches Recht
3. Semester: Türkische Rechtsterminologie (2 LP)
4. Semester: Einführung in das türkische Recht – Zivilrecht (5 LP)

 b) Leistungsnachweise

Am Ende der Vorlesungszeit bzw. in der vorlesungsfreien Zeit wird der Lehrstoff 
durch schriftliche Prüfungen in Form von Klausuren und Hausarbeiten abgefragt. 
Jedes Modul schließt mit einer schriftlichen Prüfungsleistung ab. Gegenstand ei
ner Klausur bzw. Hausarbeit können ein Rechtsfall, eine Rechtsgestaltung oder 
ein rechtswissenschaftliches Thema sein; die Bearbeitungszeit für Klausuren be
trägt 120 bis 180 Minuten. Die Hausarbeiten sind auf eine Bearbeitungszeit von 
3 Wochen angelegt. Sie werden mit Beginn der vorlesungsfreien Zeit ausgegeben 
und müssen spätestens am letzten Tag der vorlesungsfreien Zeit wieder zur Kor
rektur abgegeben werden. 

Erfolgreich absolvierte Prüfungen führen zum Modulabschluss und zum Erwerb 
von Leistungspunkten. Modulprüfungen können dreimal wiederholt werden, 

Fachsemester 1 – 4 (Universität Hamburg)
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wobei der erste Prüfungsversuch wahrgenommen werden muss. Für jede Mo
dulprüfung gibt es zwei Prüfungsmöglichkeiten pro Semester. Studierende, die 
in der ersten Klausur nachweislich getäuscht haben, dürfen an der zweiten Klau
sur nicht teilnehmen.

Der Bachelorstudiengang zeichnet sich durch ein studienbegleitendes Prüfungs
system aus. Dies bedeutet, dass die während der Studienzeit erworbenen Prü
fungsleistungen in das Gesamtergebnis der Bachelornote eingehen. Das Nicht
bestehen eines Moduls führt automatisch zum Nichtbestehen des gesamten 
Studiengangs und damit zur Exmatrikulation.

Setzt sich die Prüfungsleistung eines Moduls aus mehreren Teilleistungen zu
sammen, so wird die Note des Moduls aus dem arithmetischen Mittel der Noten 
der einzelnen Prüfungsleistungen ermittelt. 

Mit der Anmeldung für ein Modul sind Sie automatisch für den 1. Klausur-
versuch angemeldet. Dieser muss wahrgenommen werden.

Eine Anmeldung zur zweiten Klausur erfolgt nach Freigabe der Noten der ers-
ten Klausur in STiNE automatisch über das Prüfungsamt. Sie müssen sich selbst 
bis spätestens zwei Tage vor dem Termin der zweiten Klausur bis 12 Uhr mit-
tags in STiNE abmelden, wenn Sie nicht teilnehmen möchten. Ansonsten wird 
die Klausur mit der Note 5,0 gewertet.
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 3. Fachsemester 5 – 8 (Universität Istanbul)

Pflichtveranstaltungen

Im fünften bis achten Semester stehen folgende Pflichtvorlesungen in den drei 
großen Studieneinheiten Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht im Mittel
punkt: 

  Zivilrecht
5. / 6. Semester: Zivilrecht I (32 LP)
    Einführung in das Zivilrecht, Personen und Familienrecht
    Allgemeines Schuldrecht
    Sachenrecht
7. / 8. Semester: Zivilrecht II (25 LP)
    Wirtschaftsrecht
    Zivilprozessrecht
    Zwangsvollstreckungs und Insolvenzrecht

  Öffentliches Recht
5. /6. Semester: Öffentliches Recht I (24 LP)
    Verfassungsrecht
    Verwaltungsrecht
7. / 8. Semester: Öffentliches Recht II (5 LP)
    Verwaltungsprozessrecht

  Strafrecht
5. / 6. Semester: Strafrecht I (12 LP)
    Vergleichende Einführung in das türkische 
    Strafrecht
7. / 8. Semester: Strafrecht II (9 LP)
    Strafprozessrecht

Fachsemester 1 – 4 (Universität Hamburg) · Fachsemester 5 – 8 (Universität Istanbul)
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Weitere Studieneinheiten
Das Studium wird mit folgenden Pflichtveranstaltungen komplementiert:

Grundlagen
5. / 6. Semester: Grundlagen
   Türkische Sprache (4 LP)
   Prinzipien Atatürks und Geschichte der türkischen  

 Revolution (4 LP)

Seminare
7. / 8. Semester: Seminare
   Wissenschaftliches Arbeiten und Rechtsvergleichung  

 (1 LP)
   Vertiefungsseminar zur deutschtürkischen  

 Rechtsvergleichung (1 LP)

 4. Zusatzangebote im Grundstudium

Die Fakultät für Rechtswissenshaft bietet Ihnen mit einer Vielzahl von Projekten 
Unterstützung und Begleitung in der Studieneingangsphase zum Thema Selbst-
organisation und Lernstrategien.

Kurse und Inhalte s. Zusatzangebote im Grundstudium Studiengang Rechtswis
senschaft (Erste Prüfung).

  5.  Schlüsselqualifikationsnachweis 

Der Schlüsselqualifikationsnachweis (3 LP) im Gemeinsamen Studiengang 
Rechts wissenschaft muss im 4. Semester erbracht werden. Nähere Informationen 
zum Thema Schlüsselqualifikation und einen Überblick über das entsprechen de 
Lehrveranstaltungsprogramm gibt es unter: http://uhh.de/rw-sq 
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s. auch Schlüsselqualifikationsnachweis Studiengang Rechtswissenschaft (Erste 
Prüfung).

 6. Fremdsprachennachweis

Die erfolgreiche Teilnahme an einer fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen 
Veranstaltung oder an einem rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprach
kurs kann durch einen mindestens ein Semester dauernden Studienaufenthalt 
an einer ausländischen fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Fakultät er
setzt werden. Diese Voraussetzung erfüllen Sie durch erfolgreiches Bestehen des 
zweiten Studienabschnittes in der Türkei.

s. auch Fremdsprachennachweis Studiengang Rechtswissenschaft (Erste Prü
fung).

 7. Praktika

Während des Studiums müssen Sie insgesamt zwei Monate ( jeweils 5 LP) an 
praktischen Studienzeiten in der vorlesungsfreien Zeit teilnehmen. Hiervon 
muss mindestens ein Monat in der Bundesrepublik Deutschland absolviert wer
den und ein Monat in der Republik Türkei. 

Das Praktikum in der Bundesrepublik Deutschland ist vorgesehen im 3. Semes
ter, das Praktikum in der Republik Türkei im 4. Semester. Zum erfolgreichen Ab
schluss des Moduls müssen Sie einen Praktikumsbericht verfassen und an einem 
Kolloquium teilnehmen.

Wenn Sie nach dem Abschluss des Gemeinsamen Studiengangs Rechtswissen
schaft (Hamburg / Istanbul) Ihr Studium im Studiengang Rechtswissenschaft 
(Erste Prüfung) fortsetzen möchten, beachten Sie bitte auch die Hinweise zu den 
Praktika in diesem Studiengang. 

Schlüsselqualifikationsnachweis · Fremdsprachennachweis · Praktika 
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 8. Bachelorarbeit

Mit der Bachelorarbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass Sie in der Lage 
sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein rechtswissenschaftliches Problem 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 

Die Bachelorarbeit kann an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universi
tät Hamburg oder der Universität Istanbul angenommen und bewertet werden. 
Die Zulassung zur Bachelorarbeit können Sie beantragen, sobald Sie mindestens 
225 Leistungspunkte erworben und alle Module erfolgreich absolviert haben, die 
für die Zulassung zur Bachelorarbeit vorgesehen sind, und Sie die für diese Mo
dule vorgesehene Fachsemesterzahl überschritten haben.

Sie können mit dem Antrag auf Zulassung Themen und Prüferinnen bzw. Prüfer 
vorschlagen. Die Festsetzung des Themas und seine Ausgabe erfolgen durch die 
Prüferin bzw. den Prüfer. Die Bachelorarbeit an der Universität Hamburg wird 
in deutscher Sprache abgefasst. Die Bearbeitungszeit beträgt neun Wochen und 
die Arbeit hat einen Umfang von 9 Leistungspunkten. Das Abschlussmodul muss 
im 8. Semester belegt werden. 
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 9. Mustercurriculum

Mustercurriculum
Übersicht der Module des Gemeinsamen Studiengangs Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul) .

1. STUDIENABSCHNITT AN DER UNIVERSITÄT HAMBURG

Einführung /  
Türkisches Recht

Zivilrecht Öffentliches Recht Strafrecht

1. Fachsemester (28 LP)
Einführung (4 LP*)

 ■ Orientierungseinheit
 ■ Einführung in die 

 Rechtswissenschaft
 ■ Einführung in das 

 rechtswissenschaftliche 
Arbeiten

Zivilrecht I (12 LP)
 ■ Allgemeiner Teil des BGB
 ■ Vertragsrecht I

Öffentliches Recht I (7 LP)
 ■ Staatsorganisationsrecht
 ■ Grundrechte I

Strafrecht I (5 LP)
 ■ Einführung in die Krimi

nalwissenschaft
 ■ Strafrecht Allgemeiner 

Teil I

2. Fachsemester (28 LP)
Wahlbereich (3 LP)

 ■ Grundlagen des Rechts
Zivilrecht II (7 LP)

 ■ Vertragsrecht II
 ■ Mehrpersonen

verhältnisse

Öffentliches Recht II (10 LP)
 ■ Europarecht
 ■ Grundrechte II

Strafrecht II (8 LP)
 ■ Strafrecht Allgemeiner 

Teil II

3. Fachsemester (30 LP)
 ■ Türkische Rechts

terminologie (2 LP)
 ■ Praktikum (in der 

 Bundesrepublik Deutsch
land) (5 LP)

Zivilrecht III (11 LP)
 ■ Vertragsrecht III
 ■ Sachenrecht I
 ■ Handelsrecht

Öffentliches Recht III (7 LP)
 ■ Allgemeines Verwal

tungsrecht einschließlich 
Verwaltungsprozessrecht

Strafrecht III (5 LP)
 ■ Strafrecht Besonderer  

Teil I

4. Fachsemester (28 LP)
 ■ Einführung in das 

 türkische Recht  Zivil
recht (5 LP)

 ■ Praktikum (in der 
 Republik Türkei) (5 LP)

 ■ Vermittlung von 
 Schlüsselqualifikation  
(3 LP)

Zivilrecht IV (6 LP)
 ■ Gesetzliche Schuldver

hältnisse

Öffentliches Recht IV (4 LP)
 ■ Polizei oder Wirtschafts

verwaltungsrecht

Strafrecht IV (5 LP)
 ■ Strafrecht Besonderer  

Teil II

114 LP GESAMT
* Leistungspunkte

Bachelorarbeit · Mustercurriculum 
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2. STUDIENABSCHNITT AN DER UNIVERSITÄT ISTANBUL

Zivilrecht Öffentliches Recht Strafrecht

5. / 6. Fachsemester (Jährliches System) (76 LP)
 ■ Türkische Sprache (4 LP)
 ■ Prinzipien Atatürks und 

Geschichte der türki
schen Revolution (4 LP)

Zivilrecht I (32 LP)
 ■ Einführung in das 

 Zivilrecht, Personen und 
Familienrecht 

 ■ Allgemeines Schuldrecht 
 ■ Sachenrecht

Öffentliches Recht I (24 LP)
 ■ Verfassungsrecht
 ■ Verwaltungsrecht

Strafrecht I (12 LP)
 ■ Vergleichende Einfüh

rung in das türkische 
Strafrecht

7. / 8. Fachsemester (Jährliches System) (41 LP)
 ■ Wissenschaftliches 

 Arbeiten und Rechts
vergleichung (1 LP)

 ■ Vertiefungsseminar zur 
deutschtürkischen 
Rechtsvergleichung (1 LP)

Zivilrecht II (25 LP)
 ■ Wirtschaftsrecht
 ■ Zivilprozessrecht
 ■ Zwangsvollstreckungs 

und Insolvenzrecht 

Öffentliches Recht II (5 LP)
 ■ Verwaltungsprozessrecht

Strafrecht II (9 LP)
 ■ Strafprozessrecht 

117 LP GESAMT

Ende 8. Fachsemester

Abschlussmodul mit Bachelorarbeit (9 LP)
entweder an der Universität Hamburg oder an der Universität Istanbul

 10. Teilzeitstudium

Ein Teilzeitstudium ist nur an der Universität Hamburg möglich. Der Studien
abschnitt an der Universität Istanbul muss in Vollzeit studiert werden.

Sie können den Status des Teilzeitstudierenden beim Service für Studierende 
beantragen. Die Entscheidung über den Antrag auf Immatrikulation als Teilzeit
studierende bzw. Teilzeitstudierender erfolgt nach den rechtlichen Vorgaben in 
der Immatrikulationsordnung der Universität Hamburg in der jeweils geltenden 
Fassung. Sie müssen Ihren veränderten Studierendenstatus unverzüglich dem 
Prüfungsamt mitteilen, welches den veränderten Status vermerkt.

Im Falle eines Teilzeitstudiums erhöhen zwei Teilzeitsemester die Regelstudien
zeit um ein Semester. Für Teilzeitstudierende wird im Rahmen einer Studien
fachberatung in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss ein individueller 
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Stundenplan erstellt. Das Teilzeitstudium führt nicht zu einer Verlängerung der 
Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit.

 11. Übergang an die Universität Istanbul

Der Übergang an die Universität Istanbul setzt voraus, dass Sie an der Universität 
Hamburg mindestens 110 Leistungspunkte erworben haben. Sofern Sie in den 
ersten vier Semestern nicht 110 Leistungspunkte, jedoch mindestens 102 Leis-
tungspunkte erworben haben, besteht die Möglichkeit, die noch offenen Stu-
dien und Prüfungsleistungen im 5. Semester zu erbringen und das Studium an 
der Universität Istanbul fortzusetzen. 

12. Abschlussdokumente 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums erhalten Sie von beiden Universi
täten vollständige Abschlussdokumente. Von der Universität Hamburg erhal
ten Sie die LL.B.-Urkunde, ein Abschlusszeugnis, ein Transcript of Records und 
ein Diploma Supplement. Diese Dokumente werden in Deutscher und in Engli
scher Sprache ausgestellt. Von der Universität Istanbul erhalten Sie die Hukuk 
Lisans-Urkunde, ein Abschlusszeugnis, ein Transcript of Records und ein Diplo
ma Supple ment. Diese Dokumente werden in Türkischer und Englischer Sprache 
ausgestellt. Die jeweiligen Abschlussdokumente enthalten eine Erklärung, dass 
das erfolgreich abgeschlossene Programm gemeinsam von der Universität Ham
burg und der Universität Istanbul durchgeführt wird.

Teilzeitstudium · Übergang an die Universität Istanbul · Abschlussdokumente 
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III. NOTEN

 1. Notentabelle 

Noten der  
Universität 

Istanbul  
(numerischer 

Wert)

Zugehörige 
Noten der 

Universität  
Istanbul  
in Buch-
staben

Bachelor- 
Noten-
system  

(numeri-
scher Wert)

Zugehörige Noten  
des Bachelor-Notensystems  

in Worten

Noten der 
Universität 
Hamburg 
(numeri-

scher Wert)

Zugehörige Noten  
der Universität Hamburg  

in Worten

3,91 – 4,00

AA

1,0

Sehr gut:  
eine hervorragende Leistung

18
Sehr gut:  

eine  besonders  
hervorragende Leistung

3,86 – 3,90 17

3,81 – 3,85 16

3,76 – 3,80

1,3

15 Gut:  
eine erheblich über den  

durchschnittlichen Anforderungen  
liegende Leistung

3,71 – 3,75 14

3,66 – 3,70 13

3,61 – 3,65 1,7 12
Vollbefriedigend:  

eine über den durchschnittlichen  
Anforderungen liegende Leistung

3,56 – 3,60 2,0 Gut:  
eine Leistung, die erheblich  
über den durchschnittlichen   

Anforderungen liegt

11

3,51 – 3,55 2,3 10

3,01 – 3,50 BA 2,7 9 Befriedigend:  
eine Leistung, die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen  

entspricht

2,51 – 3,00 CB 3,0
Befriedigend:  

eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht

8

2,01 – 2,50 BB 3,3 7

1,51 – 2,00 CC 3,7 6 Ausreichend:  
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
durchschnittlichen Anforderungen 

noch entspricht

1,00 – 1,50 DC
4,0

Ausreichend:  
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 

noch den Anforderungen genügt

5

0,01 – 1,00 DD 4

0,00 FF

5,0

Nicht ausreichend:  
eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen  
nicht mehr genügt

3 Mangelhaft:  
eine an erheblichen Mängeln  

leidende, im Ganzen nicht mehr 
brauchbare  Leistung

2

1

0 Ungenügend:  
eine völlig unbrauchbare Leistung

FD Nicht teilgenommen /  
nicht bestanden

G Bestanden  
(ohne Bewertung der Leistung)

Bestanden  
(ohne Bewertung der Leistung)

M Nicht bestanden  
(ohne Bewertung der Leistung)

Nicht bestanden  
(ohne Bewertung der Leistung)
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 2. Ermittlung der Gesamtnote 

Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ergibt sich aus den anzurechnenden stu
dienbegleitenden Prüfungsleistungen der beiden Studienabschnitte an der 
Universität Hamburg und der Universität Istanbul zu je 40 % und des Abschluss
moduls (Bachelorarbeit) zu 20 %. Bei der Bildung der Teilnoten des jeweiligen 
Studienabschnittes wird die LeistungspunkteAnzahl der entsprechenden Mo
dule berücksichtigt. Prüfungsleistungen aus dem ABKBereich (Allgemeine be
rufsqualifizierende Kompetenzen) gehen nicht in die Gesamtnote ein. 

Neben der absoluten Gesamtnote wird auf der Abschlussurkunde auch ein Pro
zentrang nach den Standards des »European Credit Transfer and Accumulation 
System« (ECTS-Note) ausgewiesen.

Die Gesamtnote einer bestandenen Bachelorprüfung lautet:

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,50:  sehr gut,
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis einschließlich 2,50:  gut,
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis einschließlich 3,50:  befriedigend,
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis einschließlich 4,00:  ausreichend.

Bei hervorragenden Leistungen (Durchschnitt von 1,00) wird die Gesamtnote 
»Mit Auszeichnung bestanden« erteilt.

Notentabelle · Ermittlung der Gesamtnote
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IV. RECHTSGRUNDLAGEN

Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft  
(Hamburg / Istanbul) 

Vom 19. Dezember 2018 und 23. Januar 2019

Das Präsidium der Universität Hamburg hat am 8. Februar 2019 die von der Fakultät für Rechtswissenschaft 
am 19. Dezember 2018 und 23. Januar 2019 auf Grund von § 91 Absatz 2 Nummer 1 des Hamburgischen 
Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 18. Mai 2018 (HmbGVBl. 
S. 145, 154) beschlossene Prüfungsordnung für den Gemeinsamen Studiengang Rechtswissenschaft (Ham
burg / Istanbul) gemäß § 108 Absatz 1 HmbHG genehmigt.

§ 1 Anwendungsbereich
Diese Prüfungsordnung regelt Inhalt und Auf

bau des Gemeinsamen Studiengangs Rechtswis
senschaft (Hamburg / Istanbul) sowie Inhalt und 
Verfahren der Prüfungen, die im Rahmen des Stu
diengangs an der Universität Hamburg erbracht 
werden. Auf die Studien und Prüfungsleistun
gen, welche im Rahmen des Studiengangs an der 
Universität Istanbul erbracht werden, finden die 
Studien und Prüfungsvorschriften der Universität 
Istanbul Anwendung.

§ 2 Studienziel, Prüfungszweck, Akademische 
Grade
(1) Der Studiengang ist ein integrierter, interna

tionaler und grundständiger Doppelstudiengang, 
der von der Fakultät für Rechtswissenschaft der 
Universität Hamburg gemeinsam mit der Fakultät 
für Rechtswissenschaft der Universität Istanbul 
durchgeführt wird. Ziel des Stu diengangs ist die 
Ausbildung von Studierenden auf den Gebieten 
des deutschen und türkischen Rechts unter Ein
schluss seiner Grundlagen und der Bezüge zum 
internationalen Recht. Der Studiengang vermit
telt grundlegende rechts wissenschaftliche, me
thodische und allgemein berufsqualifizierende 
Kompetenzen (ABK), die für die einschlägige be
rufliche Praxis und ein Masterstudium befähigen. 
Dabei wird die Fähigkeit vermittelt, sowohl spe
zielle Anwendungen als auch übergreifende Zu

sammenhänge selbstständig erschließen zu kön 
nen.

(2) Durch eine bestandene Bachelorprüfung 
wird nachgewiesen, das Studienziel des Erwerbs 
der notwendigen wissenschaftlichen Grundlagen, 
der methodischen Kompetenzen und der fach
sprachlichen Qualifikationen zur eigenverantwort
lichen Lösung praktischer Aufgaben sowie zur wis
senschaftlichen Bearbeitung von Rechtsfragen der 
in Absatz 1 beschriebenen Studien ziele unter Ein
beziehung der geschichtlichen, gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, politischen und philosophischen 
Grundlagen des Rechts erreicht zu ßhaben.

(3) Für die bestandene Bachelorprüfung werden 
erste berufsqualifizierende Abschlüsse verliehen, 
und zwar die akademischen Grade »Bachelor of 
Laws (LL.B.)« der Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Hamburg sowie »Hukuk Lisans« der 
Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Is
tanbul (double degree).

§ 3 Regelstudienzeit
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich 

aller Prüfungen, der Bachelorarbeit sowie der in 
den Studiengang eingeordneten praktischen Stu
dienzeiten acht Semester.

(2) Im Falle eines Teilzeitstudiums erhöhen zwei 
Teilzeitsemester die Regelstudienzeit um ein Se
mester. Durch das Lehrangebot gemäß den Modul
beschreibungen und die Gestaltung des Prüfungs
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Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

verfahrens ist sicherzustellen, dass das Studium 
einschließlich sämtlicher Prüfungen innerhalb der 
Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann.

§ 4 Zulassung zum Studium, Studienbeginn
(1) Die Zulassung für den Studiengang erfolgt 

nach Maßgabe der an der Universität Hamburg 
und Universität Istanbul geltenden Bestimmun
gen.

(2) Für die Studienplätze, die von der Universität 
Hamburg vergeben werden, können Bewerberin
nen und Bewerber mit einer nach den landesrecht
lichen Regelungen ausgestellten Hochschulzu
gangsberechtigung gemäß § 37 Absatz 1 HmbHG 
zugelassen werden. Bewerberinnen und Bewerber 
müssen nachweisen, dass sie über die zur Durch
führung des Studiums erforderlichen Kenntnis
se der türkischen Sprache mit der Niveaustufe 
B2 nach dem europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen verfügen. Dies können sie insbesonde
re durch ein Fortgeschrittenenzertifikat (Yüksek 
Sertifika) der Sprachschule TÖMER nachweisen, 
das nach dem erfolgreichen Abschluss des Kurses 
Yüksek 2 / B2 erteilt wird, durch eine Bescheinigung 
über ausreichende türkische Sprachkenntnisse 
(Türkçe Yeterlilik Belgesi) des Yunus Emre Instituts 
oder durch ein Zertifikat des Sprachenzentrums 
der Universität Istanbul, welches nach Bestehen 
der TürkischB2Prüfung erteilt wird.

(3) Sind Bewerberinnen und Bewerber an der 
Universität Hamburg oder an der Universität Istan
bul zugelassen worden, müssen sie keine weiteren 
Zugangsvoraussetzungen der anderen Universität 
(wie z. B. die Zulassungsprüfung für ausländische 
Studierende YÖS an der Istanbul Universität) er
füllen.

(4) Das Studium kann nur zum Wintersemester 
aufgenommen werden.

§ 5 Studienfachberatung
(1) Die Studienfachberatung erfolgt durch die 

Lehrenden des Studiengangs und findet für Stu
dienanfängerinnen und Studienanfänger im Rah
men einer Orientierungseinheit statt. Während 
des Studiums werden die Studierenden durch 
eine studienbegleitende fachliche Beratung unter
stützt.

(2) Studierende, die die Regelstudienzeit ge
mäß § 3 überschritten haben, müssen innerhalb 
von zwei Semestern nach dem Ende der Regelstu
dienzeit an einer Studienfachberatung des Stu
diengangs teilnehmen, wenn sie noch nicht alle 
Prüfungsleistungen erbracht haben. Studieren
de, die nicht an der Studienfachberatung wegen 
Überschreitens der Regelstudienzeit teilnehmen, 
werden gemäß § 42 Absatz 2 Nummer 7 HmbHG 
exmatrikuliert.

§ 6 Studien und Prüfungsaufbau, Module und 
Leistungspunkte (LP), Teilzeitstudium
(1) Der erste Studienabschnitt des Studiengangs 

erfolgt vom 1. – 4. Fachsemester an der Universität 
Hamburg. Ihm schließt sich der zweite Studien
abschnitt an der Universität Istanbul vom 5. – 8. 
Fachsemester an. Am Ende des 8. Fachsemesters 
wird die Bachelorarbeit an der Universität Ham
burg oder an der Universität Istanbul angefertigt. 
Im ersten Studienabschnitt umfasst das Studium 
Pflichtmodule in den drei Rechtsgebieten Zivil
recht, Öffentliches Recht und Strafrecht, die im 
Rahmen der Einführungs und Grundlagenphase 
(1. und 2. Fachsemester), der Aufbauphase (3. Fach
semester) sowie der Vertiefungsphase (4. Fachse
mester) zu absolvieren sind. Das Curriculum an der 
Universität Hamburg ist in den Modulbeschrei
bungen im Anhang dargestellt. Der zweite Studi
enabschnitt umfasst Module aus den Bereichen 
Zivilrecht, Strafrecht und Öffentliches Recht.

(2) Der Studiengang ist modular aufgebaut; 
Zahl, Umfang und Inhalte der Module, Qualifika
tionsziele und Modulvoraussetzungen, die Form 
sowie der Umfang der Modulprüfung sind in den 
Modulbeschreibungen im Anhang geregelt. Aus
führliche Modulbeschreibungen sind in einem Mo
dulhandbuch festgelegt. Die Pflichtmodule sind 
obligatorisch.

(3) Module sind in sich abgeschlossene Lehr 
und Lerneinheiten, die in der Regel aus mehreren 
inhaltlich aufeinander bezogenen Lehrveranstal
tungen bestehen. In Modulen wird eine Teilquali
fikation des Qualifikationsziels des Studiengangs 
vermittelt. Ein Modul schließt in der Regel mit 
einer Prüfung (Modulprüfung) ab. Die Arbeitsbe
lastung (Präsenz, Selbststudium und Prüfungs
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aufwand) für die einzelnen Module wird in Leis
tungspunkten (LP) nach dem Europäischen System 
zur Anrechnung von Studienleistungen (European 
Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) 
ausgewiesen. Dabei entspricht 1 Leistungspunkt in 
der Regel einer Arbeitsbelastung von 30 Stunden. 
Der Gesamtumfang des Studiengangs umfasst ein
schließlich der Bachelorarbeit 240 Leistungspunk
te. In der Regel sind in jedem akademischen Jahr 
60 Leistungspunkte zu erwerben. Der Übergang in 
den zweiten Studienabschnitt an der Universität 
Istanbul setzt voraus, dass an der Universität Ham
burg mindestens 110 Leistungspunkte erworben 
wurden. Sofern in den ersten vier Semestern nicht 
110 Leistungspunkte, jedoch mindestens 102 Leis
tungspunkte erworben wurden, besteht die Mög
lichkeit, die noch offenen Studien- und Prüfungs
leistungen im 5. Semester zu erbringen und das 
Studium an der Universität Istanbul fortzusetzen.

(4) Die Bachelorprüfung besteht aus den Modul
prüfungen und der Bachelorarbeit.

(5) Der Studiengang an der Universität Hamburg 
kann im Status der bzw. des Teilzeitstudierenden 
absolviert werden. Studierende können den Status 
beim Service für Studierende beantragen. Die Ent
scheidung über den Antrag auf Immatrikulation 
als Teil zeitstudierende bzw. Teilzeitstudierender 
erfolgt nach den rechtlichen Vorgaben in der Im
matrikulationsordnung der Universität Hamburg 
in der jeweils geltenden Fassung. Teilzeitstudieren
de müssen ihren veränderten Studierendenstatus 
unverzüglich dem Prüfungsamt mitteilen (Geneh
migungsbescheid des Services für Studierende). 
Der veränderte Status wird von dem Prüfungsamt 
vermerkt. Für Teilzeitstudierende wird im Rahmen 
einer Studienfachberatung in Abstimmung mit 
dem Prüfungsaus schuss ein individueller Studi
enplan erstellt. Ein Teilzeitstudium führt nicht zu 
einer Verlängerung der Bearbeitungszeit für die 
Bachelorarbeit.

(6) Das Bachelorstudium muss grundsätzlich so
fort aufgenommen werden.

§ 7 Lehrveranstaltungsarten, Lehrveranstal-
tungssprachen, Teilnahmebedingungen
(1) Lehrveranstaltungsarten sind insbesondere:

 1. Vorlesungen,

 2. Übungen,
 3. Seminare,
 4. Praktika,
 5. Kolloquien.

(2) Die Lehrveranstaltungen können in deut
scher oder türkischer Sprache sowie als Präsenz, 
Blended oder ELearningVeranstaltungen abge
halten werden.

(3) Für Lehrveranstaltungen kann in hochschul
didaktisch begründeten Fällen eine Anwesenheits
pflicht vorgesehen werden. Die Anwesenheits
pflicht gilt in diesem Fall auch für die Zulassung zu 
einer Wiederholungsprüfung.

(4) Die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen 
setzt grundsätzlich eine Anmeldung voraus.

(5) Sind die erforderlichen Prüfungsleistungen 
in den zuvor zu absolvierenden Modulen zwar 
erbracht, aber noch nicht bewertet worden, sind 
die Studierenden für die Lehrveranstaltungen des 
Moduls unter Vorbehalt zuzulassen. Die Zulassung 
steht unter der Bedingung, dass die Module erfolg
reich absolviert worden sind.

§ 8 Beschränkung des Besuchs einzelner 
 Lehrveranstaltungen
Die Teilnehmerzahl kann für einzelne Lehrveran

staltungen und Module beschränkt werden, wenn 
dies zu deren ordnungsgemäßer Durchführung ge
boten ist. Die Beschränkung muss die Kriterien für 
die Auswahl der Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer 
umfassen und ist in geeigneter Weise bekannt zu 
geben.

§ 9 Gemeinsamer Ausschuss
(1) Zum Zweck der übergreifenden Steuerung 

und Abstimmung sowie zur Koordination der Or
ganisation und Durchführung des Studiengangs 
wird ein Gemeinsamer Ausschuss zwischen der 
Universität Istanbul und der Universität Hamburg 
gebildet.

(2) Dem Gemeinsamen Ausschuss gehören in 
gleicher Zahl Mitglieder der Universität Hamburg 
und der Universität Istanbul an, und zwar jeweils:
 – die Programmdirektorin bzw. der Programm

direktor als gleichberechtigte Vorsitzende,
 – eine Hochschullehrerin bzw. ein Hochschul

lehrer,
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 – ein Mitglied aus der Gruppe des sonstigen 
 akademischen Personals,

 – eine Studierende bzw. ein Studierender.
Die Mitglieder des Ausschusses sowie ihre Stell
vertreterinnen und Stellvertreter werden für die 
Universität Hamburg und die Universität Istanbul 
durch die jeweilige rechtswissenschaftliche Fakul
tät nach Maßgabe der anwendbaren Bestimmun
gen eingesetzt. Die Programmdirektoren werden 
für eine Amtszeit von fünf Jahren, das studentische 
Mitglied des Ausschusses für eine Amtszeit von ei
nem Jahr, alle sonstigen Mitglieder für eine Amts
zeit von zwei Jahren bestellt. Die Verlängerung der 
Amtszeit ist möglich.

§ 10 Prüfungsausschuss
(1) Für die Durchführung des Studiengangs an 

der Universität Hamburg und die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Ordnung sowie insbeson
dere für die Organisation der Prüfungen und die 
weiteren durch diese Prüfungsordnung festgeleg
ten Aufgaben wird an der Universität Hamburg ein 
Prüfungsausschuss für den Studiengang gebildet. 
Dem Prüfungsausschuss gehören an: Drei Mitglie
der aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer oder habilitierte Mitglieder der 
Fakultät, ein Mitglied aus der Gruppe des akade
mischen Personals einschließlich der dieser Grup
pe zuzuordnenden nicht habilitierten Dozentinnen 
und Dozenten sowie ein Mitglied aus der Gruppe 
der Studierenden. Zusätzlich kann die Studien
gangskoordinatorin bzw. der Studiengangskoor
dinator an den Sitzungen mit beratender Stimme 
teilnehmen.

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses so
wie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
werden auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe vom 
Dekanat eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglieder 
und Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter beträgt 
zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds und 
dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter ein Jahr. 
Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist mög
lich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 
Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche 
Amtszeit bestellt. Der Prüfungsausschuss wählt 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie deren 
Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter aus dem 

Kreise der dem Prüfungsausschuss angehörenden 
Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer.

(3) Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffent
lich. Öffentlichkeit kann zugelassen werden, wenn 
nicht Personalangelegenheiten, Prüfungsangele
genheiten und personenbezogene Bewertungen 
von Lehrveranstaltungen behandelt werden. Er ist 
beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, 
darunter die bzw. der Vorsitzende oder die bzw. 
der stellvertretende Vorsitzende und ein weiteres 
Mitglied der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer, anwesend sind. Er fasst seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit der teilnehmenden 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der bzw. des Vorsitzenden. Die studenti
schen Mitglieder wirken bei Entscheidungen über 
die Anrechnung von Studien und Prüfungsleis
tungen nicht mit. Die Beschlüsse des Prüfungsaus
schusses sind zu protokollieren. Der Prüfungsaus
schuss kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(4) Der Prüfungsausschuss hat im Zusammen
wirken mit dem Dekanat sicherzustellen, dass die 
Studien und Prüfungsleistungen in den in die
ser Ordnung festgesetzten Zeiträumen erbracht 
werden können. Die Beschlüsse des Prüfungsaus
schusses können im Umlaufverfahren in schriftli
cher oder elektronischer Form (z. B. per EMail) ge
troffen werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 
Der Prüfungsausschuss sorgt ferner dafür, dass die 
Termine für die Modulprüfungen rechtzeitig fest
gelegt und bekannt gegeben werden.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses ha
ben das Recht, den Prüfungen beizuwohnen. Die
ses Recht erstreckt sich nicht auf die Beschlussfas
sung über die Note und deren Bekanntgabe.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter unter
liegen der Verschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vor
sitzende bzw. den Vorsitzenden zur Verschwiegen
heit zu verpflichten.

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungs
ausschusses sind der bzw. dem Studierenden un
verzüglich schriftlich mit Begründung unter Anga
be der Rechtsgrundlage mitzuteilen. Der Bescheid 
ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
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(8) Der Prüfungsausschuss kann Anordnungen, 
Festsetzungen von Terminen und andere Entschei
dungen, die nach dieser Ordnung zu treffen sind, 
insbesondere die Bekanntgabe der Melde und 
Prüfungstermine sowie Prüfungsergebnisse, unter 
Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
mit rechtlich verbindlicher Wirkung durch Aus
hang beim Prüfungsamt, im Internet oder in sons
tiger geeigneter Weise bekannt machen.

(9) Der Prüfungsausschuss kann dem Prüfungs
amt Aufgaben für die Vorbereitung und Umset
zung seiner Entscheidungen sowie die organisato
rische Abwicklung von Prüfungen übertragen, vgl. 
§ 13 Absatz 1 Sätze 1 und 3; gleiche Übertragungs
befugnisse hat auch die bzw. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses.

§ 11 Anerkennung von Studien- und 
 berufspraktischen Zeiten, Studien- und 
 Prüfungsleistungen
(1) Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungs

leistungen sowie in den Studiengang eingeordnete 
Praktika, die an einer Universität, gleichgestellten 
Hochschule, in staatlich anerkannten Fernstudien, 
an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere 
in Studiengängen an staatlichen oder staatlich an
erkannten Berufsakademien sowie an Fachhoch
schulen erbracht worden sind, sind auf Antrag 
der bzw. des Studierenden anzuerkennen, sofern 
keine wesentlichen Unterschiede zwischen den 
erworbenen und den an der aufnehmenden Hoch
schule zu erwerbenden Kenntnissen und Fähigkei
ten bestehen. Eine Anerkennung mit Auflagen ist 
möglich.

(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Stu
dienleistungen und Prüfungsleistungen, die au
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht 
wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz 
und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äqui
valenzvereinbarungen, Absprachen der Universität 
Hamburg sowie der anderen am Studiengang be
teiligten Hochschulen im Rahmen von Hochschul
partnerschaften bzw. Hochschulkooperationsver
einbarungen zu beachten.

(3) Auf andere Weise als durch ein Studium er
worbene Kenntnisse und Fähigkeiten, die jenen 
gleichwertig und für einen erfolgreichen Abschluss 

eines Studiengangs erforderlich sind, sind in einem 
Umfang von bis zur Hälfte auf die zu erbringenden 
Studien und Prüfungsleistungen anzuerkennen.

(4) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, 
sind die Noten – soweit die Notensysteme ver
gleichbar sind – zu übernehmen und in die Ab
schlussnote einzubeziehen. Bei nicht vergleichba
ren Notensystemen wird die Prüfungsleistung mit 
»bestanden« ausgewiesen.

(5) Über die Anerkennung nach den Absätzen 1 
bis 4 entscheidet der Prüfungsausschuss für den je
weiligen Studiengang. Ein entsprechender Antrag 
der bzw. des Studierenden ist an den Prüfungsaus
schuss zu richten. Dem Antrag sind die für die An
erkennung erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
Die Anerkennung kann vom Prüfungsausschuss 
abgelehnt werden, wenn er nachweist, dass zwi
schen den erworbenen und den an der aufneh
menden Hochschule zu erwerbenden Kenntnissen 
und Fähigkeiten nach Absatz 1 wesentliche Un
terschiede bestehen und / oder auf andere Weise 
als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und 
Fähigkeiten nach Absatz 3 nicht gleichwertig sind. 
Eine Anerkennung von Prüfungsleistungen ist aus
geschlossen, sobald die oder der Studierende sich 
in einem das entsprechende Modul betreffenden 
Prüfungsverhältnis mit der Universität Hamburg 
befindet. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine Prüfungs
anmeldung vorliegt und / oder bereits mindestens 
ein Prüfungsversuch wahrgenommen wurde.

§ 12 Studien- und Prüfungsleistungen, Wieder-
holung von Prüfungen,  Studienleistungen
(1) Modulprüfungen können dreimal wiederholt 

werden. Der erste Prüfungsversuch soll wahrge
nommen werden.

(2) Für jede Modulprüfung gibt es grundsätzlich 
zwei Prüfungsmöglichkeiten. Eine Wiederholung 
findet nur für nicht bestandene Modulprüfungen 
statt. Die Prüfungen sollen studienbegleitend zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt wahrgenommen wer
den.

(3) Eine Modulprüfung wird in der Regel als 
Gesamtprüfung (Modulabschlussprüfung) durch
geführt. Die Leistungspunkte eines Moduls wer
den mit dem erfolgreichen Abschluss des Moduls 
erworben. Ein erfolgreicher Abschluss setzt das 
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Bestehen von Modulprüfungen und / oder das 
erfolgreiche Erbringen von Studienleistungen vo
raus. Sofern eine Modulprüfung aus mehreren 
Teilen besteht, werden die Leistungspunkte eines 
Moduls erworben, indem das arithmetische Mittel 
der Noten der Teilprüfungsleistungen mindestens 
ausreichend (4,0) ergibt. Die Wiederholung einer 
nicht bestandenen (Teil)Prüfungsleistung kommt 
nur in Betracht, wenn die Modulnote schlechter als 
4,0 beträgt.

(4) Für Modulprüfungen können folgende Prü
fungsarten festgelegt werden:
 a) Klausur
  Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufer

tigende Arbeit, in der vorgegebene Aufgaben 
 allein und selbstständig nur mit den zugelasse
nen Hilfsmitteln zu bearbeiten sind. Die  Dauer 
einer Klausur beträgt mindestens 45, höchstens 
180 Minuten. Klausuren können auch in Form 
von AntwortWahlVerfahren (Multiple Choice) 
durchgeführt werden.

 b) Mündliche Prüfung
  Eine mündliche Prüfung ist ein Prüfungsge

spräch, in dem die Studierenden darlegen 
sollen, dass sie den Prüfungsstoff beherrschen. 
Mündliche Prüfungen werden als Einzel oder 
Gruppenprüfungen durchgeführt. Die Prü
fungsdauer soll je Prüfling mindestens 15 Mi
nuten und höchstens 45 Minuten betragen. Für 
mündliche Prüfungen können die Studierenden 
Prüfungsgegenstände vorschlagen. Mündliche 
Prüfungen werden von einer Prüferin bzw. 
einem Prüfer in Gegenwart einer oder eines 
Beisitzenden abgenommen, die bzw. der min
destens die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 
Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse 
der mündlichen Prüfung sind in einem Proto
koll festzuhalten. Das Protokoll wird von der 
bzw. dem Prüfenden und der bzw. dem Beisit
zenden unterzeichnet und zur Prüfungsakte 
genommen. Mitgliedern der Hochschule, vor 
allem Studierenden des gleichen Studiengangs, 
wird die Teilnahme an mündlichen Prüfungen 
als Zuhörerinnen und Zuhörer ermöglicht, 
wenn nicht die Bewerberin oder der Bewerber 
den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. 

Das Recht zur Teilnahme erstreckt sich nicht auf 
die Beschlussfassung und die Bekanntgabe der 
Note.

 c) Hausarbeit
  Eine Hausarbeit ist die schriftliche Ausarbei

tung eines vorgegebenen Themas, das im 
 Rahmen des betreffenden Moduls behandelt 
wurde. Die Hausarbeit ist in schriftlicher Aus
fertigung sowie auf Verlangen der Prüferin 
bzw. dem Prüfer auch auf einem elektronischen 
Speichermedium bei der Prüferin bzw. dem 
Prüfer einzureichen. Im Rahmen der Beurtei
lung von Hausarbeiten kann eine EDVgestütz
te Plagiatsprüfung durch externe Einrichtungen 
erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, dass eine 
zu diesem Zweck übermittelte Kopie der Arbeit 
dort Dritten nicht zugänglich gemacht und 
nach der Plagiatsprüfung gelöscht wird.

 d) Referat
  Ein Referat ist der mündliche Vortrag über ein 

vorgegebenes Thema. Es kann zusätzlich eine 
schriftliche Ausarbeitung des Vortragthemas 
vorgesehen werden. Der mündliche  Vortrag 
hat in der Regel eine Dauer von mindestens 15, 
höchstens 75 Minuten.

 e) Praktikumsabschlüsse
  Praktikumsabschlüsse sind erfolgreich er

bracht, wenn Studierende ihre Kenntnisse 
durch begleitende Kolloquien, Protokolle oder 
schriftliche Ausarbeitung nachgewiesen haben. 
Die Abgabefrist für die schriftlichen Ausarbei
tungen wird vor Beginn der Lehr veranstaltung 
festgelegt. In geeigneten Fällen können Prü
fungen auch mit Unterstützung elektronischer 
Medien und in elektronischer Dokumentation 
durchgeführt  
werden.
(5) Prüfungen können in deutscher oder türki

scher Sprache abgenommen werden.

§ 13 Zulassung zu Modulprüfungen
(1) Die Teilnahme an den Modulprüfungen setzt 

eine Anmeldung bei der für das Prüfungsverfah
ren zuständigen Stelle (Prüfungsamt) voraus. Die 
Anmeldung zur Modulprüfung ist nach Ablauf 
der Anmeldefrist verbindlich. Der Zeitraum für die 
Anmeldung und das Anmeldeverfahren wird von 
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dem Prüfungsamt in geeigneter Weise bekannt 
gegeben. Der Prüfungsausschuss kann bei der 
letzten Prüfungsmöglichkeit die Zulassung von 
der Auflage abhängig machen, dass die bzw. der 
Stu dierende zuvor an einer Studienfachberatung 
teilgenommen hat.

(2) Sofern eine Anwesenheitspflicht bei Lehrver
anstaltungen vorgesehen ist (§ 7 Absatz 3 Satz 1), 
ist die regelmäßige Teilnahme an den für das Mo
dul vorgesehenen Lehrveranstaltungen Vorausset
zung für die Zulassung zu einer Modulprüfung und 
für den Erwerb von Leistungspunkten. Regelmäßig 
teilgenommen hat grundsätzlich, wer nicht mehr 
als 15 % der Termine jeder Lehrveranstaltung eines 
Moduls versäumt hat. Ist das Versäumnis nicht zu 
vertreten, kann unter Auflage eine Zulassung zum 
Prüfungstermin erfolgen. Der Grund für das Ver
säumnis ist glaubhaft zu machen, bei Krankheit 
durch ein ärztliches Attest. In Zweifelsfällen kann 
sich der Prüfungsausschuss ein qualifiziertes ärzt
liches Attest gemäß § 18 Absatz 2 Sätze 3 und 4 vor
legen lassen. Bei Studierenden mit Kindern unter 
12 Jahren werden Krankheitszeiten des Kindes, die 
eine Betreuung durch die betroffene Studierende 
bzw. den betroffenen Studierenden erforderlich 
machen, bei entsprechendem begründeten Nach
weis als Versäumnisgrund anerkannt. Die Auflage 
wird von der bzw. dem Lehrenden der versäumten 
Lehrveranstaltungen festgelegt; sie muss geeignet 
sein, das Erreichen der Lernziele der versäumten 
Sitzungen zu fördern. Über Ausnahmen entschei
det der Prüfungsausschuss.

(3) Eine Anmeldung zu sowie die Teilnahme an 
den Modulprüfungen bzw. der Abschluss arbeit 
setzt eine Immatrikulation für den Studiengang 
voraus.

(4) Eine Zulassung darf nur versagt werden, 
wenn
 1. die in Absatz 1 genannte Voraussetzung nicht 

erfüllt ist oder die in Absatz 1 genannte  Auflage 
nicht erfüllt ist,

 2. die in Absatz 2 genannte Voraussetzung nicht 
erfüllt ist,

 3. die in Absatz 3 genannte Voraussetzung nicht 
erfüllt ist,

 4. die Zulassungsvoraussetzungen für das Modul 
nicht vorliegen oder

 5. die geforderten Studienleistungen nicht er
bracht wurden.

Satz 1 Nr. 4 gilt nicht, wenn der Prüfling die Prü
fungsleistungen aller vorangegangenen Module 
zwar erbracht hat, nicht aber alle Prüfungsleistun
gen bewertet worden sind. In diesen Fällen ist der 
Prüfling für die nachfolgende Prüfung unter Vorbe
halt zuzulassen.

(4) Über eine NichtZulassung ist die bzw. der 
Studierende zu informieren.

§ 14 Nachteilsausgleich für Studierende 
mit länger andauernden gesundheitlichen 
 Beeinträchtigungen
(1) Macht eine Studierende bzw. ein Studieren

der glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer länger 
andauernden gesundheitlichen Beeinträchtigung 
nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise zu den vorgesehenen Bedingungen 
oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten 
Fristen abzulegen, kann die bzw. der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag 
angemessene nachteilsaus gleichende Maßnah
men treffen. Als solche kommen insbesondere die 
Veränderung der äußeren Prüfungsbedingungen, 
die Verlängerung der Fristen für das Ablegen von 
Prüfungen sowie das Erbringen gleichwertiger 
Prüfungsleistungen in Betracht.

(2) Bei Entscheidungen der bzw. des Prüfungs
ausschussvorsitzenden nach Absatz 1 ist die bzw. 
der Behindertenbeauftragte gemäß § 88 Absatz 3 
HmbHG zu beteiligen.

(3) Die Gründe für die beantragten Nachteils
ausgleiche sind von der bzw. dem Studierenden 
darzulegen. Zur Glaubhaftmachung können geeig
nete Nachweise verlangt werden.

§ 15 Prüfende
(1) Die Bestellung der Prüferinnen und Prüfer er

folgt durch den Prüfungsausschuss nach Maßgabe 
der Bestimmungen des HmbHG in der jeweils gel
tenden Fassung.

(2) Prüfende für die Modulprüfungen sind grund
sätzlich die für die Lehrveranstaltungen des jewei
ligen Moduls verantwortlichen Lehrenden. Über 
Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 
Bei nur einer Prüfung und mehreren Lehrenden 
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kann der Prüfungsausschuss die oder den für die 
Prüfung verantwortlichen Lehrenden festlegen.

(3) Es können auch Angehörige anderer Hoch
schulen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler außerhochschulischer Forschungsein
rich tungen zur Prüferin bzw. zum Prüfer bestellt 
werden.

§ 16 Bachelorarbeit an der Universität Hamburg
(1) Mit der Bachelorarbeit soll der Nachweis er

bracht werden, dass die bzw. der Studierende in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
rechtswissenschaftliches Problem selbstständig 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2) Die Bachelorarbeit kann an der rechtswis
senschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg 
oder der Universität Istanbul angenommen und 
bewertet werden. Die Zulassung zur Bachelor
arbeit kann beantragt werden, sobald mindestens 
225 Leistungspunkte erworben und alle Module er
folgreich absolviert worden sind, die für die Zulas
sung zur Bachelorarbeit vorgesehen sind und die 
für diese Module vorgesehene Fachsemesterzahl 
überschritten ist.

(3) Für die Zulassung zur Bachelorarbeit bzw. zu 
den Prüfungen des Abschlussmoduls gilt § 12 ent
sprechend.

(4) Die bzw. der Studierende kann mit dem An
trag auf Zulassung Themen und Prüferinnen bzw. 
Prüfer vorschlagen. Dem Vorschlag für die Prüfe
rinnen bzw. Prüfer ist soweit wie möglich und ver
tretbar zu entsprechen. Auf Antrag vermittelt der 
Prüfungsausschuss Prüferinnen bzw. Prüfer.

(5) Die Festsetzung des Themas und seine Aus
gabe erfolgt durch die Prüferin (Erstgutachterin) 
bzw. den Prüfer (Erstgutachter). Der Zeitpunkt der 
Ausgabe und das Thema sowie die Prüferin bzw. 
der Prüfer (Erstgutachterin bzw. Erstgutachter) 
sowie die weitere Prüferin bzw. der weitere Prüfer 
(Zweitgutachter) werden aktenkundig gemacht. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb 
der ersten zwei Wochen nach der Ausgabe und nur 
begründet zurückgegeben werden. Das Thema der 
Bachelorarbeit kann von der Betreuerin bzw. dem 
Betreuer auf begründeten Antrag der bzw. des Stu
dierenden zurückgenommen werden, wenn aus 
fachlichen Gründen eine Bearbeitung nicht mög

lich ist. In Zweifelsfällen entscheidet die oder der 
Prüfungsausschussvorsitzende. Das neue Thema 
ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 
vier Wochen auszugeben.

(6) Die Bachelorarbeit wird nach Absprache mit 
der Prüferin bzw. dem Prüfer in deutscher Sprache 
abgefasst.

(7) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit im 
Umfang von 9 Leistungspunkten beträgt neun Wo
chen. Thema, Aufgabenstellung und Umfang sind 
von der Prüferin bzw. dem Prüfer so zu begrenzen, 
dass die Frist der Bearbeitung eingehalten werden 
kann. Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses kann bei begründetem und 
vor Ablauf der Bearbeitungsfrist gestelltem Antrag 
eine Verlängerung der Bearbeitungszeit geneh
migen. Voraussetzung für eine Verlängerung der 
Bearbeitungs zeit ist, dass die Gründe, die die Ver
längerung erforderlich machen, nicht von der bzw. 
dem Studierenden zu vertreten sind und unver
züglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern angezeigt 
werden. Die Begründung für den Verlängerungsbe
darf ist von der bzw. dem Studierenden umfassend 
schriftlich zu erläutern und zu belegen, bei Krank
heit durch Vorlage eines qualifizierten ärztlichen 
Attests (vgl. § 18 Absatz 2). § 13 Absatz 2 Satz 5 gilt 
entsprechend. Die Verlängerung darf grundsätz
lich nicht die Hälfte der ursprünglich vorgesehenen 
Bearbeitungszeit überschreiten.

(8) Die Bachelorarbeit ist fristgerecht in dreifa
cher schriftlicher Ausfertigung sowie zusätzlich 
auf einem geeigneten elektronischen Speicherme
dium bei dem Prüfungsamt einzureichen. Bei der 
postalischen Zusendung an das Prüfungsamt gilt 
das Datum des Poststempels als Abgabedatum. 
Für die Abgabe bzw. die Einlieferung der Bache
lorarbeit obliegt dem Prüfling die Beweislast. Der 
Abgabezeitpunkt wird aktenkundig gemacht. Bei 
der Abgabe muss die bzw. der Studierende an Eides 
statt versichern, dass sie bzw. er die Arbeit eigen
ständig verfasst hat. Die eingereichte schriftliche 
Fassung muss der Fassung auf dem elektronischen 
Speichermedium entsprechen. Wird die Arbeit aus 
Gründen, die die bzw. der Studierende nicht zu 
vertreten hat, nicht frist gerecht abgegeben, ent
scheidet der Prüfungsausschuss über das weitere 
Vorgehen; im Regelfall wird ein neues Thema aus
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gegeben, ohne dass dies als Wiederholung gilt. Für 
diesen Fall gilt Absatz 5 Satz 6 entsprechend. Wird 
die Arbeit aus Gründen, die die bzw. der Studieren
de zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, 
gilt § 18 Absatz 1.

(9) Die Bachelorarbeit ist von der Prüferin bzw. 
dem Prüfer und einer weiteren Prüferin bzw. ei
nem weiteren Prüfer aus dem Kreis der Prüfungs
berechtigten (§ 15) schriftlich zu beurteilen. Einer 
der Prüfenden muss aus der Gruppe der Hoch
schullehrerinnen und Hochschullehrer stammen 
bzw. habilitiert sein.

(10) Die Bewertung der Bachelorarbeit soll von 
beiden Prüfenden unverzüglich, spätestens zehn 
Wochen nach Einreichung, erfolgen. Die Frist für 
das Erstgutachten beträgt sechs Wochen, die für 
das Zweitgutachten vier Wochen. Der Zweitgut
achterin bzw. dem Zweitgutachter wird das Erst
gutachten mitgeteilt. Bei einer überdurchschnitt
lich hohen Anzahl von Prüfungsverfahren oder 
aus vergleichbaren sachlichen Gründen kann der 
Prüfungsausschuss einen längeren Bewertungs
zeitraum einräumen. Die Benotung der Bachelor
arbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel 
der durch die beiden Prüferinnen bzw. Prüfer 
vergebenen Noten unter Berücksichtigung von 
§ 17 Absatz 3. Wird die Bachelorarbeit nur von ei
ner bzw. einem der beiden Prüfenden mit »nicht 
ausreichend« (5,0) beurteilt, bestellt die bzw. der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine dritte 
Prüferin bzw. einen dritten Prüfer. Beurteilt die 
Drittgutachterin bzw. der Drittgutachter die Arbeit 
mit mindestens »ausreichend« (4,0), so wird die 
Note der Bachelorarbeit als arithmetisches Mittel 
der drei Beurteilungen unter Berücksichtigung von 
§ 17 Absatz 3, mindestens aber mit »ausreichend« 
(4,0), festgelegt. Beurteilt die Drittgutachterin 
bzw. der Drittgutachter die Arbeit mit »nicht aus
reichend« (5,0), so gilt diese Arbeit insgesamt als 
mit »nicht ausreichend« (5,0) benotet.

(11) Die Bachelorarbeit kann bei einer Gesamt
beurteilung mit »nicht ausreichend« (5,0) einmal 
wiederholt werden. Die Wiederholung muss in 
einem Zeitraum von sechs Wochen nach Bekannt
gabe des negativen Prüfungsergebnisses bean
tragt werden. Eine zweite Wiederholung ist nur in 
begründeten Ausnahmefällen möglich. Eine Rück

gabe des Themas der Bachelorarbeit in der in Ab
satz 5 Satz 3 genannten Frist ist nur zulässig, wenn 
die bzw. der Studierende von dieser Möglichkeit 
noch keinen Gebrauch gemacht hat.

§ 17 Bewertung der Prüfungsleistungen
(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen soll 

unverzüglich, spätestens vier Wochen nach der 
Prüfung erfolgen; § 16 Absatz 10 Satz 4 gilt ent
sprechend. Die Noten für die einzelnen Prüfungs
leistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 
bzw. Prüfern festgesetzt. Prüfungsleistungen kön
nen entsprechend Absatz 2 differenziert benotet 
oder als »bestanden« oder »nicht bestanden« ge
wertet werden.

(2) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen 
sind folgende Noten zu verwenden:
 1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung,
 2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt, 
 3 = befriedigend = eine Leistung, die durch

schnittlichen Anforderungen entspricht,
 4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer 

Mängel noch den Anforderungen genügt,
 5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen 

erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt.

Es können Zwischenwerte durch Erniedrigen oder 
Erhöhen der Noten um 0,3 gebildet werden; die No
ten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.

(3) Setzt sich die Prüfungsleistung eines Moduls 
aus mehreren Teilleistungen zusammen, kann die 
Note des Moduls aus dem arithmetischen Mittel 
der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen er
rechnet werden. Bei der Berechnung der Note wer
den die beiden ersten Dezimalstellen hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen wer
den ohne Rundung gestrichen. Entsprechendes gilt 
bei der Bewertung einer Prüfungsleistung durch 
mehrere Prüfende. Die Note lautet:
von 1,0 bis 1,15 1,0
über 1,15 bis 1,50 1,3
über 1,50 bis 1,85 1,7
über 1,85 bis 2,15 2,0
über 2,15 bis 2,50 2,3
über 2,50 bis 2,85 2,7
über 2,85 bis 3,15 3,0
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über 3,15 bis 3,50 3,3
über 3,50 bis 3,85 3,7
über 3,85 bis 4,0 4,0
über 4,0   5,0
Für die Bachelorprüfung wird eine Gesamtnote ge
bildet. Die anzurechnenden studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen an den jeweiligen Universitä
ten, die in den Modulen ohne Abschlussmodul er
bracht wurden, gehen zu je 40 % in die Abschluss
note ein. Das Abschlussmodul geht mit einem 
Anteil von 20 % in die Abschlussnote ein. Bei der 
Bildung der Teilnoten ist die LeistungspunktAnzahl 
der entsprechenden Module zu berücksichtigen. 
Prüfungsleistungen aus dem ABKBereich gehen 
nicht in die Gesamtnote ein.

(4) Die Gesamtnote einer bestandenen Bache
lorprüfung lautet: 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,50: 

sehr gut,
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis einschließ

lich 2,50: gut,
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis einschließ

lich 3,50: befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis einschließ

lich 4,00: ausreichend.
Bei hervorragenden Leistungen (Durchschnitt von 

1,00) wird die Gesamtnote »Mit Auszeichnung 
bestanden« erteilt.
(5) Neben dieser Note soll in der Abschlussur

kunde auch ein Prozentrang nach den Standards 
des »European Credit Transfer and Accumulation 
System« (ECTSNote) ausgewiesen werden.

§ 18 Versäumnis, Rücktritt
(1) Wenn der Prüfling ohne triftigen Grund einen 

Prüfungstermin oder eine Prüfungsfrist im Sinne 
dieser Ordnung versäumt, nach Beginn einer (Teil)
Prüfung zurücktritt oder eine schriftliche Prüfungs
leistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbei
tungszeit beginnt oder erbringt, gilt eine Prüfungs
leistung als mit »nicht ausreichend« (5,0) bewertet.

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis 
geltend gemachte Grund muss dem Prüfungsaus
schuss unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zö
gern schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit des Prüflings ist ein ärztli
ches Attest vorzulegen. In Zweifelsfällen kann sich 

der Prüfungsausschuss ein qualifiziertes Attest 
vorlegen lassen. Dieses muss Angaben enthalten 
über die von der Erkrankung ausgehende körperli
che bzw. psychische Funktionsstörung, die Auswir
kungen der Erkrankung auf die Prüfungsfähigkeit 
des Prüflings aus medizinischer Sicht, den Zeit
punkt des dem Attest zugrundeliegenden Unter
suchungstermins sowie der ärztlichen Prognose 
über die Dauer der Erkrankung. Wird der Grund 
anerkannt, so wird der nächstmögliche Prüfungs
termin festgesetzt. Bereits vollständig erbrachte 
Studien und Prüfungsleistungen werden ange
rechnet. Nach Beendigung einer Prüfungsleistung 
können Rücktrittsgründe nicht mehr geltend ge
macht werden.

(3) Das Gesetz zum Schutz von Müttern bei der 
Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutter
schutzgesetz – MuSchG) vom 23. Mai 2017 in der 
jeweils geltenden Fassung findet auf schwange
re und stillende Studentinnen Anwendung. Eine 
schwangere Studentin soll der zuständigen Stelle 
ihre Schwangerschaft und den voraussichtlichen 
Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie weiß, dass 
sie schwanger ist. Auf Verlangen ist als Nachweis 
ein ärztliches Zeugnis oder das Zeugnis einer Heb
amme oder eines Entbindungspflegers vorzulegen. 
Eine stillende Studentin soll der zuständigen Stelle 
so früh wie möglich mitteilen, dass sie stillt. Sobald 
die zuständige Stelle in Kenntnis gesetzt wurde, hat 
sie eine Gefährdungsbeurteilung unverzüglich zu 
konkretisieren und die erforderlichen Schutzmaß
nahmen festzulegen. Die Studierende ist über das 
Ergebnis der konkreten Beurteilung zu informieren. 
Die Mutterschutzfristen unter brechen jede Frist 
dieser Prüfungsordnung. Die Dauer des Mutter
schutzes wird nicht in die Frist eingerechnet. An
träge der bzw. des Studierenden für die Fristen der 
Elternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und 
zur Elternzeit (BEEG) sind zu berücksichtigen. Die 
Studierenden müssen bis spätestens vier Wochen 
vor dem Zeitpunkt, von dem ab sie Elternzeit antre
ten, dem Prüfungsausschuss unter Beifügung der 
erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, für 
welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume sie El
ternzeit nehmen wollen. Bei dringenden Gründen 
ist ausnahmsweise eine angemessene kürzere Frist 
möglich. Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob 



190

Fakultät für Rechtswissenschaft

die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die 
bei Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern einen 
Anspruch auf Elternzeit auslösen würden und teilt 
das Ergebnis sowie ggf. die neu eingesetzten Prü
fungsfristen der bzw. dem Studierenden mit. § 18 
Absatz 2 Sätze 6 und 7 gelten entsprechend.

§ 19 Täuschung, Ordnungsverstoß
(1) Zugelassene Hilfsmittel werden vor Beginn 

der Prüfung bekanntgegeben. Die Studierenden 
dürfen nur die von den Veranstaltern zugelassenen 
Hilfsmittel benutzen, die sie selbst zu stellen ha
ben. Für Prüfungs und Studienleistungen kann der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses Einzelheiten 
in einer Hilfsmittelverfügung regeln. Versucht die 
oder der Studierende das Ergebnis einer Prüfungs
leistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die 
Prüfungsleistung mit »nicht ausreichend« (5,0) 
bzw. »nicht bestanden« bewertet. Gleiches gilt 
für Prüfungsleistungen von Studierenden, die ihre 
Prüfungsergebnisse während des Prüfungsverfah
rens anderen zur Verfügung stellen, ohne dass dies 
ausdrücklich vorgesehen ist.

(2) Bei einer Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel im Sinne des Absatzes 1 
während und nach der Austeilung von Prüfungs
aufgaben wird der Prüfling von der Fortsetzung der 
Prüfung nicht ausgeschlossen. Die bzw. der jewei
lige Aufsichtsführende fertigt über das Vorkomm
nis einen Vermerk, den sie bzw. er nach Abschluss 
der Prüfungsleistung unverzüglich der bzw. dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vorlegt. 
Der Prüfling wird unverzüglich über den gegen ihn 
erhobenen Vorwurf unterrichtet. Die Entscheidung 
über das Vorliegen eines Täuschungsversuches 
trifft die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses. Dem Prüfling ist zuvor Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben.

(3) Hat ein Prüfling bei einer Prüfungsleistung 
getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Able
gen der Prüfung bekannt, kann der Prüfungsaus
schuss die Note entsprechend Absatz 1 berichtigen 
und die Bachelorprüfung gegebenenfalls für nicht 
bestanden erklären. Das unrichtige Zeugnis ist 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu er
teilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die 

Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die Bache
lorprüfung auf Grund einer Täuschung für »nicht 
bestanden« erklärt wurde. Eine Entscheidung nach 
Satz 1 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem 
Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

(4) Studierende, die sich wiederholt oder in 
 einem besonders schweren Fall bei einer schrift
lichen Prüfungsarbeit oder bei einer wissenschaft
lichen Tätigkeit eines wissenschaftlichen Fehlver
haltens schuldig gemacht haben, können nach 
§ 42 Absatz 3 Nr. 5 HmbHG exmatrikuliert werden.

(5) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Prüfung stört, kann von der jewei
ligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer oder 
Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prü
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem 
Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
»nicht ausreichend« bewertet. In schwerwiegen
den Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüf
ling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistun
gen ausschließen.

(6) Bei den Entscheidungen nach den Absät
zen 1, 3 und 4 kann der Prüfling eine Überprüfung 
durch den Prüfungsausschuss verlangen. Der An
trag muss unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes 
Zögern gestellt werden.

§ 20 Endgültiges Nichtbestehen der Bachelor-
prüfung
(1) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht be

standen, wenn
 a) eine Modulprüfung auch in ihrer letzten Wie

derholung mit »nicht ausreichend« (5,0) bzw. 
»nicht bestanden« bewertet wurde oder als mit 
»nicht ausreichend« (5,0) bewertet gilt,

 b) die Bachelorarbeit auch in ihrer letzten Wieder
holung mit »nicht ausreichend« (5,0)  bewertet 
wurde oder als mit »nicht ausreichend« (5,0) 
bewertet gilt,

 c) sämtliche erforderliche Studien und Prüfungs
leistungen an der Universität Hamburg und  
der Universität Istanbul nicht innerhalb von 
14 Semestern erfolgreich erbracht worden sind.
(2) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht be

standen, stellt die bzw. der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses einen Bescheid mit Angaben 
aller Prüfungsleistungen und den Gründen für 



191

G
EM

EI
N

SA
M

ER
 S

TU
D

IE
N

G
A

N
G

 R
EC

H
TS

-
W

IS
SE

N
SC

H
A

FT
 (H

A
M

BU
RG

 / 
IS

TA
N

BU
L)

Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

das Nichtbestehen der Bachelorprüfung aus. Der 
Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen und der bzw. dem Studierenden bekannt 
zu geben.

§ 21 Widerspruchsverfahren
Studierende können Widerspruch gegen das 

Prüfungsverfahren und gegen Prüfungsentschei
dungen einlegen. Sofern eine Rechtsbehelfsbeleh
rung erteilt wurde, muss der Widerspruch inner
halb eines Monats, sonst innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntgabe bei der bzw. dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses eingelegt werden. Der 
Widerspruch soll schriftlich begründet werden. 
Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch 
nicht oder nicht in vollem Umfang ab, so ist er 
durch den Prüfungsausschuss dem Widerspruchs
ausschuss der Universität Hamburg zuzuleiten.

§ 22 Zeugnis, Urkunden, Diploma Supplement 
und Transcript of Records
(1) Über die bestandene Bachelorprüfung soll 

unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen 
nach Bestehen der letzten Prüfungsleistung ein 
Zeugnis ausgestellt werden. Das Zeugnis enthält 
Angaben über die absolvierten Module einschließ
lich der erzielten Noten und erworbenen Leis
tungspunkte, das Thema und die Note der Bache
lor arbeit, die Noten der Module, die Gesamtnote 
und die insgesamt erreichten Leistungspunkte. Das 
Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem 
Siegel der Universität Hamburg zu versehen. Das 
Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die 
letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. Dem 
Zeugnis wird eine englischsprachige Übersetzung 
beigefügt.

(2) Zusätzlich zu dem Zeugnis erhält die bzw. der 
Studierende die Urkunde der Universität Hamburg 
mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die 
Verleihung des Bachelorgrades »Bachelor of Laws 
(LL.B.)« beurkundet. Die Urkunde wird durch die 
Dekanin bzw. den Dekan unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Universität Hamburg versehen. Der 
Dekan kann die Unterzeichnungsbefugnis auf die 
oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
übertragen. Der Urkunde wird eine englischspra

chige Übersetzung beigefügt. Zusätzlich erhält die 
Absolventin bzw. der Absolvent eine Urkunde der 
Universität Istanbul über die Verleihung des aka
demischen Grades »Hukuk Lisans«.

(3) Die bzw. der Studierende erhält ein Transcript 
of Records über die erbrachten Studien und Prü
fungsleistungen in englischer und deutscher Spra
che.

(4) Darüber hinaus erhält die bzw. der Studie
rende ein Diploma Supplement in englischer und 
deutscher Sprache.

§ 23 Ungültigkeit der Bachelorprüfung, 
 Behebung von Prüfungsmängeln
Waren die Voraussetzungen für die Ablegung 

einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne dass 
der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch 
das Bestehen der Prüfungsleistung geheilt. Hat 
der Prüfling vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass er 
die Prüfungsleistung ablegen konnte, so kann die 
Prüfungsleistung für »nicht ausreichend« (5,0) und 
die Bachelorprüfung für »nicht bestanden« erklärt 
wer- den. Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. § 19 Absatz 3 
Sätze 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 24 Einsicht in die Prüfungsakten
Bis zu einem Jahr nach Abschluss der einzelnen 

Modulprüfungen wird von der bzw. dem Vorsit
zenden des Prüfungsausschusses auf schriftlichen 
Antrag der bzw. des Studierenden Einsicht in ihre 
bzw. seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die da
rauf bezogenen Gutachten und die Prüfungspro
tokolle gewährt, soweit diese nicht bereits ausge
händigt worden sind.

§ 25 Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der 

Veröffentlichung als Amtliche Bekanntmachung 
der Universität Hamburg in Kraft. Sie gilt erstmals 
für Studierende, die ihr Studium zum Winterse
mester 2019 / 2020 aufnehmen.

Hamburg, den 1. März 2019
Universität Hamburg
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ANHANG I: MUSTERCURRICULUM

1.– 4. Fachsemester (Universität Hamburg verantwortlich)

Pflichtmodule aus den Bereichen Zivilrecht, Strafrecht und Öffentliches Recht

Zivilrecht Strafrecht Öffentliches Recht

Module / Fächer LP Module / Fächer LP Module / Fächer LP

Allgemeiner Teil des BGB
(1. Semester, 6 SWS)

6 Einführung,  Strafrecht AT
(1. – 2. Semester, 9 SWS)

13 Staatsorganisationsrecht
(1. Semester, 3 SWS)

5

Vertragsrecht
(1. – 3. Semester, 8 SWS)

13 Strafrecht BT I
(3. – 4. Semester, 8 SWS)

5 Grundrechte
(1. – 2. Semester, 5 SWS)

10

Mehrpersonen
verhältnisse
(2. Semester, 2 SWS)

4 Europarecht
(2. Semester, 3 SWS)

2

Sachenrecht I
(3. Semester, 4 SWS)

4 Allgemeines Verwal
tungsrecht einschließlich 
 Verwaltungsprozessrecht
(3. Semester, 6 SWS)

7

Handelsrecht
(3. Semester, 1 SWS) und

1

Vertrags / Sachen /  
Handelsrechtklausur

1

29 18 24

Insgesamt zu erbringende Leistungspunkte aus Pflichtmodulen (Grundstudium) 71

Weitere Pflichtmodule

Einführung in die Rechtswissenschaft, das rechtswissenschaftliche Arbeiten und Orientierungs
einheit (1 Semester, 4 SWS)

4

Grundlagen des Rechts – Grundstudium (1 Semester, 2 SWS) 3

Schlüsselqualifikation (1 Semester, 2 SWS) 3

Praktikum (2 Semester: 1 Monat Deutschland, 1 Monat Türkei) 10

Türkische Rechtsterminologie (1 Semester, 2 SWS) und Einführung in das türkische Recht  
(1 Semester, 2 SWS)

7

Gesetzliche Schuldverhältnisse, Polizei und Ordnungsrecht oder Wirtschaftsverwaltungsrecht und 
Strafrecht BT II (1 Semester, 13 SWS)

16

Insgesamt zu erbringende Leistungspunkte aus Pflichtmodulen / außerhalb des Grundstudiums 43

Insgesamt zu erbringende Leistungspunkte des 1. Studienabschnitts 114
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5. – 8. Fachsemester (Universität Istanbul verantwortlich)

Pflichtmodule aus den Bereichen Zivilrecht, Strafrecht und Öffentliches Recht

Zivilrecht Strafrecht Öffentliches Recht

Module / Fächer LP Module / Fächer LP Module / Fächer LP

Zivilrecht: Einführung, 
Recht der Personen,
Familienrecht
(2 Semester, 4 SWS)

10 Vergleichende 
 Einführung in das 
 türkische Strafrecht
(2 Semester, 4 SWS)

12 Verfassungsrecht  
(2 Semester, 4 SWS)

12

Schuldrecht AT
(2 Semester, 4 SWS)

12 Strafprozessrecht  
(2 Semester, 3 SWS)

9 Verwaltungsrecht  
(2 Semester, 4 SWS)

12

Sachenrecht
(2. Semester, 3 SWS)

9 Verwaltungsprozessrecht
(2 Semester, 2 SWS)

5

Wirtschaftsrecht
(2 Semester, 4 SWS)

10

Zivilprozessrecht
(2 Semester, 4 SWS)

10

Zwangsvollstreckungs 
und Insolvenzrecht
(2 Semester, 2 SWS)

6

57 21 29

Insgesamt zu erbringende Leistungspunkte aus Pflichtmodulen / Grundstudium 107

Weitere Pflichtmodule

Türkische Sprache (2 Semester, 2 SWS) 4

Die Atatürk Prinzipien und Geschichte der türkischen Revolution (2 Semester, 2 SWS) 4

Blockseminar: Wissenschaftliches Arbeiten und Rechtsvergleichung (1 Semester, 2 SWS) 1

Blockseminar Vertiefendes Seminar zur deutschtürkischen Rechtsvergleichung
(1 Semester, 2 SWS)

1

Insgesamt zu erbringende Leistungspunkte aus Pflichtmodulen / außerhalb des Grundstudiums 10

Insgesamt zu erbringende Leistungspunkte des 2. Studienabschnitts 117
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Ende des 8. Fachsemesters in der vorlesungsfreien Zeit  
(Universität Hamburg oder Universität Istanbul verantwortlich)

Abschlussmodul

Bachelorarbeit – zuständig Universität Hamburg oder Universität Istanbul
(9 Wochen)

9

Zusammenfassung

1. – 4. Fachsemester 114 LP

5. – 8. Fachsemester 117 LP

Ende 8. Fachsemester 9 LP

Summe 240 LP
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ANHANG II: MODULBESCHREIBUNGEN 1. – 4. FACHSEMESTER

Modul: Einführungsmodul
Modultyp: Pflichtmodul
Titel: Einführung in die Rechtswissenschaft

Qualifikationsziele Die Studierenden sind in der Lage, erstmals die organisatorische, räumlich 
personelle und insbesondere fachliche Ausrichtung des Studiums der Rechts
wissenschaft an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg in 
einem Zusammenhang zu überblicken und zu erfassen.

a) Orientierungseinheit (OE)
Im Rahmen sogenannter Tutorien (Kleingruppen) erhalten die Studierenden eine 
organisatorische, räumlichpersonelle und fachliche Orientierung bezogen auf 
das Studium. Im Mittelpunkt stehen das Curriculum und die Stundenplangestal
tung und eine erste Orientierung in juristischen Berufs und Forschungsfeldern. 
Die erste Kontaktaufnahme zwischen Lehrenden, Studienmanagement und Kom
militonen für einen für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen 
Austausch wird intensiviert.

b) Einführung in die Rechtswissenschaft
Die Studierenden erhalten einen ersten Überblick über die großen Bereiche der 
Rechtsordnung und zu den Grundfragen des Rechts.

c) Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten (EidrA)
Die Studierenden erhalten einen ersten zusammenhängenden Überblick über 
allgemeine Prinzipien und Strukturen der Rechtswissenschaft. Sie entwickeln 
fachliches und methodisches Grundlagenwissen über das rechtswissenschaft
liche Arbeiten und die kritischen Reflexionen methodischer Fragen der Rechts-
wissenschaft.

Inhalte a) Orientierungseinheit
• Organisation des Studiums (Aufbau des Curriculums, Stundenplangestaltung)
• Informationsveranstaltung zu universitären Angeboten
• Erste Orientierung in juristischen Berufs und Forschungsfeldern

b) Einführung in die Rechtswissenschaft
• Funktion des Rechts
• Abgrenzung zu anderen sozialen Rechtsordnungen
• Abgrenzung Zivilrecht, Öffentliches Recht, Strafrecht
• Allgemeine Rechtslehre

c) Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten
• Einführung in die Fallbearbeitung
• Auslegung von Normen
• Lesen und Bearbeiten wissenschaftlicher Texte
• Zitiertechnik

Lehrform Orientierungseinheit in Form eines Tutoriums (1 SWS)  
Vorlesung Einführung in die Rechtswissenschaft (1 SWS)
Übung Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten (2 SWS)
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Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung:
a) Orientierungseinheit: Prüfungsarten können sein: Klausur, Hausarbeit, 

 Protokoll, mündliche Prüfung, Referat und schriftliche Ausarbeitung, Projekt
arbeit oder Bericht

b) Einführung in die Rechtswissenschaft: Prüfungsarten können sein: 
 Klausur, Hausarbeit, Protokoll, mündliche Prüfung, Referat und schriftliche 
 Ausarbeitung, Projektarbeit oder Bericht

c) Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten: Kursbegleitende 
 Prüfungen, deren Art und Anzahl zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt 
gegeben werden.

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Aktive Teilnahme an den 
 Veranstaltungen

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen  
Modulteilen

Orientierungseinheit 1 LP
+ Einführung in die Rechtswissenschaft 1 LP = 2 LP  
Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten 2 LP

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls

4 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Wintersemester

Dauer Ein Semester
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Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Modul: Grundlagenmodul Wahlbereich
Modultyp: Pflichtmodul
Titel: Grundlagen des Rechts

Qualifikationsziele Die Studierenden erlernen, die vorpositiven Begründungszusammenhänge  
des Rechts zu erkennen und die empirischen Bezüge des Rechts zu analysieren.  
Die Studierenden werden imstande sein, die methodische Anwendung des Rechts 
zu reflektieren.

Inhalte Fragestellungen aus dem Bereich der Rechtsphilosophie, der Rechtssoziologie, 
der römischen und europäischen Rechtsgeschichte, der Einführung in das inter
nationale Recht, der Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, der Strafrechts
geschichte oder der Rechtstheorie

Lehrform Vorlesung zu Grundlagen des Rechts aus dem Grundstudium des Examens
studiengangs (2 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil der Studiengänge:
• Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)
• Wahlbereich Rechtswissenschaft für Studiengänge (B.A. und B.Sc.)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Die Modulprüfung erfolgt als Hausarbeit oder Klausur. Zu Beginn 
des Semesters wird bekannt gegeben, welche von den beiden vorgenannten 
 Prüfungsarten angeboten wird.

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen  
Modulteilen

Grundlagen des Rechts:
2 LP Vorlesung / Seminar + 1 LP Prüfung = 3 LP

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

3 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Wintersemester

Dauer Ein Semester
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Modul: Grundlagenmodul – Zivilrecht I
Modultyp: Pflichtmodul in der Grundlagenphase
Titel: Allgemeiner Teil des BGB und Vertragsrecht I

Qualifikationsziele a) Allgemeiner Teil des BGB
Die Studierenden erhalten einen ersten Überblick über das Zivilrecht und sollen 
grundlegende zivilrechtliche Zusammenhänge und Fragestellungen verstehen; 
zugleich werden sie mit den methodischen Grundlagen des Zivilrechts vertraut 
gemacht. Sie können die Gutachtentechnik anwenden und einfache Fälle des 
Zivilrechts lösen.

b) Vertragsrecht I
Die Studierenden bekommen eine erste Einführung in das Allgemeine Schuld
recht und sollen insbesondere Grundzüge des Leistungsstörungsrechts verstehen. 
Auch hier werden sie mit den methodischen Grundlagen des Zivilrechts vertraut 
gemacht. Sie können die Gutachtentechnik anwenden und einfache Fälle des 
Zivilrechts lösen.

Inhalte a) Allgemeiner Teil des BGB
• Elementare Regelungen des Rechtsgeschäfts (§§ 104 ff. BGB)
• Willenserklärungen (§§ 116 ff. BGB)
• Verträge (§§ 145 ff. BGB)
• Bedingung und Befristung (§§ 158 ff. BGB)
• Vertretung (§§ 164 ff. BGB)
• Zustimmung (§§ 182 ff. BGB)
• Allgemeine Geschäftsbedingungen (§§ 305 ff. BGB)
• Fristen und Termine (§§ 186 ff. BGB)
• Verjährung (§§ 194 ff. BGB)
• Überblick über Rechtspersonen (§§ 1 ff. BGB) und Rechtsobjekte (§§ 90 ff. BGB)

b) Vertragsrecht I
• Grundlagen, Entstehung und Arten von Schuldverhältnissen
• Erfüllung (§ 362 BGB)
• Grundzüge des allg. Leistungsstörungsrechts

Lehrform Vorlesung Allgemeiner Teil des BGB (4 SWS) und
Vorlesung Vertragsrecht (1 SWS) sowie
Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung Allgemeiner Teil des BGB (2 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg/Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung:
• Allgemeiner Teil des BGB und Vertragsrecht I: Klausur (120 – 180 Minuten)
• Allgemeiner Teil des BGB und Vertragsrecht I: Hausarbeit (3 Wochen)

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch
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Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen 
 Modulteilen

Allgemeiner Teil des BGB und Vertragsrecht I:
5 LP Vorlesung + 2 LP Arbeitsgemeinschaft = 7 LP  
1 LP Klausur + 4 LP Hausarbeit = 5 LP

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

12 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Wintersemester

Dauer Ein Semester
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Modul: Grundlagenmodul – Zivilrecht II
Modultyp: Pflichtmodul in der Grundlagenphase 
Titel: Vertragsrecht II und Mehrpersonenverhältnisse

Qualifikationsziele a) Vertragsrecht II
Die Studierenden werden mit den Details des Allgemeinen Schuldrechts vertraut 
gemacht. Sie sind zudem in der Lage, die wesentlichen Unterschiede des Kaufver
trags und Werkvertrags zu erkennen. Ihnen sind die Rechte und Pflichten beider 
Vertragstypen geläufig und sie können die Gewährleistungsfälle lösungsorientiert 
und in ihrem Verhältnis zum all gemeinen Leistungsstörungsrecht erkennen und 
darstellen.

b) Mehrpersonenverhältnisse
Die Studierenden werden in die Rechtsbeziehungen von Schuldner und Gläubi
germehrheiten eingeführt. Sie lernen insbesondere die Details der Forderungs
abtretung und sind in der Lage, die Erstreckung vertraglicher Rechte auf Dritte zu 
beherrschen.

Inhalte a) Vertragsrecht II
• Vertiefung des allgemeinen Leistungsstörungsrechts
• Erlöschen der Leistungspflicht (insbesondere Leistung an Erfüllung statt und 

erfüllungshalber – § 364 BGB, Hinterlegung und Selbsthilfeverkauf – § 372 BGB, 
Aufrechnung – § 387 BGB, Erlassvertrag und negatives Schuldanerkenntnis – 
§ 397 BGB)

• Schadensersatz (§§ 249 ff. BGB)
• Zurückbehaltungsrechte (§ 273 BGB)
• Verbraucherschutzrecht (§§ 312 ff., 355 ff. BGB)
• Mängelhaftung bei Kauf und Werkvertrag
• Garantieübernahme

b) Mehrpersonenverhältnisse
• Vertrag zugunsten Dritter – § 328 BGB
• Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
• Drittschadensliquidation
• Abtretung, Sicherungsabtretung, cessio legis
• Schuld, Erfüllungs und Vertragsübernahme
• Gläubiger und Schuldnermehrheiten

Lehrform Vorlesung Vertragsrecht II (3 SWS) und
Vorlesung Mehrpersonenverhältnisse (1 SWS) sowie
Arbeitsgemeinschaft zu beiden vorgenannten Vorlesungen (2 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Empfohlen wird die Teilnahme an dem Grundlagenmodul – Zivilrecht I

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)
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Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Vertragsrecht II und Mehrpersonenverhältnisse Klausur
(120 – 180 Minuten)

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen 
 Modulteilen

Vertragsrecht II und Mehrpersonenverhältnisse: 
4 LP Vorlesung + 2 LP Arbeitsgemeinschaft = 6 LP 
1 LP Klausur

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

7 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Sommersemester

Dauer Ein Semester
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Modul: Aufbaumodul – Zivilrecht III 
Modultyp: Pflichtmodul in der Aufbauphase
Titel: Vertragsrecht III, Sachenrecht I und Handelsrecht

Qualifikationsziele a) Vertragsrecht III
Die Studierenden lernen weitere Vertragstypen kennen und beschäftigen sich 
insbesondere mit den Rechtsfolgen der Schlechterfüllung.

b) Sachenrecht I
Die Studierenden werden mit den Grundprinzipien des Sachenrechts vertraut 
gemacht und sollen in der Lage sein, Eigentums und Besitzverhältnisse bei 
 beweglichen und unbeweglichen Sachen richtig zu qualifizieren.

c) Handelsrecht
Die wichtigsten Qualifikationsziele dieses Moduls sind die Vermittlung fundierten 
Wissens über die zentralen Rechtsvorschriften im Handelsrecht und praxisorien
tierter Kenntnisse in wesentlichen handelsrechtlichen Bereichen.

Inhalte a) Vertragsrecht III
• Sonderformen des Kaufvertrages (insbesondere Verbrauchsgüterkauf, 

 Unternehmenskauf, Kauf unter Eigentumsvorbehalt)
• Miete
• Leihe und Darlehen
• Dienstvertrag
• Schenkung
• Auftrag und Geschäftsbesorgung
• Bürgschaft
• Selbstständige Garantie
• Anerkenntnis und Vergleich

b) Sachenrecht I
• Besitz (Begriff, Arten, Schutz)
• Eigentum (Begriff, Arten, Schutz)
• Übereignung und gutgläubiger Erwerb bei Mobiliarsachen und Immobilien
• Gesetzlicher Eigentumserwerb
• EigentümerBesitzerVerhältnis
• Vormerkung
• Grundbuchberichtigung

c) Handelsrecht
Im Mittelpunkt der Vorlesung stehen die wichtigsten handelsrechtlichen 
 Vorschriften, ihr Anwendungsbereich und ihr Verhältnis zum BGB. Insbesondere 
werden im Rahmen der Veranstaltung folgende Bereiche näher dargestellt:
• Der Kaufmannsbegriff
• Das Handelsregister (und seine Publizität)
• Das Firmenrecht
• Die Stellvertretung (Prokura und Handelsvollmacht)
• Der Handelskauf
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Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Lehrform Vorlesung Vertragsrecht III (2 SWS) und
Vorlesung Sachenrecht I (2 SWS) sowie
Vorlesung Handelsrecht (2 SWS)
Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung Vertragsrecht III (2 SWS) 
Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung Sachenrecht I (2 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Empfohlen wird die Teilnahme an dem Grundlagenmodul – Zivilrecht II

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Vertragsrecht III, Sachenrecht I und Handelsrecht:  
Klausur (120 – 180 Minuten)

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen  
Modulteilen

Vertragsrecht III, Sachenrecht I und Handelsrecht: 
6 LP Vorlesung + 4 LP Arbeitsgemeinschaft = 10 LP 
1 LP Klausur

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

11 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Wintersemester

Dauer Ein Semester
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Modul: Vertiefungsmodul – Zivilrecht IV 
Modultyp: Pflichtmodul in der Vertiefungsphase 
Titel: Gesetzliche Schuldverhältnisse

Qualifikationsziele Die Studierenden erhalten einen Überblick über die gesetzlichen Regelungen 
der neben dem Deliktsrecht wichtigsten drei gesetzlichen außervertraglichen 
Schuldverhältnisse der »Geschäftsführung ohne Auftrag«, der »ungerechtfer
tigten Bereicherung« und des Schuldverhältnisses zwischen einem Eigentümer 
und dem ihm zur Herausgabe verpflichteten Schuldners (»Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis«).

Wegen der anspruchsvollen Dogmatik der jeweiligen gesetzlichen Regeln schult 
die Vorlesung in hohem Maße das juristische Denken. Die Studierenden erlernen 
die Technik der Fallbearbeitung.

Inhalte Gegenstand der Vorlesung sind das gesetzliche Schuldverhältnis der
»Geschäftsführung ohne Auftrag« mit:
• seinen wechselseitigen Ansprüchen eines sich ohne Auftrag in die fremden 

Angelegenheiten des Geschäftsherrn einmischenden Geschäftsführers auf 
 Aufwendungsersatz

• und umgekehrt die des Geschäftsherrn auf Herausgabe des Erlangten und auf 
Schadensersatz.

Durch das Recht der »ungerechtfertigten Bereicherung« wird geregelt:
• unter welchen Voraussetzungen
• und in welchem Umfang rechtsgrundlos erlangte Vorteile herauszugeben sind.

Die gesetzlichen Bestimmungen zum »EigentümerBesitzerVerhältnis« lösen die 
vielfältigen Konflikte zwischen einem Eigentümer und einem ihm zur Herausgabe 
verpflichteten Besitzer, namentlich:
• Schadensersatzansprüche des Eigentümers gegen den Besitzer, der die Sache 

nicht oder nur verschlechtert herausgeben kann
• Ansprüche auf Herausgabe von Nutzungen, die der Besitzer in der Zeit seines 

unrechtmäßigen Besitzes gezogen hat
• Gegenansprüche des Besitzers, falls dieser Verwendungen auf die Sache 

 gemacht hat

Lehrform Vorlesung Gesetzliche Schuldverhältnisse (3 SWS) sowie
Arbeitsgemeinschaft Gesetzliche Schuldverhältnisse (2 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Klausur (120 – 180 Minuten) 

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch
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Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen 
 Modulteilen

3 LP Vorlesung + 2 LP Arbeitsgemeinschaft = 5 LP 
1 LP Klausur

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

6 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Wintersemester

Dauer Ein Semester
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Modul: Grundlagenmodul – Öffentliches Recht I 
Modultyp: Pflichtmodul in der Grundlagenphase 
Titel: Staatsorganisationsrecht und Grundrechte I

Qualifikationsziele a) Staatsorganisationsrecht
Die Studierenden erhalten grundlegende und vertiefte Kenntnisse über Staats
ziel und Staatsstrukturbestimmungen, Staatsorgane und Organisationsregeln, 
Gesetzgebungsverfahren und Gesetzgebungs sowie Verwaltungskompetenzen 
in der Bundesrepublik Deutschland. Sie können die Gutachtentechnik anwenden 
und einfache Fälle des öffentlichen Rechts lösen.

b) Grundrechte I
Die Studierenden erhalten grundlegende und teilweise detaillierte Kenntnisse 
über die Funktionen und Schutzdimensionen der Grundrechte, allgemeine 
 dogmatische Lehren, Methoden der Verfassungsauslegung und ausgewählte 
Grundrechte. Sie wissen diese Kenntnisse bei der Fallbearbeitung anzuwenden.

Inhalte a) Staatsorganisationsrecht
• Staatsziel und Staatsstrukturbestimmungen
• Staatsorgane und Organisationsregeln
• Gesetzgebungs und Verwaltungskompetenzen
• Gesetzgebungsverfahren

b) Grundrechte I
• Funktionen und Schutzdimensionen der Grundrechte
• Allgemeine dogmatische Lehren
• Methoden der Verfassungsauslegung
• Ausgewählte Grundrechte

Lehrform Vorlesung Staatsorganisationsrecht (2 SWS) und
Vorlesung Grundrechte (2 SWS) sowie
Arbeitsgemeinschaft zu beiden vorgenannten Vorlesungen (2 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Staatsorganisationsrecht und Grundrechte I Klausur
(120 – 180 Minuten)

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen 
 Modulteilen

Staatsorganisationsrecht und Grundrechte I:
4 LP Vorlesung + 2 LP Arbeitsgemeinschaft = 6 LP 
1 LP Klausur
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Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

7 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Wintersemester

Dauer Ein Semester
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Modul: Grundlagenmodul – Öffentliches Recht II 
Modultyp: Pflichtmodul in der Grundlagenphase 
Titel: Europarecht und Grundrechte II

Qualifikationsziele a) Europarecht
Die Studierenden erhalten einen Überblick über die Prinzipien und Strukturen 
der Europäischen Union, über deren Institutionen und Politiken, über die Arbeits
weise der EU sowie über Grundfreiheiten und Grundrechte. Sie können Fälle mit 
europarechtlichem Bezug erkennen und darstellen.

b) Grundrechte II
Die Kenntnisse über die Funktionen und Schutzdimensionen der Grundrechte 
werden vertieft. Die Kenntnisse über die einzelnen Grundrechte werden vervoll
ständigt. Bezüge zur EMRK und zum EUV inklusive Grundrechtecharta der EU 
werden vermittelt. Die Studierenden erhalten ein Gesamtverständnis der Grund
rechtsdogmatik.

Inhalte a) Europarecht
• Prinzipien und Strukturen der EU
• Institutionen
• Politiken
• Arbeitsweise der EU
• Grundfreiheiten
• Grundrechte

b) Grundrechte II
• Funktionen und Schutzdimensionen der Grundrechte (Vertiefung)
• Einzelne Grundrechte
• Bezüge zur EMRK
• Bezüge zum EUV inkl. Grundrechtecharta der EU

Lehrform Vorlesung Europarecht (2 SWS) und
Vorlesung Grundrechte II (2 SWS) sowie
Arbeitsgemeinschaft zu den beiden vorgenannten Vorlesungen (2 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Empfohlen wird die Teilnahme am Grundlagenmodul – Öffentliches Recht I

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Hausarbeit (3 Wochen)

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen  
Modulteilen

Europarecht und Grundrechte II:
4 LP Vorlesung + 2 LP Arbeitsgemeinschaft = 6 LP 
4 LP Hausarbeit
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Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

10 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Sommersemester

Dauer Ein Semester
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Modul: Aufbaumodul – Öffentliches Recht III 
Modultyp: Pflichtmodul in der Aufbauphase
Titel: Allgemeines Verwaltungsrecht einschließlich Verwaltungsprozessrecht

Qualifikationsziele Die Studierenden erhalten grundlegende und vertiefte Kenntnisse über Verwal
tungsverfahren, Verwaltungsorganisation, Handlungsformen der Verwaltung, 
Normsetzungsverfahren, Vollstreckung und Rechtsschutzverfahren. Sie können 
die Gutachtentechnik anwenden und verwaltungsrechtliche Fälle lösen.

Inhalte Verwaltungsrecht einschließlich Verwaltungsprozessrecht:
• Grundlagen und Grundbegriffe
• Verwaltungsverfahren
• Verwaltungsorganisation
• Handlungsformen der Verwaltung
• Normsetzungsverfahren
• Vollstreckungsverfahren
• Rechtsschutzverfahren

Lehrform Vorlesung Verwaltungsrecht einschließlich Verwaltungsprozessrecht (4 SWS) und 
Arbeitsgemeinschaft (2 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Empfohlen wird die Teilnahme am Grundlagenmodul – Öffentliches Recht II

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Klausur (120 – 180 Minuten) 

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen 
 Modulteilen

Verwaltungsrecht einschließlich Verwaltungsprozessrecht:
4 LP Vorlesung + 2 LP Arbeitsgemeinschaft = 6 LP 
1 LP Klausur

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

7 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Semester

Dauer Ein Semester
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Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Modul: Vertiefungsmodul – Öffentliches Recht IV 
Modultyp: Pflichtmodul in Vertiefungsphase
Titel: Polizeirecht oder Wirtschaftsverwaltungsrecht

Qualifikationsziele a) Polizeirecht
Die Studierenden erhalten grundlegende und vertiefte Kenntnisse über die Auf
gaben der Polizei, Grundprinzipien, Gefahrenabwehrbefugnisse, Verantwortlich
keiten und ausgewählte Standardbefugnisse, Zwangsmittel, Kostenfragen sowie 
Entschädigungs und Ausgleichsansprüche. Sie sind in der Lage, polizeirechtliche 
Fallgestaltung dogmatisch zu erfassen und entsprechende Fallbearbeitung zu 
lösen.

oder

b) Wirtschaftsverwaltungsrecht
Die Studierenden erhalten grundlegende und vertiefte Kenntnisse über Grund
strukturen des Wirtschaftsverwaltungsrechts, über die Gewerbeordnung und 
über weitere ausgewählte Bereiche des Wirtschaftsverwaltungsrechts. Sie sind 
in der Lage, wirtschaftsverwaltungsrechtliche Fallgestaltung dogmatisch zu 
 erfassen und entsprechende Fallbearbeitung zu lösen.

Inhalte a) Polizeirecht
• Aufgaben der Polizei
• Organisation
• Grundprinzipien (u. a. Ermessen, Verhältnismäßigkeit)
• Generalklausel
• Polizeirechtliche Verantwortlichkeit
• Ausgewählte Standardbefugnisse
• Polizeilicher Einsatz von Zwangsmitteln
• Kosten
• Entschädigungs und Ausgleichsansprüche 

oder

b) Wirtschaftsverwaltungsrecht
• Grundstrukturen des Wirtschaftsverwaltungsrechts
• Grundlagen und Grundfragen der Gewerbeordnung
• Weitere ausgewählte Bereiche des Wirtschaftsverwaltungsrechts

Lehrform Vorlesung Polizeirecht oder Wirtschaftsverwaltungsrecht (2 SWS)  
Arbeitsgemeinschaft (2 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Empfohlen wird die Teilnahme am Aufbaumodul – Öffentliches Recht III

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Polizeirecht oder Wirtschaftsverwaltungsrecht Klausur
(120 – 180 Minuten)

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen 
 Modulteilen

2 LP Vorlesung Polizeirecht oder Wirtschaftsverwaltungsrecht +  
1 LP Arbeitsgemeinschaft = 3 LP
1 LP Klausur

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

4 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Sommersemester

Dauer Ein Semester



213

G
EM

EI
N

SA
M

ER
 S

TU
D

IE
N

G
A

N
G

 R
EC

H
TS

-
W

IS
SE

N
SC

H
A

FT
 (H

A
M

BU
RG

 / 
IS

TA
N

BU
L)

Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Modul: Grundlagenmodul – Strafrecht I
Modultyp: Pflichtmodul in der Grundlagenphase
Titel: Strafrecht Allgemeiner Teil I und Einführung in die Kriminalwissenschaften

Qualifikationsziele a) Strafrecht Allgemeiner Teil I
Die Studierenden erlernen das strafrechtliche Grundwissen und werden für die 
Probleme des Allgemeinen Teils sensibilisiert. Die vorlesungsbegleitende Arbeits
gemeinschaft hat das Ziel, dem Studierenden die juristische Argumentations
technik und den Gutachtenstil zu vermitteln. Die Studierenden werden so in die 
Lage versetzt, selbstständig juristische Fälle zu bearbeiten.

b) Einführung in die Kriminalwissenschaften
Die Studierenden werden mit den Grundlagen der Kriminalwissenschaften 
 vertraut gemacht. Ziel ist es, einen Überblick über Gegenstand und zentrale 
Fragstellungen der normativen und die empirischen Teildisziplinen in den Krimi
nalwissenschaften zu erhalten und so das materielle und formelle Strafrecht in 
seinen sozialen und historischen Bezügen einordnen zu können.

Inhalte a) Strafrecht Allgemeiner Teil I
Im Mittelpunkt der Vorlesung Strafrecht I steht die allgemeine Straftat lehre mit 
ihren Fundamentalkategorien der:
• »Tatbestandsmäßigkeit«
• »Rechtswidrigkeit«
• und »Schuld«
Diese sollen in erster Linie für die zentrale Deliktsverwirklichungsform, das 
 »vorsätzliche vollendete Begehungsdelikt des Alleintäters«, veranschaulicht 
werden. Abschließen wird die Vorlesung mit der deliktischen Minderform des 
»Versuchs«.

b) Einführung in die Kriminalwissenschaften
Die Veranstaltung vermittelt einen Überblick über die gesamten Kriminal
wissenschaften, insbesondere über:
• Historische, philosophische und verfassungsrechtliche Grundlagen des 

 Strafrechts
• System und Prozess der strafrechtlichen Sozialkontrolle (Strafrecht als 

 spezifische Form der formellen sozialen Kontrolle; von der Tat bis zum 
 Sanktionsvollzug: rechtstatsächliche Befunde einschließlich der  Grundzüge 
der jeweils relevanten gesetzlichen Regelungen (materielles Strafrecht, 
 Prozessrecht, Vollzugsrecht))

• Straftheorien
• Verbrechensbegriff
• Grundlegende Prinzipien
• Verfahrensgrundsätze im Strafrecht

Lehrform Vorlesung Strafrecht Allgemeiner Teil I (2 SWS) und
Vorlesung Einführung in die Kriminalwissenschaften (2 SWS) sowie
Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung Strafrecht Allgemeiner Teil I (1 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Keine
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Verwendbarkeit des 
Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Prüfungsarten können sein: Klausur, Hausarbeit, Protokoll, 
mündliche Prüfung, Referat und schriftliche Ausarbeitung, Projektarbeit oder 
Bericht

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen 
 Modulteilen

Strafrecht Allgemeiner Teil I:
2 LP Vorlesung + 1 LP Arbeitsgemeinschaft = 3 LP 
Einführung in die Kriminalwissenschaften: 
2 LP Vorlesung

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

5 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Wintersemester

Dauer Ein Semester



215

G
EM

EI
N

SA
M

ER
 S

TU
D

IE
N

G
A

N
G

 R
EC

H
TS

-
W

IS
SE

N
SC

H
A

FT
 (H

A
M

BU
RG

 / 
IS

TA
N

BU
L)

Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Modul: Grundlagenmodul – Strafrecht II 
Modultyp: Pflichtmodul in der Grundlagenphase 
Titel: Strafrecht Allgemeiner Teil II

Qualifikationsziele Die Kenntnisse der Studierenden zum Allgemeinen Teil werden weiterhin zu 
 einem Gesamtüberblick vertieft.

Inhalte Die Vorlesung Strafrecht II setzt, an Strafrecht I anschließend, die Diskussion 
 »deliktischer Minderformen« mit dem Fahrlässigkeitsdelikt fort. Sie schließt mit 
der Erörterung strafrechtlicher Beteiligungsformen und der Konkurrenzlehre.

Lehrform Vorlesung Strafrecht Allgemeiner Teil II (2 SWS) und
Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung Strafrecht Allgemeiner Teil II (2 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Empfohlen wird die Teilnahme am Grundlagenmodul – Strafrecht I

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Hausarbeit (3 Wochen)

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen  
Modulteilen

Strafrecht Allgemeiner Teil II:
2 LP Vorlesung + 2 LP Arbeitsgemeinschaft = 4 LP 
4 LP Hausarbeit

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

8 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Sommersemester

Dauer Ein Semester
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Modul: Aufbaumodul – Strafrecht III 
Modultyp: Pflichtmodul in der Aufbauphase 
Titel: Strafrecht Besonderer Teil I

Qualifikationsziele Die Studierenden erlernen das Grundwissen zu einzelnen Delikten gegen 
 Persönlichkeitswerte. Die juristische Argumentations und Subsumtionstechnik 
wird vertieft. Erlernt werden soll vor allem der Umgang mit dogmatischen Streit
ständen in Rechtsprechung und Literatur sowie das systematische Zusammen
spiel der verschiedenen Strafnormen des Besonderen Teils.

Inhalte Die Vorlesung vermittelt einen Überblick über die Straftaten gegen Persönlich
keitswerte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Delikten gegen Leib und Leben 
(Mord, Totschlag, Körperverletzung).

Lehrform Vorlesung Strafrecht Besonderer Teil I (2 SWS) und
Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung Strafrecht Besonderer Teil I (2 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Empfohlen wird die Teilnahme am Grundlagenmodul – Strafrecht II

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Klausur (120 Minuten)

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen 
 Modulteilen

Strafrecht Besonderer Teil I:
2 LP Vorlesung + 2 LP Arbeitsgemeinschaft = 4 LP 
1 LP Klausur

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

5 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Wintersemester

Dauer Ein Semester
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Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Modul: Vertiefungsmodul – Strafrecht IV 
Modultyp: Pflichtmodul in der Vertiefungsphase 
Titel: Strafrecht Besonderer Teil II

Qualifikationsziele Die Studierenden erlernen Grundwissen zu einzelnen Delikten gegen 
 Vermögenswerte, dem zweiten Kernbereich des geltenden Strafrechts.  
Die juristische Argumentations und Subsumtionstechnik wird weiter vertieft. 
Erlernt werden soll vor allem der Umgang mit dogmatischen Streitständen in 
Rechtsprechung und Literatur sowie das systematische Zusammenspiel der 
 verschiedenen Strafnormen des Besonderen Teils.

Inhalte Gegenstand der Vorlesung sind die Straftaten gegen Vermögenswerte. 
 Schwerpunktmäßig behandelt werden:
• Sachbeschädigung
• Diebstahl
• Raub
• Betrug
• Erpressung
• Untreue
• Begünstigung
• Hehlerei
In einer vorlesungsbegleitenden Arbeitsgemeinschaft wird die Anwendung  
des erlernten Wissens eingeübt.

Lehrform Vorlesung Strafrecht Besonderer Teil II (2 SWS)
Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung Strafrecht Besonderer Teil II (2 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Empfohlen wird die Teilnahme am Aufbaumodul – Strafrecht III

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Strafrecht Besonderer Teil II Klausur (120 – 180 Minuten) 

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen  
Modulteilen

Strafrecht Besonderer Teil II:
2 LP Vorlesung + 2 LP AG = 4 LP 
1 LP Klausur

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

5 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Semester

Dauer Ein Semester
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Modul: Grundlagenmodul im Curricularbereich Türkisches Recht
Modultyp: Pflichtmodul in der Aufbauphase
Titel: Türkische Rechtsterminologie

Qualifikationsziele Die Studierenden erhalten einen ersten Überblick über das türkische Recht 
als eine kontinentaleuropäische Rechtsordnung und lernen die Grundzüge 
des  türkischen öffentlichen Rechts kennen. Sie erlernen die Grundbegriffe des 
 türkischen Rechts und erhalten eine Grundlage, um das türkische Recht mit dem 
deutschen Recht zu vergleichen.

Inhalte • Türkische Rechtsterminologie
• Rechtsgeschichte: Übergang vom islamischen Recht zum Recht der
• Republik, Entwicklung des Rechtssystems der Republik Türkei
• Staatsorganisationsrecht: Regierungssystem, Staatsorgane, Wahlen
• Grundzüge des Verwaltungsrechts
• Strafrecht, Entwicklung, Grundbegriffe des Strafrechts und der Verbrechens-

lehre, Strafjustiz

Lehrform Blockseminar

Unterrichtssprache Deutsch / Türkisch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Keine; empfohlene Grundlagenmodule: Grundlagen des Rechts; Zivilrecht I, 
 Öffentliches Recht I; Strafrecht I

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Prüfungsarten können sein: Klausur, Hausarbeit, Protokoll, 
mündliche Prüfung, Referat und schriftliche Ausarbeitung, Projektarbeit oder 
Bericht; Anwesenheitspflicht

Sprache der Modulprüfung: Deutsch / Türkisch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen  
Modulteilen

2 LP Blockseminar sowie Klausur / Hausarbeit / Protokoll / mündliche Prüfung /
Referat / schriftliche Ausarbeitung / Projektarbeit / Bericht

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

2 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Wintersemester

Dauer Ein Semester
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Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Modul: Grundlagenmodul im Curricularbereich Türkisches Recht
Modultyp: Pflichtmodul in der Vertiefungsphase
Titel: Einführung in das türkische Recht – Zivilrecht

Qualifikationsziele Die Studierenden erhalten einen Überblick über das türkische Zivilrecht und 
das Handels und Gesellschaftsrecht und erlernen die erforderliche Rechts
terminologie. Sie werden in die Falllösung nach türkischem Recht eingeführt  
und  bearbeiten türkische Rechtsfragen mit türkischen Rechtsquellen.

Inhalte Es werden Fragestellungen behandelt der folgenden Bereiche:
• Allgemeines Zivilrecht mit dem Recht der Personen
• Schuldrecht (Entstehung eines Rechtsgeschäfts, einzelne Vertrags
• typen und verhältnisse)
• Sachenrecht (Eigentum, Besitz, Mobiliar und Immobiliarsachenrecht)
• Grundzüge des Handels und Gesellschaftsrechts
• Grundzüge des Familien und Erbrechts

Lehrform Blockseminar

Unterrichtssprache Deutsch / Türkisch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Keine; empfohlen: Aufbaumodul im türkischen Recht, Pflichtmodul in der 
 Aufbauphase, Türkische Rechtsterminologie sowie Grundlagen- und Aufbau-
module Zivilrecht

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang  
Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Hausarbeit und mündliches Referat

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Keine

Sprache der Modulprüfung: Deutsch / Türkisch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen  
Modulteilen

2 LP Seminar
3 LP Hausarbeit und mündliches Referat

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

5 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Sommersemester

Dauer Ein Semester
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Modul: Grundlagenmodul im Curricularbereich Allgemeine Berufsqualifizierende Kompetenzen
Modultyp: Pflichtmodul in der Aufbauphase
Titel: Praktikum (in der Bundesrepublik Deutschland)

Qualifikationsziele Die Studierenden erwerben berufspraktische Erfahrungen und stellen Kontakt 
zur Arbeitswelt her. Sie sind in der Lage, ihre eigenen Berufswünsche kritisch 
zu  hinterfragen. Die Studierenden gewinnen einen Einblick in die Anwendung 
rechts und wirtschaftswissenschaftlicher Methoden.

Inhalte Einblick in den Arbeitsalltag, Erprobung der bislang erworbenen fachlichen 
und überfachlichen Kompetenzen, Aufbau eines Netzwerkes; Reflektion der im 
 Praktikum gewonnenen Erfahrungen

Lehrform Kolloquium zum Praktikum (1 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Keine; empfohlene Grundlagenmodule Zivilrecht, Öffentliches Recht, Strafrecht

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Praxisbericht (circa 10 Seiten) sowie Referat im Kolloquium

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Aktive Teilnahme an den 
 Lehrveranstaltungen; Vorlage eines qualifizierten Praktikumszeugnisses über  
den erfolgreichen Abschluss des Praktikums; Anwesenheitspflicht

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen 
 Modulteilen

4 LP Vierwöchiges Praktikum und Praktikumsbericht 
1 LP Kolloquium

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

5 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Wintersemester

Dauer Ein Semester
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Prüfungsordnung Gemeinsamer Studiengang Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Modul: Grundlagenmodul im Curricularbereich Allgemeine Berufsqualifizierende Kompetenzen
Modultyp: Pflichtmodul in der Vertiefungsphase 
Titel: Praktikum (in der Republik Türkei)

Qualifikationsziele Die Studierenden erwerben berufspraktische Erfahrungen und stellen Kontakt 
zur Arbeitswelt her. Sie sind in der Lage, ihre eigenen Berufswünsche kritisch 
zu  hinterfragen. Die Studierenden gewinnen einen Einblick in die Anwendung 
rechts und wirtschaftswissenschaftlicher Methoden.

Inhalte Einblick in den Arbeitsalltag, Erprobung der bislang erworbenen fachlichen 
und überfachlichen Kompetenzen, Aufbau eines Netzwerkes; Reflektion der im 
 Praktikum gewonnenen Erfahrungen

Lehrform Kolloquium zum Praktikum (1 SWS)

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Keine; empfohlene Grundlagenmodule Zivilrecht, Öffentliches Recht, Strafrecht

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Praxisbericht (circa 10 Seiten) sowie Referat im Kolloquium

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Aktive Teilnahme an den 
Lehrveranstaltungen; Vorlage eines qualifizierten Praktikumszeugnisses über den 
erfolgreichen Abschluss des Praktikums; Anwesenheitspflicht

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen 
 Modulteilen

4 LP Vierwöchiges Praktikum und Praktikumsbericht 
1 LP Kolloquium

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

5 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Sommersemester

Dauer Ein Semester
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Fakultät für Rechtswissenschaft

Modul: Grundlagenmodul im Curricularbereich Allgemeine Berufsqualifizierende Kompetenzen
Modultyp: Pflichtmodul in der Vertiefungsphase 
Titel: Vermittlung von Schlüsselqualifikation

Qualifikationsziele Die Studierenden entwickeln fächerübergreifend soziale, kommunikative, 
 interkulturelle, gender, methodische und selbstbezogene Kompetenzen weiter 
und sind in der Lage, diese in einen spezifisch berufsorientierten Bezug zu setzen.

Inhalte Inhalte dieses Seminars können aus den Bereichen Sozialkompetenz, Methoden
kompetenz und Selbstkompetenz stammen, z. B. Gesprächsführung, Konflikt-
management, Verhandeln, Genderkompetenz, Karriereplanung oder Rhetorik.

Lehrform Blockseminar

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen  
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit  
des Moduls

Das Modul ist Bestandteil des Studiengangs: Gemeinsamer Studiengang 
 Rechtswissenschaft (Hamburg / Istanbul)

Art, Voraus setzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: Prüfungsarten können sein: Klausur, Hausarbeit, Protokoll, 
mündliche Prüfung, Referat und schriftliche Ausarbeitung, Projektarbeit oder 
 Bericht. Die Prüfungsart wird vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: Aktive Teilnahme an der 
 Veranstaltung; Anwesenheitspflicht

Sprache der Modulprüfung: Deutsch

Arbeitsaufwand  
in den einzelnen 
 Modulteilen

2 LP Vorlesungm / Seminar
1 LP Klausur / Hausarbeit / Protokoll / mündliche Prüfung / Referat / schriftliche 
Ausarbeitung / Projektarbeit / Bericht

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

3 LP

Häufigkeit des  
Angebots

Beginnt in jedem Wintersemester

Dauer Ein Semester


